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Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern starken -
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TOP 60/ 14. VSMK
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TOP 10 Starkung der Verbraucherschlichtung: unternehmerseitige
Teilnahme erh6hen, Informationen fir Verbraucherinnen und
Verbraucher verbessern
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TOP 12 Automatisierte Erstattung von Ansprichen nach der Flug-
gastrechte-VO (EG) 261/2004
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Fehlende Reparierbarkeit als Sachmangel nach § 434 BGB
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TOP 13/18. VSMK
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TOP 14 Reparieren statt wegwerfen - Einrichtung eines bundeswei-
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TOP 9/18. VSMK

TOP 12/ 17. VSMK

TOP 15 Greenwashing bei klimapositiver Produktwerbung verhin-
dern — informierte Kaufentscheidung ermaoglichen

TOP 16 Verbraucher starken fir ihre Rolle beim 6kologischen Wan-
del: Elektroschrott vermeiden, reparieren statt neu kaufen —
Reparaturbonus férdert nachhaltigen Umgang mit Ressour-

cen
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TOP 13/ 18. VSMK
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TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit
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TOP 30

TOP 31
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lens gewahrleisten
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Wirksame Begrenzung der Zinshdhe von Dispositions- und
Uberziehungskrediten — besserer Schutz vor Uberschuldung
| zuriickgezogen

Wirksame Begrenzung der Zinshéhe von Dispositions- und
Uberziehungskrediten — "Frithwarnsystem" verbessern - Ein-
stieg in die Schuldenspirale vermeiden

Verbraucherinformationen im Inkassosektor starken
Vorgang:

TOP 32/ 15. VSMK

TOP 32/ 14. VSMK

Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforderungen
durch Zahlungsdienstleister

Europaweiten Verbraucherschutz verbessern — Einfihrung

eines Europaischen Widerrufsbuttons
Vorgang:
TOP 17/ 18. VSMK

Richtig riestern in der Krise: Energetisches Sanieren mit
Riesterkapital vollumfanglich moéglich machen

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz / Daten, Digitalisierung und Kommuni-

kation

TOP 32

TOP 33

Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kundenkom-
munikation

Verbraucherschutz fur Kinder und Jugendliche bei In-App-
Kéaufen starken
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TOP 34
+ 36

TOP 35

TOP 37

TOP 38

TOP 39

TOP 40

TOP 41

Vorgang:
TOP 23/ 18. VSMK

Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutschland flachen-
deckend verbessern und den Verbraucherschutz starken

Mobilfunkausbau flachendeckend vorantreiben und Nationa-
les Roaming ermaoglichen

Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich ausgestal-

ten

Vorgang:

TOP 23/17. VSMK
TOP 10/ 33. LAV
TOP 16/ 14. VSMK

Weitere Eindammung von unlauterer Telefonwerbung, Haus-

tirgeschéaften und Abo-Vertragen
Vorgang:

TOP 38/12. VSMK

TOP 43/ 15. LAV

TOP 33/ 8. VSMK

TOP 29 /6. VSMK

TOP 13/ 3. VSMK

Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend einfihren
Vorgang:
TOP 47/ 18. VSMK

Irrefihrung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen Behdor-
dendienstleistungen stoppen

Vorgang:

TOP 48/ 18. VSMK

Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und Ver-
braucher vor Datenmissbrauch und Diskriminierung schut-
zen

Vorgang:

TOP 36/ 18. VSMK

TOP 25/17. VSMK

TOP 10/ 15. VSMK

TOP 44/ 14. VSMK
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TOP 42 Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicherheit starken

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz / Energie

TOP 43 Energiewende voranbringen und verbraucherfreundlich ge-
stalten
Vorgang:
TOP 16/ 17. VSMK
TOP 12/ 36. LAV

TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz — Einbin-
dung der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Energie-
wende
Vorgang:

TOP 10/ 18. VSMK
TOP 3/16. VSMK

TOP 45 Starkung der Verbraucherrechte beim Laden von E-Autos an

offentlich zuganglichen Ladesé&ulen
Vorgang:
TOP 17/ 17. VSMK

TOP 46 Verbesserung der Informationen fur Verbraucherinnen und

Verbraucher Uber Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen
Vorgang:
TOP 11/18. VSMK

TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwarmemarkt
Vorgang:
TOP 37/ 18. VSMK
TOP 19/17. VSMK
LAV UB 1/2021
VSMK UB 8/2020
TOP 21/ 15. VSMK
TOP 28/ 14. VSMK
TOP 57 / 13. VSMK
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Ernahrung

TOP 48

TOP 49

TOP 50

TOP 51
+52

TOP 53

Informationsoffensive zu Jodsalz

Ernahrungsstrategie Bund: Zielgruppe der Seniorinnen und
Senioren angemessen berucksichtigen

Vorgang:

TOP 55/ 18. VSMK

Digitales Qualitdtsmanagement-Tool "Unser Schulessen”
| zuriickgezogen

Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung — Starkung der
Verbraucherinformation und Reform des Mindesthaltbar-

keitsdatums

Vorgang:

TOP 32/ Fruhjahrs ACK/AMK 2023
TOP 18/ ACK 2023

TOP 44/ 17. VSMK

TOP 42/ 15. VSMK

TOP 11/ 13. VSMK

Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemeinnitzigen

Lebensmittelumverteilung schaffen
Vorgang:

TOP 44 /17. VSMK

TOP 10/ 41. LAV

TOP 42/ 15. VSMK

Gesundheitlicher Verbraucherschutz

TOP 54

Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanage-
ments im gesundheitlichen Verbraucherschutz — Realisie-
rung der zentralen Koordinierungs- und Kommunikations-
stelle

Vorgang:

TOP 56/ 18. VSMK

TOP 14/ 40. LAV

TOP 20/ 39. LAV

TOP 49/ 17. VSMK

TOP 12/ 37. LAV
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TOP 55

TOP 56

TOP 32/ 36. LAV
TOP 45/ 15. VSMK
TOP 20/ 33. LAV
TOP 22/32. LAV
TOP 11/ 31. LAV
TOP 11/ 30. LAV
TOP 14/ 28. LAV
TOP 32/ 26. LAV
TOP 18/ 25. LAV
LAV UB 4/2020

Regelungsliicke bei Nahrungserganzungsmitteln far Kinder
schlie3en

Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach der
REACH-Verordnung beschranken - Eintrag in die Lebensmit-

tel- und Futtermittelkette vermeiden
Vorgang:

TOP 38/93. UMK

TOP 29/ 97. UMK

TOP 17 / AMK 2022/1

TIO 25/ 100. UMK

Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz

TOP 57

Forderung der Verscharfung bundesgesetzlicher Regelungen

gegen illegalen Welpenhandel und anonymen Tierhandel
Vorgang:

TOP 60/ 18. VSMK

TOP 23/ 41. LAV

TOP 31/40. LAV

TOP 21 AMK am 25.9.2020
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TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander geneh-

migen die Tagesordnung ihrer 19. Sitzung.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 3 Grine Liste

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander set-

zen die folgenden Tagesordnungspunkte auf die ,,Griine Liste*:
TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern starken -
Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter

TOP 10 Starkung der Verbraucherschlichtung: unternehmerseitige Teil-
nahme erhodhen, Informationen fir Verbraucherinnen und Ver-

braucher verbessern

TOP 11 Starkung der Schlichtung im Reiserecht

TOP 12 Automatisierte Erstattung von Anspriichen nach der Fluggast-
rechte-VO (EG) 261/2004

TOP 13 Nachhaltigkeit durch bessere Verschrankung des offentlichen
(Umwelt-) Rechts mit dem privaten Verbraucherrecht - Fehlende

Reparierbarkeit als Sachmangel nach § 434 BGB

TOP 16 Verbraucher starken fur ihre Rolle beim 6kologischen Wandel:
Elektroschrott vermeiden, reparieren statt neu kaufen — Repara-
turbonus fordert nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit

TOP 18 Manipulation von Wegstreckenzahlern von Kraftfahrzeugen

wirksam bekampfen

TOP 19 Behordliche Rechtsdurchsetzung

Seite 16 von 170



19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen (AGB)

TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz von Eigen-

heimbesitzern vor undurchsichtigen Vertragen

TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im Bankensek-

tor starken

TOP 24 Online-Werbung fur Finanzdienstleistungen verbrauchergerecht
regulieren
TOP 25 Zukunft des verbraucher- und generationengerechten Bezah-

lens gewahrleisten

TOP 27 Wirksame Begrenzung der Zinshéhe von Dispositions- und
Uberziehungskrediten — "Friihwarnsystem" verbessern - Ein-

stieg in die Schuldenspirale vermeiden

TOP 29 Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforderungen durch

Zahlungsdienstleister

TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern — Einflihrung ei-

nes Europaischen Widerrufsbuttons

TOP 31 Richtig riestern in der Krise: Energetisches Sanieren mit Ries-

terkapital vollumfanglich mdglich machen

TOP 32 Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kundenkommu-
nikation
TOP 33 Verbraucherschutz fur Kinder und Jugendliche bei In-App-Kéau-

fen starken

TOP 34 + 36  Verbraucherrechte bei der Nutzung von mobilen Breitbandan-

schlissen
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TOP 35

TOP 37

TOP 38

TOP 39

TOP 40

TOP 41

TOP 42

TOP 44

TOP 45

TOP 46

TOP 47

TOP 48

TOP 49

TOP 51 + 52

Mobilfunkausbau flachendeckend vorantreiben und Nationales

Roaming ermdglichen

Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich ausgestalten

Weitere Eindammung von unlauterer Telefonwerbung, Haustur-

geschaften und Abo-Vertragen

Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend einflihren

Irrefuhrung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen Behorden-

dienstleistungen stoppen

Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und Verbrau-

cher vor Datenmissbrauch und Diskriminierung schiitzen
Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicherheit starken

Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz — Einbindung
der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Energiewende

Starkung der Verbraucherrechte beim Laden von E-Autos an 6f-

fentlich zuganglichen Ladesaulen

Verbesserung der Informationen fur Verbraucherinnen und Ver-

braucher Uber Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen

Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwarmemarkt

Informationsoffensive zu Jodsalz

Ernahrungsstrategie Bund: Zielgruppe der Seniorinnen und Se-

nioren angemessen berucksichtigen

Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung — Starkung der Ver-

braucherinformation und Reform des Mindesthaltbarkeitsdatums
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TOP 53

TOP 54

TOP 55

TOP 56

TOP 57

Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemeinnitzigen Le-

bensmittelumverteilung schaffen

Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements
im gesundheitlichen Verbraucherschutz — Realisierung der zent-

ralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle

Regelungslicke bei Nahrungserganzungsmitteln fur Kinder

schlieRen

Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach der
REACH-Verordnung beschranken - Eintrag in die Lebensmittel-

und Futtermittelkette vermeiden

Forderung der Verscharfung bundesgesetzlicher Regelungen

gegen illegalen Welpenhandel und anonymen Tierhandel

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander

stimmen den Beschlussvorschlagen der vorgenannten Tagesordnungspunkte zu.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 4 Bericht des Vorsitzenden

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den mindlichen Bericht des VSMK-Vorsitzenden zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 5 Bericht des Bundes

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den mindlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 6 Bericht Giber Umlaufbeschlussverfahren

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den mindlichen Bericht des VSMK-Vorsitzenden zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 7 Vorbereitung des Kamingespraches (nur 15. ACK)

Der Tagesordnungspunkt wurde ausschlie3lich in der Amtschefkonferenz beraten.
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TOP 8 Schulische und aufRerschulische Verbraucherbil-

dung stéarken

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass die Empfehlung der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lan-
der in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) zur ,Verbraucherbildung an Schu-
len“ aus dem Jahr 2013 (siehe Anlage 1) fur die Umsetzung der Verbraucherbil-
dung in den Landern ein wichtiger Meilenstein war und bis heute ist.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die KMK, den aktuellen Umsetzungsstand der Lander hinsichtlich der o. g.
Empfehlung bei den Kultusressorts erneut abzufragen (siehe Anlage 2).

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die KMK auf3erdem, die Empfehlung zur ,Verbraucherbildung an Schulen® fort-
zuschreiben bzw. zu aktualisieren und dabei interessierte Landervertreter und
-vertreterinnen der Verbraucherschutzressorts sowie externe Institutionen wie den
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) und interessierte Verbraucher-
organisationen in den Prozess einzubinden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruRen daruber hinaus die vom Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nuk-
leare Sicherheit und Verbraucherschutz geforderten Aktivitdten zur schulischen
Verbraucherbildung. Sie bitten das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Initiativen wie beispielsweise das
Netzwerk Verbraucherschule des vzbv und die Auszeichnung von Verbraucher-
schulen auch zukunftig zu férdern.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz zu prifen, ob der Materialkompass des vzbv um Bildungsmateria-
lien fir Seniorinnen und Senioren, Erwachsene und Familien sowie fur vulnerable
Zielgruppen erweitert werden kann. Dies wirde Bildungseinrichtungen fir die ge-
nannten Zielgruppen den Zugang zu unabhangigen Bildungsmaterialien erleich-
tern.
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6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten das Bundesministerium fur Bildung und Forschung zu berichten, inwieweit die
Verbraucherbildung in der Ausweitung der Konzepte fur Alphabetisierung und
Grundbildung in Bund und Landern Berucksichtigung finden konnte. Dieser Schritt
war im Arbeitsprogramm 2021 zur ,Nationalen Dekade fur Alphabetisierung und
Grundbildung 2016-2026" (Anlage 3) angekiindigt worden. Gering literalisierten
Verbraucherinnen und Verbrauchern fallt es oft besonders schwer, richtige Ver-
braucherentscheidungen zu treffen.

7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander un-
terstitzen eine Initiative des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz, nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz, eine Bund-Lander-Arbeitsgruppe zu Fra-
gen der schulischen und auf3erschulischen Verbraucherbildung einzurichten. Es
wird angeregt, auch die KMK in den Arbeitskreis einzubeziehen.

8. Das Vorsitzland wird gebeten, den Beschluss der KMK zu Ubermitteln.

9. Die Bundesregierung wird gebeten, der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz
Uber die Ergebnisse und die ergriffenen Mal3nahmen schriftlich zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern

starken - Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 10 Starkung der Verbraucherschlichtung: unterneh-

merseitige Teilnahme erh6hen, Informationen far

Verbraucherinnen und Verbraucher verbessern

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass trotz der Bemuhungen und Regulierungen auf europaischer und na-
tionaler Ebene die Verbraucherschlichtung in Deutschland noch nicht den erhoff-
ten Stellenwert hat. Einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist
weiterhin nicht bewusst, dass es vor dem Gang zu Gericht die Méglichkeit der au-
Rergerichtlichen Streitbeilegung gibt. Unternehmer wiederum sind zu einem erheb-
lichen Teil nicht bereit, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen — dies gilt
zumindest in den Bereichen, in denen keine branchenspezifische Verbraucher-
schlichtungsstelle eingerichtet wurde. Dadurch werden die Vorteile und Potentiale,
die die Schlichtung sowohl fur Verbraucherinnen und Verbraucher als auch fir Un-
ternehmer hat, nicht ausgeschopft und die Bedeutung der Verbraucherschlichtung
geschmalert, obwohl sie eine wertvolle Form der Streitbeilegung gerade auch im
Bereich niedriger Streitwerte darstellt.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander hal-
ten die im Regelfall fur Unternehmen geltende Freiwilligkeit der Teilnahme an
Schlichtungsverfahren verknipft mit deren genereller Kostentragungspflicht —
auch im Fall des vollstandigen Obsiegens — fir einen der Grinde fir die reservierte
Haltung der Unternehmen gegeniber der Verbraucherstreitbeilegung. Sie bitten
den Bund daher zu prufen, ob durch finanzielle Anreize die Teilnahmebereitschaft
der Unternehmen erhdht werden konnte. Denkbar erscheint beispielsweise die
Einfuhrung der Kostenfreiheit fir Verfahren bis zu einem festgelegten Streitwert
(Bagatellgrenze). Bei den in Frage kommenden Handlungsoptionen sollten jedoch
keine nachteiligen Auswirkungen auf das Gesamtgefiige der Verbraucherschlich-
tungsstellen dahingehend entstehen, dass die in vielen Sektoren funktionierende
Branchenschlichtung beeintrachtigt wird und an Bedeutung verliert. Zudem kénnte
die MalBnahme zunéachst nur fur einen begrenzten Zeitraum vorgesehen werden.
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Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass die in Art. 13 der ADR-Richtlinie sowie in 88 36, 37 VSBG
verankerten Informationspflichten verbraucherfreundlicher gestaltet werden soll-
ten. Dies betrifft zum einen die unabhangig vom Vorliegen einer Streitigkeit zu ver-
offentlichenden Informationen (Art. 13 Abs. 1 und 2 ADR-Richtlinie, § 36 VSBG).
Im Sinne einer besseren Sichtbarkeit fur die Verbraucherinnen und Verbraucher
sollte eine Form der Veroffentlichung bzw. Positionierung auf der Webseite ge-
setzlich festgelegt werden, die leichter wahrnehmbar ist; zum Beispiel ein MenU-
punkt oder Button mit der Bezeichnung ,Verbraucherstreitbeilegung®. Hinsichtlich
der Informationspflichten nach Entstehen der Streitigkeit (Art. 13 Abs. 3 ADR-
Richtlinie, § 37 VSBG) sollte der Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer den Hinweis
auf die zustandige Schlichtungsstelle und die Teilnahmebereitschaft geben muss,
konkretisiert werden. Um Rechtsklarheit zu schaffen, sollte die Information in dem
Moment gegeben werden, in dem der Unternehmer der Beschwerde des Kunden
nicht (voll) stattgibt. Angesichts der derzeit erfolgenden Uberarbeitung der ADR-
Richtlinie bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen
der Lander den Bund, sich auf EU-Ebene fir diese Anliegen einzusetzen und an-
schlieBend im Rahmen des europarechtlich Mdglichen entsprechende Anpassun-
gen im VSBG vorzunehmen.

Daruiber hinaus ist es aus Sicht der Verbraucherschutzministerinnen, -minister und
-senatorinnen der Lander wichtig, dass der Zugang zur Verbraucherstreitbeilegung
fur Verbraucherinnen und Verbraucher allgemein erleichtert wird. Flankierend zu
Prazisierungen der Informationspflichten der Unternehmer kénnte eine zentrale
Stelle auf nationaler Ebene bestimmt werden, an die sich die Verbraucherinnen
und Verbraucher im Konfliktfall wenden kdénnen und die einen Antrag auf Schlich-
tung direkt an die zustandige Verbraucherschlichtungsstelle weiterleitet (Verweis-
funktion). Diese Aufgabe kénnte die Universalschlichtungsstelle des Bundes wahr-
nehmen und § 30 Abs. 4 VSBG entsprechend erweitert werden. Damit die Uber-
nahme dieser Funktion einen ausreichenden Bekanntheitsgrad erlangt, sollte eine
entsprechende Informationskampagne durchgefiihrt werden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund vor dem Hintergrund der genannten Reformoptionen, die Entwick-
lung der Verbraucherschlichtung in den kommenden Jahren zu beobachten und
auszuwerten. Sollte sich trotz Mal3Bhahmen, die der Verbesserung und Forderung
der Verbraucherschlichtung zu dienen bestimmt sind, die Teilnahmebereitschaft
der Unternehmen nicht steigern bzw. sich die Zahl der durchgefiihrten Schlichtun-
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gen nicht erh6hen, halten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-
natorinnen der Lander es fur erforderlich, weitere Mal3nahmen zu prifen. Dabei
sollte insbesondere die Einfuhrung obligatorischer Streitschlichtungsmechanis-
men flr Unternehmen in den Blick genommen werden.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, auf der nachsten Verbraucherschutzministerkonferenz tber die Er-
gebnisse der Prifungen und die geplanten Malinahmen zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 11 Starkung der Schlichtung im Reiserecht
Beschluss:
1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-

len fest, dass die gesetzlichen Regelungen uber die Aufhebung von Reisevertra-
gen bei auRergewdhnlichen Ereignissen sowohl fur Verbraucher als auch fur Un-
ternehmer mit erheblicher Rechtsunsicherheit behaftet sein kénnen. Die Recht-
sprechung zu corona-bedingten Stornierungen von Pauschalreisen und Reiseein-
zelleistungen ist nicht einheitlich und stark einzelfallbezogen. Fur Verbraucher ist
beispielsweise nach wie vor nicht eindeutig, welche Anforderungen an die Prog-
nose der Undurchfuhrbarkeit der Reise fir einen entschadigungsfreien Reiseruck-
tritt nach 8 651h Abs. 3 BGB gestellt werden oder unter welchen Voraussetzungen
nach § 313 BGB ein Vertrag Uber eine zwar erbringbare, aber fir den Reisenden
zwecklos gewordene Hotelbuchung oder Fahrzeugmiete aufgeldst werden kann.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass neben der notwendigen Uberpriifung der bestehenden rei-
serechtlichen Regelungen und einer méglichst weitgehenden Offnung des Pau-
schalreiserechts fir Reiseeinzelleistungen die Moéglichkeiten der aufRergerichtli-
chen Streitbeilegung gestarkt werden sollten. Die aul3ergerichtliche Streitbeile-
gung hat den Vorteil, dass sie mehr Raum fur Billigkeitserwagungen, Einzelfallge-
rechtigkeit und flexible Lésungen bietet, als es eine ausschlie3lich nach dem Ge-
setz urteilende Rechtsprechung vermag.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten daher den Bund, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der die Beteiligung
von Reiseveranstaltern, Reisevermittlern und Anbietern von Reiseeinzelleistungen
an einer nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz anerkannten Schlichtungs-
stelle fordert und die tatsachliche Durchfiihrung von Schlichtungsverfahren in ge-
eigneter Weise sicherstellt.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 12 Automatisierte Erstattung von Anspruchen nach
der Fluggastrechte-VO (EG) 261/2004

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 13 Nachhaltigkeit durch bessere Verschrankung des
offentlichen (Umwelt-) Rechts mit dem privaten
Verbraucherrecht - Fehlende Reparierbarkeit als
Sachmangel nach § 434 BGB

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruf3en die Bestrebungen der EU-Kommission durch einheitliche Vorgaben fir die
Reparatur von Waren ein hohes Mal3 an Umwelt- und Verbraucherschutz zu si-
chern. Die Forderung von Reparatur ist ein geeignetes Mittel, Ressourcen zu er-
halten und damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Wunsch nach ei-
nem nachhaltigen Konsumverhalten zu unterstitzen.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass eine bessere Verschrankung des 6ffentlichen (Umwelt-)
Rechts - beispielsweise der Regelungen zum Okodesign - mit dem privaten Ver-
braucherrecht die Nachhaltigkeit erheblich férdern kann.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass Nachhaltigkeitskriterien wie die Reparierbarkeit einer Sache durch
das Festlegen offentlich-rechtlicher Standards — etwa auf Basis der Okodesign-
Verordnung —in groBerem Umfang Teil der geschuldeten Beschaffenheit sein wer-
den. Es sollte in Art. 7 der EU-Warenkaufrichtlinie und nachfolgend in § 434 BGB
klargestellt werden, dass die Reparierbarkeit zu den objektiven Anforderungen an
die Vertragsgemalheit der Kaufsache zahlen kann. Auch kénnte dabei beispiel-
haft Bezug genommen werden auf dffentlich-rechtliche Vorgaben, wobei sicherzu-
stellen wére, dass auch aufRerhalb gesetzlich geregelter Vorgaben die Reparier-
barkeit zur ,ublichen Beschaffenheit* gehéren kann.

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, auf europaischer und nationaler Ebene auf eine bessere Verschran-
kung des offentlichen (Umwelt-) Rechts mit dem privaten Verbraucherrecht in die-
sem Sinne hinzuwirken und sich daflr einzusetzen, dass es nicht zu einem Absin-
ken des aktuellen Verbraucherschutzniveaus kommt. Der Bund wird gebeten, zu
den geplanten MalRnahmen und eingeleiteten Schritten im Rahmen des allgemei-
nen Berichts des Bundes zur 20. VSMK zu berichten. Sie weisen dabei auf den
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Bericht der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz ,Nachhaltigkeit im Zivil-
recht” hin. In diesem wurden bereits verschiedene Vorschlage gemacht, wie nach-
haltigkeitsférdernde 6ffentlich-rechtliche Vorgaben auch zivilrechtlich durchgesetzt
werden konnen. Hierbei sind beispielhaft die Verlangerung des Gewahrleistungs-
zeitraums, die Einfuhrung von zivilrechtlichen Kompensationsmechanismen und
vorvertraglichen Informationspflichten zu nennen. Der Bund wird gebeten, auch
die in diesem Bericht sowie in dem Austausch der Justiz- und Verbraucherschutz-
ressorts getroffenen Erwagungen zu bertcksichtigen und hierzu Stellung zu neh-
men.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz, den Beschluss der Kon-
ferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Lander (JuMiKo) und der
Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) zu Ubermitteln.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 14 Reparieren statt wegwerfen - Einrichtung eines

bundesweiten Reparaturbonus prifen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruf3en die Bestrebungen auf europaischer Ebene zur Forderung der Reparierbar-
keit und Reparatur von Waren sowie zur Verbesserung des Informationszugangs
Uber die Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten.

Sie sehen die Anstrengungen auf EU-Ebene jedoch als nicht weitgehend genug
an, um die Zahl der durchgefiihrten Warenreparaturen signifikant zu steigern. Dies
betrifft insbesondere den Umstand, dass die Hohe der Reparaturkosten weitge-
hend von den Herstellern definiert wird und ein echter Wettbewerb um Reparatu-
ren noch nicht existiert. Instrumente wie der Reparaturindex in Frankreich konnten
zu mehr Transparenz beziglich der Reparierbarkeit und etwaiger Reparaturkosten
fur die Verbraucherinnen und Verbraucher beitragen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander se-
hen es als notwendig an, sich fur eine Steigerung der Anzahl von Warenreparatu-
ren einsetzen. Aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes der weltweiten Ressourcen
und der Frage der Verfugbarkeit von Rohstoffen ist an dieser Stelle Eile geboten.

Sie bitten daher den Bund, unbeschadet der Verpflichtung der Unternehmen, kurz-
fristig die Moglichkeiten zur Einrichtung eines bundesweiten Reparaturbonus zu
prufen. Dieser soll kurz- und soweit notwendig auch mittelfristig durch gezielte fi-
nanzielle Unterstitzungen Reparaturen gegentiber dem Neukauf eines Produktes
im Schadensfall attraktiver machen. Dies schont unsere Ressourcen und tragt zu
einem Mehr an Nachhaltigkeit bei.
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5. Der Bund wird gebeten, zur 42. LAV das Ergebnis der Prufung vorzulegen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 15 Greenwashing bei klimapositiver Produktwerbung

verhindern — informierte Kaufentscheidung er-

moglichen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stellt
fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Konsum zunehmend nach Kli-
mabezogenen Kriterien ausrichten mochten. Klimabewusstes Verbraucherverhal-
ten braucht transparente und hinreichend belegte Angaben zum CO2-Ful3abdruck
eines Produkts oder einer Dienstleistung. Andernfalls besteht die Gefahr von Ver-
brauchertauschung durch Greenwashing, d. h. Kommunikations- und Marketing-
malinahmen, durch die Unternehmen sich ein ,grines” Image geben, ohne ent-
sprechende, nachhaltigkeitsorientierte Aktivitaten im operativen Geschéft syste-
matisch umzusetzen.

Mit Sorge betrachten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senato-
rinnen der L&nder, dass unter anderem bei Lebensmitteln ein erhebliches Green-
washing-Potenzial besteht.

Vor diesem Hintergrund begrif3en die Verbraucherschutzministerinnen, -minister
und -senatorinnen der Lander die angestrebte EU-Richtlinie zur Starkung der Ver-
braucher fur den 6kologischen Wandel (Directive on empowering consumers for
the green transition/EmCo) sowie die neu einzufiihrende Richtlinie Gber Vorschrif-
ten zur Substantierung von Umweltaussagen (Green Claims Directive/GCD).
Diese stellen erste Schritte in Richtung eines wirksamen Rechtsrahmens dar, um
Verbraucherinnen und Verbrauchern informierte, an Nachhaltigkeitskriterien orien-
tierte Kaufentscheidungen zu erméglichen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruden insbesondere die Absicht der beiden Richtlinien, allgemeine Umweltaus-
sagen einzuschranken, die ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Basis von
Kompensationszahlungen als ,klimaneutral®, ,CO2-neutral” 0.4. bewerben. Derar-
tige Formulierungen kénnen Verbraucherinnen und Verbraucher zu der Fehlan-
nahme verleiten, die betroffenen Giter seien treibhausgasfrei produziert, obgleich
die entstandenen Emissionen lediglich durch Investitionen aufRerhalb der Wert-
schopfungskette des Unternehmens ,ausgeglichen“ wurden (sog. Kompensation).
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Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufRen vor diesem Hintergrund die Vorgabe der GCD, dass auf einem Produkt
tber den Umfang und die Art der CO2-Kompensationen zu informieren ist (Art. 5
Abs. 6 lit. f). Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander bitten die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene fiir Regelungen einzuset-
zen, die gewahrleisten, dass diese Informationen den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern in einer leicht zuganglichen und verstandlichen Form, mdglichst voll-
standig auf dem Produkt selbst, zur Verfligung gestellt werden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander ge-
ben allerdings zu bedenken, dass es bisher an einer hinreichenden Regulierung
des CO2-Kompensationsmarktes fehlt. Infolgedessen sind der Umfang und die
Wirksamkeit der Kompensationen, die Unternehmen fur sich beanspruchen, in der
Realitat nicht gewahrleistet. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -
senatorinnen der Lander begrif3en, dass die EU diese Problematik erkannt hat
und Unternehmen mit der GCD verpflichten will, klimabezogene Aussagen mit Me-
thoden zu untermauern, welche die Integritat und korrekte Berechnung der unter-
schiedlichen Arten der Kompensationen sicherstellen. Sie verweist in diesem Kon-
text auch auf die geplante EU-Verordnung zur Schaffung eines Zertifizierungsrah-
mens fur freiwillige CO2-Entnahmen (Regulation on an EU certification for carbon
removals). Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander sehen jedoch eine weitere, intensive Arbeit an verlasslichen Malstéaben
zur Bewertung und Zertifizierung von CO2-Kompensationen unterschiedlicher Art
als dringend geboten an. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-
natorinnen der La&nder bitten die Bundesregierung, sich in den EU-Verhandlungen
fur einen schnellen Fortschritt und ambitioniertere Regelungen einzusetzen, die
nachweislich der Verbrauchertransparenz und dem Klimaschutz dienen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene dafiir einzusetzen, dass Unterneh-
men ihre Produkte und Dienstleistungen erst dann auf Basis von Kompensationen
als klimaneutral bewerben durfen, wenn hinreichende Mal3stabe zur Bewertung
und Zertifizierung dieser Kompensationen gegeben sind. Sie begrif3en den dahin-
gehenden Ergadnzungsvorschlag des Europaischen Parlaments zum Kommissi-
onsvorschlag der EmCo. Dies hindert Unternehmen nicht daran, ihr Engagement
fur den Klimaschutz — auch jenseits der eigenen Wertschépfungskette — weiterhin
zu bewerben, solange sie dies nicht mit der Behauptung verbinden, ihre Produkte
oder Dienstleistungen seien hierdurch klimaneutral.
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8. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten das Vorsitzland, den Beschluss der Umweltministerkonferenz zuzuleiten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 16 Verbraucher starken fir ihre Rolle beim 6kologi-
schen Wandel: Elektroschrott vermeiden, reparie-
ren statt neu kaufen —Reparaturbonus férdert nach-

haltigen Umgang mit Ressourcen

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 18 Manipulation von Wegstreckenzahlern von Kraft-

fahrzeugen wirksam bekampfen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass es nicht gelungen ist, unzulassige Manipulationen, d. h. technische
Veranderungen der auf den Wegstreckenzéhlern der Kraftfahrzeuge angezeigten
Kilometerstanden, im Gebrauchtfahrzeughandel, auch bei Wohnmobilen, wirksam
zu verhindern. So ist es weiter moglich, durch Veranderungen des Wegstrecken-
zéhlers eine geringere Laufleistung vorzutauschen und dadurch den Verkehrswert
eines Fahrzeugs zu steigern. Eine Tauschung tber die tatsachliche Laufleistung
der Kraftfahrzeuge ist fiir Verbraucherinnen und Verbraucher ein erhebliches Ar-
gernis.

Die seit dem 28. Juli 2018 gultige Verordnung (EU) 2017/1151 hat diese Proble-
matik nicht beseitigt. Die Hersteller sollen danach systematische Techniken zum
Schutz gegen unbefugte Benutzung sowie Schreibschutzvorrichtungen anwen-
den, die die Integritat des Kilometerstands sichern. Daher wird die Bundesregie-
rung gebeten, Regelungen zur technischen Prifung und Gewébhrleistung der Ein-
griffssicherheit in elektronische Systeme zu treffen und sich auf EU-Ebene fir dies-
bezlgliche Erganzungen der Verordnung einzusetzen, um einen besseren Schutz
der Kilometerzahlausristung gegen Manipulationen durch Dritte zu gewébhrleisten.

Fur die nicht von der vorgenannten Bestimmung betroffenen Fahrzeuge fehlt es
ebenfalls an entsprechenden Regelungen. Auch fir dieses Fahrzeugsegment, ins-
besondere der alteren Gebrauchtfahrzeuge, sollten Regelungen erlassen werden,
welche einen wirksamen Manipulationsschutz gewahrleisten. Die Verbraucher-
schutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der L&nder bitten die Bundesre-
gierung daher, weiterhin um Prifung und um Einfihrung geeigneter Losungen, um
unzuléssige Manipulationen von Wegstreckenzahlern wirksam zu bekampfen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 19 Behdrdliche Rechtsdurchsetzung

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz dankt der Projektgruppe und nimmt den
Bericht der Projektgruppe zur Kenntnis.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruf3en es, dass der behdrdliche Verbraucherschutz in Deutschland in den letzten
Jahren gestarkt wurde, und sprechen sich auf Grundlage der Untersuchungen der
Projektgruppe fir eine angemessene Weiterentwicklung sowohl sektorunabhangig
als auch in den Sektoren mit bereits bestehenden behdérdlichen Durchsetzungs-
strukturen aus. Die Verbraucherschutzministerkonferenz sieht in der behordlichen
Durchsetzung von Verbraucherschutzgesetzen eine wichtige Ergdnzung zu den
bewahrten Instrumenten der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung, die sich unter
bestimmten Umstanden gegenuber einer zivilrechtlichen Durchsetzung als wir-
kungsvoller, effizienter und flexibler erweisen kann.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander hal-
ten es fur erforderlich, die Weiterentwicklung der behérdlichen Rechtsdurchset-
zung unter Einbeziehung der LAV weiter zu diskutieren und zu beraten. Sie bitten
das Vorsitzland, das Thema zur nachsten Verbraucherschutzministerkonferenz er-
neut auf die Tagesordnung zu setzen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allge-

meinen Geschéaftsbedingungen (AGB)

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz

von Eigenheimbesitzern vor undurchsichtigen Ver-

tragen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len eine Zunahme des Geschéaftsmodells Immobilienteilverkauf fest und unterstrei-
chen daher erneut die Forderung nach einer verpflichtenden, transparenten Dar-
stellung der Kosten von Ankauf, bei der Nutzung, Instandhaltung und dem Verkauf.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass zunehmend gerade éltere Verbraucherinnen und Verbraucher mit
dem Immobilien-Teilverkauf weitreichende finanzielle Entscheidungen treffen. Sie
halten daher auch weiterhin rechtliche Rahmenbedingungen zur Regulierung des
Marktes fur erforderlich. Um Verbraucherinnen und Verbrauchern angesichts teil-
weise sehr hoher und stark schwankender Nutzungsentgelte Planungssicherheit
zu ermoglichen, sollten beispielsweise auch gesetzliche Vorgaben gepruft werden,
die eine klare Festlegung des Nutzungsentgelts und eine Information, was nach
dem Ablauf der zeitlichen Befristung geschieht, vorschreiben.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der Lander be-
dauern, dass der Bund lediglich zu den bisher geschaffenen Beratungsangeboten
und Informationskampagnen fur Verbraucherinnen und Verbraucher in Zusam-
menhang mit dem Immobilienteilkauf berichtet. Auch wenn die Verbraucherinfor-
mation ein wichtiges Mittel ist, um Uber die bestehenden Risiken aufzuklaren, so
besteht die Gefahr, dass die Informationskampagnen nicht jede und jeden errei-
chen. Auch die notarielle Beratung bei der Beurkundung des Kaufvertrages ge-
wahrleistet keinen ausreichenden Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Diese umfasst grundsatzlich nur eine rechtliche, nicht aber auch eine wirtschaftli-
che Beratung. Daher halten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und
-senatorinnen der Lander auch weiterhin eine starkere Regulierung dieses Mark-
tes fur dringend geboten. Sie weisen erneut auf die Vorschlage hin, die von der
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18. Verbraucherschutzministerkonferenz zu TOP 24 in Ziff. 3 gemacht wurden und
bedauern, dass der Bund in seinem Bericht nicht auf diese Vorschlage eingeht.

Es gibt Anbieter, die sich vertraglich einen festen Mindesterlés bei dem Gesamt-
verkauf der Immobilie zusichern lassen. Steigt der Wert der Immobilie in dem Zeit-
raum zwischen dem Teilverkauf und dem Gesamtverkauf nicht mindestens ent-
sprechend, fuhrt diese Vertragsgestaltung dazu, dass sich der Anteil der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher am Erlés des Gesamtverkaufs verringert. Die Verbrau-
cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten die Bun-
desregierung, durch geeignete Mal3hahmen sicherzustellen, dass die Risiken des
Immobilienmarkts von beiden Immobilieneigentimern gleichermalen getragen
werden.

Derzeit profitieren Teilkaufer anteilig von wertsteigernden MalRnahmen an der Im-
mobilie auch dann, wenn sie nicht zu der Finanzierung der Mal3nahmen beigetra-
gen haben. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander bitten die Bundesregierung, Malinahmen zu ergreifen, die sicherstellen,
dass die Teilk&ufer nur an den Wertsteigerungen durch Malinahmen der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher teilhaben kénnen, wenn sie auch zu deren Finanzie-
rung beigetragen haben. Hierbei ist sicherzustellen, dass sie nur entsprechend ih-
res Anteils an der Kostentragung von den Wertsteigerungen profitieren dirfen,
wenn sie sich nicht entsprechend ihres Eigentumsanteils an den Maflinahmen be-
teiligen.

Bei einem Immobilien-Teilverkauf werden im Zeitpunkt des Teilverkaufs der Immo-
bilie regelmaRig auch schon die Bedingungen fir die Durchfihrung des Gesamt-
verkaufs vertraglich festgelegt. Dabei ist es derzeit Ublich, dass sich die Teilkaufer
schon zu diesem Zeitpunkt Entgelte fur die Durchfihrung des Gesamtverkaufs
versprechen lassen. Diese Entgelte umfassen regelmafig auch die Kosten fir die
Einschaltung eines Maklers durch den Immobilien-Teilkaufer. Das fuhrt dazu, dass
Verbraucherinnen und Verbraucher auch dann mit diesen Maklerkosten belastet
werden, wenn sie letztlich den Kaufer des Gesamtkaufs gefunden und an den Teil-
kaufer vermittelt haben. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -sena-
torinnen der Lander bitten die Bundesregierung, Maflinahmen zu prifen und zu
ergreifen, die geeignet sind, dies zu verhindern.

Die Immobilien-Teilkaufer finanzieren den Ankauf der Immobilienanteile regelma-
Big durch Darlehen, die sie bei Kreditinstituten aufnehmen. Zur Absicherung des
Darlehens lassen sich die Kreditinstitute in der Regel eine Grundschuld an dem
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gesamten Grundstiick bestellen. Im Falle der Insolvenz des Immobilien-Teilk&au-
fers kann es dann dazu kommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im
Wege der Zwangsvollstreckung ihre Immobilie komplett verlieren. Dies ist uner-
traglich. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander bitten die Bundesregierung daher, geeignete Malinahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Falle der In-
solvenz eines Immobilien-Teilk&aufers nicht ihr Eigentum an dem Grundstticksrest
verlieren.

9. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz tber die
Ergebnisse der Prifung sowie die geplanten bzw. durchgeflihrten MaRnahmen
schriftlich zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 22 Mietkosten verbrauchergerecht regulieren

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander hal-
ten es fur erforderlich, dass die Kappungsgrenze fir Mieterhhungen abgesenkt
sowie die Mietpreisbremse verlangert wird.

Die Energie- und Mietkosten der Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich
in den vergangenen Jahren erheblich erhdht. Bei jingeren Mieterinnen und Mie-
tern, die mdglicherweise erst in den letzten funf Jahren einen Mietvertrag abge-
schlossen haben, wird dies haufig durch Indexmietvertrage verscharft. Beispielhaft
zeigt dies eine durch die Hamburger Behorde fir Justiz und Verbraucherschutz
veranlasste reprasentative Umfrage. Im Jahr 2022 erfolgte demnach bei 70 % der
Befragten wegen der gestiegenen Energiepreise eine Erhéhung der Mietneben-
kosten und bei 45 % der Befragten wurde gleichzeitig die Kaltmiete erhéht. Ferner
wurde bei 12 % der Interviewten der Stromliefervertrag vom Versorger gekindigt.
Bundesweit werden Mieterinnen und Mieter durch die Gesamtheit der Kostener-
héhungen des Wohnens in Form von Miet- und Energiekostensteigerungen vor
mannigfaltige finanzielle Herausforderungen gestellt. Gleiches gilt fir Eigentime-
rinnen und Eigentiimer von Immobilien hinsichtlich der Energiekosten. Aufgrund
des Grundbedarfs an bezahlbarem Wohnen sind beide Gruppen sowohl hinsicht-
lich der Miet- als auch der Energiekosten besonders schutzwurdig.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass insbesondere Indexmietvertrdge zunehmend zu einer Ge-
fahrdung der finanziellen Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher fiihren kén-
nen. Die aktuelle Inflationsentwicklung fUhrt hier zu sprunghaften Steigerungsmaog-
lichkeiten. Die Indexmietvertrage beinhalten entgegen der urspringlichen An-
nahme des Gesetzgebers im Vierten Mietrechtsanderungsgesetz von 1992, das
die damals niedrigen Inflationsraten von durchschnittlich etwa 3 % zugrunde ge-
legt haben durfte, erhebliche Unwagbarkeiten beziglich der Steigerungsraten der
Miete bei Inflationsraten von mehr als 3 %. In diesem Fall kdbnnen diese die ge-
setzlich moéglichen Mieterhéhungen deutlich Gber der vorgenannten Kappungs-
grenze liegen. Diese Fallkonstellation und die damit verbundenen Risiken sind sei-
nerzeit bei der Einfihrung der Indexmietenregelung unterschatzt oder nicht be-
ricksichtigt worden. Sie fuhren aktuell zu erheblichen Belastungen. Um Letztere
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abzudampfen, ist eine Kappungsgrenze fur Erhdhungen von Indexmieten in An-
lehnung an 8§ 558 Abs. 3 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) dringend erforderlich.
Die Bundesregierung wird ersucht, eine derartige Kappungsgrenze einzufihren.

4. Der Personenkreis, zu dessen Gunsten Eigenbedarf als Kiindigungsgrund geltend
gemacht werden kann, ist im Wesentlichen durch die Rechtsprechung konkreti-
siert, weil es an einer abschliel3enden gesetzlichen Aufzéhlung der moglichen Be-
gunstigten fehlt. Gleichfalls fehlt eine gesetzliche Regelung, die bei der Eigenbe-
darfskiindigung anzufihrenden Griinde detailliert benennt. Gleiches gilt fur die
Mindestanforderungen an Dauer und Intensitat des Eigenbedarfs. Die Verbrau-
cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander erkennen ferner,
dass die derzeitige Moglichkeit, in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit
dem Erwerb einer Wohnung eine Eigenbedarfskiindigung auszusprechen, fur Mie-
terinnen und Mieter in angespannten Wohnungsmarkten, insbesondere in Grol3-
stadten, eine enorme Belastung darstellen kann. Die Bundesregierung sollte die
Schutzliicken bei Eigenbedarfskiindigungen schliel3en und den begunstigten Per-
sonenkreis, fur den dessen Eigenbedarf als Kiindigungsgrund geltend gemacht
werden kann, konkretisieren.

5. Die Bundesregierung wird gebeten auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-
renz Uber die geplanten bzw. unternommenen Schritte zu berichten.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten das Vorsitzland diesen Beschluss der ASMK und der JUMIKO zu Ubermitteln.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im

Bankensektor starken

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
kraftigen den Beschluss der 18. Verbraucherschutzministerkonferenz und stellen
fest, dass es weiterhin Handlungsbedarf beim Verbraucherschutz im Bankensek-
tor und bei der Bankenaufsicht gibt. Deshalb wurde der Bund um Prufung gebeten,
wie das Recht der Zahlungsdienstleistungen fortentwickelt werden kann. Aul3er-
dem hat sich die 18. Verbraucherschutzministerkonferenz fiir eine Evaluierung des
8 4 Abs. la des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FInDAG) ausgespro-
chen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lan-
der teilen nicht die im Bericht des Bundes vertretene Auffassung, dass die BaFin
bereits jetzt in der Lage sei, alle Anordnungen zu treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstande zu verhindern oder zu
beseitigen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass im Koalitionsvertrag des Bundes unter der Uberschrift ,Finanzieller
Verbraucherschutz und Altersvorsorge® vereinbart wurde, die Reform der deut-
schen Finanzaufsicht BaFin fortzusetzen. Sie bitten den Bund, bei der Reform der
BaFin dem Handlungsbedarf im Bereich des Verbraucherschutzes Rechnung zu
tragen und insbesondere die Regelung des § 4 Abs. 1a FinDAG im Interesse des
Verbraucherschutzes anzupassen. Sie weisen in diesem Zusammenhang auf das
Gutachten des vzbv vom 08.05.2023 ,BaFin — Verzahnung zwischen zivilrechtli-
chem und behdrdlichem Verbraucherschutz” hin. Sie bitten den Bund um einen
Bericht zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz insbesondere zu der Frage,
in welcher Art und Weise die Belange des Verbraucherschutzes bei der vereinbar-
ten Reform der BaFin weiterentwickelt sollen und wann mit einem konkreten Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zu rechnen ist.
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4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander tei-
len die Auffassung des Bundes, dass es fir eine gut verstandliche und tbersicht-
liche Information der Verbraucherinnen und Verbraucher besonders wichtig ist,
dass sie die Preisangaben fur die Kontofihrung auch vergleichen kénnen. In die-
sem Zusammenhang erinnern sie an den Beschluss der 16. Verbraucherschutz-
ministerkonferenz (UB Nr. 9/2020), mit dem sie die Bundesregierung gebeten hat-
ten sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zumindest
zu einer Vergleichswebsite — wie in der EU-Zahlungskontenrichtlinie vom
23.07.2014 vorgeschrieben — erhalten. Bereits mit diesem Beschluss war angeregt
worden, das Betreiben der Website unter bestimmten Voraussetzungen einer
staatlichen Stelle wie z. B. der BaFin zu Ubertragen.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bis heute keine Mdglichkeit
haben, sich tber eine unabhéangige Vergleichswebsite im Sinne der Zahlungsdien-
strichtlinie von 2014 Uber die Preise und Gebuhren fir Zahlungskonten zu infor-
mieren. Um die Transparenz fur Kontoentgelte deutlich zu erhdhen, fordern sie die
Bundesregierung deshalb auf, die im Bericht angekindigte Vergleichswebsite
schnellstmdglich einzurichten.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund um die Vorlage eines aktuellen Sachstandsberichtes zur 20. Ver-
braucherschutzministerkonferenz. Der Sachstandsbericht soll insbesondere einen
konkreten Zeitplan zur Umsetzung der im Sachstandsbericht enthaltenen Ankin-
digung zur Einrichtung einer Vergleichswebsite bei der BaFin enthalten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 24 Online-Werbung fur Finanzdienstleistungen ver-

brauchergerecht regulieren

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 25 Zukunft des verbraucher- und generationengerech-

ten Bezahlens gewahrleisten

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufden, dass die Europaische Kommission mit der EU-Strategie fir den Massen-
zahlungsverkehr besonders relevante Aspekte des Bezahlens adressiert, Eckpfei-
ler fUr kiinftige politische und regulatorische Maf3hahmen benannt und ferner einen
Vorschlag fur eine Verordnung im Hinblick auf Sofortiberweisungen in Euro vor-
gelegt hat.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufden, dass das derzeitige Hauptaugenmerk der EU-Strategie fir den Massen-
zahlungsverkehr auf einem zukunftsfahigen digitalen Finanzsektor und digitalen
Bezahlverfahren liegt. Fur in Teilen vulnerable Verbrauchergruppen wie Einkom-
mensschwachere, Seniorinnen und Senioren sowie Geflichtete sind digitale Be-
zahlverfahren zum jetzigen Zeitpunkt teilweise noch schwer zugénglich. Sie schei-
tern bei deren Nutzung h&ufig auch infolge technischer und/oder sprachlicher Bar-
rieren. Die Handhabung der erforderlichen Apps auf dem Smartphone kann zum
Beispiel infolge der schwierigen Bedien- oder Lesbarkeit oder aus gesundheitli-
chen Grunden nicht moglich sein. Zurzeit fehlt in Deutschland eine weit verbreitete,
fur vulnerable Gruppen zugéangliche Losung, wie die schwedische App Swish. Bei
deren Nutzung genugt fur den Erhalt einer Zahlung in Echtzeit auf das eigene Zah-
lungskonto die Hinterlegung einer Mobilfunknummer und eines Bankkontos, ohne
dass es eines Smartphones bedarf. Fur vulnerable Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist eine barrierefreie digitale Teilhabe am Zahlungs- und damit am Wirt-
schaftsverkehr unabdingbar. Daher wird die Bundesregierung gebeten, im Beneh-
men mit der Finanzwirtschaft digitale Bezahlstrategien und -verfahren weiterzuent-
wickeln, die auch fiur vulnerable Verbraucherinnen und Verbraucher uneinge-
schrankt nutzbar sind. Sie sollten kostengtinstig sein, allenfalls geringe technische
und sprachliche Hirden aufweisen und auch verletzlichen Verbrauchergruppen
die barrierefreie Teilhabe am Zahlungsverkehr ermdglichen.
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Insbesondere vulnerable Verbraucherinnen und Verbraucher, die derzeit noch
nicht am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen kénnen, sind weiter auf eine stabil
funktionierende Bargeldversorgung zur Teilnahme am Wirtschaftsleben angewie-
sen. Die SchlieBungen zahlreicher Bankfilialen hat auch zur Verringerung von
Geldautomaten im landlichen Raum sowie der stadtischen Peripherie und damit
zur Verschlechterung der Bargeldversorgung insgesamt gefuhrt. Derzeit schlief3t
der Handel zahlreiche Versorgungslicken mit Bargeld. Dies erfolgt jedoch nur auf
freiwilliger Basis als zusatzliche Dienstleistung, welche jederzeit unangekiindigt
eingestellt werden kann. Eine langfristige Strategie oder MaRnahmen der Bundes-
regierung, wie sie eine kostengunstige Bargeldversorgung in der Flache, zum Bei-
spiel mit Unterstitzung der Bundesbank, zumindest Ubergangsweise gestalten
will, sind nicht bekannt. Die Bundesregierung wird daher gebeten eine Strategie
zu entwickeln, die sicherstellt, dass die Bevélkerung und insbesondere vulnerable
Bevolkerungsgruppen auch weiterhin Zugang zu Bargeld und zum baren Zah-
lungsverkehr haben, um am taglichen Geschéftsverkehr weiterhin teilnehmen zu
kénnen.

Digitale Zahlungen sind heute in der Regel unwiderruflich. Davon gehen erhebli-
che Gefahren flr die Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Bezahlvorgange zu
Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher kénnen auch durch Datensicher-
heitslicken, die fliichtige Weitergabe wichtiger Sicherheitsdaten oder Betrug aus-
geldst worden sein. In derartigen Fallen steht Verbraucherinnen und Verbrauchern
haufig keine Moéglichkeit der Riickabwicklung zur Verfigung. Um ihren Kundinnen
und Kunden diesbeziglich zusatzliche Sicherheit zu bieten, sichern Verkaufsplatt-
formen oder Zahlungsdienstleister aus den USA Zahlungen an Gewerbetreibende
mit so genannten Kauferschutzprogrammen ab. Bei der Ausfihrung von Zahlungs-
vorgangen, d. h. den SEPA-Uberweisungen und auch bei den Sofortiiberweisun-
gen, die die EU beabsichtigt zu regeln, ist die Absicherung fehlerhafter oder betri-
gerischer Transaktionen nicht vorgesehen oder bereits heute grundsatzlich nicht
moglich. Diese Regelungslicke bei den Sofortiiberweisungen stellt hinsichtlich der
Sicherheit einen Ruckschritt gegentber dem SEPA-Lastschriftverfahren dar. Ver-
trauen und Widerrufsmdglichkeiten sind zentrale Elemente eines funktionierenden
digitalen Zahlungsverkehrs. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und
-senatorinnen der Lander erinnern daher an den Beschluss des Bundesrates zur
EU-Verordnung zur Sofortiberweisung in Euro (BR-Drs. 585/22) und bitten die
Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene darauf hin-
zuwirken, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Verwendung von So-

Seite 53 von 170


https://paytechlaw.com/glossary/verbraucher/

19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

fortiberweisungen im Internet tGber die Prifung von IBAN und Namen des Zah-
lungsempfangers hinaus vor Betrugsfallen geschiitzt werden und ein verbesserter
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher etabliert wird.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander set-
zen sich fur mehr Transparenz bei digitalen Bezahlverfahren im Online-Handel ein.
Auf E-Commerce-Plattformen finden sich vermehrt Angebote, bei denen beim
Kauf auf Rechnung Online-Handler im Check-Out des Bestellvorgangs einen Zah-
lungsausldsedienst wie beispielsweise Klarna integrieren. Fur Verbraucherinnen
und Verbraucher ist hier nicht transparent, dass sie neben dem Kaufvertrag mit
dem Online-Handler noch einen weiteren Kreditvertrag mit einem Zahlungsausl|o-
sedienst schliel3en, der zu einer Bonitatspriufung und Beeinflussung des SCHUFA
Score fuhrt. Die Bundesregierung wird daher um Prifung einer gesetzlichen Re-
gelung gebeten, die Online-Handler verpflichtet, tber diese Geschaftsmodelle und
dessen rechtliche Folgen klar und verstandlich bereits vor Beginn des Bestellvor-
gangs auf der Webseite zu informieren.

6. Die Bundesregierung wird gebeten, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-
renz Uber die Ergebnisse der Prifungen sowie geplante bzw. unternommene
Schritte zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 27 Wirksame Begrenzung der Zinshohe von Dispositi-

ons- und Uberziehungskrediten - ,,Frithwarnsys-
tem* bei Dispokrediten verbessern — Einstieg in die

Schuldenspirale vermeiden

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander ha-
ben sich erneut mit den Zinshohen von Dispositions- und Uberziehungskrediten,
sowie den Mdoglichkeiten eines verbesserten Schutzes von Verbraucherinnen und
Verbrauchern vor einer Uberschuldung befasst.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men die vom damaligen Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz
in Auftrag gegebene ,Evaluierung der Regelungen zur Beratungsangebotspflicht
beim Dispositions- und Uberziehungskredit in §§ 504a, 505 Absatz 2 Satz 2 BGB*
vom 24. Mérz 2021 zur Kenntnis.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in der aktuellen Situation
steigender Verbraucherpreise bzw. sinkender Kaufkraft haufiger Dispositions- und
Uberziehungskredite tiber einen langeren Zeitraum in Anspruch nehmen, obwohl
diese nur kurzfristig Liquiditatsliicken ausgleichen sollten und obwohl deren Dis-
pozinssatz zum Teil deutlich Uber den Zinsen von langerfristigen Krediten lag. Sie
stellen fest, dass sich die Zinshohen von Dispositions- und Uberziehungskrediten
in den vergangenen Jahren nicht ausreichend zu Gunsten der Verbraucherinnen
und Verbraucher verandert haben. Appelle zur freiwilligen Selbstverpflichtung und
MaRigung sind weitgehend ergebnislos geblieben. Sie sind weiterhin der Ansicht,
dass eine gesetzliche Begrenzung der Zinshéhen von Dispositions- und Uberzie-
hungskrediten zum effektiven Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor
einer zunehmenden Uberschuldung wirkungsvoll und geboten ist. Die Bundesre-
gierung wird daher gebeten, die Einflhrung einer gesetzlichen Zinsobergrenze fir
Dispositions- und Uberziehungskredite im Bereich von 5 Prozentpunkten bis ma-
ximal 8 Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz zu prufen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die Bedeutung einer verantwortlichen Vergabe bei Dispositionskrediten, die
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dem Kreditzweck, d. h. der Sicherung gegenuber kurzfristig auftretenden Liquidi-
tatsengpassen, entsprechen muss. Sie betonen die Wichtigkeit der Beratungsan-
gebotspflicht in § 504a BGB, mit der sichergestellt werden soll, dass Verbrauche-
rinnen und Verbraucher anstelle einer Uberziehung ein alternatives, gunstigeres
Finanzprodukt abschliel3en. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und
-senatorinnen der Lander halten die derzeitigen Voraussetzungen des § 504a Ab-
satz 1 Satz 1 BGB fur die Auslésung einer Beratungsangebotspflicht der Kreditin-
stitute nicht fir ausreichend, um Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam vor
einer Uberschuldung zu schiitzen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister
und -senatorinnen der Lander bitten die Bundesregierung, die Umsetzung der un-
ter Ziffer 1 genannten Evaluierung vom 24. Marz 2021 empfohlenen Anderungen
der Kriterien fur die Beratungsangebotspflicht zu Uberprufen. Danach sollte das
erste Beratungsangebot bereits erfolgen, wenn eine Kontouberziehung ununter-
brochen Uber einen Zeitraum von drei Monaten und durchschnittlich in Hohe eines
Betrags in Anspruch genommen wurde, der 60 Prozent des vereinbarten Hochst-
betrages des Dispositionsrahmens Ubersteigt.

5. Angesichts der Zunahme dauerhafter Inanspruchnahme des Dispositionrahmens,
dem weiteren Ergebnis der Evaluierung, dass die aktuelle Regelung Betroffenen
mit schwerwiegenden finanziellen Problemen kaum helfe und um Verbraucherin-
nen und Verbraucher insgesamt noch besser vor einer Uberméafigen Belastung
durch Dispositions- und Uberziehungskredite zu schiitzen, bitten die Verbraucher-
schutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander die Bundesregierung,
u.a. folgende aus der Evaluierung abgeleitete Empfehlungen umzusetzen:

« Beratungsangebote in Textform (Brief oder E-Mail) an die Betroffenen,

* Verbesserung des ,Frihwarnsystems® durch Erganzen weiterer ,Gefahr-
dungsmerkmale®, wie beispielsweise die in der Evaluierung vorgeschlagene
Anzahl der Rucklastschriften innerhalb eines kurzen Zeitintervalls.

6. Bezlglich der Restschuldversicherung erinnern die Verbraucherschutzministerin-
nen, -minister und -senatorinnen der Lander an die noch ausstehende Umsetzung
des Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung, ,den Abschluss
des Versicherungsvertrages und den Abschluss des Kreditvertrags zeitlich um
mindestens eine Woche zu entkoppeln.*

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 28 Verbraucherinformationen im Inkassosektor star-
ken

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-

gruf3en, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag beschlossen hat, den situ-
ationsgerechten Zugang zu Verbraucherinformationen zu starken. Bereits vergan-
gene Gesetzesnovellierungen des Rechts der Inkassodienstleister im Rechts-
dienstleistungsgesetz (RDG) haben mit diesem Ziel beispielsweise Inkassounter-
nehmen gegenuber Privatpersonen verpflichtet, alle Angaben zu tbermitteln, die
sie bendtigen, um die Berechtigung einer gegen sie geltend gemachten Forderung
Uberprufen zu kdnnen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass bei Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter erhebliche
Informationsdefizite Uber ihre Rechte im Inkassoverfahren herrschen. Dies fihrt
dazu, dass derzeit keine Informationsgleichheit zwischen Glaubigern und privaten
Schuldnerinnen und Schuldnern besteht. Inkassodienstleister haben gegentber
Verbraucherinnen und Verbrauchern eine erhebliche Machtposition, die sie in In-
kassoschreiben ausspielen kénnen, indem sie teils unangemessenen Druck auf-
bauen. Angekindigt werden beispielsweise der Besuch eines Gerichtsvollziehers,
die Zwangsvollstreckung oder der Erlass eines Haftbefehls, ohne dass bereits ein
rechtskraftiger und vollstreckbarer Titel vorliegt. Haufig wird verbraucherseitig
Uberhdhten oder unberechtigten Forderungen infolge von Informationsdefiziten
und den vergleichsweisen hohen Kosten fur Rechtsberatungen nachgegeben.
Eine noch strukturiertere Unterstitzung der Verbraucherinnen und Verbraucher
bei der Bewertung von Inkassoschreiben, mit der sie verstandlich auf einen Blick
informiert werden, welche Rechte sie haben und wo sie online oder personlich
Unterstitzung erhalten kdnnen, ware ein weiterer wichtiger Schritt zur Starkung
der Transparenz und der Verbraucherrechte im Inkassoverfahren. Um eine gene-
rell bessere und einheitliche Information der Verbraucherinnen und Verbraucher
Uber ihre Rechte zu erreichen, erscheint ein standardisiertes und verbindlich fest-
gelegtes Informationsblatt, das zukinftig mit dem Inkassoschreiben tbersandt
werden muss, ein geeigneter Weg.
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3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
trachten zudem mit Sorge, dass im Rahmen des Inkassos Schuldnerinnen und
Schuldnern haufig auch vorformulierte Erklarungen Uber ein Schuldanerkenntnis
unterbreitet werden. In der Regel fuhrt dessen Unterzeichnung dazu, dass gegen
die vom Schuldnerkenntnis umfassten Forderungen einschlief3lich der Inkasso-
kosten und sonstigen Nebenforderungen keine Einwendungen mehr geltend ge-
macht werden konnen. Die aktuelle Informationspflicht zum Schuldanerkenntnis in
§ 13a Abs. 4 RDG durfte diese Situation nicht wesentlich &ndern und keinen wirk-
samen Verbraucherschutz gewahrleisten. Vielmehr durften Betroffene in diesem
Zusammenhang weiter benachteiligt und nicht davor bewahrt werden, nachteilige
Schuldanerkenntnisse abzugeben und es wird nicht verhindert, dass Regelungen
zur Inkassokostenbegrenzung unterlaufen werden. Ein gesetzliches Koppelungs-
verbot zwischen Schuldanerkenntnis und Ratenzahlungsvereinbarungen, aber
auch der Ausschluss des Verlustes bestimmter Einwendungen (vgl. BR-Drs.
196/1/20, Nr. 5) oder ein zeitlich begrenztes Rucktrittsrecht kdnnten geeignetere
Schritte sein, um Verbraucherinnen und Verbraucher effektiv zu schitzen.

4. Die Bundesregierung wird gebeten, im RDG ein standardisiertes Verbraucherin-
formationsblatt zu Inkassoschreiben, ein gesetzliches Koppelungsverbot zwischen
Schuldanerkenntnis und Ratenzahlungsvereinbarungen sowie die anderen in
Nummer 3 angesprochenen MalRnahmen zu prufen.

5. Die Bundesregierung wird gebeten, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-
renz Uber die geplanten bzw. unternommenen Schritte zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 29 Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforde-

rungen durch Zahlungsdienstleister

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander se-
hen Handlungsbedarf, um bei Zahlungsdienstleistern, die mit der Zahlungsabwick-
lung im Online-Handel beauftragt werden, den Schutz der Verbraucher zu verbes-
sern und eine sorgfaltige Durchfiihrung von Zahlungsdienstleistungen zu gewahr-
leisten. Die Verbraucherverbéande berichten im Zusammenhang mit der Verwen-
dung von Zahlungsmethoden wie ,Kauf auf Rechnung“ oder ,buy now, pay later”
immer wieder von Fallen, bei denen Zahlungsdienstleister unberechtigte Forde-
rungen gegen Verbraucher erheben, auf Einwendungen aus dem Grundgeschéft
zwischen Verbraucher und Handler nicht reagieren und vorschnell Inkassounter-
nehmen mit der Durchsetzung beauftragen.

Der Bund wird gebeten zu prifen, ob Regelungen geschaffen werden kénnen, da-
mit Erklarungen, die Verbraucher im Zusammenhang mit etwaigen Leistungssto-
rungen entweder dem Héandler oder dem Zahlungsdienstleister gegentiber abge-
ben, im Sinne einer Empfangsbevollmachtigung automatisch auch dem anderen
Unternehmen zuzurechnen sind. Gleichzeitig sollten Mindestanforderungen ge-
schaffen werden, um die Kommunikation zwischen Verbrauchern und Handlern zu
erleichtern. Insbesondere kdnnten Handler, vergleichbar mit dem ,Kiindigungsbut-
ton“ verpflichtet werden, niedrigschwellige Méglichkeiten zur Ubermittlung aller
vertragsrelevanten Erklarungen anzubieten. Aul3erdem sollte geprift werden, ob
und wie Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet werden kdnnen, Verbraucher im
Rahmen von Zahlungsaufforderungen Uber moéglicherweise bestehende Leis-
tungsverweigerungsrechte gegeniber dem Handler aufzuklaren.

Aus Sicht der Verbraucherschutzministerkonferenz ist es erforderlich, dass die ge-
samte Tatigkeit von Zahlungsdienstleistern von der Aufsichtskompetenz der BaFin
gemal 8§ 4 Abs. 1a S. 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) umfasst
ist und die BaFin insoweit ihre Aufsichtstatigkeit im kollektiven Verbraucherschutz-
interesse effektiv ausiibt. Dazu sollte auch eine sorgfaltige Uberpriifung der For-
derungsberechtigung, die Berucksichtigung von Einwendungen aus dem Grund-
geschéaft und die Voraussetzungen fiur eine Beauftragung von Inkassounterneh-

men zahlen. Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung
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zu prufen, ob die Vorgaben auf nationaler oder europaischer Ebene zu den Sorg-
faltspflichten der Zahlungsdienstleister ausreichend sind oder insoweit Handlungs-
bedarf besteht.

4. Da Zahlungsdienstleister haufig in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen
Union ansassig sind und mit einer Lizenz aus einem Mitgliedstaat im gesamten
Gebiet der Européischen Union ohne eine inlandische Erlaubnis Zahlungsdienste
anbieten kbnnen, ist eine funktionierende grenziberschreitende Zusammenarbeit
der Aufsichtsbehdrden verschiedener Mitgliedstaaten von essentieller Bedeutung.
Insbesondere sollte sichergestellt sein, dass Beschwerden von Verbrauchern von
der Aufsichtsbehorde in ihrem Wohnsitzstaat auch an die fur den Zahlungsdienst-
leister im Sitzland zustandige Behotrde weitergeleitet werden.

5. Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung im Rahmen
der Verbraucherschutzministerkonferenz 2024 zu den Punkten 1 bis 4 zu berich-
ten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern — Ein-

fihrung eines Europdaischen Widerrufsbuttons

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 31 Richtig riestern in der Krise: Energetisches

Sanieren mit Riesterkapital vollumfanglich mdéglich

machen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass das bestehende System der Riester-Rente fir viele Férderberech-
tigte, insbesondere wegen einer fehlenden Flexibilitdt bei der Verwendung des an-
gesparten Kapitals, als Instrument fir die private Altersvorsorge optimierungsféahig
erscheint.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung uber die Er-
gebnisse der von ihr eingesetzten Fokusgruppe zur privaten Altersvorsorge auf
der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu berichten.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufden, dass die Bundesregierung mit dem Jahressteuergesetz 2022 die grund-
satzliche Verwendungsmoglichkeit des Kapitals der rund 16 Millionen bestehen-
den Riester-Vertrage erweitert hat. Neben dem Einsatz des Riesterkapitals fur ei-
nen altersgerechten, barrierefreien Umbau von selbstgenutzten Immobilien ist ab
dem Jahr 2024 auch der Einsatz dieses Kapitals fir energetische MalRnahmen
moglich, wie beispielsweise den Einbau einer modernen Heizungsanlage.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander se-
hen jedoch angesichts gestiegener Preise fir Warme und Strom und zur Beschleu-
nigung der privaten Energiewende kurzfristig weiteren Reformbedarf bei den Ver-
wendungsmaoglichkeiten des Riesterkapitals. Die Bundesregierung wird daher ge-
beten, die fir die Verwendung des Riesterkapitals einschlagigen steuerrechtlichen
Bestimmungen dahingehend zu erganzen, dass der Einsatz fir energetische Mal3-
nahmen wie den Einbau von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern moglich
wird. Dartber hinaus wird die Bundesregierung um Prifung gebeten, ob eine pa-
rallele Férderung von energetischen MalRnahmen, zum Beispiel durch die Kredit-
anstalt fur Wiederaufbau (KfW), ermdglicht werden kann, da die in Rede stehen-
den MalRnahmen sehr kapitalintensiv sind und das Riesterkapital hierzu in vielen
Fallen nicht ausreichen kdnnte. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister,
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und -senatorinnen der Lander bitten die Bundesregierung zudem, auch Mieterin-
nen und Mieter bei Fordermalinahmen zu bericksichtigen.

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.
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TOP 32 Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kun-

denkommunikation

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher regelméfiiig erhebliche
Schwierigkeiten haben, den Kundenservice von Unternehmen mit ihren Anliegen
direkt und zeitnah zu erreichen. Insbesondere digitalisierte Kundenkommunikation
(wie z. B. Chatbots, Kontaktformulare, Apps oder der Online-Account), aber auch
Funktionsmangel, Uberlange Bearbeitungszeiten und ganzlich ausbleibende
Ruckmeldungen der Unternehmen sowie Hotlines mit unverhéltnismaligen War-
tezeiten stellen in vielen Fallen grol3e praktische Hiurden dar. Dies hat immer wie-
der zur Folge, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihnen zustehende
Rechte verzichten und finanzielle Nachteile in Kauf nehmen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Digitalisierung von Kundenserviceleistungen insbeson-
dere dort zu kurz greift, wo die fehlerfreie und effiziente Nutzung der bereitgestell-
ten Kommunikationswege und -funktionen nicht gewahrleistet oder sogar bewusst
durch Unternehmen erschwert wird. Ebenso sollten Nachteile flr Verbraucherin-
nen und Verbraucher vermieden werden, welche durch fehlende Dokumentations-
moglichkeiten von erfolgten Kontaktaufnahmen und deren Inhalten entstehen, um
eine nachhaltige Verfolgung der Verbraucheranliegen und eine wirksame Durch-
setzung von Verbraucherrechten zu gewahrleisten.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
daher der Auffassung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Kontakt mit
Unternehmen noch besser unterstitzt und insbesondere vor treuwidrigem Verhal-
ten geschutzt werden mussen. Sie bitten die Bundesregierung, insoweit aktiv zu
werden und

a) in Art. 246 Abs. 1 Nr. 2 sowie Art. 246a 8§ 1 Abs. 1 Nr. 3 Einfihrungsgesetz
zum Burgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) die Vorgaben zu von Unternehmen
genutzten Online-Kommunikationsmitteln sowie zur Dokumentation von Kor-
respondenz zu konkretisieren, um die rechtlichen Pflichten der Unternehmen
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b)

in der onlinegestitzten Kundenkommunikation zu definieren und eine rechts-
sichere Orientierung zu ermoglichen. Entsprechend den Vorgaben der Ver-
braucherrechterichtlinie (VRRL) mussen samtliche der vom Unternehmer zur
Verfligung gestellten Online-Kommunikationsmittel es der Verbraucherseite
ermdglichen, schnell Kontakt zum Unternehmen aufzunehmen, effizient mit
ihm zu kommunizieren sowie schriftliche Korrespondenz zu speichern (vgl. Art.
6 Abs. 1 lit. ¢ VRRL). Bei der Festlegung von Standards, die fur eine verbrau-
cherfreundliche Kundenkommunikation einzuhalten sind, sollten mdglichst
konkrete Vorgaben definiert werden (wie z. B. eine unmittelbare Eingangsbe-
statigung und eine feste, z. B. an die Widerrufsfrist angelehnte zweiwé6chige
Ruckmeldefrist), welche auch Dokumentationspflichten sowie MaRRgaben fir
die telefonische Erreichbarkeit (wie z. B. eine Ruckruffunktion) einschliel3en,
insbesondere wenn nur diese Kontaktmoglichkeit eroffnet ist.

besonders schutzwirdige Verbraucherinnen und Verbraucher in den Blick zu
nehmen und Uber eine verpflichtende Information zu einer vorzuhaltenden bar-
rierefreien bzw. besonders leicht zugéanglichen Kommunikationsalternative si-
cherzustellen, dass diese verlasslich mit Unternehmen in Kontakt treten kon-
nen und nicht durch tatsachliche oder technische Hirden ausgeschlossen
werden.

erganzend zu bewerten, ob fur bestimmte Beschwerdekonstellationen bran-
chenspezifische, sektorale Regelungen erforderlich sind. Diese kdnnten, z. B.
in Anlehnung an die Regelung des 8§ 1l1la f. Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG), ein gesetzliches Beschwerdeverfahren vorsehen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass die Digitalisierung der Kundenkommunikation auch wichtige
Chancen fir verbesserte Kommunikationsprozesse bietet und gerade auch Unter-
nehmen ein erhebliches unternehmerisches Interesse an einer guten Kundenkom-
munikation und Kundenbindung haben dirften. Sie bitten die Bundesregierung, an
dieser Stelle anzusetzen und in einen 6ffentlichen Dialog mit den Unternehmen
und weiteren Stakeholdern zu treten, um die beschriebenen Probleme in der Kun-
denkommunikation aufzugreifen und z. B. durch die Auswertung und Darstellung
von Best-Practice-Beispielen in der Breite dabei zu unterstitzen, den Verbraucher-
schutz voranzutreiben und auf diese Weise insgesamt zu einer nachhaltigen Ver-
besserung der Kundenkommunikation beizutragen.
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5. Die Bundesregierung wird in Anbetracht des auf europaischer Ebene aktuell lau-
fenden Fitnesschecks mehrerer verbraucherschitzender Richtlinien zur digitalen
Fairness (Eignungsprifung der EU-Kommission aus 3/2022 im Rahmen der New
Consumer Agenda, COM(2020) 696 final) gebeten, den wichtigen Aspekt des Ver-
braucherschutzes in der digitalen Kundenkommunikation und die Anliegen dieses
Beschlusses auch dort in den weiteren Prozess einzubringen.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu den
Ergebnissen ihrer Prifungen sowie Uber die geplanten Mal3hahmen und eingelei-
teten Schritte zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 33 Verbraucherschutz fir Kinder und Jugendliche bei

In-App-Kéaufen starken

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 34 + 36 Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutsch-

land flachendeckend verbessern und den Verbrau-

cherschutz starken

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander for-
dern bei der Mobilfunkversorgung einen flachendeckenden Ausbau, konkret den
Ausbau des 4G- und 5G-Mobilfunknetzes, damit eine flachendeckende Versor-
gung mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s erreicht wer-
den kann.

Die Nutzung mobiler Internetzugéange ist aus dem gesellschaftlichen Leben nicht
mehr wegzudenken. Dabei sind Abweichungen zwischen vertraglich zugesicherter
und tatsachlicher Bandbreite seit langem ein groRes Argernis fiir Verbraucherin-
nen und Verbraucher. Daher war die im Rahmen der Novelle des Telekommuni-
kationsgesetzes erfolgte Starkung der Verbraucherrechte im Falle einer nicht ver-
tragskonformen Leistung ein wichtiger Schritt. Genauso wichtig ist aus Sicht der
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der L&nder, dass
diese Rechte nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern von den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern auch durchgesetzt werden kénnen. Daher begrif3en sie es,
dass die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr den hierfur erforderlichen Pro-
zess zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe sowie zur Entwicklung ei-
nes Uberwachungsmechanismus eingeleitet hat.

Die Frage, wann eine Leistung als vertragsgeman akzeptiert werden muss, sollte
nicht vom Standort der Verbraucherinnen und Verbraucher abhéngen, die unab-
hangig davon, wo sie einen mobilen Internetzugang nutzen, den gleichen Preis flr
diesen bezahlen. Dass es regionale Unterschiede bei der Mobilfunkversorgung
gibt, kann nicht dazu fihren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in landli-
chen Gebieten eine schlechtere Leistung als vertragsgemal’ akzeptieren mussen,
als in stadtischen Bereichen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -
senatorinnen der Lander lehnen daher die vorgenommene Differenzierung bei der
zu akzeptierenden Hohe der Abschlage auf die vertraglich vereinbarte maximale
Geschwindigkeit (in stadtischen Bereichen 75 Prozent, in halbstadtischen Berei-
chen 85 Prozent und in landlichen Bereichen 90 Prozent) ab.
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4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass die von der Bundesnetzagentur zur Diskussion gestellten ,Eckpunkte
Nachweisverfahren Mobilfunk® die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern nur unzureichend beriicksichtigen. Insbesondere ist es nicht interessenge-
recht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine Ubertragungsrate als ver-
tragsgemal akzeptieren mussten, die im schlechtesten Fall lediglich 10 % der ver-
einbarten Leistung entspricht. Hinzu kommt, dass dieser Wert nur jeweils einmal
an drei von 5 Messtagen erreicht werden muss. Wenn Anbieter unrealistische An-
gaben zu den erreichbaren Maximalgeschwindigkeiten machen, liegt die Verant-
wortung hierfar allein bei den Anbietern.

5. Der erforderliche Zeitaufwand fiir das Messverfahren zur Darlegung einer Minder-
leistung im Bereich Mobilfunk muss verhaltnismalig sein. Dies ist bei jeweils sechs
Messungen an funf Kalendertagen, wobei zwischen der dritten und vierten Mes-
sung eines Kalendertages mindestens eine dreistiindige Pause, zwischen allen
Ubrigen Messungen eine finfminltige Pause vorzusehen ist, nicht der Fall. Dieser
Aufwand wird eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern davon abhal-
ten, ihre Rechte durchzusetzen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister
und -senatorinnen der Lander sprechen sich fiir eine verbraucherfreundliche Aus-
gestaltung des Messverfahrens aus. Des Weiteren sollte die Einfihrung eines Mo-
duls in der App zur Mitteilung der Minderung oder der Ausiibung des Sonderkin-
digungsrechts in Verbindung mit einem automatisch angehangten Messprotokoll
an den Diensteanbieter mittels eines Standardformulars geprift werden.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass beim Einsatz des von der BNetzA bereitgestellten Messtools im Mo-
bilfunkbereich das Tool systemunabh&ngig, automatisiert und kostenfrei Messun-
gen fur alle Kundinnen und Kunden ermdglichen sollte. Die Verbraucherschutzmi-
nisterinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten daher den Bund sicher-
zustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zur Wahrnehmung ihrer
Rechte nicht auf eigene Kosten den Nachweis fuhren missen, sondern Messun-
gen ohne Anrechnung auf das eigene Datenvolumen durchfiihrbar sind.

7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, beim Festnetz die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-
downloadgeschwindigkeit der Internetzugangsdienste flachendeckend fiir ganz
Deutschland moglichst noch dieses Jahr, wie in der Protokollerklarung der Bun-
desregierung vom 10.06.2022 festgehalten, von 10 Mbit/s auf mindestens
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10.

15 Mbit/s zu erh6hen, sodass auch Menschen in landlichen Raumen die Moglich-
keit der Teilhabe an einer digitalen Gesellschaft haben.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander set-
zen sich daflr ein, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern bei kontinuierlicher
Abweichung der vereinbarten Datentbertragungsgeschwindigkeit im Bereich des
Breitbandes effektive Instrumente zur Durchsetzung ihrer Anspriiche zur Verfu-
gung stehen. Sie fordern daher die Bundesnetzagentur auf, die Messmodalitaten
der von ihr entwickelten ,Breitbandmessung Desktop-App“, die als Messinstru-
ment zum Nachweis einer Minderleistung anerkannt ist, verbraucherfreundlicher
zu gestalten. Die Einfihrung eines Moduls in die App zur Mitteilung der Minderung
oder der Auslibung des Sonderkiindigungsrechts in Verbindung mit einem auto-
matisch angehéngten Messprotokoll an den Diensteanbieter mittels eines Stan-
dardformulars sollte hierbei gepruft werden.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz tibermittelt diesen Beschluss an die Bun-
desnetzagentur.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, uUber die getroffenen MalRnahmen und eingeleiteten
Schritte zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz schriftlich zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 35 Mobilfunkausbau flachendeckend vorantreiben und

Nationales Roaming ermdglichen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men die Gigabitstrategie des Bundes zur Kenntnis. Mit der Mobilfunkférderung des
Bundes sollen unversorgte sog. ,weil3e Flecken geschlossen werden. Die Ver-
braucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten den
Bund um Vorlage des fir Ende 2022 angekindigten Meilensteinplans zur Schlie-
Rung der ,weilen Flecken®, in dem die zur Zielerreichung erforderlichen Mal3nah-
men evaluiert und berucksichtigt werden sollen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass Infrastruktur-Sharing einen Beitrag zur besseren Mobilfunk-
versorgung leisten kann, indem Mobilfunknetzbetreiber unter Beachtung des Wett-
bewerbs- und Kartellrechts Kooperationen zum gemeinsamen wirtschaftlichen
Netzausbau eingehen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -sena-
torinnen der Lander bitten den Bund darauf hinzuwirken, dass die Bundesnetza-
gentur (BNetzA) die Bemuhungen der Mobilfunknetzbetreiber unterstitzt, mit Inf-
rastruktur-Sharing kunftig eine Versorgung von mehr als einem Netzbetreiber in
den Gebieten der sog. ,grauen Flecken® bereitzustellen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander au-
3ern Bedenken, ob eine Mobilfunknutzung Uber bestimmte Satellitensysteme eine
praktikable Alternative zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Grundver-
sorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen darstellt. Angesichts der bei be-
stimmten Systemen unvermeidbaren technischen Nachteile bitten die Verbrau-
cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander den Bund darauf
hinzuwirken, dass zum SchlieRen ,weiller Flecken® nur Technik zum Einsatz
kommt, die verbraucherfreundliche Mindestanforderungen erfillt. Zudem wird ge-
beten, darauf hinzuwirken, dass landliche Regionen gegenlber den stadtischen
Gebieten in der Mobilfunkversorgung nicht benachteiligt werden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass 2025 die Nutzungsrechte fir wichtige Mobilfunkfrequenzen
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auslaufen. Es bedarf eines regulatorischen Konzeptes, wie mit der bedarfsgerech-
ten Bereitstellung von freiwerdenden Frequenzen die flachendeckende und unter-
brechungsfreie Versorgung mit offentlichem Mobilfunk verbessert werden kann.
Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, dass bei der Konzepterstellung durch die BNetzA auch die Verbrau-
cherschutzressorts der Bundeslander beteiligt werden, um die jeweils landerspe-
zifischen Besonderheiten und Anforderungen zu berticksichtigen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men zur Kenntnis, dass Presseberichten zufolge die BNetzA festgestellt hat, dass
die Netzbetreiber ihre Auflagen zum Mobilfunkausbau und zur Verbindungsqualitat
des Mobilfunks fir 2022 nicht erfullt haben. In der Frequenzauktion von 2019 ver-
pflichteten sich die Netzbetreiber dazu, bis Ende 2022 in 500 bisherigen ,weif3en
Flecken“ neue Funkstationen zu bauen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -mi-
nister und -senatorinnen der Lander bitten den Bund, darauf hinzuwirken, dass die
BNetzA bei Nichteinhaltung von Ausbauauflagen der Netzbetreiber die ihr zur Ver-
fugung stehenden Mal3nahmen einschlief3lich der Mdglichkeit zur Verhangung von
Bul3geldern wirksam einsetzt, um den Druck auf die Netzbetreiber zum Bau neuer
Funkstationen zu erhéhen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass Infrastruktur-Sharing zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in
den ,grauen Flecken® bzgl. Umfang und Geschwindigkeit nicht so vorankommt,
wie es aus Verbrauchersicht wiinschenswert ist. Die Verbraucherschutzministerin-
nen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten daher den Bund, Nationales
Roaming durch die BNetzA im Rahmen der Ermessensspielrdume, die das Tele-
kommunikationsgesetz erdffnet, einzufiihren, um die Zielerreichung in der Mobil-
funkversorgung zu beschleunigen.
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7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund zur 42. LAV im Herbst 2023 zu den ergriffenen Malinahmen unter
Ziffer 1-6 schriftlich zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 37 Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich

ausgestalten

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 38 Weitere Eindammung von unlauterer Telefonwer-

bung, Haustlirgeschéaften und Abo-Vertragen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin stark von unerlaubter
Telefonwerbung und untergeschobenen Vertragen betroffen sind und erinnern an
ihre Beschllsse zu einer generellen Bestatigungslésung. Die in den letzten Jahren
eingefiuhrten sektoriellen Einzellésungen (z. B. zuletzt beztliglich Stromliefervertra-
gen) reichen aus ihrer Sicht nicht aus, um das Problem zu beheben.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten daher den Bund, die Einfihrung einer generellen Bestéatigungslosung durch
Erganzung des 8§ 312c BGB zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher
vor unerlaubter Telefonwerbung zeitnah umzusetzen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund weiterhin zu prifen bzw. zu evaluieren, inwiefern die bestehenden
Einzelldsungen das Problem in den jeweiligen Bereichen eingedammt haben.
Auch verbreitete technische Methoden, die von unseriésen Unternehmen in Ein-
satz gebracht werden, wie z. B. das Rufnummern-Spoofing, sollten dabei einbe-
zogen werden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der Lander
nehmen des Weiteren zur Kenntnis, dass der Direktvertrieb von Waren und Dienst-
leistungen durch sogenannte Haustlrgeschafte und die damit verbundenen Prob-
leme in den vergangenen Jahren pandemiebedingt stark zugenommen haben. Sie
betrachten mit Sorge, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher durch unge-
betene Kauf- oder Dienstleistungsangebote vielfach in ihrer Privatsphare gestort,
belastigt oder Uberrumpelt fihlen. Der Bund wird daher gebeten, die gesetzlichen
Vorschriften zu Haustlrgeschaften an diese veranderte Situation anzupassen.
Hausturgeschéatfte sollten ohne vorherige Einwilligung nicht mehr zulassig sein. Zu-
satzlich sollte bei Haustlirgeschéaften ein Widerrufsrecht von 30 Tagen eingerdumt
werden, um dieses Geschaftsmodell fir Unternehmen unattraktiver zu machen.
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5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der L&nder bit-
ten den Bund aul3erdem, auch im Bereich der Abo-Vertrage und Dauerschuldver-
haltnisse im Dienstleistungssektor im Sinne der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher tatig zu werden. Eine Verkirzung der Mindestlaufzeit solcher Vertrage auf ein
Jahr muss gesetzlich eingefuhrt werden.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, hiertber auf der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu berich-
ten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 39 Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend

einfuhren

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 40 Irrefuhrung durch kommerzielle Anbieter bei digita-

len Behdrdendienstleistungen stoppen

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 41 Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen

und Verbraucher vor Datenmissbrauch und Diskri-

minierung schitzen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander un-
terstreichen den Befund des Bundes, dass bei der Uberpriifung der Anwendungen
und Auswirkungen der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) auf européaischer
Ebene verbraucher- und datenschutzrechtliche Aspekte sowie die daraus fur die
Privatsphare der Verbraucherinnen und Verbraucher resultierende Risiken beach-
tet werden mussen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht in der Lage sind, das Zu-
standekommen ihres jeweiligen Score-Wertes und dessen Veranderungen nach-
zuvollziehen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass durch neue Geschaftsmodelle von Auskunfteien und Finanzdienst-
leistern, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermdglichen, ihren Scorewert
durch Preisgabe von personlichen Daten zu verbessern, Risiken fur die Verbrau-
cherrechte und die Privatsphare entstehen kdnnen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, auf nationaler und europaischer Ebene weiter konsequent fir eine
faire, datensparsame und transparente Scorebildung durch Wirtschaftsauskunf-
teien und Finanzdienstleister einzutreten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 42 Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicher-

heit starken

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass mit Fortschreiten der Digitalisierung auch die Sicherheitsrisiken fir
Verbraucherinnen und Verbraucher im digitalen Raum zugenommen haben, die
Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Regulierung von IT-
Sicherheitsfragen bislang aber nicht hinreichend bertcksichtigt werden. Um ein
hohes Niveau an IT-Sicherheit fir verbrauchernahe Produkte mit digitalen Elemen-
ten und vernetzte Verbraucherprodukte zu erreichen, halten sie eine konsequente
und liickenlose Normierung von Fragen der IT-Sicherheit im Verbraucherrecht fir
erforderlich, um auf diese Weise einen hinreichenden Basisschutz fur Produkte
und Dienstleistungen des digitalen Verbraucheralltags sicherzustellen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die Notwendigkeit, IT-Sicherheit von verbrauchernahen Produkten und
Dienstleistungen mit digitalen Elementen an den Interessen von Verbraucherinnen
und Verbrauchern auszurichten. Sie fordern, dass IT-Sicherheitsmaf3nahmen von
den Herstellern und Anbietern so gestaltet werden, dass diese fiir Verbraucherin-
nen und Verbraucher im Alltag einfach nutzbar und in ihre Lebenswelt integrierbar
sind (sog. Usable Security). Daher ist bereits bei der Entwicklung von Hard- und
Software-Produkten die IT-Sicherheit mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus
des Produktes zu berlcksichtigen. Vernetzte Gerate und Anwendungen mussen
standardmafig auf die sicherste Variante voreingestellt und Sicherheitslicken
zeitnah geschlossen werden. Daten und Informationen, die von digitalen Produk-
ten und Diensten gesammelt und verarbeitet werden, missen sicher verschlusselt
sein, um unautorisierte Zugriffe zu verhindern.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufden daher grundsatzlich den Vorschlag der EU-Kommission fur ein Cyberresi-
lienzgesetz (Cyber Resilience Act - CRA) sowie den Vorschlag fur eine Verord-
nung des Européischen Parlaments und des Rates tber horizontale Cybersicher-
heitsanforderungen fir Produkte mit digitalen Elementen (COM (2022) 454 final).
Sie sind aber der Auffassung, dass die Verbraucherinteressen bislang nicht hin-

reichend bertcksichtigt wurden. Deshalb wird der Bund gebeten, sich im Rahmen
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der derzeit anstehenden Trilogverhandlungen auf européischer Ebene dafir ein-
zusetzen, dass

a.

verbrauchernahe digitale Produkte und vernetzte Verbraucherprodukte nicht
generell in die Risikostufe ,niedrig“ eingestuft werden, sondern eine differen-
zierte Risikobewertung erfolgt und eine Zuordnung in die Risikostufe ,mittel
oder ,hoch® moglich ist;

verbindliche Muster fir die vorgeschriebenen Gebrauchsanweisungen und Si-
cherheitshinweise fir verbrauchernahe digitale Produkte etabliert werden, um
einheitliche Standards zu definieren, wie die geforderten einfachen, verstand-
lichen und leicht lesbaren Hinweise der Anbieter verbraucherfreundlich auszu-
gestalten sind;

die Frage der Langlebigkeit von Gutern mit digitalen Elementen wie beispiels-
weise im Bereich der smarten Haustechnik (Smart Meter) auch mit Blick auf
die Oko-Design-RL transparent und rechtssicher definiert wird. Dies betrifft
insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der erwarteten
Produktlebensdauer in Art. 10 Abs. 6 der VO (COM (2022) 454 final), wonach
die Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Elementen ab dem Inverkehr-
bringen und wahrend der erwarteten Produktlebensdauer oder fir einen Zeit-
raum von 5 Jahren ab dem Inverkehrbringen zu gewahrleisten ist, je nachdem
welcher Zeitraum kirzer ist. Dies ist nach Auffassung der VSMK zwingend er-
forderlich, um Kaufentscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern
zu erleichtern;

. zugangliche und nutzerfreundliche Melde- und Abhilfeverfahren bei Cybersi-

cherheitsvorféallen fiir Verbraucherinnen und Verbraucher etabliert werden und

unter Berlcksichtigung des Verhaltnismafigkeitsgrundsatzes eine Cybersi-
cherheitszertifizierung fur Produkte mit digitalen Elementen nach der Verord-
nung Uber horizontale Cybersicherheitsanforderungen verpflichtend etabliert
wird, um eine maogliche fur Verbraucherinnen und Verbraucher untbersichtli-
che Haufung von Zertifizierungen zu vermeiden.

Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wurde 2021 der Digitale Verbraucherschutz im
Bundesamt fr Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verankert. Das BSI soll

als unabhangige Stelle Verbraucherinnen und Verbraucher zu Fragen der Cyber-
sicherheit informieren, beraten und warnen. Die Verbraucherschutzministerinnen,
-minister und -senatorinnen der Lander stellen fest, dass seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes gute und wichtige Angebote im Digitalen Verbraucherschutz seitens des
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BSI wie beispielsweise ein Service Telefon, eine Digitale Rettungskette mit einer
Suchmdglichkeit nach Digitalen Ersthelfern bei IT-Sicherheitsvorfallen entwickelt
wurden, diese Instrumente aber in weiten Teilen der Bevélkerung nicht bekannt
sind. Sie bitten daher den Bund zu prifen, wie diese Instrumente des BSI bekann-
ter gemacht und noch verbraucherfreundlicher ausgestaltet werden konnen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die Notwendigkeit, die Transparenz der Sicherheitseigenschaften von ver-
brauchernahen Produkten mit digitalen Elementen bereits beim Kauf fur Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zu verbessern. Der Bund wird daher um Prifung einer
Erweiterung des BSI-Sicherheitskennzeichen (8 9 ¢ BSI-G) gebeten mit dem Ziel,
dass

a. das BSI-Sicherheitskennzeichen auch Fragen des Datenschutzes beriicksich-
tigt,

b. eine Ausweitung des Produktkatalogs auf alle verbrauchernahen Produkte und
Dienstleistungen mit digitalen Elementen erfolgt und

c. das BSI-Sicherheitskennzeichen um eine Skala (in Sternen) erweitert wird, die
eine einfache und intuitive Botschaft zur Sicherheit des Produktes mit digitalen
Elementen transportiert, um insbesondere weniger digitalaffine Verbrauche-
rinnen und Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstitzen und das
IT-Sicherheitsniveau in der Gesellschaft insgesamt weiter zu erhéhen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander se-
hen zur Starkung des digitalen Verbraucherschutzes die Notwendigkeit haufiger
Verbraucherwarnungen im Sinne § 7 BSIG einzusetzen, wenn hinreichende An-
haltspunkte fur Gefahren der IT-Sicherheit bei verbrauchernahen Produkten und
Dienstleistungen vorliegen. Dabei kann nach ihrer Auffassung bei Gefahr im Ver-
zug auch entsprechend 8§ 28 Verwaltungsverfahrensgesetz auf die Anhérung der
Anbieter im Vorfeld verzichtet werden. Sie bitten den Bund ferner um Prifung, ob
zur Abwehr konkreter, erheblicher Gefahren fur verbrauchernahe Produkte mit di-
gitalen Elementen und vernetzten Verbraucherprodukten einer Vielzahl von Ver-
braucherinnen und Verbraucher nicht analog 8 7 d BSIG eine Anordnungsbefugnis
des BSI gegeniiber den Herstellern und Anbietern von vernetzten Produkten oder
Produkten mit digitalen Elementen zu etablieren ist, sodass diese die jeweils zur
Herstellung des ordnungsgemafen Zustand seiner Produkte in Bezug auf IT-Si-
cherheit erforderlichen technischen und organisatorischen Mal3hahmen ergreifen
mussen. Die Nicht-Umsetzung einer solchen Anordnung sollte vom BSI gegentiber

den Herstellern nach § 14 BSIG sanktioniert werden konnen.
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Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 43 Energiewende voranbringen und verbraucher-

freundlich gestalten

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind der
Auffassung, dass die Energiewende ein wichtiges Ziel darstellt, dessen Erreichung
eine gemeinsame Anstrengung aller gesellschaftlichen Akteure erfordert. Dabei muss
jedoch eine Uberforderung von Verbraucherinnen und Verbrauchern vermieden wer-
den, um sowohl die praktische Realisierbarkeit als auch die Akzeptanz der Mal3nah-
men zu gewahrleisten. Insbesondere gilt es, die soziale Dimension jeder energiepoli-
tischen MalRBhahme stets mitzudenken und finanzielle Belastungen fiir vulnerable Ver-
braucherinnen und Verbraucher mdglichst gering zu halten.

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.
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TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz —

Einbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher

in die Energiewende

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis und stellen fest, dass auch
mit Bundesmitteln ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung eines kontinuierli-
chen Angebots an Energieberatung geleistet werden kann und begrtif3en die der-
zeitige vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz finanzierte Ener-
gieberatung der Verbraucherzentralen und den von der Nationalen Klimaschutzi-
nitiative geforderten Stromspar-Check von Caritas e. V. und dem Bundesverband
Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die Notwendigkeit einer umfassenden und anbieterunabhangigen Energie-
beratung fur Verbraucherinnen und Verbraucher, damit die erforderlichen situati-
onsangepassten MalRRnahmen fir die Energie- und Warmewende wirtschaftlich
tragbar umgesetzt werden kénnen. Insbesondere profitieren auch einkommens-
schwache Haushalte von einer fachlich fundierten Beratung zu Energiesparmal-
nahmen und zur Umstellung auf eine Energieversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten daher angesichts der zentralen Bedeutung der Energieberatung fur die Klima-
wende und Warmewende den Bund, die bestehende Forderung der Energiebera-
tung zu verstetigen und zu erweitern, und zur nachsten LAV im Herbst 2023 Uber
den zukilnftigen Finanzierungsrahmen in den Bereichen ,Energieberatung durch
die Verbraucherzentralen“ und ,Stromspar-Check von Caritas e. V. und dem Bun-
desverband Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands fir einkommens-
schwache Haushalte“ zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 45 Starkung der Verbraucherrechte beim Laden von

E-Autos an 6ffentlich zugénglichen Ladesaulen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander er-
kennen die bisherigen Bemuhungen der Bundesregierung an, die Elektromobilitat
fur Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiver zu machen. Sie sehen aber nach
wie vor erheblichen Handlungsbedarf, um die Interessen der Verbraucherinnen
und Verbraucher umfassend zu bertcksichtigen und die Preistransparenz an der
Ladesaule zu erh6hen. Eine starkere Beriicksichtigung der Verbraucherinteressen
beim Laden von Elektroautos an offentlichen Ladeséaulen kann die Akzeptanz der
Elektromobilitdt und damit auch die Nachfrage nach Elektroautos stéarken.

Insbesondere beim e-Roaming sind die Kosten eines Ladevorgangs in der Praxis
nicht immer von vorneherein absehbar und weichen haufig erheblich von den Prei-
sen ab, die die Verbraucherinnen und Verbraucher bei einem Ladevorgang bei
ihrem Elektromobilitatsanbieter zahlen. Die Verbraucherschutzministerinnen,
-minister und -senatorinnen der Lander bitten die Bundesregierung, geeignete
MalRnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Ver-
braucher, die einen Vertrag mit einem Elektromobilitatsdienstleister abgeschlos-
sen haben, auch bei einem Ladevorgang bei einem Partner eines Roaming-Netz-
werkes keine hoheren Tarife zahlen missen, als die, die in dem Verhéltnis zu ih-
rem Elektromobilitdtsdienstleister gelten.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
kraftigen den Beschluss der 17. Verbraucherschutzministerkonferenz zu TOP 17
und weisen erneut darauf hin, dass eine grél3tmogliche Markttransparenz derzeit
insbesondere noch daran scheitert, dass es keine Markttransparenzstelle gibt. In
der Praxis wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern erst durch eine solche
Stelle ein Preisvergleich ermdglicht. Ohne eine Markttransparenzstelle sind sie ge-
zwungen, jede einzelne Ladesaule anzusteuern und zu hoffen, dass sie dort ohne
grof3en weiteren Aufwand den Ladepreis und weitere Preiskomponenten heraus-
finden konnen. Deshalb setzen sich die Verbraucherschutzministerinnen, -minister
und -senatorinnen der Lander fur die frihestmdogliche Schaffung einer Markttrans-
parenzstelle ein, die auch Informationen zu den verwendeten Bezahlsystemen und
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zu den weiteren Preiskomponenten neben dem Ladepreis der jeweiligen Ladesau-
len sammelt und Ubermittelt. Sie bitten die Bundesregierung in Hinblick auf den
Entwurf einer Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates Uber den
Aufbau der Infrastruktur fur alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie
204/94/EU des Européaischen Parlaments und des Rates (AFIR) nationale Hand-
lungsspielraume bei der Errichtung einer Markttransparenzstelle fur Elektromobili-
tat zu prifen und im Sinne des Verbraucherschutzes zu nutzen. Sie bitten die Bun-
desregierung zusatzlich, sich weiterhin auf EU-Ebene fiir die Ubermittlung dieser
Daten an eine Transparenzstelle einzusetzen.

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruRen, dass mit der Anderung der Ladesaulenverordnung (LSV) vorgesehen
wird, dass an zukunftig erstmalig in Betrieb genommenen oOffentlichen Ladesaulen
maoglich sein muss, mindestens mit Kredit- und Debitkarte zahlen zu kdnnen. Un-
gewissheiten dartber, welche Bezahlmethoden an welchen Ladeséaulen akzeptiert
werden, erschweren die Suche nach einer geeigneten Ladesaule. Dies gilt insbe-
sondere, solange es nicht moglich ist, tber eine frei und leicht zugéangliche zentrale
Stelle herausfinden zu kénnen, welches Zahlungsmittel an welchen Ladesaulen
akzeptiert wird. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senatorin-
nen der Lander bitten daher, dies bei weiteren Anderungen der Ladesaulenverord-
nung zu bertcksichtigen und nationale Handlungsspielraume der AFIR-Verord-
nung im Sinne eines effektiven Verbraucherschutzes zu nutzen. Sie bitten die Bun-
desregierung, sich auch auf EU-Ebene fir méglichst verbraucherfreundliche Re-
gelungen zu den Bezahlsystemen einzusetzen. Ein einheitlicher Bezahlstandard
kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn auch &éltere Ladesaulen nachgerustet
werden mussen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senato-
rinnen der Lander bitten die Bundesregierung daher, eine Nachristungspflicht zu
prufen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 46 Verbesserung der Informationen fur Verbraucher-
innen und Verbraucher Uiber Antriebsbatterien von

Elektrofahrzeugen

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fern-

warmemarkt

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 48 Informationsoffensive zu Jodsalz

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grafRen und unterstitzen die Informationsoffensive des BMEL zu Jodsalz mit dem
Ziel, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Lebensmittelwirtschaft fur die
Verwendung von Jodsalz zu sensibilisieren.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der L&ander
empfehlen, dass die Informationsoffensive in ihrer Wirkung evaluiert werden sollte.

3. Der Beschluss wird der Gesundheitsministerkonferenz zur Kenntnisnahme und mit
der Bitte um Unterstitzung des Anliegens weitergeleitet.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 49 Ernéhrungsstrategie Bund: Zielgruppe der Senior-

innen und Senioren angemessen bericksichtigen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die Notwendigkeit, bei der Entwicklung der Erndhrungsstrategie des Bun-
des, Menschen aller Generationen und im Besonderen Zielgruppen mit speziellen
Unterstitzungsbedarfen — insbesondere Kinder und Jugendliche — sowie Men-
schen, die von Armut betroffen sind, zu bertcksichtigen.

Hierbei ist auch die vielfaltige Gruppe der alteren Menschen angemessen zu be-
ricksichtigen, die z. B. in Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung leben oder
regelmanig Verpflegungsangebote in Anspruch nehmen. Eine an die physiologi-
schen, aber auch sozialen Bedurfnisse angepasste gesundheitsférderliche Erndh-
rungsweise kann hier Fehl- und Mangelernahrung vorbeugen und damit die Le-
bensqualitat und Eigenstandigkeit alterer Menschen bewahren helfen.

In diesem Kontext bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-
natorinnen der Lander den Bund insbesondere darum, das unter dem Dach des
IN FORM-Aktionsplans initiierte und in vielen Bundeslandern eingefiihrte Projekt
der ,Vernetzungsstellen Seniorenernahrung“ oder vergleichbaren Institutionen in
den Landern zur Verbesserung der Verpflegungsqualitat in stationédren Senioren-
einrichtungen, Essen auf Radern sowie der Ernahrungskompetenz noch zu Hause
lebenden Seniorinnen und Senioren uber die Projektlaufzeit von fiinf Jahren hin-
aus zu verstetigen. Dafiir missen zeitnah angemessene Finanzmittel, z. B. fur
Projektfinanzierungen — analog zu den Vernetzungsstellen Kita- und Schulverpfle-
gung — zur Verfugung gestellt werden.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 51 + 52 Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung — Star-

kung der Verbraucherinformation und Reform des

Mindesthaltbarkeitsdatums

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu den zentralen
Herausforderungen unserer Gesellschaft z&hlt. Sie vertreten die Auffassung, dass
die bisherigen Anstrengungen zur Vermeidung von Lebensmittelabféllen intensi-
viert werden mussen, um dem nach der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ver-
pflichtenden Reduktionsziel nachkommen zu kdnnen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass eine gute Ernahrungsbildung, verlassliche und leicht zugangliche
Informationen zur Ernéahrung sowie zu Lebensmitteln und deren Eigenschaften die
Grundlagen fur eine nachhaltige Ernahrung und genauso der Vermeidung von Le-
bensmittelabféllen darstellen. Zur notwendigen Starkung der Verbraucherinforma-
tion und eines wertschatzenden Umgangs mit Lebensmitteln in privaten Haushal-
ten bitten sie daher den Bund, weitere Mdglichkeiten der digitalen Verbraucherin-
formation zu prufen, um auch diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher zu
erreichen, die bisher noch nicht hinreichend sensibilisiert wurden. Dabei sollte die
Initiative ,Zu gut fur die Tonne* des Bundesministeriums flr Ernahrung und Land-
wirtschaft mit ihren InformationsmafRnahmen weiterentwickelt werden. Sie bitten
zudem den Bund zu prufen, inwiefern diese neuen Zugangswege zur Information
der privaten Haushalte durch weitere Férdermdglichkeiten des Bundes aufgebaut
und unterhalten werden kénnen.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Meinung, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) in seiner derzeitigen Aus-
gestaltung dazu fuhrt, dass verzehrsfahige Lebensmittel weggeworfen werden. Sie
bitten daher den Bund, sich gegentber der EU-Kommission daflir einzusetzen,
dass uber die bisher von der Pflicht zur Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums
ausgenommenen Lebensmittel hinaus weitere Produktgruppen oder lang haltbare
Lebensmittel dieser Ausnahme unterfallen kénnen, soweit dies aus Grunden der
Lebensmittelsicherheit und organoleptischer Produkteigenschaften vertretbar ist.
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4. Der Bund wird gebeten, Uber den Sachstand zur 20. Verbraucherschutzminister-
konferenz zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 53 Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemein-

nutzigen Lebensmittelumverteilung schaffen

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grufRen das Engagement aller Beteiligten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschatft,
um die Lebensmittelverluste bis 2030 entlang der Wertschopfungskette fur Le-
bensmittel zu halbieren.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
furworten, Aktivitaten zur Vernetzung von betroffenen Akteuren im Bereich der Le-
bensmittelnachhaltigkeit und den Austausch untereinander sowie zwischen indivi-
duellen Projekten zu fordern. Hierbei sollten vor allem die Probleme der betroffe-
nen Partnerinnen und Partner, die sich aktiv an Mallnahmen zur Lebensmittel-
nachhaltigkeit bzw. -umverteilung beteiligen, identifiziert und gemeinsam bearbei-
tet werden.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, sich im Rahmen der EU-Rechtsetzung dafir einzuset-
zen, dass effektive Regelungen zur Férderung der gemeinnutzig erfolgenden Le-
bensmittelumverteilung geschaffen werden.

Fur Tafeln und andere gemeinnutzig arbeitende Einrichtungen sollen — unter dem
Primat der Lebensmittelsicherheit — einfache und praktikable Regelungen insbe-
sondere zur Ruckverfolgbarkeit sowie zur Verkehrsfahigkeit von Lebensmitteln ge-
schaffen werden, um die nicht gewerbliche Umverteilung von Lebensmitteln zu
fordern.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, sich auf nationaler Ebene ebenfalls fur die Schaffung der
notigen und moglichen legislativen Voraussetzungen fir eine Erleichterung der
gemeinnutzigen Lebensmittelumverteilung, wie folgt, einzusetzen.

Bei unentgeltlicher Lebensmittelumverteilung sollen insbesondere im Rahmen des
Zivil- und Produkthaftungsrechts sowie im Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht
Haftungserleichterungen bzw. Befreiungstatbestande fir nicht vorsatzliches Ver-
halten gepruft werden.
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5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten die Bundesregierung, technische Neuerungen im Bereich der Lebensmittelhal-
tbarkeit und Prozessoptimierungen zu férdern und zu unterstitzen.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
furworten die weitere gezielte Aufklarung von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, um die Lebensmittelverschwendung in den privaten Haushalten zu senken.
Die Bundesregierung wird daher gebeten, die Ergebnisse aus dem Dialogforum
Private Haushalte bezuglich der Wirksamkeit von Mal3hahmen zur Reduzierung
von Lebensmittelverschwendung mitzuteilen und geeignete Malinahmen zu be-
nennen, um den Landern die Evaluierung eigener Mal3nahmen zu erleichtern.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 54 Modernisierung der IT-Architektur und des Daten-
managements im gesundheitlichen Verbraucher-
schutz - Realisierung der zentralen Koordinierungs-

und Kommunikationsstelle

Beschluss:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander neh-
men den anliegenden Bericht der LAV zum Stand der Etablierung einer zentralen IT-
Architektur im gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) zur Kenntnis und bit-
ten, zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz erneut tiber den dann erreichten

Sachstand zu berichten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 55 Regelungsliicke bei Nahrungserganzungsmitteln

fir Kinder schlieRen

Beschluss:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass eine Regelungslucke bezuglich Nahrungserganzungsmitteln, die fur
Kinder bestimmt sind, besteht.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, sich auf EU-Ebene daflrr einzusetzen, dass mdglichst zeitnah klar-
stellende konkrete Regelungen zu Nahrungserganzungsmitteln, die fur Kinder be-
stimmt sind, festgelegt werden, mit dem Ziel, einen méglichst hohen Gesundheits-
schutz fur diese empfindliche Verbrauchergruppe zu schaffen.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund, zur 42. Sitzung der LAV den Sachstand der Umsetzung zu berich-
ten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 56 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)

nach der REACH-Verordnung beschranken - Eintrag
in die Lebensmittel- und Futtermittelkette vermei-

den

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass angesichts der gesundheitlichen Risiken durch PFAS und der gerin-
gen Madglichkeiten fur Verbraucherinnen und Verbraucher, ihre Exposition gegen-
Uber PFAS zu beeinflussen, umfassende MalRnahmen zur Minimierung der Auf-
nahme von PFAS Uber Lebensmittel erforderlich sind.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grulRen daher die Beschlisse der Umweltministerkonferenz (TOP 32 / 95. UMK,
TOP 29/97. UMK, TOP 25/ 100. UMK) und der Agrarministerkonferenz (TOP 17
/ AMK 2022/1) zur abschlieBenden Regulierung der gesamten Stoffgruppe, um die
Emissionen von PFAS wirksam und ziigig zu reduzieren.

Ebenso begrufRen die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorin-
nen der Lander den unter Beteiligung deutscher Bundesbehdrden ausgearbeiteten
Vorschlag zur Beschrankung von PFAS nach der REACH-Verordnung. Sie sehen
in dem Vorschlag eine besonders wichtige Mal3hahme, um neuen Schadensfallen
und der zunehmenden ubiquitaren Verbreitung von PFAS entgegenwirken zu kon-
nen.

Im Hinblick auf die Bedeutung der PFAS-Aufnahme Uber Lebensmittel bitten die
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander den
Bund, sich auf europaischer Ebene weiter verstarkt fir eine abschlie3ende Regu-
lierung der gesamten PFAS-Stoffgruppe einzusetzen und damit die Nutzung von
PFAS auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschranken.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander er-
warten, dass der Beschrankungsvorschlag insbesondere bei Konsumgutern An-
reize fur eine rasche Umstellung auf PFAS-freie Alternativen bietet.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander un-
terstiitzen die Bestrebungen des Bundes zu einer routinemaRigen Uberpriifung
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der seit 1. Januar fur bestimmte Lebensmittel tierischer Herkunft geltenden
Hochstgehalte fur vier PFAS-Verbindungen, mit dem Ziel, sie so weit wie mdglich
zu senken, sobald neue Daten Uber das Vorkommen vorliegen sowie zur Auswei-
tung der Hochstgehaltsregelungen auf weitere Lebensmittel auf europdaischer
Ebene unter Beriicksichtigung der analytischen Machbarkeit bzw. Verbesserung
dieser.

7. In diesem Zusammenhang bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister
und -senatorinnen der Lander den Bund, sich auf européischer Ebene auch fur
eine Festlegung von Hochstgehalten fir PFAS in Futtermitteln einzusetzen.

8. Der Bitte der Umweltministerkonferenz an das fur Bildung und Forschung zustéan-
dige Bundesministerium, einen Forschungsschwerpunkt fir PFAS zu schaffen,
schlieBen sich die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen
der Lander an und sie bitten darum, die Aufnahme und den Transfer von PFAS
Uber die Lebensmittel- und Futtermittelkette dabei zu bertcksichtigen.

9. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bit-
ten den Bund zur n&chsten Verbraucherschutzministerkonferenz um schriftlichen
Bericht zu den ergriffenen Mal3nahmen zur Vermeidung von PFAS in die Lebens-
mittel- und Futtermittelkette.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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TOP 57 Forderung der Verscharfung bundesgesetzlicher Re-

gelungen gegen illegalen Welpenhandel und anony-

men Tierhandel

Beschluss:

1.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
tonen die hohe Bedeutung des Tierschutzes bei dem Handel mit Tieren und sehen
dringenden Handlungsbedarf, um den tierschutzwidrigen Handel mit Haustieren
zu unterbinden Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen
der Lander fordern die Bundesregierung auf, die bestehenden tierschutzrechtli-
chen Regelungen auf Rechts- und Vollzugslicken zu prifen und diese zu schlie-
Ren. Dies beinhaltet insbesondere:

a. Die Einfuhrung einer verpflichtenden Identitatsprifung der Anbieter durch die
Onlineplattformen.

b. Eine Verscharfung der Sanktionen bei Versto3en, insbesondere die Einfih-
rung zusatzlicher Ordnungswidrigkeitstatbestande.

c. Die Einrichtung einer zentralen landertbergreifenden Datenbank, die Informa-
tionen Uber Tierhaltungs- und Betreuungsverbote sowie erteilte oder versagte
tierschutzrechtliche Erlaubnisse, sowie ggfs. deren nachtraglichen Entzug ent-
halten.

Die steigenden Aufgabenanforderungen an die Uberwachungsbehorden im Tier-
schutz bei hoher 6ffentlicher Erwartungshaltung stellen die Vollzugsbehdrden zu-
nehmend vor grol3e Herausforderungen. Die bestehenden Ressourcen vermégen
diese Entwicklung nicht aufzufangen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minis-
ter und -senatorinnen der Lander sehen die Notwendigkeit flr eine verbesserte
materielle und personelle Ausstattung der Vollzugsdienststellen der Lander, um
den gewachsenen Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und bitten die
Bundesregierung dabei um Unterstitzung.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander un-
terstreichen die Notwendigkeit weiterer tierschutzrechtlicher Regelungen flr den
grenziberschreitenden Handel mit Heimtieren auf européischer Ebene. Sie bitten
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die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene weiterhin fur entsprechende Vorgaben
einzusetzen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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Anlagen zu TOP 8 Schulische und Auf3erschulische Verbraucherbildung
starken

Anlage 1 Empfehlung der KMK zur ,Verbraucherbildung an Schulen®,

2013

Verbraucherbildung an Schulen
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.09.2013)

0. Vorbemerkungen

Die Verbraucherbildung ist als lebenslanger Prozess und zentrales Element einer Bil-
dung zu verstehen, die sowohl auf aktuelle als auch kiinftige Herausforderungen im
Privat- wie auch im Berufsleben vorbereitet. Die verschiedenen Aspekte der Verbrau-
cherbildung stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander und zeigen dar-
Uber hinaus deutliche Bezlige zu zahlreichen anderen bildungsrelevanten Themen-
feldern, deren Kenntnis die Voraussetzung fur fundierte Entscheidungen als Verbrau-
cherin und Verbraucher bildet. Vor diesem Hintergrund folgt Verbraucherbildung
durchgangig vor allem der Bildung fur nachhaltige Entwicklung.

» Die Kaufkraft von Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahren zuneh-
mend gestiegen. Sie sind heute eine bevorzugte Zielgruppe fur Unternehmen
und ihre Produktvermarktung, zumal die Unternehmen auf eine langfristige
Verbundenheit der jungen Kundinnen und Kunden zur jeweiligen Marke hof-
fen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kinder und Jugendliche, was
Kenntnisse des wirtschaftlichen Handelns und der privaten Vorsorge anbe-
langt.

* Ein stets steigender hoher Anteil an Giberschuldeten sowie hoch verschuldeten
Haushalten und die grof3e Zahl an Privatinsolvenzen belegen die Notwendig-
keit, Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit Konsumentscheidun-
gen Kompetenzen fur eine mittel- und langfristige Finanzplanung mit auf den
Weg zu geben, damit sie sich auch bei rasch wechselnden Rahmenbedingun-
gen zurecht finden kénnen.

» Kinder und Jugendliche verfligen Gber unterschiedlich ausgepragtes Basis-,
Struktur- und Orientierungswissen zu Erndhrung und Gesundheit, um im Alltag
bewusste Entscheidungen fir eine gesundheitsorientierte Ernahrung und Le-
bensweise féallen zu kénnen, die 6konomische Dimensionen mit 6kologischen
Herausforderungen verknupft.

* Medien stellen heutzutage einen integralen Bestandteil im Leben von Kindern
und Jugendlichen dar. Das ausgepragte Nutzungsverhalten sowie technische
bzw. Handhabungskompetenzen korrelieren aber nicht unbedingt mit einem
reflektierten Kommunikationsverhalten. Das eigene Medienhandeln und Medi-
eninhalte kritisch zu hinterfragen, muss vielmehr erst schrittweise erlernt wer-
den, um sachgerechte und unabhéngige Entscheidungen treffen zu kénnen.

* Einen wachsenden Einfluss auf den Konsum von Kindern und Jugendlichen
hat die soziale Anerkennung der Gleichaltrigen aufgrund ihres Lebensstils.
Kinder und Jugendliche miussen erkennen, dass zum Beispiel Mobilitat und
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Freizeitverhalten mit Auswirkungen auf Ressourcen- und Energieverbrauch
und soziale Fragestellungen im globalen Zusammenhang zu sehen sind.

1. Ziele und allgemeine Grundsatze
1.1 Ziele

Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhal-
tens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem tber konsumbezogene
Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbe-
stimmten Konsumverhaltens erworben werden. Dabei geht es vor allem um den Auf-
bau einer Haltung, die erworbenen Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsu-
mentscheidungen als mindige Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuziehen
und zu nutzen.

Die Verbraucherbildung spielt insbesondere in folgenden Bereichen eine Rolle:

* Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht
* Erndhrung und Gesundheit

* Medien und Information

* Nachhaltiger Konsum und Globalisierung

Die Verbraucherbildung an Schulen

» starkt die Gestaltungskompetenz der Kinder und Jugendlichen und erdffnet
ihnen die Mdglichkeit, Kompetenzen fir eine bewusste und differenzierte Ur-
teilsbildung bei Konsumentscheidungen zu entwickeln.

+ starkt die Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Alltagskompetenzen —
auch in Bezug auf die Haushaltsflihrung.

* bezieht die lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen sowie
ihrer Familien mit ein.

+ greift aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen so-
wie Themen auf.

» wird als Fragestellung fur alle Jahrgangsstufen und Ausbildungsrichtungen im
Sinne eines kontinuierlichen Kompetenzerwerbs in altersangemessenem Abs-
traktionsgrad verstanden.

» eroffnet konkrete Handlungsoptionen im Rahmen der in und im Umfeld der
Schule gegebenen Mdglichkeiten.

1.2 Allgemeine Grundsatze

Die Verbraucherbildung weist zahlreiche Ankntpfungspunkte zu bereits etablierten
Schulfachern und Lerninhalten auf und ermdglicht in besonderer Weise handlungs-
orientiertes, interdisziplinares und vernetzendes Lernen. Dieses Lernen soll durch die
Einbindung aul3erunterrichtlicher Aktivitaten bzw. aul3erschulischer Lernorte erganzt
werden. Generell ist darauf zu achten, dass die Verbraucherbildung an Schulen

* handlungsorientiert ist und damit den Kompetenzerwerb unterstitzt.
» verhaltnisorientiert ist und die raumlichen sowie sozialen Bedingungen der Le-
benswelt ,Schule” berticksichtigt.
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« partizipativ angelegt ist und die konkreten Bertuihrungspunkte der Verbraucher-
bildung im Leben der Kinder und Jugendlichen aufgreift.

* Uber Verbraucherrechte und -pflichten informiert.

» die Verflechtungen und Mechanismen des Marktes unter Bertcksichtigung
verschiedener Perspektiven und die Einflussmdglichkeiten von Konsumentin-
nen und Konsumenten darlegt.

+ die Fahigkeit der Kinder und Jugendlichen schult, Informationen und Material-
angebote zu beschaffen, kritisch zu bewerten und angemessen zu nutzen.

 frei von wirtschaftlichen Interessen ist und unternehmensunabhangig den Er-
werb der Kompetenzen ermdglicht, die fur das Treffen von kritisch reflektierten
und selbstbestimmten Marktentscheidungen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher erforderlich sind.

* Kinder und Jugendliche friihzeitig in ihren Alltagskompetenzen starkt und sie
dabei unterstitzt, als Verbraucherin und Verbraucher reflektierte und verant-
wortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

* Wechselbeziehungen zwischen den oben genannten unterschiedlichen Berei-
chen der Verbraucherbildung sichtbar macht.

Die Verbraucherbildung berlcksichtigt in diesem Rahmen, dass Kinder und Jugendli-
che ihr Wissen uber Grundlagen und Folgen ihres Verhaltens als Verbraucherinnen
und Verbraucher nicht nur in der Schule, sondern an vielen anderen Orten erwerben,
im Elternhaus, in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld.

2. MalBnahmen in der Bildungsverwaltung/-politik

Die Vorgaben der Lander (beispielsweise die Lehr- und Bildungspléne, Curricula,
Konzepte fir die Aus- und Fortbildung von Lehrkraften sowie anderen in der Schule
tatigen padagogischen Fachkraften) bertcksichtigen die Ziele und Grundsétze dieser
Empfehlung zur Verbraucherbildung an Schulen. Die Vereinbarungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur Lehrerbildung bertcksichtigen Aspekte der Verbraucherbildung.

Die Bildungsverwaltung bzw. die Bildungspolitik der Lander

« unterstutzt die Ubergreifende Vernetzung und Kooperation aller Expertinnen
und Experten der Verbraucherbildung und des Verbraucherschutzes zum
Wohle einer umfassenden und multiperspektivischen Bildung der Kinder und
Jugendlichen.

+ starkt langfristig eine fachlich und didaktisch qualifizierte Fortbildung von Lehr-
kraften in den Themenfeldern der Verbraucherbildung.

+ eroffnet Schulen Gestaltungsspielraume, um Aspekte der Verbraucherbildung
z. B. in Form von Projekten, Wettbewerben oder regelmaRigen Aktionen auf
vielfaltige Art und Weise facheriibergreifend oder im Rahmen des Schulpro-
gramms in den schulischen Lernprozess zu integrieren.

* bezieht Ergebnisse aus aktuellen Studien zur wirtschaftlichen, sozio6konomi-
schen, dkologischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit Beziigen zur Ver-
braucherbildung in ihre schulische Qualitdtsentwicklung und Qualitatssiche-
rung mit ein.

« unterstltzt die Einbeziehung aul3erschulischer Partner.
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3. Umsetzung in der Schule
Handlungsfelder in der Schule sind in folgenden Bereichen zu sehen:

+ Die Verbraucherbildung ist in den Unterricht eines oder mehrerer Unterrichts-
facher integriert. Die Behandlung verbraucherrelevanter Themen erfolgt unter
Berucksichtigung des Bildungsgangs wéahrend der gesamten Schulzeit der
Kinder und Jugendlichen.

+ Die Verbraucherbildung kann auf3erunterrichtliche Aktivitaten einschlief3en,
etwa in Form von Projekten, Wettbewerben, Ausstellungen oder den Besuch
aul3erschulischer Lernorte bzw. im Rahmen von Ganztagsangeboten.

» Die Verbraucherbildung kann in Zusammenarbeit mit auf3erschulischen Part-
nern (z. B. offentlichen Einrichtungen, Verbanden oder Unternehmen) erfol-
gen.

Voraussetzung fur eine wirksame Verbraucherbildung kann deren Umsetzung im
Rahmen von Schulentwicklung bzw. der Entwicklung eines eigenen Schulprofils sein.

Folgende Themen und Handlungsfelder zur Verbraucherbildung werden alters- und
zielgruppenspezifisch sowie schulform- bzw. schulstufenspezifisch in den schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsprozess integriert. Die inhaltliche Verflechtung der
Themenbereiche erfordert eine Behandlung im Kontext; d. h. die bloRRe Aneinander-
reihung von Unterrichtsthemen kann der Herausforderung der Verbraucherbildung
nicht gerecht werden.

Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, z. B.:

* Bewusster Umgang mit Geld

« Finanzprodukte, Geldanlage, Kreditformen
» Private Absicherung und Altersvorsorge

*  Werbung und Konsum

Ernahrung und Gesundheit, z. B.:

* Gesunde Lebensfuhrung

* Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum Konsum

* Qualitaten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung

* Wertschatzung von Lebensmitteln/Vermeidung von Lebensmittelverschwen-
dung

Medien und Information, z. B.:

* Informationsbeschaffung und -bewertung
» Datenschutz und Urheberrechte
* Mediennutzung

Nachhaltiger Konsum, z. B.:

* Fairer Handel und Produktkennzeichnungen
« Klima, Energie und Ressourcen
* Mobilitat und Wohnen
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* Lebensstile
* Globalisierung

4. Unterstiitzungs- und Beratungssysteme

Fur eine kontextbezogene Verbraucherbildung ist die Zusammenarbeit mit den Un-
terstutzungs- und Beratungssystemen und mit auf3erschulischen Partnern sinnvoll.

Kontakte sind beispielweise mit folgenden Institutionen denkbar:

+ Padagogische Landesinstitute

* Verbraucherministerien

« Bundeszentrale fur politische Bildung und Landeszentralen fir politische Bil-
dung

* Hochschulen

» Verbraucherzentralen

* Einrichtungen der Weiterbildung

* Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen

* Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern

» Trager der offentlichen und freien Wohlfahrtspflege

» Deutsche Rentenversicherung

* Nicht-Regierungsorganisationen

5. Hinweise flr eine Zusammenarbeit mit auRerschulischen Partnern

Zu Themen der Verbraucherbildung werden an die Schulen vielféaltige Angebote her-
angetragen. Wichtig fur die Nutzung dieser aul3erschulischen Angebote durch die
Schulen bzw. Lehrkrafte ist, dass sich diese inhaltlich am schulischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag orientieren, den Gegebenheiten der einzelnen Schule gerecht
werden und damit die Schulqualitat férdern.

Das Gebot der Neutralitat ist zu beachten. Grundlagen des Unterrichts in Fragen der
Verbraucherbildung sind im Sinne des Beutelsbacher Konsenses die Prinzipien des
Uberwaltigungsverbotes, des Kontroversitatsgebotes und der Schilerorientierung.

6. Verweise
Erganzend wird auf folgende Empfehlungen der Kultusministerkonferenz verwiesen:

+ Empfehlung ,Bildung fur nachhaltige Entwicklung in der Schule® (Empfehlung
der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik
Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) vom
15.06.2007)

» ,Orientierungsrahmen fir den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen
der Bildung fur nachhaltige Entwicklung“ (Ergebnis des gemeinsamen Projekts
der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung; Stand: Juni 2007)

+ ,Medienbildung in der Schule® (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
08.03.2012)

« ,Empfehlung zur Mobilitats- und Verkehrserziehung in der Schule (Beschluss
der KMK vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012)
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~-Empfehlung zur Gesundheitsforderung und Pravention in der Schule® (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012)

Anlage 2 Bericht der KMK zur Verbraucherkompetenz von Schiilerin-

nen und Schilern, 2015, aktualisierte Anlage 2020

=) 8

Anlage 2.pdf

Anlage 3 Arbeitspapier zum Grundsatzpapier ,,Nationale Dekade fiir

Alphabetisierung und Grundbildung*

2 8

Anlage 3.pdf
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1. Auftrag und Umsetzung

Mit Schreiben vom 12. August 2014 hatte der Vorsitzende der Verbraucherschutz-
ministerkonferenz die Prasidentin der Kultusministerkonferenz tber die 10. Ver-
braucherschutzministerkonferenz vom 16. Mai 2014 informiert. Danach habe die
Verbraucherschutzministerkonferenz

,<darauf pladiert, die Auswertung der PISA-Sonder-Studie tUber Alltagskom-
petenzen sowie weiterer wissenschaftlicher Erhebungen zum Stand der
Verbraucherkompetenz von Schulerinnen und Schilern [...] in einem ge-
meinsamen Arbeitskreis [...] auf Fachebene vornehmen zu lassen.”

Im Ubrigen begriiRt die Verbraucherschutzministerkonferenz,

,wenn hieraus — unter Beriicksichtigung von best-practice-Beispielen — Vor-
schlage fur eine weiterfihrende Evaluierung der Entwicklung von Verbrau-
cherkompetenz abgeleitet werden sollen.” (10. VSMK / TOP 22)

Hintergrund des Vorschlags der Verbraucherschutzministerkonferenz zur Errich-
tung eines Arbeitskreises ist ein Gesprach zwischen Vertretern der Verbraucher-
schutzministerkonferenz, der Kultusministerkonferenz und des Bindnisses fur
Verbraucherbildung vom 7. April 2014 lber die Herausforderungen der schuli-
schen und auf3erschulischen Verbraucherbildung. Als Ergebnis dieses Gespra-
ches wurde festgehalten:

,Die Vertreterinnen und Vertreter der Kultusministerkonferenz, der Verbrau-
cherschutzministerkonferenz sowie des Bundnisses fur Verbraucherbildung
beflrworten die Auswertung der Ergebnisse zum Testbereich Kreatives
Problemlésen bei der PISA-Studie 2012 sowie weiterer wissenschaftlicher
Erhebungen zum Stand der Verbraucherkompetenz von Schilerinnen und
Schilern in Deutschland.

Sie beschlieRen, der Kultusministerkonferenz und der Verbraucherschutz-
ministerkonferenz eine solche Auswertung vorzuschlagen, die von einem
gemeinsamen Arbeitskreis beider Ministerkonferenzen auf Fachebene er-
arbeitet werden soll. Dabei sollen auch Vorschlage fir eine weiterfiihrende
Evaluation der Entwicklung von Verbraucherkompetenz ausgearbeitet und
das Zusammentragen von best-practice-Beispielen bertcksichtigt werden.”





-4 -

Zur Bearbeitung des Auftrags/ der Auftrage hat der Schulausschuss der Kultusmi-
nisterkonferenz die Lander Bayern und Nordrhein-Westfalen in den gemeinsamen
Arbeitskreis (AK Verbraucherkompetenz) entsandt. Seitens der Verbraucher-
schutzministerkonferenz bzw. der Landerarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz
beteiligen sich fur die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz die
Lander Baden-Wirttemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz sowie fur die Arbeitsgemeinschaft Erndhrung und Ernahrungsin-
formation die Lander Rheinland-Pfalz und Sachsen am gemeinsamen Arbeits-
kreis. Es fanden zwei Sitzungen auf Einladung des Sekretariats der Kultusminis-
terkonferenz am 15. Januar 2015 und 21. Mai 2015 in Bonn statt.

Der nachfolgende Bericht geht auf die — in der Akzentuierung etwas unterschied-
lichen, aber in die gleiche Richtung zielenden — Auftrage dadurch ein, dass zu-
nachst der Begriff der ,Verbraucherkompetenz® als Ziel der Verbraucherbildung
erlautert wird. Daran anschlie3end werden die auf diesem Gebiet zuganglichen
wissenschaftlichen Studien eingeordnet. Nach einer Darstellung der Beschluss-
lage der Kultusministerkonferenz wird Uber die Verbraucherbildung in den Landern
berichtet. AbschlieRend werden gute Beispiele aus der Praxis vorgestellt.

2. Zum Begriff ,,Verbraucherkompetenz/Verbraucherbildung*

In den Empfehlungen ,Verbraucherbildung an Schulen® (Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 12.09.2013, siehe auch Ziffer 4.1 des Berichts) heil3t es zur
Zielstellung der Verbraucherbildung und dem damit verbundenen Kompetenzer-
werb (Ziffer 1.1):

,Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewuss-
ten Verhaltens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem tber
konsumbezogene Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines
reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden.
Dabei geht es vor allem um den Aufbau einer Haltung, die erworbenen
Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsumentscheidungen als mindige
Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuziehen und zu nutzen.”

Diese zentralen Aussagen werden von allen Bildungsministerien mitgetragen. Sie
wurden im Vorfeld auch in einem Anhdrungsverfahren den wichtigsten Akteuren
auf diesem Gebiet, so zum Beispiel der Verbraucherschutzministerkonferenz und
dem Verbraucherzentrale Bundesverband, vorgelegt und fanden deren Zustim-
mung.
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Derzeit findet allerdings eine Debatte zur Differenzierung des Leitbilds der ,mun-
digen Verbraucherin® bzw. des ,mindigen Verbrauchers® statt.

Der Auftrag der Verbraucherschutzministerkonferenz und Kultusministerkonferenz
stellt das Thema ,Verbraucherkompetenzen® in den Zusammenhang mit PISA-Un-
tersuchungen. Die in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz verwendete
Begrifflichkeit, die das Verbraucher- bzw. Konsumverhalten in den Vordergrund
stellt, ist nicht deckungsgleich mit der von der OECD in den PISA-Studien verwen-
deten Begrifflichkeit, die auch bei der im Jahr 2012 zusatzlich getesteten Doméane
,Creative Problem Solving“ vorrangig auf die kinftige Beschaftigungsfahigkeit
(,employability“) der Schilerinnen und Schiler abzielt. Gleichwohl stellt diese ei-
nen Teilaspekt der Verbraucherbildung dar. Zur Definition der Problemlésekompe-
tenz bei PISA vgl. Ziffer 3 des Berichts.

3. Forschungslage

3.1. PISA-Sonderstudie zum Kreativen Problemldsen

In Deutschland ist die Frage nach der Leistungsfahigkeit von Schilerinnen und
Schulern seit einiger Zeit Gegenstand der offentlichen bildungspolitischen De-
batte. Mit ihrem sogenannten Konstanzer Beschluss vom Oktober 1997 und der
Beteiligung an internationalen und nationalen Vergleichsuntersuchungen hat die
Kultusministerkonferenz Qualitatssicherung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit
gemacht. Zu den internationalen Vergleichsuntersuchungen gehéren auch die
PISA-Untersuchungen.

,PISA* steht fur ,Programme for International Student Assessment® und wurde von
der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ini-
tilert. Generelle Zielsetzung des PISA-Projektes ist es, den teilnehmenden Staaten
Indikatoren fur Fahigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten von 15-jahrigen Schile-
rinnen und Schilern in den Bereichen Leseverstandnis, Mathematik und Naturwis-
senschaften in Zeitreihe zur Verfligung zu stellen. Die Untersuchungen erfolgen in
einem 3-jahrigen Rhythmus und in einem Gesamterhebungszyklus von drei Erhe-
bungswellen, in denen jeweils ein Hauptbereich grindlich getestet wird.
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Bei der PISA-Studie 2012 wurde erganzend auch der Bereich ,Kreatives Problem-
I6sen“ getestet. Die Studie wurde am Computer durchgefthrt. Es haben sich rd.
85 000 Schilerinnen und Schuler in 44 Landern und Volkswirtschaften daran be-
teiligt (vgl. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf
und die deutschsprachige Zusammenfassung der Ergebnisse ,Sind 15-Jah-
rige kreative Problemldser?*: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisain-
focus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf).

In der Studie ,Kreatives Problemlésen® wird folgende Kompetenz-Definition ver-
wendet:

,Die Problemlésekompetenz ist definiert als die Fahigkeit, Prozesse kognitiv
zu verarbeiten, um Problemsituationen zu verstehen und zu lI6sen, in denen
die Losungsmethode nicht unmittelbar auf der Hand liegt. Sie umfasst die
Bereitschaft, sich mit derartigen Situationen auseinanderzusetzen, um sein
Potenzial als konstruktiver und reflektierender Birger voll auszuschopfen.

In der Erhebung werden Problemsituationen aus dem realen Leben simu-
liert — wie der Umgang mit einem nicht vertrauten Fahrkartenautomaten o-
der einem nicht richtig funktionierenden elektronischen Geréat —, um die all-
gemeinen Fahigkeiten der Schulerinnen und Schuler zu schlussfolgerndem
Denken, ihre Fahigkeit, Problemldsungsverfahren zu regulieren sowie ihre
Bereitschaft dazu zu ermitteln. Diese Problemldseféahigkeiten sind bei allen
Projekten der Schliussel zum Erfolg und kénnen in der Schule in den Unter-
richtsfachern entwickelt und geférdert werden.*

Der hier verwendete Kompetenzbegriff stellt kognitive Fahigkeiten in den Vorder-
grund, die zwar ein Teil von Verbraucherbildung, aber eben nicht deckungsgleich
sind mit ,Verbraucherkompetenzen“ im Sinne eines reflektierten und selbstbe-
stimmten Konsumverhaltens.



http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf



3.2. Weitere Studien

Faktenlage zum Verbraucherwissen der Kinder und Jugendlichen

Es gibt drei Studien jungeren Datums zum Thema ,Verbraucherbildung®, die aber
nur z.T. einschlagig fur den Arbeitsauftrag sind:

1) ,Praxisorientierte Bedarfsanalyse zur Verbraucherbildung®, Kurzfassung
einer Studie im Auftrag der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz
(2013)

2) ,Konsumkompetenz von Jugendlichen: Ein Uberblick Giber Kernaussa-
gen aus aktuellen Jugendstudien®, Verbraucherzentrale Bundesverband
(2010)

3) Ergebnis der Forsa-Umfrage ,Verbraucherwissen® im Auftrag des Bun-
desministeriums fur Erndhrung und Landwirtschaft, Kurzzusammenfas-
sung (2010)

Die Studien wurden bezuglich des Arbeitsauftrages zur Evaluation der Verbrau-

cherkompetenz von Schilerinnen und Schilern hinsichtlich ihrer Methodik, Vali-
ditdt und Reprasentativitat gepruft.

Zu den einzelnen Studien

Zu 1) ,Praxisorientierte Bedarfsanalyse zur Verbraucherbildung“ (Deut-
sche Stiftung Verbraucherschutz)

Verfahren:

- Befragung von 30 Experten aus Wirtschaft, Politik, Bildung und von Verbrau-
cherbénden im November 2012 in qualitativen Interviews

- Befragung von 971 Lehrkraften aller Schularten in allen deutschen Landern im
Januar und Februar 2013 anhand eines standardisierten Online-Fragebogens
auf der Basis der Experteninterviews

- Befragung von 52 Praktikern (Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsunter-
nehmen, NGOs)
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Zu 2) ,Konsumkompetenz von Jugendlichen: Ein Uberblick iiber Kernaus-
sagen aus aktuellen Jugendstudien* (Verbraucherzentrale Bundes-
verband)

Verfahren:
- Metastudie: Auswertung von Jugendstudien
- Vier Untersuchungsbereiche:
o Finanzen, Versicherungen und Wirtschaft allgemein (sieben Studien
2006-2010)
Ernahrung und Gesundheit (sieben Studien 2005-2010)
Medien (18 Studien 2007-2010)
Nachhaltigkeit und Umwelt (funf Studien 2006-2010)

Zu 3) Ergebnis der Forsa-Umfrage ,,Verbraucherwissen* (Bundesministe-
rium fur Erndhrung und Landwirtschaft)

Verfahren:

- Bundesweite Erhebung unter 500 Schilerinnen und Schulern allgemeinbilden-
der Schulen in Jahrgangsstufe 10 durch das Sozialforschungsinstitut forsa

- Erhebungszeitraum: 15. bis 24. September 2010

Zusammenfassende Analyse der vorliegenden Studien

Festzustellen ist,

- dass die Verbraucherkompetenz von Schilerinnen und Schilern nicht in allen
Studien primarer Gegenstand ist,

- dass Faktenwissen oftmals starker gewichtet wird als anwendungsbezogene
Kompetenzen (z. B. Lésungsstrategien),

- dass einige Fragestellungen interessensgeleitete Iltems aufweisen oder nicht
altersgemal3e Fachkenntnisse abfragen,

- dass die Studien sich methodisch stark unterscheiden (z.B. Expertenbefra-
gung, Metastudien, Online-Befragung) und nur eingeschréankt im Sinne des
Arbeitsauftrags nutzbar sind,

- dass ihre Validitat eingeschrankt oder nicht abgesichert ist

- und sie nicht reprasentativ fur Deutschland sind (Stichprobengrolie).
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Hinsichtlich der Forschungslage zu Kompetenzen Erwachsener wurde das Natio-
nale Bildungspanel befragt. Das Nationale Bildungspanel (National Educational
Panel Study, NEPS) ist eine Studie am Leibniz-Institut fir Bildungsverlaufe e.V.
an der Otto-Friedrich-Universitat Bamberg, die Bildungsprozesse und Kompeten-
zentwicklung in Deutschland beginnend von friher Kindheit bis ins hohe Erwach-
senenalter untersucht. Ziel des Nationalen Bildungspanels ist es, Langsschnittda-
ten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen
und Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten Uber
die gesamte Lebensspanne zu erheben. Das Nationale Bildungspanel verfugt je-
doch Uber keine Studien zu Verbraucherkompetenzen.

3.3. Faazit

Es liegen demnach keine Studien vor, die im Sinne des Arbeitsauftrages herange-
zogen werden kénnen. Weder die PISA-Sonderstudie zum Kreativen Problemlo-
sen noch die weiteren Studien bieten ausreichend geeignete Ansatzpunkte zur
systematischen Evaluierung der Verbraucherkompetenz von Schilerinnen und
Schulern.

4. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und Praxis in den
Landern

4.1. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Verbrauch-
erbildung an Schulen

Die Kultusministerkonferenz hat 2013 nach Anhorung wichtiger Akteure die Emp-
fehlungen ,Verbraucherbildung an Schulen® (Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 12.09.2013) beschlossen.

Die Empfehlungen beschreiben Ziele und allgemeine Grundsétze der Verbrauch-
erbildung, sowie die MaRnahmen in der Bildungsverwaltung und -politik, deren
Umsetzung in der Schule und die Aufgaben der zur Verfiigung stehenden Unter-
stitzungs- und Beratungssysteme, sie geben Hinweise fur eine Zusammenarbeit
mit auRerschulischen Partnern und verweisen auf weitere zentrale Beschlisse der
Kultusministerkonferenz im Umfeld der Verbrauchererziehung.

Sie knipfen zugleich an die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Landern an,
betonen aber gerade die Gemeinsamkeiten der Regelungen und Aktivitaten der
Lander.
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4.2. Praxisin den Landern

In einer Landerabfrage wurde 2013 der Sachstand zu Verbraucherbildung erho-
ben. Die Abfrage wurde 2015 aktualisiert. Erfragt wurde dabei:

(1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als ver-
bindliches Thema vorgesehen?

(1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbrau-cher-
bildung? Ggf. Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher.

(2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbrau-
cherbildung in Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Hand-
reichungen thematisiert?

(3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

(4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucher-
bildung kénnen als positive Beispiele angefiihrt werden? Es sollte sich
nach Moéglichkeit um geprifte ,Produkte” staatlicher Institutionen han-
deln.

(5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbil-
dung?

Die detaillierten Landerantworten zu den Fragen sind als Anlage 1 beigeflgt.

Die Abfrage verdeutlicht die unterschiedliche Umsetzung der Verbraucherbildung
in den Landern.

Gleichwohl kann zusammenfassend festgestellt werden: In fast allen Landern exis-
tiert ein Leitfach zur Verbraucherbildung. In allen Landern sind Themen der Ver-
braucherbildung Gegenstand der Lehrplane verschiedener Facher und werden
dort integriert unterrichtet. In einigen Landern ist die facher- und jahrgangsstufen-
Ubergreifende Behandlung dieser Themen in Form einer Matrix ausdrticklich sicht-
bar gemacht. In einem Land ist Verbraucherbildung ein Fach an Gemeinschafts-
schulen mit eigenem Lehrplan. In allen Landern besteht eine Kooperation mit Part-
nern und Externen, wie den Verbraucherzentralen. Ganztagsschulen nutzen ihre
erweiterten zeitlichen Moglichkeiten fur Besuche entsprechender Einrichtungen.
Die Schulen nutzen vorhandene Materialien, die die Lernmittel erganzen.
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4.3. Gute Beispiele

In Anlage 2 sind gute Beispiele aus der Praxis der Verbraucherbildung in den Lan-
dern zusammengestellt, die als Anregung oder Unterstltzung fur die malR3gebli-
chen Akteure dienen kbnnen.

Die Lander wurden gebeten, bis zu drei gelungene Beispiele zu benennen, die in
besonderem Mal3e die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhaltens
zum Ziel haben, wo Uber konsumbezogene Inhalte informiert wird und Kompeten-
zen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens erwor-
ben werden. Als gutes Beispiel ist hier u. a. das Projekt ,Modellschulen Verbrau-
cherbildung” der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz zu nennen.

In der Zusammenschau der gemeldeten Beispiele wird der Bereich Ernahrung im
Vergleich zu anderen Bereichen (z. B. Finanzen, Marktgeschehen und Verbrau-
cherrecht; Medien und Information; nachhaltiger Konsum) besonders haufig ge-
nannt.

5. Vorschlage fur eine weiterfiihrende Evaluierung der Entwicklung
von Verbraucherkompetenz und weitere Perspektiven

Die Kultusministerkonferenz hat sich bei ihren Kompetenzanalysen ausdricklich
auf die Kernfacher Deutsch, Mathematik und Fremdsprache sowie Naturwissen-
schaften konzentriert, fur die Bildungsstandards und Kompetenzstufenmodelle
entwickelt wurden und die in Landervergleichen tberprft werden. Entscheidend
waren hier grundsatzliche, aber auch kapazitatsbezogene Uberlegungen. Unab-
hangig von den Beschlissen der Kultusministerkonferenz haben verschiedene
Fachgesellschaften ,Standards® oder vergleichbare Empfehlungen veréffentlicht,
die nicht mit Kompetenzstufenmodellen unterlegt werden und daher eine detail-
lierte Uberprifung erschweren. Sie dienen der landeruibergreifenden Verstandi-
gung in den einzelnen Fachdomanen.

Vor diesem Hintergrund wird die Begleitung von Vorhaben der Lander und weite-
ren Akteuren durch wissenschaftliche Institute oder Hochschulen angeregt. Zu
denken ist zum Beispiel an eine Begleitforschung bei ausgewahlten Schulen wie
in Nordrhein-Westfalen, bei der ,Instrumente fur die Qualitatsentwicklung und Eva-
luation in Schulen® (IQES) eingesetzt werden.
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Auch das ,Forum Verbraucherbildung®, bei dem die Referentinnen und Referenten
der Kultus- und Verbraucherschutzministerien und andere Akteure zum Meinungs-
austausch zusammenkommen, ist eine wirksame Plattform zur Weiterentwicklung
des Themas.

Als weitere Perspektive zur Befahigung von Schulerinnen und Schilern bietet sich
die Unterstutzung der Lehrkrafte insbesondere im Hinblick auf Auswahl und Ein-
satz von Unterrichtsmaterialien an. Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass
Lehrkréafte bei Angeboten Dritter die Anbieter- und Verdéffentlichungsabsicht quel-
lenkritisch einordnen kénnen. Angesichts eines steigenden Angebots frei erhaltli-
cher Lehrmaterialien unterschiedlichster Anbieter ist es aber von Vorteil, geprifte
Materialien einsetzen zu kdonnen. Hier sind der ,Materialkompass® des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbandes und vergleichbare Angebote der Lander hilfreich.





Land: Baden-Wdurttemberg

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Anlage 1

Amtsbezeichnung: Regierungsschuldirektorin

Name: Simone Langendorf
Tel.: 0711 279-2937
E-Mail: simone.langendorf@km.kv.bwl.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

X Nein

[] Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? (in
Auszigen)

Jgsstufe

Themenkomplexe der Verbraucherbildung

Fach

1-12 bzw.
13

Als eine von sechs Leitperspektiven ist das Thema ,Verbraucher-
bildung“ (VB) spiralcurricular in die Fachplane eingebunden. Die
Leitperspektive greift konkrete Berlihrungspunkte von Verbrau-
cherthemen im Leben der Schilerinnen und Schiler auf und um-
fasst folgende Themenfelder: Ressourcen, Finanzen, Verbrau-
cherrecht; Lebensfiihrung (Korperbild, Ernahren, Kleiden, Woh-
nen, Gesundheit), Medien, Information und — tUbergreifend — nach-
haltiger Konsum. Sie thematisiert das ungleichgewichtige ,Exper-
ten-Laien-Verhaltnis® und beachtet die didaktischen Prinzipien der
Handlungs- und Schiilerorientierung. Die Leitperspektive Verbrau-
cherbildung tréagt damit zu einer selbstbestimmten, verantwor-
tungsvollen und gesundheitsférderlichen Lebensfiihrung bei.

In allen Fachern
verankert

1/2

Die Schilerinnen und Schiler kdnnen einfache funktionale Zu-
sammenhange (zum Beispiel Anzahl — Preis) mithilfe von Material
veranschaulichen und beschreiben.

Die Schilerinnen und Schiler kénnen Kaufentscheidungen be-
grinden (zum Beispiel nach verfigbaren Mitteln, personlicher

SuU




mailto:simone.langendorf@km.kv.bwl.de
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Bedeutsamkeit, Umweltvertraglichkeit, unter erndhrungsbedeut-
samen Aspekten)

Die Schulerinnen und Schiler kénnen Abbildungen aus ihrem Um-
feld beschreiben (zum Beispiel Werbeplakate, Piktogramme, II-
lustrationen, Info-Grafiken in Blichern) und die Wirkung auf sie er-
klaren (zum Beispiel Assoziationen, Winsche, Bedurfnisse).

Kunst/Werken

3/4

Die Schilerinnen und Schiler kénnen Kaufentscheidungen be-
grinden und reflektieren (zum Beispiel in Bezug auf aktuelle
Trends, Okologische und 6konomische Nachhaltigkeit, Preis, zur
Verfligung stehende Ressourcen, gesundheitliche Aspekte).

SuU

7/8

Konsument als Akteur im globalen Kontext: Die Schulerinnen und
Schiler kdnnen die Produktion und den Handel eines Welthan-
delsguts hinsichtlich der Raumwirksamkeit unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit darstellen und die eigene Position als Konsument
Uberprifen (globale Warenstrome, Welthandelsgut, Konsument,
nachhaltige Produktion, Fairer Handel).

Geo

7/8/9

Die Schiulerinnen und Schiiler kbnnen
e Prozentwert, Grundwert und Prozentsatz identifizieren und
berechnen,
e Zins und iterativ Zinseszins berechnen,
e eine Tabellenkalkulation verwenden, um Zinssatz, Til-
gung/Sparrate und Laufzeit ndherungsweise zu bestim-
men.

M (Sek 1)

7/8/9

Die Schilerinnen und Schiler kdnnen (M-Niveau)

e Okonomisches Handeln beschreiben (6konomisches Prin-
zip, Kaufverhalten) und dabei die Moglichkeit des nachhal-
tigen Konsums und Verzichts einordnen (z.B. an einem
globalen Produkt),

e einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
erstellen sowie Haushaltsplane inhaltlich vergleichen und
beurteilen,

¢ Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (u. a. Preise, eigene
Bedirfnisse, Budgetgrenzen, Peergroup, Werbung, Le-
bensstil) und Angebot (Kosten fiir Produktionsfaktoren)
nennen und dabei Verbraucherverhalten in einer Informa-
tionsgesellschaft analysieren,

e die Macht des Verbrauchers bei Wettbewerb und Monopol
vergleichen,

o die Bedingungen (u. a. Geschéftsfahigkeit, Willenserkla-
rung) fur das Zustandekommen eines Kaufvertrags (z. B.
Online-Geschafte) mithilfe von gesetzlichen Regelungen
erklaren,

e Instrumente der Verbraucherpolitik (Verbraucherinforma-
tion, -bildung, -schutz) beurteilen,

e Grinde fur und gegen Sparen in Abhangigkeit von ver-
schiedenen Lebenssituationen erlautern

¢ die Bedeutung eines Girokontos in den verschiedenen Le-
benssituationen erklaren und die Funktionsweise von On-
linebanking beschreiben,

WBS (Sek 1)
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o Ziele einer Vermogensanlage beurteilen (magisches Drei-
eck) und den moglichen Konflikt zwischen Sicherheit und
Rentabilitat darstellen,

e unterschiedliche Interessen von Kapitalgeber und -nehmer
analysieren und den Zins als Preis des Tauschverhéltnis-
ses erklaren,

o die Bedeutung des Anlegerschutzes beschreiben und an-
hand eines Beispiels erlautern,

e Grinde fur und gegen die Aufnahme eines Privatkredits in
Abhé&ngigkeit von verschiedenen Lebenssituationen beur-
teilen (6konomisches Prinzip),

e Interessen von Kreditgeber und -nehmer vergleichen,

o Kreditfahigkeit beschreiben und Bonitétskriterien (Schufa-
Auskunft) erlautern,

e die Vermeidung von Uberschuldung und mégliche Aus-
wege daraus (z. B. Privatinsolvenz) unter Beriicksichtigung
staatlicher Schutzvorschriften (z. B. Widerrufsrecht) erér-
tern.

7/8/9

.Konsum® als eigenstandiger Kompetenzbereich mit Aufgliede-
rung in ,Konsumentscheidung®, ,Qualitatsorientierung®, ,Konsum
in globalen Zusammenhangen®, ,nachhaltig handeln®, ,Verbrau-
cherschutz"

Zielkompetenz ,Konsumentscheidung“: Die Schilerinnen und
Schiiler stellen Zusammenhange, die Konsumentscheidungen be-
einflussen, dar. Sie reflektieren inr Konsumverhalten unter Bertick-
sichtigung soziokultureller Rahmenbedingungen und entwickeln
Handlungsoptionen fir situations- und bedarfsgerechte Konsu-
mentscheidungen.

Teilkompetenzen:

Die Schilerinnen und Schiler kdnnen (M-Niveau):

e das eigene Konsumverhalten beschreiben und Konsu-
mentscheidungen erklaren (spontane, habituelle, limitierte
und expansive)

e Bedirfnisse identifizieren und verschiedene Wege der Be-
darfsdeckung erlautern

e Einflussfaktoren (unter anderem Moden und Trends, Me-
dien) auf das Konsumverhalten charakterisieren und dar-
stellen

o Marketingstrategien erlautern und Werbeversprechen auf
ihren Wahrheitsgehalt hin Uberprifen

e Einkaufsstatten erkunden und deren Verkaufsstrategien
analysieren

e die wirtschaftlichen, sozialen und dkologischen Auswirkun-
gen als Folge ihres Einkaufverhaltens erlautern.

Zielkompetenz ,Qualitatsorientierung“:. Die Schulerinnen und
Schiler erkennen und verstehen zentrale Bewertungskriterien von
Produkten und Dienstleistungen hinsichtlich Gesundheit, Nachhal-
tigkeit und Funktionalitat. Sie kdnnen Produkt- und Prozessqualitat
von Waren und Dienstleistungen aus ihrer Alltagswelt bewerten
und Konsumentscheidungen reflektiert treffen.

AES (Sek I)
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Zielkompetenz ,Konsum in globalen Zusammenhangen®: Die
Schilerinnen und Schiler kdnnen Prinzipien eines nachhaltigen
und verantwortungsvollen Lebensstils unter Berlicksichtigung von
wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Zusammenhéangen
darstellen. Sie entwickeln nachhaltige Handlungsstrategien fir
selbstbestimmte private Konsumentscheidungen.

Zielkompetenz ,nachhaltig handeln®: Die Schulerinnen und Schi-
ler kdnnen in ihrem alltagskulturellen Handeln — insbesondere hin-
sichtlich ihrer Erndhrung, Bekleidung, Medien, Mobilitat und Frei-
zeitgestaltung — 6konomisch, 6kologisch und sozial agieren und
dabei ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen.

Zielkompetenz ,Verbraucherschutz®: Die Schulerinnen und Schu-
ler setzen sich mit dem Verbraucherschutz und dessen Notwen-
digkeit auseinander und Gbertragen ihre Kenntnisse auf haushalts-
bezogene Handlungssituationen.

8/9/10

Die Schilerinnen und Schuler kénnen mdgliche Verhaltensweisen
bei ihren Entscheidungen als Verbraucher erdrtern (1) und Interes-
sen, Erwartungen und Handlungen in Tauschsituationen beurtei-
len (I1). Sie kénnen die Rolle von Verbrauchern auf Markten be-
werten und sowohl die Bedingungen auf Markten als auch den
rechtlichen Rahmen tberprufen (l11).

Die Schilerinnen und Schiiler kdnnen

e Okonomisches Handeln erlautern (6konomisches Prinzip,
Kaufverhalten) und dabei die Méglichkeit des nachhaltigen
Konsums und Verzichts einordnen (zum Beispiel an einem
globalen Produkt),

o die Bedingungen (unter anderem Geschaftsfahigkeit, Wil-
lenserklarung) fur das Zustandekommen eines Kaufver-
trags (zum Beispiel Online-Geschafte) mithilfe von gesetz-
lichen Regelungen erklaren und die Bedeutung eines Giro-
kontos fir verschiedene Zahlungsarten beschreiben,

e einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
erstellen und Haushaltsplane strukturell (zum Beispiel in
Bezug auf Ziele, Salden) vergleichen,

e Grinde fur und gegen Sparen erértern und Ziele einer Ver-
mogensanlage (um Werteaspekte erweitertes magisches
Dreieck: Sicherheit, Rentabilitdt und Liquiditat) bewerten,

e Ursachen fiir Uberschuldung sowie deren Folgen erlautern
und die Wirkung staatlicher Schutzvorschriften (zum Bei-
spiel Widerrufsrecht) beurteilen,

e die Wechselbeziehungen im erweiterten Wirtschaftskreis-
lauf beschreiben und mogliche Machtverhaltnisse analy-
sieren,

e Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (unter anderem
Preise, eigene Bedurfnisse, Budgetgrenzen, Peergroup,
Werbung, Lebensstil) und Angebot (unter anderem Kosten
fur Produktionsfaktoren) erlautern und dabei Verbraucher-
verhalten in einer Informationsgesellschaft analysieren,

e anhand eines Preis-Mengen-Diagramms die Preisbildung
beim Polypol auf dem vollkommenen Markt und die Gren-
zen dieses Modells erklaren,

WBS (Gym)
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e Borsen als Orte des Aufeinandertreffens von Angebot und
Nachfrage erlautern,

e Marktversagen (zum Beispiel bei negativen externen Effek-
ten, Informationsasymmetrien) erklaren und Losungsmog-
lichkeiten (zum Beispiel Selbstverpflichtung, Gesetze) be-
urteilen,

e die Macht des Verbrauchers bei unterschiedlichen Markt-
formen vergleichen und Voraussetzungen fur Konsumen-
tensouveranitat (unter anderem Instrumente der Verbrau-
cherpolitik) erklaren.

9/10 Die Schilerinnen und Schiler kdnnen ihre interkulturellen, sprach- | E (Gym)
lichen und medialen Kompetenzen auf der Basis von Kenntnissen
in folgenden Themenbereichen anwenden: die Beziehung des In-
dividuums zu seinem Lebensraum (unter anderem Umgang mit
Ressourcen, technologischer Wandel, consumer citizenship)
10 Die Schilerinnen und Schiler kdnnen (M-Niveau) WBS (Sek 1)
¢ individuelle Lebensrisiken (z.B. Armut, Krankheit) be-
schreiben,
e die Schutzfunktion des Staates erlautern und das Grund-
prinzip der Unterscheidung in freiwillige Versicherung und
Pflichtversicherung darstellen,
¢ Individualversicherungen (unter anderem Haftpflicht, Risi-
kolebensversicherung) erlautern, Vertragsangebote ver-
gleichen und die Rollen der Vertragspartner erklaren,
e die Problematik der Finanzierung (fur den Einzelnen, das
Versicherungsunternehmen, den Staat) von Versicherun-
gen (Eigenverantwortung versus Solidaritat) erlautern.
10 Kompetenzbereich ,Erndhrung und Gesundheit®: Die Schulerin- | AES (Sek I)

nen und Schiler setzen sich mit Entwicklungen im Erndhrungsbe-
reich kritisch auseinander. Sie bewerten diese vor dem Hinter-
grund einer gesundheitsbewussten und nachhaltigen Lebensfiih-
rung und beziehen die Uberlegungen in ihr Konsumhandeln ein. In
komplexen Aufgabenstellungen werden die gewonnenen Erkennt-
nisse erprobt und angewendet.

Die Schilerinnen und Schiiler kdnnen (M-Niveau)

e die Warenkennzeichnung nutzen, um ausgewahlte Le-
bensmittel kriteriengeleitet zu vergleichen (z. B. Gesund-
heit, Nachhaltigkeit), mdgliche Werbeversprechen zu dis-
kutieren und zu bewerten (z. B. Health Claims) sowie
Handlungsoptionen zu entwickeln,

¢ Informationen zu Ernahrungstrends recherchieren, darstel-
len und anhand gesundheits- und nachhaltigkeitsrelevan-
ter Kriterien bewerten (zum Beispiel Nahrungserganzungs-
mittel, funktionelle Lebensmittel),

e an ausgewahlten Beispielen analysieren, wie Konsumen-
ten politische Rahmenbedingungen beeinflussen kénnen
(Consumer Citizenship)

Kompetenzbereich ,Lebensgestaltung und Konsum®;
Die Schulerinnen und Schiler kdnnen (M-Niveau)
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e den Zusammenhang und mdogliche Spannungsverhalt-
nisse von Lebensstil, Konsumverhalten und nachhaltiger
Entwicklung beschreiben und Schlussfolgerungen fir ei-
nen nachhaltigen Konsum ableiten und begrinden (z. B.
Ressourcenschonung, Flachennutzungs-Konkurrenz,
Tauschbdrsen, Car-Sharing),

e Moglichkeiten der Verwendung der finanziellen Ressour-
cen im Privathaushalt erértern und Informationen zum pri-
vaten Finanzmanagement auswerten.

11/12

Die Schuilerinnen und Schiler kédnnen Wechselwirkungen zwi- | Wirtschaft (GYM)
schen Customer Relationship Management und Konsumenten-
souveranitat (unter anderem informationelle Selbstbestimmung)
erlautern.

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
Sek lund Il | Verbraucherschutzpreis Baden-Wirttemberg
Zentrale Fortbildungsveranstaltungen fir Lehrkrafte
PS Ernahrungsfiihrerschein
PS, SEK | Haushaltsfihrerschein
und Il
PS, SEK | EU-Schulprogramm: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/EU-Schulprogramm
und Il
PS, Schulgarteninitiative: https://mlir.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbe-
SEK 1 und II werbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-
un gaertnern-macht-schule/
PS, Fairtrade Schools: https://sez.de/fairtrade-schools bzw. https://sez.de/themen/schule-
SEK | und Il und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg
PS, Biospharenschulen: https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-bi-
SEK | und Il osphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen
PS, Naturparkschulen:
SEK I und II ¢ Naturparkschulen Schwabisch-Frankischer Wald: https://www.naturpark-

sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/

¢ Naturparkschulen Schwarzwald Mitte/Nord: https://naturparkschwarz-
wald.de/gruene projekte/naturpark-schule/?i=s

¢ Naturparkschulen Stidschwarzwald: https://www.naturpark-suedschwarz-
wald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php




https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/EU-Schulprogramm

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://sez.de/fairtrade-schools

https://sez.de/themen/schule-und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg

https://sez.de/themen/schule-und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen

https://www.naturpark-sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/

https://www.naturpark-sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/

https://naturparkschwarzwald.de/gruene_projekte/naturpark-schule/?i=s

https://naturparkschwarzwald.de/gruene_projekte/naturpark-schule/?i=s

https://www.naturpark-suedschwarzwald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php

https://www.naturpark-suedschwarzwald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php
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4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kon-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte“ staatlicher Institutionen handeln)

Verbraucherportal B-W (www.verbraucherportal-bw.de)
"Konsumieren mit Képfchen" - Materialien zur Verbraucherbildung von Jugendlichen
"Money & Kids" - Finanzkompetenz in der Grundschule

Materialkompass - Materialien zur Verbraucherbildung in Sekundarstufe | und Il auf dem Schul-
portal flr Verbraucherbildung der Verbraucherzentrale Bundesverband (http://www.verbraucher-
bildung.de/materialkompass.html)

Bildungsplanportal Baden-Wiirttembergs: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/ Angebote
des Landesmedienzentrums Baden-Wirttemberg (LMZ): Bildungsveranstaltungen fir Schi-
ler/innen, Lehrkrafte und Eltern sowie Materialien zur Information und fir den Unterricht, u.a.

~Einkaufen/Werbung“ — Informationen und Materialien rund um das Themengebiet ,Einkau-
fen/Werbung“ auf dem LMZ-Portal (http://www.Imz-bw.de/einkaufen-werbung.html)

,Datenschutz® — Informationen und Materialien rund um das Themengebiet ,Datenschutz* auf
dem LMZ-Portal (http://www.Imz-bw.de/datenschutz.html)

.Datenschutz: Padagogische Praxis“ — Unterrichtsmodule, Projektideen, Broschiren, Ratgeber
etc. rund um das Thema ,Datenschutz“ auf dem LMZ-Portal (http://www.Imz-bw.de/datenschutz-
paedagogische-praxis.html)

.Einkaufen/Werbung: Padagogische Praxis“ — Unterrichtsmodule, Projektideen, Broschiren,
Ratgeber etc. rund um das Thema ,Einkaufen/Werbung“ auf dem LMZ-Portal (http://www.Imz-
bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html)

Das LMZ halt zahlreiche Unterrichtsmodule fiir den direkten Einsatz im Unterricht bereit, u.a. zu
Themen des Verbraucherschutzes: http://www.Imz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmo-
dule.html - Diese Unterrichtseinheiten sind von der Medienbegutachtung des LMZ geprift und
im Unterricht erprobt.

o Verbraucherzentrale Baden-Wiurttemberg: https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/ver-
braucherbildung-bw
o Verbraucherportal Baden-Wirttemberg (MLRV), Verbraucherbildung in der Schule
https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information Bildung/Verbraucherbil-
dung+in+der+Schule
e Projekt cLEVER: https://www.leitperspektive-
verbraucherbildung.de/unterstitzungsangebot/handreichungen/
e Der Erndhrungsfuhrerschein - Medienpaket: https://www.ble-medienservice.de/3941/der-
ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket
e Landeszentrum fir Erndhrung Baden-Wirttemberg:
o BeKiBildungs- und Informationsmaterialien: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Me-
dien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule
o Nachhaltige Erndhrung: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsan-
gebote/Nachhaltige+Ernaehung
e |deenkatalog zu den Aktionstagen zum EU-Schulprogramm und zur padagogischen Beglei-
tung im Kita- bzw. Schulalltag: https://landeszentrum-bw.de/site/machs-
mahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/l-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Akti-
onstage2020/2020 03%20Aktionstaqe%20SP%202020 Bildungsmaterialien.pdf




http://www.verbraucherportal-bw.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

http://www.bildung-staerkt-menschen.de/

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmodule.html

http://www.lmz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmodule.html

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbraucherbildung-bw

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbraucherbildung-bw

https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information_Bildung/Verbraucherbildung+in+der+Schule

https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information_Bildung/Verbraucherbildung+in+der+Schule

https://www.leitperspektive-verbraucherbildung.de/unterstützungsangebot/handreichungen/

https://www.leitperspektive-verbraucherbildung.de/unterstützungsangebot/handreichungen/

https://www.ble-medienservice.de/3941/der-ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket

https://www.ble-medienservice.de/3941/der-ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Medien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Medien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsangebote/Nachhaltige+Ernaehung

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsangebote/Nachhaltige+Ernaehung

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf
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Landesbildungsserver Baden-Wirttemberg: https://www.schule-bw.de/faecher-und-schular-
ten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucher-
bildung

Wir ernten was wir sden: Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Wurttemberg (UM):
https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/

Themenhefte der Nachhaltigkeitsstrategie BW: https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-
service/publikationen.html?tx _npublikationen pil%5b _referrer%5d%5b%40exten-
sion%5d=Npublikationen&tx npublikationen pil%5b referrer%5d%5b%40control-
ler%5d=Publikation&tx npublikationen pil%5b referrer%5d%5b%40ac-
tion%5d=listall&tx npublikationen pil%5b referrer%5d%5barguments%5d=Y-
TowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx _npublikationen pil%5b  refe-
rrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40exten-
Sion%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40control-
1er%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40ac-
tion%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edblal2230a1206239bbbf2d0d
20b93&tx _npublikationen pil%5b  trustedProper-
ties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npubli-
kationen%5bsearch%5d=Themenheft

BNE-Kompass: AuRerschulische Bildungsangebote zur LP  Verbraucherbildung:
https://www.bne-kompass.de/nc/bildungsangebote/?tx_bne angebotsliste%5Bfil-
ter%5D%5Bleitperspektiven%5D%5B%5D=6

KlimaNet BW (UM): https://www.klimanet.baden-wuerttemberg.de/

BNE-Portal BW (UM & KM): www.bne-bw.de, insbesondere die Lehrmaterialien im Bereich
Service (https://www.bne-bw.de/service/publikationen.html ) bzw. die unter den einzelnen
Schularten angefihrten Materialien (https://www.bne-bw.de/schule.html )

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Wiurttemberg (DEAB): https://www.deab.de/the-
men-programme/fair-macht-schule-fairaendere-deine-stadt/das-projekt/

Hier auRerdem ausgewahlte Angebote im Detail:

~Werbung“ (u.a. InApp- und InGame-Werbung, Kl. 3 bis 7) — Schulerworkshop im Rahmen
von ,101 Schulen® (Ein Programm im Rahmen der Initiative ,Kindermedienland Baden-Wrt-
temberg®) (http://www.Imz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/101-schulen.html)
»<Abzocke im Internet* (u.a. Werbung, Abofallen, Online-Shopping, KI. 6 bis 8) — Schuler-
workshop bzw. Informationsabend fur Eltern im Rahmen von ,101 Schulen®

»<Zwischen legal und illegal — Rechtslagen im Netz“ (KI. 7 bis 10) — Schilerworkshop bzw.
Informationsabend flr Eltern im Rahmen von ,101 Schulen®

,Datenschutz und Rechtliches” — Elternworkshop im Rahmen von ,101 Schulen®

,Daten- und Verbraucherschutz“ — eine Themenkategorie im Rahmen des Eltern-Medien-
mentoren-Programms (EMM) (Ein Programm im Rahmen der Initiative ,Kindermedienland
Baden-Wdarttemberg®) (http://www.Imz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/eltern-me-
dienmentoren-programm-emm.html)

~SMEP Jugendmedienschutz® — eine 20-stiindige Ausbildung von Schiler-Medienmentoren
zu Themenbereichen des praventiven Jugendmedienschutzes (u.a. Umgang mit Daten-
schutz, Downloads) (Ein Programm im Rahmen der Initiative ,Kindermedienland Baden-
Wirttemberg®) (http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/schueler-medien-
mentoren-programm-smep.html)

.Legal oder illegal — Verbraucherschutz im Internet® — Elternworkshop im Rahmen der Spar-
daSurfSafe-Kampagne ,Sicherheit im Internet” (http://www.Imz-bw.de/surfsafe.html)

Umsetzungsbeispiel fur ein Curriculum im Wabhlpflichtfach ,Gesundheit und Soziales® (GuS)
Thema: Nachhaltigkeit und Verbraucherbewusstsein




https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft
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Umsetzungsbeispiel fir ein Curriculum im Wabhlpflichtfach ,Wirtschaft und Informationstechnik®
(Wul) Thema: Konsum und Finanzen

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Ministerium fir Landlichen Raum
und Verbraucherschutz

Ausschreibung und Organisation des Verbraucherschutzpreises

Besprechungen mit Vertretern der Verbraucherkommission und
Vertretern der Ressorts der versch. Ministerien

Verbraucherzentralen

regionale Fortbildungen in Kooperation mit der Lehrerfortbildung

Lernort Bauernhof:
https://www.lob-bw.de/

4 regionale Lehrerfortbildungen/Jahr

Schulbauernhof Pfitzingen:
https://www.schulbauernhofpfit-
zingen.de/der-schulbauernhof

Lehrerfortbildungen sowie Aufenthalte von Schulklassen

Landesschulzentrum fir Umwelt-
erziehung (LSZU) Adelsheim:
http://www.lszu.de/

Fortbildungen zu verschiedenen verbraucherrelevanten Themen;
einwochige Aufenthalte von Schulklassen zu so genannten Schi-
lerunterrichtswochen mit z. T. zu verbraucherrelevanten Themen
fur externe Klassen in Verbindung mit Lehrervorbereitungskursen.

EPiZ - Entwicklungspadagogi-
sches Informationszentrum Reut-
lingen: https://www.epiz.de/start-

seite.html

Lehrerfortbildungen und unterrichtsbegleitende Angebote mit dem
Fokus globales Lernen

Landeszentrum fir Erndhrung
Baden-Wirttemberg https://lan-
deszentrum-bw.de/,Lde/Start-
seite

u.a. Landesinitiative Bewusste Kinderernéhrung in deren Rahmen
der Ernahrungsfuhrerschein lauft, sowie das EU-Schulprogramm

LandFrauen https://landfrauen-

bw.de/

Kooperation zur Durchfiihrung des Haushaltsfiihrerscheins
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Information zur Anfrage des KM vom 07. Juli 2020

Verankerung des Themas Verbraucherbildung im Bildungsplan 2016

Der neue Bildungsplan, der seit dem Schuljahr 2016/17 in Kraft getreten ist, berticksichtigt das
Thema Verbraucherbildung in hohem Mal3e. Dies wird in folgenden Aspekten verdeutlicht:
Als eine von sechs Leitperspektiven ist das Thema ,Verbraucherbildung (VB) spiralcurricular
in die Fachplane eingebunden. Die Leitperspektive greift konkrete Beriihrungspunkte von Ver-
braucherthemen im Leben der Schilerinnen und Schiler auf und umfasst folgende Themen-
felder: Ressourcen, Finanzen, Verbraucherrecht; Lebensfuhrung (Kérperbild, Erndhren, Klei-
den, Wohnen, Gesundheit), Medien, Information und — Gbergreifend — nachhaltiger Konsum.
Sie thematisiert das ungleichgewichtige ,Experten-Laien-Verhaltnis“ und beachtet die didakti-
schen Prinzipien der Handlungs- und Schilerorientierung. Die Leitperspektive Verbraucherbil-
dung tragt damit zu einer selbstbestimmten, verantwortungsvollen und gesundheitsforderli-
chen Lebensfiihrung bei.
Bei der Zusammenarbeit mit au3erschulischen Partnern wird das Gebot der Neutralitat ange-
wendet.
Die Verankerung der Leitperspektive im Bildungsplan wird durch folgende Begriffe konkreti-
siert:

- Umgang mit eigenen Ressourcen

- Chancen und Risiken der Lebensfiihrung

- Bedurfnisse und Winsche

- Finanzen und Vorsorge

- Verbraucherrechte

- Qualitat der Konsumguter

- Alltagskonsum

- Medien als Einflussfaktoren
(vgl. Bildungsplan 2016 / Leitperspektiven / Verbraucherbildung http://www.bildungsplaene-
bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/VB)

Im Folgenden sind Ausziige zur Implementierung des Themas Verbraucherbildung aus dem

Bildungsplan 2016 zusammengestellt.

Im Fachplan Mathematik des Bildungsplans fiir die Grundschule ist fir die Klassen 1 und 2 im

Themenbereich 3.1.1.3 ,In Kontexten rechnen® als Teilkompetenz formuliert: (TK7) ,Die Schi-
lerinnen und Schuler kdnnen einfache funktionale Zusammenhénge (zum Beispiel Anzahl —
Preis) mithilfe von Material veranschaulichen und beschreiben.”
(http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/M/IK/1-2/01/03)
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u Information zur Anfrage des KM vom 07. Juli 2020

Im Bildungsplan fur den Sachunterricht der Grundschule sind in Klassen 1/2 im Bereich 3.1.1.2
Arbeit und Konsum folgende Kompetenzformulierungen ausgewiesen: ,Die Schilerinnen und
Schiler konnen (TK4) Kaufentscheidungen begriinden (zum Beispiel nach verfigbaren Mit-
teln, personlicher Bedeutsamkeit, Umweltvertraglichkeit, unter erndhrungsbedeutsamen As-
pekten)“. In den DenkanstoRen zu den Bildungsstandards wird dazu erganzt: ,Wie werden die
Kinder ermutigt, Kaufalternativen zu entdecken und erproben (zum Beispiel tauschen, verzich-
ten, teilen)?*
(http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?high-

lightstring=Kaufentscheidungen ) ?“

In Klassen 3/4 (und 3.2.1.2) kdnnen sie diese dann auch reflektieren, zum Beispiel in Bezug
auf aktuelle Trends, 6kologische und 6konomische Nachhaltigkeit, Preis, zur Verfligung ste-
hende Ressourcen, gesundheitliche Aspekte.
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/3-4/01/02

Im Fach Kunst/Werken wird die Thematik im Bereich 3.1.7.3 Kinder nehmen ihre Umwelt wahr
folgendermalen konkretisiert: ,Die Schilerinnen und Schiler kénnen (TK 1) Abbildungen aus
ihrem Umfeld beschreiben (zum Beispiel Werbeplakate, Piktogramme, lllustrationen, Info-Gra-
fiken in Buchern) und (TK 2) die Wirkung auf sie erklaren (zum Beispiel Assoziationen, Wiin-
sche, Bedurfnisse).”
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/KUW/IK/1-2/07/03

Im gemeinsamen Bildungsplan der Sekundarstufe |, der fur die Werkrealschule, die Real-

schule und die Gemeinschaftsschule gelten wird, ist die Leitperspektive Verbraucherbildung

ebenfalls in Mathematik im Bereich 3.2.1 Leitidee Zahl — Variable — Operation verankert.

Die Schulerinnen und Schler kdnnen

G M E

Prozent- und Zinsrechnung

(4) Prozentwert, Grundwert
und Prozentsatz identifizieren

(4) Prozentwert, Grundwert

und Prozentsatz identifizieren Prozentsatz

(4) Prozentwert, Grundwert und
identifizieren und

und berechnen

und berechnen

berechnen

(5) Zins und iterativ Zinses-
zins berechnen

(5) Zins und iterativ Zinseszins
berechnen

(5) Zins und iterativ Zinseszins
berechnen

(6) eine Tabellenkalkulation
verwenden, um Zinssatz, Til-
gung/Sparrate und Laufzeit

(6) eine Tabellenkalkulation
verwenden, um Zinssatz, Til-
gung/Sparrate und Laufzeit na-
herungsweise zu bestimmen

(6) eine Tabellenkalkulation ver-
wenden, um Zinssatz, Til-
gung/Sparrate und Laufzeit na-
herungsweise zu bestimmen




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?highlightstring=Kaufentscheidungen

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?highlightstring=Kaufentscheidungen

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/3-4/01/02

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/KUW/IK/1-2/07/03
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G

M

naherungsweise zu bestim-
men

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M/IK/7-8-9/01

Im Fach Mathematik entspricht der Bildungsplan fur das Gymnasium dem E-Niveau des ge-

meinsamen Plans.

Einen besonderen Schwerpunkt haben Aspekte der Verbraucherbildung im neuen Fach ,Wirt-

schaft, Berufs- und Studienorientierung®. Fir die Klassen 7 bis 9 sind im Folgenden zum Be-

reich 3.1.1.1 ,Konsument” einige Kompetenzbeschreibungen aufgefihrt:

Die Schulerinnen und Schiler kdnnen

G

M

E

(1) o6konomisches Handeln
beschreiben (6konomisches
Prinzip, Kaufverhalten) und
dabei die Moglichkeit des
nachhaltigen Konsums und
Verzichts einordnen (z. B. an
einem globalen Produkt)

(1) 6konomisches Handeln be-
schreiben (6konomisches Prin-
zip, Kaufverhalten) und dabei
die Moglichkeit des nachhaltigen
Konsums und Verzichts einord-
nen (z.B. an einem globalen
Produkt)

(1) 6konomisches Handeln er-
l&autern (6konomisches Prinzip,
Kaufverhalten) und dabei die
Maoglichkeit des nachhaltigen
Konsums und Verzichts ein-
ordnen (z.B. an einem globa-
len Produkt)

(2) einen Haushaltsplan (Ein-
nahmen-Ausgaben-Rech-
nung) erstellen und inhaltlich
beurteilen

(2) einen Haushaltsplan (Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung)
erstellen sowie Haushaltsplane
inhaltlich vergleichen und beur-
teilen

(2) einen Haushaltsplan (Ein-
nahmen-Ausgaben-Rech-
nung) erstellen und Haushalts-
plane strukturell (zum Beispiel
in Bezug auf Ziele, Salden)
vergleichen

(4) Bestimmungsfaktoren von
Nachfrage (u. a. Preise, ei-
gene Bedurfnisse, Budget-
grenzen, Peergroup, Wer-
bung, Lebensstil) und Ange-
bot (Kosten flir Produktions-
faktoren) erlautern

(4) Bestimmungsfaktoren von
Nachfrage (u. a. Preise, eigene
Bedurfnisse, Budgetgrenzen,
Peergroup, Werbung, Lebens-
stil) und Angebot (Kosten fir
Produktionsfaktoren)  nennen
und dabei Verbraucherverhalten
in einer Informationsgesellschaft
analysieren

(4) Bestimmungsfaktoren von
Nachfrage (u. a. Preise, eigene
Bedirfnisse, Budgetgrenzen,
Peergroup, Werbung, Lebens-
stil) und Angebot (u. a. Kosten
fur Produktionsfaktoren) erlau-
tern und dabei Verbraucher-
verhalten in einer Informations-
gesellschaft analysieren

(6) die Macht des Verbrau-
chers bei Wettbewerb und
Monopol vergleichen

(6) die Macht des Verbrauchers
bei Wettbewerb und Monopol
vergleichen

(6) die Macht des Verbrau-
chers bei unterschiedlichen
Marktformen vergleichen




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M/IK/7-8-9/01
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G

M
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(8) die Bedingungen (u. a.
Geschaftsfahigkeit, Willens-
erklarung) fir das Zustande-
kommen eines Kaufvertrags
(z.B. Online-Geschafte) er-
klaren

(8) die Bedingungen (u. a. Ge-
schéaftsfahigkeit, Willenserkla-
rung) fur das Zustandekommen
eines Kaufvertrags (z. B. Online-
Geschafte) mithilfe von gesetzli-
chen Regelungen erklaren

8) die Bedingungen (u. a. Ge-
schéaftsfahigkeit, Willenserkla-
rung) fir das Zustandekom-
men eines Kaufvertrags (z. B.
Online-Geschéfte) mithilfe von
gesetzlichen Regelungen er-
klaren

(9) Instrumente der Verbrau-
cherpolitik (Verbraucherinfor-
mation, -bildung, -schutz)
darstellen

(9) Instrumente der Verbrau-
cherpolitik (Verbraucherinforma-
tion, -bildung, -schutz) beurteilen

(9) Instrumente der Verbrau-
cherpolitik (Verbraucherinfor-
mation, -bildung, -schutz) beur-
teilen und Voraussetzungen fur
Konsumentensouveranitat er-
klaren

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-

9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/

Zum Bereich 3.1.1.2 ,Geldanleger” finden sich folgende flir die Verbraucherbildung
relevante Teilkompetenzen:

Die Schulerinnen und Schler kdnnen

G

M

E

(1) Grinde fur und gegen
Sparen in Abhangigkeit von
verschiedenen Lebenssituati-
onen erlautern

(1) Griinde fur und gegen Spa-
ren in Abhangigkeit von ver-
schiedenen Lebenssituationen
erlautern

(1) Grinde fur und gegen Spa-
ren erortern

(2) die Bedeutung eines Giro-
kontos in den verschiedenen
Lebenssituationen erklaren
und die Funktionsweise von
Onlinebanking beschreiben

(2) die Bedeutung eines Giro-
kontos in den verschiedenen Le-
benssituationen erklaren und die
Funktionsweise von Onlineban-
king beschreiben

(2) die Bedeutung eines Giro-
kontos in den verschiedenen
Lebenssituationen erklaren
und die Funktionsweise von
Onlinebanking beschreiben

(3) Ziele einer Vermdgensan-
lage erlautern (magisches
Dreieck) und den mdglichen
Konflikt zwischen Sicherheit
und Rentabilitat darstellen

(3) Ziele einer Vermbgensan-
lage beurteilen (magisches Drei-
eck) und den moglichen Konflikt
zwischen Sicherheit und Renta-
bilitat darstellen

(3) Ziele einer Vermogensan-
lage bewerten (um Werteas-
pekte erweitertes magisches
Dreieck)

(5) unterschiedliche Interes-
sen von Kapitalgeber und
-nehmer analysieren

(5) unterschiedliche Interessen
von Kapitalgeber und -nehmer
analysieren und den Zins als
Preis des Tauschverhaltnisses
erklaren

(5) unterschiedliche Interessen
von Kapitalgeber und

-nehmer analysieren und den
Zins als Preis des Tauschver-
haltnisses erklaren




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/
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(7) die Bedeutung des Anle-
gerschutzes herausarbeiten

(6) die Bedeutung des Anleger-
schutzes beschreiben und an-
hand eines Beispiels erlautern

(6) die Bedeutung des Anleger-
schutzes beschreiben und de-
ren Wirksamkeit anhand eines
Beispiels erlautern

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/02

Erganzend finden sich im Bereich 3.1.1.3 ,Kreditnehmer® die Teilkompetenzen:

G

M

E

(1) Grinde fur und gegen die
Aufnahme eines Privatkredits
in Abhangigkeit von verschie-
denen Lebenssituationen er-
lautern (6konomisches Prin-

zip)

(1) Grunde fur und gegen die
Aufnahme eines Privatkredits in
Abhangigkeit von verschiedenen
Lebenssituationen beurteilen
(6konomisches Prinzip)

(1) Grunde fur und gegen die
Aufnahme eines Privatkredits
in Abhangigkeit von verschie-
denen Lebenssituationen beur-
teilen (6konomisches Prinzip)

(3) Interessen von Kreditge-
ber und -nehmer nennen

(3) Interessen von Kreditgeber
und -nehmer vergleichen

(3) Interessen von Kreditgeber
und -nehmer vergleichen und
begriinden

(4) Kreditfahigkeit und Boni-
tatskriterien (zum Beispiel
Schufa-Auskunft) beschrei-
ben

(4) Kreditfahigkeit beschreiben
und Bonitatskriterien (Schufa-
Auskunft) erlautern

(4) Kreditfahigkeit und Boni-
tatskriterien (Schufa-Auskunft)
erlautern

(6) die Vermeidung von Uber-
schuldung und mdégliche Aus-
wege daraus (z.B. Privatin-
solvenz) unter Berticksichti-
gung staatlicher Schutzvor-
schriften (z.B. Widerrufs-
recht) herausarbeiten

(6) die Vermeidung von Uber-
schuldung und mdogliche Aus-
wege daraus (z.B. Privatinsol-
venz) unter Berlcksichtigung
staatlicher  Schutzvorschriften
(z. B. Widerrufsrecht) erértern

(6) die Vermeidung von Uber-
schuldung und mogliche Aus-
wege daraus (z. B. Privatinsol-
venz) erdrtern und die Wirkung
staatlicher Schutzvorschriften
(z. B. Widerrufsrecht) beurtei-
len

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-

9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/

In Klasse 10 wird zudem der Bereich ,Versicherungsnehmer® fokussiert. Hier finden sich
beispielsweise folgende Teilkompetenzen:

Die Schulerinnen und Schiler kdnnen

G

M

E

(1) individuelle Lebensrisiken
(z.B. Armut, Krankheit) be-
schreiben

(1) individuelle Lebensrisiken
(z.B. Armut, Krankheit) be-
schreiben

(1) individuelle Lebensrisiken
(z.B. Armut, Krankheit) be-
schreiben




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/02

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/
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G

M
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(2) das Grundprinzip der Un-
terscheidung in freiwillige
Versicherung und Pflichtver-
sicherung beschreiben

(2) die Schutzfunktion des Staa-
tes erlautern und das Grundprin-
zip der Unterscheidung in freiwil-
lige Versicherung und Pflichtver-
sicherung darstellen

(2) die Schutzfunktion des
Staates erlautern und das Sys-
tem der freiwilligen Versiche-
rung und der Pflichtversiche-
rung vergleichen

(3) Individualversicherungen
am Beispiel der Haftpflicht-
versicherung erlautern und
Vertragsangebote  verglei-
chen

3) Individualversicherungen
(unter anderem Haftpflicht, Risi-
kolebensversicherung)  erlau-
tern, Vertragsangebote verglei-
chen und die Rollen der Ver-
tragspartner erklaren

(3) Individualversicherungen
(unter anderem Haftpflicht, Ri-
sikolebensversicherung) als
Mdglichkeiten zur Absicherung
vermdgens-, sach- und perso-
nenbezogener Risiken beurtei-
len, Vertragsangebote verglei-
chen und die Rollen der Ver-
tragspartner erklaren

(4) die Problematik der Finan-
zierung (fir den Einzelnen,
das Versicherungsunterneh-
men, den Staat) von Versi-
cherungen (Eigenverantwor-
tung versus Solidaritat) erlau-
tern

(4) die Problematik der Finanzie-
rung (fir den Einzelnen, das
Versicherungsunternehmen,
den Staat) von Versicherungen
(Eigenverantwortung versus So-
lidaritat) erlautern

(4) die Problematik der Finan-
zierung (fur den Einzelnen, das
Versicherungsunternehmen,
den Staat) von Versicherungen
(Eigenverantwortung  versus
Solidaritat) erlautern

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/10/01/01

Auch im Fach ,Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ entspricht der Bildungsplan fir das

Gymnasium dem E-Niveau des gemeinsamen Plans.

Im gemeinsamen Plan der Sekundarstufe | wurde mit der Bildungsplanreform 2016 auch das

neue Wahlpflichtfach ,Alltagskultur, Erndhrung, Soziales” (AES) eingefuhrt. In den Klassen 7

bis 9 widmet sich ein Kompetenzbereich vollstandig dem Thema ,Konsum® (3.1.4). Er ist in

folgende Teilbereiche aufgegliedert ,Konsumentscheidung®, ,Qualitatsorientierung®, ,Konsum

in globalen Zusammenhangen®, ,Nachhaltig handeln“ und ,Verbraucherschutz“. Alle Bereiche

nehmen die Schilerinnen und Schiiler als Verbraucher mit all ihren Rechten und Pflichten aber

auch ihrer Verantwortung in den Blick. Aufgrund des Umfangs des Kompetenzbereichs werden

hier nur die Ubergreifenden Kompetenzbeschreibungen angefiihrt, sowie ein Kompetenzbe-

reich exemplarisch im Detail dargestellt.




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/10/01/01
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Die Zielkompetenzen der Teilbereiche lauten wie folgt:

3.1.4.1 Konsumentscheidung

,Die Schilerinnen und Schiler stellen Zusammenhéange, die Konsumentscheidungen beein-
flussen, dar. Sie reflektieren ihr Konsumverhalten unter Bericksichtigung soziokultureller Rah-
menbedingungen und entwickeln Handlungsoptionen fur situations- und bedarfsgerechte Kon-
sumentscheidungen.”

3.1.4.2 Qualitatsorientierung

Die Schilerinnen und Schuler erkennen und verstehen zentrale Bewertungskriterien von Pro-
dukten und Dienstleistungen hinsichtlich Gesundheit, Nachhaltigkeit und Funktionalitat. Sie
kénnen Produkt- und Prozessqualitéat von Waren und Dienstleistungen aus ihrer Alltagswelt

bewerten und Konsumentscheidungen reflektiert treffen.

3.1.4.3 Konsum in globalen Zusammenhangen

Die Schilerinnen und Schiiler kénnen Prinzipien eines nachhaltigen und verantwortungsvollen
Lebensstils unter Bertcksichtigung von wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Zusam-
menhangen darstellen. Sie entwickeln nachhaltige Handlungsstrategien fir selbstbestimmte
private Konsumentscheidungen.

3.1.4.4 Nachhaltig handeln

Die Schiulerinnen und Schuler kénnen in ihrem alltagskulturellen Handeln — insbesondere hin-
sichtlich ihrer Erndhrung, Bekleidung, Medien, Mobilitdt und Freizeitgestaltung — 6konomisch,
okologisch und sozial agieren und dabei ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen

3.1.4.5. Verbraucherschutz

Die Schulerinnen und Schiler setzen sich mit dem Verbraucherschutz und dessen Notwen-
digkeit auseinander und Ubertragen ihre Kenntnisse auf haushaltsbezogene Handlungssitua-

tionen.

Zielkompetenz ,Konsumentscheidung“ wird anhand folgender Teilkompetenzen konkretisiert:

Die Schulerinnen und Schiiler kbnnen

G M E

(1) das eigene Konsumver-
halten beschreiben und Kon-
sumentscheidungen charak-
terisieren (spontane, habitu-
elle, limitierte und expansive)

(1) das eigene Konsumverhalten
beschreiben und Konsument-
scheidungen erklaren (spon-
tane, habituelle, limitierte und
expansive)

(1) das eigene Konsumverhal-
ten analysieren, eigene Konsu-
mentscheidungen Uberprifen
(spontane, habituelle, limitierte
und expansive) und den Kon-
sumentscheidungsprozess er-
klaren
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(2) Bedurfnisse identifizieren
und verschiedene Wege der
Bedarfsdeckung erlautern

(2) Bedurfnisse identifizieren
und verschiedene Wege der Be-
darfsdeckung erlautern

(2) Bedurfnisse identifizieren,
verschiedene Wege der Be-
darfsdeckung erlautern und
den Zusammenhang zwischen
Bedurfnis, Bedarf und Nach-
frage entwickeln

(3) Einflussfaktoren (unter
anderem Moden und Trends,
Medien) auf das Konsumver-
halten herausarbeiten

(3) Einflussfaktoren (unter ande-
rem Moden und Trends, Medien)
auf das Konsumverhalten cha-
rakterisieren und darstellen

(3) Einflussfaktoren (unter an-
derem Moden und Trends, Me-
dien) auf das Konsumverhalten
charakterisieren, deren Be-
deutsamkeit reflektieren und
Handlungsoptionen erortern

(4) Marketingstrategien be-
schreiben und Werbever-
sprechen auf ihren Wahr-
heitsgehalt hin Gberprifen

(4) Marketingstrategien erlau-
tern und Werbeversprechen auf
ihren Wahrheitsgehalt hin tber-
prufen

(4) Marketingstrategien erlau-
tern, diese analysieren und
Werbeversprechen auf ihren
Wahrheitsgehalt hin Gberpru-
fen und beurteilen

(5) ausgewahlte Einkaufs-
statten erkunden und deren
Verkaufsstrategien beschrei-
ben

(5) Einkaufsstatten erkunden
und deren Verkaufsstrategien
analysieren

(5) Einkaufsstatten erkunden,
deren Verkaufsstrategien be-
werten und die Ergebnisse an-
deren erklaren

(6) die wirtschaftlichen, sozia-
len und 6kologischen Auswir-
kungen als Folge ihres Ein-
kaufverhaltens beschreiben

(6) die wirtschaftlichen, sozialen
und dkologischen Auswirkungen
als Folge ihres Einkaufverhal-
tens erlautern

(6) die wirtschaftlichen, sozia-
len und 6kologischen Auswir-
kungen als Folge ihres Ein-
kaufverhaltens diskutieren und
bewerten

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/7-8-9/04/01

Fur die Klasse 10 wird sich im Kompetenzbereich ,Erndhrung und Gesundheit folgende

Zielkompetenz angestrebt:

Die Schilerinnen und Schiler setzen sich mit Entwicklungen im Erndhrungsbereich kritisch

auseinander. Sie bewerten diese vor dem Hintergrund einer gesundheitsbewussten und nach-

haltigen Lebensfihrung und beziehen die Uberlegungen in ihr Konsumhandeln ein. In kom-

plexen Aufgabenstellungen werden die gewonnenen Erkenntnisse erprobt und angewendet.

Folgende Teilkompetenzen werden ausgewiesen:

Die Schulerinnen und Schler kdnnen




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/7-8-9/04/01
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(2) die Warenkennzeichnung
nutzen, um ausgewahlte Le-
bensmittel kriteriengeleitet zu
vergleichen (z. B. Gesund-
heit, Nachhaltigkeit), mogli-
che Werbeversprechen zu
diskutieren und zu bewerten
(z. B. Health Claims) sowie
Handlungsoptionen zu entwi-
ckeln

(2) die Warenkennzeichnung
nutzen, um ausgewahlte Le-
bensmittel kriteriengeleitet zu
vergleichen (z. B. Gesundheit,
Nachhaltigkeit), mdgliche Wer-
beversprechen zu diskutieren
und zu bewerten (z. B. Health
Claims) sowie Handlungsoptio-
nen zu entwickeln

(2) die Warenkennzeichnung
nutzen, um ausgewdahlte Le-
bensmittel kriteriengeleitet zu
vergleichen (z. B. Gesundheit,
Nachhaltigkeit), mogliche Wer-
beversprechen zu diskutieren
und zu bewerten (z. B. Health
Claims) sowie Handlungsoptio-
nen zu entwickeln

(3) Informationen zu einem
Erndhrungstrend  beschrei-
ben und anhand gesund-
heits- und nachhaltigkeitsre-
levanter Kriterien materialun-
terstitzt bewerten (zum Bei-

spiel Nahrungserganzungs-
mittel, funktionelle Lebens-
mittel)

(3) Informationen zu Ernah-
rungstrends recherchieren, dar-
stellen und anhand gesundheits-
und nachhaltigkeitsrelevanter
Kriterien bewerten (zum Beispiel
Nahrungserganzungsmittel,
funktionelle Lebensmittel)

(3) Informationen zu Ernah-
rungstrends recherchieren,
auswerten und anhand ge-
sundheits- und nachhaltigkeits-
relevanter Kriterien bewerten
(zum Beispiel Nahrungsergan-
zungsmittel, funktionelle Le-
bensmittel)

(5) an ausgewahlten Beispie-
len erlautern, wie Konsumen-
ten politische Rahmenbedin-
gungen beeinflussen kénnen
(Consumer Citizenship)

(5) an ausgewahlten Beispielen
analysieren, wie Konsumenten
politische Rahmenbedingungen
beeinflussen konnen (Consumer
Citizenship)

5) an ausgewahlten Beispielen
erdrtern, wie Konsumenten po-
litische Rahmenbedingungen
beeinflussen kénnen (Consu-
mer Citizenship)

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/01

Ebenfalls fir Klasse 10 ist der Bereich ,Lebensgestaltung und Konsum*® vorgesehen. Dieser

Bereich wird mit folgenden Kompetenzbeschreibungen hinterlegt:

Die Schulerinnen und Schiiler kbnnen

G3

M3

E3

(2) an ausgewahlten Beispie-
len den Zusammenhang und
mogliche Spannungsverhalt-
nisse von Lebensstil, Kon-
sumverhalten und nachhalti-
ger Entwicklung beschreiben
und Schlussfolgerungen fir
einen nachhaltigen Konsum
ableiten (z.B. Ressourcen-
schonung, Flachennutzungs-
Konkurrenz, Tauschborsen,
Car-Sharing)

(2) den Zusammenhang und
mdogliche Spannungsverhalt-
nisse von Lebensstil, Konsum-
verhalten und nachhaltiger Ent-
wicklung  beschreiben  und
Schlussfolgerungen fir einen
nachhaltigen Konsum ableiten
und begrinden (z.B. Ressour-
censchonung, Flachennut-
zungs-Konkurrenz, Tauschbor-
sen, Car-Sharing)

(2) den Zusammenhang und
mdogliche  Spannungsverhalt-
nisse von Lebensstil, Konsum-
verhalten und nachhaltiger
Entwicklung erklaren, Schluss-
folgerungen fur einen nachhal-
tigen Konsum ableiten und be-
werten (z. B. Ressourcenscho-
nung, Flachennutzungs-Kon-
kurrenz, Tauschborsen, Car-
Sharing)




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/01
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G3

M3

E3

(3) Moglichkeiten der Ver-
wendung der finanziellen
Ressourcen im Privathaus-
halt diskutieren und Informa-
tionen zum privaten Finanz-
management auswerten

(3) Moglichkeiten der Verwen-
dung der finanziellen Ressour-
cen im Privathaushalt erdrtern
und Informationen zum privaten
Finanzmanagement auswerten

(3) Mdglichkeiten der Verwen-
dung der finanziellen Ressour-
cen im Privathaushalt erortern
und Informationen zum priva-
ten Finanzmanagement aus-
werten

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/02

Das Fach ,Alltagskultur, Erndhrung, Soziales” (AES) wird im Gymnasium nicht angeboten.

Die Verbraucherbildung wird aber auch im Gymnasium in verschiedenen Fachern thematisiert,

wie folgende Beispiele exemplarisch zeigen.

Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (Klassen 8/9/10) weist im Kompe-
tenzbereich 3.1.1 Verbraucher bzw. im Teilbereich 3.1.1.1 Konsument folgende Zielkompe-
tenz aus:

,Die Schulerinnen und Schuler kdnnen mogliche Verhaltensweisen bei ihren Entscheidungen
als Verbraucher erortern (1) und Interessen, Erwartungen und Handlungen in Tauschsituatio-
nen beurteilen (Il). Sie kénnen die Rolle von Verbrauchern auf Markten bewerten und sowohl
die Bedingungen auf Markten als auch den rechtlichen Rahmen tberprifen (I11).”

Dabei werden folgende Teilkompetenzen fokussiert:

(1) 6konomisches Handeln erlautern (6konomisches Prinzip, Kaufverhalten) und dabei die
Moglichkeit des nachhaltigen Konsums und Verzichts einordnen (zum Beispiel an einem glo-
balen Produkt)

(2) die Bedingungen (unter anderem Geschéftsfahigkeit, Willenserklarung) fiir das Zustande-
kommen eines Kaufvertrags (zum Beispiel Online-Geschafte) mithilfe von gesetzlichen Rege-
lungen erklaren und die Bedeutung eines Girokontos fur verschiedene Zahlungsarten be-

schreiben

(3) einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) erstellen und Haushaltsplane

strukturell (zum Beispiel in Bezug auf Ziele, Salden) vergleichen

(4) Grunde fur und gegen Sparen erdrtern und Ziele einer Vermdgensanlage (um Werteas-

pekte erweitertes magisches Dreieck: Sicherheit, Rentabilitéat und Liquiditat) bewerten

(5) Ursachen fiir Uberschuldung sowie deren Folgen erlautern und die Wirkung staatlicher

Schutzvorschriften (zum Beispiel Widerrufsrecht) beurteilen

(6) die Wechselbeziehungen im erweiterten Wirtschaftskreislauf beschreiben und mégliche

Machtverhaltnisse analysieren



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/02
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(7) Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (unter anderem Preise, eigene Bedurfnisse, Budget-
grenzen, Peergroup, Werbung, Lebensstil) und Angebot (unter anderem Kosten fir Produkti-
onsfaktoren) erlautern und dabei Verbraucherverhalten in einer Informationsgesellschaft ana-
lysieren

(8) anhand eines Preis-Mengen-Diagramms die Preisbildung beim Polypol auf dem vollkom-
menen Markt und die Grenzen dieses Modells erklaren

(9) Borsen als Orte des Aufeinandertreffens von Angebot und Nachfrage erlautern

(10) Marktversagen (zum Beispiel bei negativen externen Effekten, Informationsasymmetrien)

erklaren und Losungsmdglichkeiten (zum Beispiel Selbstverpflichtung, Gesetze) beurteilen

(11) die Macht des Verbrauchers bei unterschiedlichen Marktformen vergleichen und Voraus-
setzungen flr Konsumentensouveranitat (unter anderem Instrumente der Verbraucherpolitik)

erklaren

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/WBS/IK/8-9-10/01

Im Fach Wirtschaft kdnnen die Schilerinnen und Schiiler im Bereich 3.1.2 Grundlagen der
Betriebswirtschaft ,(11) Wechselwirkungen zwischen Customer Relationship Management
und Konsumenten-souveranitét (unter anderem informationelle Selbstbestimmung) erlautern®.
http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/Isbw/export-pdf/depot-
pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG GYM WI.pdf

Im Fach Ethik wird auf allen Stufen und in vielen Bereichen die Verantwortung des Menschen

als Kulturwesen fur Natur und Umwelt thematisiert.

Im Fach Geographie wird der Konsument unter anderem als Akteur im globalen Kontext in
den Blick gertickt, zum Beispiel in den Klassen 7/8 im Bereich 3.2.4.1 ,Raumwirksamkeit wirt-
schaftlichen Handelns* (iber die Teilkompetenz 1: ,Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen die
Produktion und den Handel eines Welthandelsguts hinsichtlich der Raumwirksamkeit unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit darstellen und die eigene Position als Konsument tberprifen
(globale Warenstrome, Welthandelsgut, Konsument, nachhaltige Produktion, Fairer Handel)
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/GEO/IK/7-8/04/01

Auch in den Fremdsprachen ist die Verbraucherbildung verankert wie beispielsweise im Fach
Englisch Uber das in Klassen 9/10 ausgewiesene Thema ,consumer citizenship* (3.3.1 Sozi-
okulturelles Orientierungswissen / Themen, TK 2).
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/E1/IK/9-10/01




http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/WBS/IK/8-9-10/01

http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WI.pdf

http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WI.pdf

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/GEO/IK/7-8/04/01

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/E1/IK/9-10/01



Land: Bayern

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung:

MRin, Mitarbeiterin in Ref. V.10 im Bayerischen Staatsministerium fur Unter-
richt und Kultus

Name: Dr. Bettina Scherbaum
Tel.: 089-2186-2308
E-Mail; bettina.scherbaum@stmuk.bayern.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein

[ ] Nein

Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

X] Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

- Grundschule (GS): ,Heimat- und Sachunterricht" (HSU)
- Mittelschule (MS): ,Wirtschaft und Beruf"
- Wirtschaftsschule (WS): ,Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle", ,Wirtschaftsgeo-

graphie*

- Realschule (RS): ,Wirtschaft und Recht"
- Gymnasium (GY): ,Wirtschaft und Recht"

- Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS): ,Betriebswirtschaftslehre®, ,Wirtschaft aktuell®,
~Wirtschaft und Recht*

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe

Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach

1-4 LehrplanPLUS bietet im Serviceteil einen Uberblick Uber alle rele-
vanten Themen als schulartiibergreifende Matrix an.

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mate-

rial/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule

Im Rahmen des Konzepts ,Alltagskompetenzen — Schule fiirs Le-
ben“ werden die Themenbereiche aus den Handlungsfeldern von
LAlltagskompetenz und Lebensékonomie® in einem eigenen Lehr-
plan zusammengefiihrt und im Rahmen des LehrplanPLUS veran-
kert (derzeit in Vorbereitung).




mailto:Anne-Rose.Merz@stmbw.bayern.de

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule
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Stichwort ,Verbraucherbildung in der Suchfunktion zum Lehrplan-
PLUS

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapi-
tel/Fachprofile

ab 45

z.B. fur die Realschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/real-
schule

Stichwort ,Verbraucherbildung® in der Suchfunktion zum Lehrplan-
PLUS; Facherubergreifende Ziele und Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapi-
tel/Fachprofile

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte zur Verbraucherbildung

1-4 GS

(auch far
Jgst. 6-9)

Medienfuhrerschein Bayern: https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

Initiative der Bayerischen Staatsregierung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Medien-
padagogik Bayern

3und 4
GS

Erlebnis Bauernhof: www.erlebnis-bauernhof.bayern.de

Das Programm ,Erlebnis Bauernhof* ermdglicht jedem Grundschulkind der zweiten bis
vierten Jahrgangsstufe, Forderschulkindern aller Jahrgangsstufen sowie Kindern in
Deutschklassen die Teilnahme an einem kostenfreien Lernprogramm auf einem Bauern-
hof.

Bayerisches Staatsministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)

1-4 GS

,Landfrauen machen Schule": http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-ma-
chen-schule-aktuelles

Mit dem Projekt ,Landfrauen machen Schule® vermitteln die Landfrauen im Bayerischen
Bauernverband bayerischen Grund- und Forderschulkindern die Wertschatzung fir eine
gesunde Erndhrung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Das durch das
StMELF und das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands geférderte Projekt hat
das ,Lernen mit allen Sinnen“ zum Grundsatz und besteht aus zwei Teilen: einem Hof-
besuch und dem Schulunterricht mit einer Ernéghrungsfachfrau.

5,6und 7
MS

.Mit Wissen zum finanziellen Kissen“ — ein Projekt flr Mittelschulen in der Ganztagsbe-
treuung: Projekt zu den Themen Finanzkompetenz, Marktkompetenz, Medienkompe-
tenz, nachhaltiger Konsum und Verbraucherrecht des Bayerischen Landesausschusses
fur Hauswirtschaft unter Férderung des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt und
Verbraucherschutz (StMUV)

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/initiative/partner/index. htm#projekte

ab 7

,FOrderung von Schilerunternehmen fur eine gesundheitsférderliche Schulverpflegung*:
Essen was uns schmeckt; Forderung gesunder Schulverpflegung durch das Bayerische
Staatsministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/gem verpflequng/104487/index.php




https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

http://www.erlebnis-bauernhof.bayern.de/

http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-machen-schule-aktuelles

http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-machen-schule-aktuelles

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/initiative/partner/index.htm#projekte

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/gem_verpflegung/104487/index.php
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ab 7 RS

Wahlfach ,Verbraucherprofi“ fir Realschulen: Modularisiertes Wahlfach mit Modulen zu
Finanz-, Konsum-, Medien- sowie Erndhrungs- und Gesundheitskompetenz. Jeweils ein-
jahriges Wahlfach fiir Grundmodule und Aufbaumodule mit Fokus auf Praxisbezug, ab-
schlielendem Test und Teilnahmebescheinigung

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/i/verbraucherprofi/

Ab Jg 9

Wettbewerb ,Deutscher Griinderpreis fir Schilerinnen und Schiler” — Planspiel fur Ju-
gendliche

https://www.deutscher-gruenderpreis.de/

Planspiel Bérse Online-Wettbewerb

www.planspiel-boerse.de

Schulart-
uber-
greifend

Konzept ,Alltagskompetenzen — Schule firs Leben®. Start zum Schuljahr 2020/201:

Die allgemeinbildenden Schulen (einschlieRlich Wirtschaftsschulen) realisieren ab dem
Schuljahr 2020/2021 verpflichtende, projektorientierte Module aus dem Bereich Alltags-
kompetenz und Lebensdkonomie nach der Vorgabe: in den Jahrgangsstufen 1 - 4 eine
Projektwoche, in den Jahrgangsstufen 5 - 9 eine Projektwoche. Dadurch Umsetzung des
schulart- und fachertbergreifenden Bildungs- und Erziehungsziels ,Alltagskompetenz
und Lebenstkonomie®, das im LehrplanPLUS verbindlich verankert ist; Aufschllisselung
der Inhalte der unter ,Alltagskompetenz und Lebensékonomie“ subsumierten Handlungs-
felder Gesundheit, Ernahrung, Haushaltsfihrung, Selbstbestimmtes Verbraucherverhal-
ten und Umweltverhalten. Lehrplanerlauterungen und Unterstiitzungsmaterialien fir
Schulen im Hinblick auf das Konzept derzeit in Erarbeitung (Erlauterung der Lehrplanbe-
zlige und von Beziigen zum Schulleben, Vorschlage zur Zusammenarbeit mit externen
Partnern, Kontaktdaten und Materiallisten zu den einzelnen Handlungsfeldern

Staatsinstitut fir Schulqualitdit und Bildungsforschung (ISB) http://www.isb.bay-
ern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/

Initiative ,Partnerschule Verbraucherbildung“, gemeinsame Initiative des Staatsministe-
riums fur Unterricht und Kultus und des Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucher-
schutz. Aktionspartner ist der staatlich geforderte bayerische Verbraucherverband Ver-
braucherServiceBayern. Schulen kénnen sich um die Auszeichnung ,Partnerschule Ver-
braucherbildung® durch die Bearbeitung von zwei vorgegebenen Themen bewerben
(Auszeichnung gilt fr ein Jahr); bei einer Verankerung der Verbraucherbildung im Schul-
entwicklungsprogramm ist zudem die Auszeichnung zur ,PartnerschulePLUS* méglich,
die fur zwei Jahre ausgesprochen wird. Die besten Einreichungen werden zudem pra-
miert.

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm




https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/i/verbraucherprofi/

https://www.deutscher-gruenderpreis.de/

http://www.planspiel-boerse.de/

http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/

http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm
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4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kon-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

- Portal: www.verbraucherbildung.bayern.de

Portal zur Okonomischen Verbraucherbildung mit Informationen und Materialien aus einem ein-
schlagigen Schulversuch in Kooperation des dem StMUK nachgeordneten Staatsinstituts fir
Schulqualitat und Bildungsforschung, - https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja
Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation
Stiftung Medienpadagogik Bay- s. o.: Erstellung und Bereitstellung von Materialien, Informatio-
ern nen und Kontaktangeboten fur Lehrkréafte
Verband VerbraucherSer- Aktionspartner bei der Initiative ,Partnerschule Verbraucherbil-
viceBayern dung®
https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partner-
schule/index.htm




http://www.verbraucherbildung.bayern.de/

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm



Land: Berlin

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung:

Oberschulratin

Name:

Dr. Jana Schlosser

Tel.:

-902275866

E-Mail;

jana.schloesser@senbjw.berlin.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

W-A-T Wirtschaft- Arbeit-Technik

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach

1-10 Das Ubergreifende Thema Verbraucherbildung ist im Rahmenlehr-
plan 1-10 Berlin-Brandenburg fur alle Jahrgangsstufen und alle
Facher verbindlich verankert. Es kann sowohl Kontext fir den Fa-
chunterricht und das facherverbindendende Arbeiten, Schwer-
punkt von schulischen Projekten aber auch Grundlage fir die Er-
arbeitung von Leitideen oder Schulkonzepten sein.

1-4 Konsumverhalten, gesunde Erndhrung, Gesundheitsférderung, | Sachunterricht
Suchtprohylaxe, Umgang mit Geld, Werbung, ...

5-6 Gesunde Ernahrung und Energiegehalt, stoffliche und nichtstoffli- | Naturwissenschaf-
che Suchtmittel, Lebensmitteltechnologie ten 5/6

7-8 Besonders intensiv ist die Verankerung im Fachteil des Faches | WAT

WAT. Hier sind explizit Aspekte des Verbraucherschutzes in den
fachspezifischen Standards aber auch in den Themen und Inhal-
ten verankert. Verpflichtende Themenfelder sind mit P gekenn-
zeichnet. Daneben werden auch Wabhlpflichtthemenfelder angebo-
ten (WP)

- Erndhrung, Gesundheit und Konsum (P5)

- Markt, Wirtschaftskreislaufe und politische Rahmenbedingungen
(P6)




mailto:jana.schloesser@senbjw.berlin.de
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9-10

- Ernahrung und Konsum aus regionaler und globaler Sicht (P9)
- Unternehmerisches Handeln (P10)
Zusétzlich:

Entwickeln und Herstellen von Produkten fir Kunden/Entwickeln
und Anbieten von Dienstleistungen (WP1)

Kleidung und Mode/Textilverarbeitung (WP2)
Lebensmittelverarbeitung (WP3)

Bauen und Wohnen (WP6)

Mobilitat und Energieversorgung (WP7)

WAT

11

12

13

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte zur Verbraucherbildung

5-10

- Ein fachiibergreifendes Basiscurriculum Verbraucherbildung 5 — 10 (2015) wurde als
Auftakt fir die Erarbeitung von Basiscurricula fir alle Ubergreifenden Themen erarbei-
tet.

- Implementierung des UT Verbraucherbildung durch Fachtage, Fortbildungen

- Herstellen eines konkreten Facherbezuges zum UT Verbraucherbildung fur alle Fa-
cher im Rahmen fachspezifischer Fachbriefe.

11-13

Im Rahmen der Neufassung der Rahmenlehrplane der gymnasialen Oberstufe sollen
in einem landeribergreifenden Projekt (Berlin/Brandenburg) entsprechend der Struk-
tur des Rahmenlehrplanes fir die Jahrgangsstufen 1-10 Berlin Brandenburg die tber-
greifenden Themen (auch Verbraucherbildung) verbindlich verankert werden.

Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase und soll zum Schuljahr
21/22 wirksam werden.

Bewerbung des Wettbewerbs Verbraucherschule

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kon-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriufte ,,Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

Eine umfangreiche Materialsammlung zum UT Verbraucherbildung ist hier zu finden: https://bil-
dungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung

Diese wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Berlin erweitert.




https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Verbraucherzentrale Berlin

Kooperation zu Einzelprojekten (Verbraucherschule, Materialver-
linkung, Gestaltung von Fachtagen und Fortbildungen)

Punktuelle Kooperationen der Schulen mit der Verbraucherzent-
rale.

Technische Universitat Berlin,
Bereich Arbeitslehre

Kooperation im Rahmen der Forschungsarbeit des Fachbereichs
Arbeitslehre zu verschiedenen Projekten mit Bezug zum Verbrau-
cherschutz fur Schilerinnen und Schiler.






Land: Brandenburg

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Mitarbeiterin Referat 26
Name: Kohn, Uta
Tel.: 0331/8663794
E-Mail: uta.koehn@mbjs.brandenburg.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Das Ubergreifende Thema (UT) ,Verbraucherbildung® ist Teil aller Unterrichtsfacher, u. a.
Wirtschaft- Arbeit-Technik (WAT), Naturwissenschaften, Sachunterricht. Es bestehen zahlreiche
Beziige zum Basiscurriculum Medienbildung sowie zum Ubergreifenden Thema Nachhaltige
Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhangen.

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1-4 Herkunft von Lebensmitteln/Regionalitat u. Saisonalitat; | Sachunterricht
Einkaufsmadglichkeiten; Verarbeitung, Verpackung, Transport;
Haus- u. Nutztiere; Tierhaltung/Tierprodukte; gesunde Ernahrung
u. Prophylaxe (z. B. Suchtpravention); Umgang mit natirlichen
Ressourcen; Umgang mit Geld
Doppeljg. | Gesundheitsforderliche Lebensweise; Wirtschaften im privaten | WAT(Pflichtbe-
5/6 Haushalt; reich)
Gesunde Erndhrung (z. B. Nahrungspyramide; Lebensmitteltech- | Naturwissenschaf-
nologie); Suchtprophylaxe; artgerechte Tierhaltung; nachhaltiger | ten;

Umgang mit der Natur; Abfallentsorgung;

Nahrungsproduktion,-verteilung u. -mangel; Verbraucherschutz
(Siegel; Verbraucherzentralen u. -schutzorganisationen); Werbe-
u. Verkaufsstrategien; Umgang mit Geld; nachhaltiger Konsum;
Chancen u. Gefahren der Internetnutzung u. sozialen Netzwerke
(Cybermobbing)

Gesellschaftswis-
senschaften
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Doppeljg.

7/8

Erndhrung, Gesundheit u. Konsum; Markt, Wirtschaftskreislaufe u.
politische Rahmenbedingungen

Ernahrung u. gesunde Lebensweise; Suchtpravention

Umgang mit natlrlichen Ressourcen (Wasser, Luft, Salze)

WAT (Pflichtbe-
reich)

Biologie

Chemie

Doppeljg.

7/8

Chancen u. Gefahren der digitalen Gesellschaft; Meinungs- u. In-
formationsfreiheit; Kontrolle u. Sicherheit/Datenschutz; staatliche
Zensur; Anonymitat; Quellenkritik; Globale Risiken u. nachhaltiger
Ressourcenumgang

Politische Bildung

Doppeljg.

7/8

Vielfalt der Erde (Geofaktoren, Geozonen, Nutzungspotential u.
Herausforderungen; Nachhaltige Entwicklung); Armut u. Reichtum
(Ursachen/Folgen von Armut, Wege aus der Armut; Fairer Handel)

Geografie

7-10

Nachhaltiger Umgang mit Wasser (Lebensraum Wasser; Wasser-
fuBabdruck); nachhaltiger Umgang mit Energie (Energiebedarf
des Menschen; Energiegehalt von Nahrstoffen; Energie aus nach-
wachsenden Rohstoffen); Erndahrung u. Klima; Zusammensetzung
von Nahrungsmitteln, Wege der Nahrung, Sport u. Ernéhrung; er-
nahrungs- u. verhaltensbedingte Krankheiten; gesunde Ernah-
rung; Fast Food- Slow Food-Energy-Food; Qualitdt von Nahrungs-
mitteln; Lebensmittelverschwendung; Speiseplancheck; Abgren-
zung Sucht u. Genuss; Drogenpravention; nachhaltiger Umgang
mit Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Verpackungen (Untersuchung
von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Getranken, Verpackungen), Ab-
fallproblematik; Datenschutz u. Sicherheit; Umgang mit der Infor-
mationsflut; Wirkung u. Macht von Medien; Suchtfalle Handy-Inter-
net-Glucksspiel; Smartphone-Nutzung

Naturwissenschaf-
ten

7-10

Beschaffung u. Bewertung von Informationen aus dem Internet u.
klassischen Medien; Datenschutz; rechtliche Grundlagen; Priifung
der Glaubwiirdigkeit von Fundstellen, Datenaustausch in Netzwer-
ken; Plagiate; illegale Kopien/Urheberrechtsverletzung; Uberwa-
chung; Cybermobbing; Gefahren der Nutzung von E-Malils

Informatik

7-10

Umgang miteinander (Kommunikation u. Interaktion; Mobbing u.
Cybermobbing); Menschsein aus philosophischer Sicht (Subjek-
tive u. objektive Wahrheiten; Lebensgestaltung — Konsumanspri-
che; Rolle des Menschen zwischen Natur u. Kultur (Umgang mit
der Natur u. Naturressourcen; Tierethik, Massentierhaltung - Tier-
versuche - Vegetarismus

Lebensgestaltung-
Ethik-Religion

Doppeljg.

9/10

Ernahrung u. Konsum aus regionaler u. globaler Sicht; Lebensmit-
teltechnologie/Industrialisierung; Rechte u. Einwirkungsmoglich-
keiten als Konsumenten; Unternehmerisches Handeln

WAT
(Pflichtbereich);

Doppeljg.

7/8
sowie
9/10

Techniken der Lebensmittelverarbeitung; Preis-u. Qualitatsver-
gleich von Handelsprodukten; gesetzliche Regelungen beim Kauf,
Lagern, Verkauf von Produkten; gesunde Erndhrung u. Lebens-
fuhrung; Miete u. Mietnebenkosten/Verbrauchsanalysen im priva-
ten Haushalt (z. B. Wasser, Strom); Rechte u. Pflichten von Mie-
tern/Vermietern; Verbraucherzentralen, Mietvereine;

WAT (Wabhlpflicht-
bereich)
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Ausnahme in BB: Themenfelder Schiilerfirma und Berufsfeldorien-
tierter Unterricht (Wirtschaft u. Verwaltung; Hauswirtschaft; Sozi-
alwesen; gewerblich-technischer Bereich) als besondere Form
des WAT (WP)

Doppeljg.
9/10

Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft (Wettbewerbspolitik,
Handelspolitik; Konjunkturpolitik; Sozialpolitik, Tarifpolitik); Ziele
der Wirtschaftspolitik u. individuelle Handlungsméoglichkeiten; Ver-
héltnis von Markt u. Staat

Politische Bildung

Doppeljg.
9/10

Verfugbarkeit, Entstehung, nachhaltige Nutzung von Ressourcen;
Ressourcenschonung, Ressourcenkonflikte (z. B. konventionelle
Landwirtschaft -6kologischer Landbau; fossile u. erneuerbare
Energierohstoffe); nachhaltige MalRnahmen des Klimaschutzes;
Globalisierung u. deren Auswirkungen auf Mensch u. Umwelt;
Wertschopfungsketten, schneller medialer Austausch, Internetba-
sierte Kommunikation

Geografie

Doppeljg.
9/10

Gesundheit (Bakterien, Viren, Allergien, Tiere als Krankheitsuiber-
trager, Infektionskrankheiten); Suchtpravention

Alkohole (physiologische Wirkung von alkoholischen Getranken;
Suchtmittel u. Suchtpravention; Organische Sauren zur Lebens-
mittelherstellung u.-konservierung

Biologie

Chemie

Doppeljg.
9/10

Wirkungsweise der medialen Welt (Einfluss von Medienangeboten
auf Alltag u. Persdnlichkeit; Internet u. Gefahr von ldentitatsver-
lust; Information durch Medien; Entstehung u. Transformation von
Nachrichten; Medienkonvergenz u.-gebrauch); Markt u. Marktme-
chanismus; Wirtschaftskreislauf; Geld/Zahlungsverkehr; Kinder u.
Jugendliche als Verbraucher; Werbung/Werbestrategien u. Ein-
flussnahme auf Konsumentscheidungen; Nachhaltiger Konsum;
Verbraucherrechte (z. B. Datenschutz im Internet, Abo-Fallen,
Handy-Vertrage); Umgang mit (Taschen)-Geld; Schuldenfallen vs.
Haushaltsplanerstellung; Struktur des Rechtssystems u. Recht-
sprechung; Rechtsnormen in aktuellen Lebenssituationen; Jugend
u. Recht (u. a. Jugendschutzgesetze, Tauschbérse Schulhof,
Raubkopien u. Urheberrecht; Urheberrecht im Netz)

Sozial-/Wirtschafts-
wissenschaften

9-10

Verhaltnis Mensch-Natur-Technik (Technik im Alltag-Veranderung
des Lebens durch Technik; Natur-Welten- Veranderung der Natur
durch den Menschen); medial vermittelte u. reale Welt (soziale
Medien)

Philosophie

Qualifizie-
rungs-
phase der
Sek II*

Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in:
3. Kurs-Halbjahr (GK): Markte
4. Kurs-Halbjahr (GK): Nachhaltiges Wirtschaften

Wirtschaftswissen-
schaft

Bezug ist in allen Kurs-Halbjahren méglich:
1. Kurs-Halbjahr: Raumplanung

2. Kurs-Halbjahr: Europa

Geographie

tvgl. https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/curricula-gost-bb
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3. Kurs-Halbjahr: Leben in der ,Einen Welt*

4. Kurs-Halbjahr: Ausgewdahlte Weltwirtschaftsregionen im Wan-
del

Bezug ist in allen Kurs-Halbjahren mdglich: Politische Bildung
1. Kurs-Halbjahr: Demokratie
2. Kurs-Halbjahr: Wirtschaft

3. Kurs-Halbjahr: Gesellschaft

4. Kurs-Halbjahr: Ausgewahlte Weltwirtschaftsregionen im Wan-
del

Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in: Philosophie

1. Kurs-Halbjahr (GK): Ethischer, moralischer und praktischer Re-
flexionsbereich

Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in: Rechnungswesen
1. Kurs-Halbjahr:

Personalwirtschaft: Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung

Buchungen: vereinfachte Verkaufspreiskalkulation

Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in: Recht
1. Kurs-Halbjahr (GK): u. a. AGB
3. Kurs-Halbjahr (GK): u. a. Sachenrecht

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
1 alljahrliche Bio-Brotboxaktion im Land BB der Bio-Brotbox gGmbH

3-6 Bildungsprogramme GemiseKlasse u. AckerSchule der GemiiseAckerdemie e. V.

1-12 Lehrkrafte-Fortbildung ,,Grindung von Mensa-AGs* der Uni Potsdam

1-10 Lehrkraftefortbildung ,Schulische Ernahrungs- und Verbraucherbildung im Land BB
(EVeLaB)*

1-12 alljahrliche Tage der Schulverpflegung im Land BB mit Unterstiitzung der Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung u. Netzwerkpartnern (z. B. Verbraucherzentrale BB; pro
agro Brandenburg; Sarah-Wiener-Stiftung; LANDaktiv; Krankenkassen)

7-12 Bundeswettbewerb ,,Auszeichnung Verbraucherschule*
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4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kon-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte“ staatlicher Institutionen handeln)

Orientierungs- und Handlungsrahmen fir die Ubergreifenden Themen Verbraucherbildung +
Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhéngen des gemeinsamen
Rahmenlehrplans der Lander BB + BE fiur die Jahrgangsstufe 1 bis 10; Lehrerhandreichung
,Reif fir Regional® zur Forderung regionaler u. saisonaler Handlungskompetenz bei SuS

(Module fur die Primarstufe u.

Sek. 1); Internetauftritt der Verbraucherzentrale BB;

Materialkompass Verbraucherbildung der Verbraucherzentrale Bundesverband

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

UNI Potsdam, Lehrstuhl fir Wirt-
schaft-Arbeit-Technik;

Verbraucherzentrale BB;

Vernetzungsstelle  Kita- und

Schulverpflegung BB;
Landesamt fiir Datenschutz BB;

Landesinstitut fur Schule und Me-
dien Berlin-Brandenburg;

Ministerium fir Soziales, Ge-
sundheit, Integration und Ver-
braucherschutz BB;

Blindnis Gesund Aufwachsen in
BB

Mit dem Bildungsministerium und den genannten Partnern finden
regelmafig Treffen des gemeinsamen Arbeitskreises "Schulische
Verbraucherbildung® statt, insbes. zur Umsetzung der
Verbraucherpolitischen Strategie des Landes BB (hier:
Maflnahmenkatalog zur Unterstlitzung der Schulen bei der
Umsetzung der curricularen Anforderungen von
Verbraucherbildung). Im Fokus stehen die vier Dimensionen von
Verbraucherbildung: a) Finanzen, Marktgeschehen u.
Verbraucherrecht; b) Nachhaltiger Konsum; c¢) Medien u.
Information; d) Ernahrung u. Gesundheit.

Im Rahmen der Umsetzung der ,Qualitatsoffensive
Schulverpflegung Brandenburg“ hat die Uni Potsdam, Bereich
WAT fur Lehrkrafte die kostenlosen Fortbildungsangebote
.Schulische Ernahrungs- und Verbraucherbildung im Land BB
(EVeLaB)“ sowie ,,Grindung von Mensa-AGs" entwickelt, die vom
Land BB finanziell geférdert werden.

Die Landesregierung hat ein strategisches landesweites Bundnis
aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft u. staatlichen Akteuren gegen
Lebensmittelverschwendung initiiert, das Forum
Lebensmittel WERTschéatzung. Langfristiges Ziel soll ein
wertschatzender Umgang mit Lebensmitteln sein. Einige der
genannten Partner sind Mitglied des Forums.

Mit der Grindung des Erndhrungsrats Brandenburg im Januar
2020 finden die zahlreichen lokalen u. regionalen Initiativen der
,1afelrunden® und Erndhrungsrate eine gemeinsame Stimme. Ziel
ist die Entwicklung wirksamer, nachhaltiger Ernahrungsstrategien
fir eine gesunde, o©kologisch u. regional ausgewogene
Gemeinschaftsverpflegung.






Land: Bremen

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen

hier:

Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung:

Oberschulrat

Name: Dr. Veit Sorge
Tel.: 42136189266
E-Mail: veit.sorge@bildung.bremen.de
la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?
[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Sachkunde (P),
Wirtschaft-Arbeit-Technik (S 1), Wirtschaftslehre (GyO)

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?
Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1 Jg. 1/2: ausgewabhlte Arbeitsplatze beschreiben, Geld als Gegen- | Sachkunde
wert von Ware begreifen
2 Sachkunde
3 Jg. 3/4: grundlegende Arbeitsablaufe und Produktionsprozesse | Sachkunde
ausgewahlter Berufe beschreiben; Mdglichkeiten und Wirkung von
Werbung aufzeigen; Beispiele flr sozial und 6kologisch verant-
wortliches Konsumverhalten nennen
4 Sachkunde
5 Jg. 5/6: Wirtschaftliches Handeln im Haushalt; Arbeitsplatze und | Wirtschaft-Arbeit-
Arbeitsorganisation; Arbeits- und Produktionsablaufe Technik
6 Wirtschaft-Arbeit-
Technik
7 Jg. 7/8: Rolle und Funktion des Verbrauchers; Voraussetzungen | Wirtschaft-Arbeit-
und Grenzen rationalen Verbraucherverhaltens; Preisbildung und | Technik
Wettbewerb in der Marktwirtschaft; Aufbau, Aufgaben und Funk-
tion von Betrieben/ Unternehmen
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8 Wirtschaft-Arbeit-
Technik
9 Jg. 9/10: Verbraucherschutz; Strategien der Daseinsvorsorge, ins- | Wirtschaft-Arbeit-
bes. Schuldenpravention; Verteilung von Gutern und Einkommen | Technik
in einer globalisierten Welt; Ursachen und Folgen von Arbeitslo-
sigkeit
10 Wirtschaft-Arbeit-
Technik
11 Einfihrungsphase GyO: Vermittlung eines inhaltlichen und metho- | Ein Fach des Auf-
dischen Basiswissens: Untersuchung grundlegender Aspekte der | gabenfelds Il
Wirtschaftsordnung sowie der dort tatigen Wirtschaftssubjekte;
wechselseitige Abhangigkeiten und Kreislaufzusammenhange im
wirtschaftlichen Geschehen
12 Q 1: Elemente der Wirtschaftsordnung und Preisbildung in der so- | Wirtschaftslehre
zialen Marktwirtschaft; Geld- und Wahrungspolitik auf nationalen
und internationalen Markten
13 Q 2: Wirtschaftspolitische Konzepte und Theorien zur Beeinflus- | Wirtschaftslehre

sung von Konjunktur und Beschéftigung; Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen und Herausforderungen fur die Gestaltung
der Globalisierung

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte zur Verbraucherbildung

1-13

Schilerfirmen — koordiniert durch das Landesinstitut flr Schule, Bremen

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

~ochulportal zur Verbraucherbildung® des Bundesverbandes Verbraucherzentralen mit dem Ma-
terialkompass. Der Kompass enthalt geprifte Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung:
http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

Konzept zur Verbraucherbildung an Schulen der Senatorin fiir Verbraucherschutz, Férderung
des Wettbhewerbs um die Auszeichnung als Verbraucherschule: https://www.gesundheit.bre-
men.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept zur_staerkung der_verbraucherbil-

dung an allgemeinbildenden schulen im land bremen-31760




http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbildung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Die Senatorin fur Gesundheit,
Frauen und Verbraucherschutz,
Bremen

Konzeptionelle Arbeit zu Verbraucher-Schulprojekten im Hause
der Senatorin fiir Verbraucherschutz, Férderung des Wettbe-
werbs um die Auszeichnung als Verbraucherschule:
https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbrau-
cherbildung/konzept zur_staerkung_der verbraucherbil-

dung an_allgemeinbildenden_schulen _im _land bremen-31760

Institut fir Okonomische Bildung,
Oldenburg

Okonomische Bildung Online, vielfaltige Materialien, u.a. zur Ha-
fenwirtschaft

WIGY e.V.

breites Angebot an digitalen Unterrichtsmaterialien

Verein SozialOkologie e.V.

Besuch von Bio-Bauernhéfen (insbesondere Primarbereich)

Anmerkung:

Die Beantwortung fokussiert den Bereich der Finanz- und Wirtschaftskompetenz, da weitere
Kompetenzbereiche der Verbraucherbildung (Gesundheits- und Erndhrungskompetenz, Me-
dien-, Daten- und Informationskompetenz, Kompetenz fir nachhaltigen Konsum) durch an-
dere KMK-Dokumente berilcksichtigt sind, vgl. Anschreiben des Sekretariats vom

21.12.2012))
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https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbildung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760

https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbildung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760

https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbildung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760



Land: Hamburg

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung: Fachreferent Politik/Gesellschaft/Wirtschaft (PGW)

Name: André Bigalke
Tel.: 040-42863-3875
E-Mail: andre.bigalke @bsb.hamburg.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

X] Nein

[ ] Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe

Themenkomplexe der Verbraucherbildung

Fach

1

Vorbemerkung: In allen Schulformen und Schulstufen wird auf-
grund der Bildungsplanvorgaben der Themenkomplex Verbrauch-
erbildung bearbeitet.

Grundschule:

Das Thema Verbraucherbildung wird in der Grundschule (Jahr-
gang 1 - 4) z. B. in Form der Analyse eigener Bedurfnisse und der
Beeinflussung durch Werbung behandelt.

(vgl. Rahmenplan Sachunterricht Grundschule http://www.ham-
burg.de/contentblob/2481914/data/sachunterricht-gs.pdf S. 20)

Dartber hinaus sind im Rahmenplan Aufgabengebiete Themen
der Verbraucherbildung vorgegeben.

Im Rahmen des Unterrichts zum Aufgabengebiet Gesundheitsfor-
derung in der Grundschule wird auf gesunde Nahrungsmittel und
deren Zubereitung bzw. auf Mittel zur taglichen Korperpflege ein-
gegangen. Im Aufgabengebiet Umwelterziehung wird auf eine um-
weltfreundliche und klimaschitzende Gestaltung von Schule und

Sachunterricht

Aufgabengebiete
Gesundheitsforde-
rung, Umwelterzie-
hung
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Haushalt durch eigenes Verhalten und durch die Einflussnahme
auf das Verhalten anderer eingegangen.

(vgl. http://lwww.hamburg.de/contentblob/2481804/data/aufgabe-
gebiete-gs.pdf S. 17f. und S. 31f.)

Im Rahmen des Unterrichts zum  Aufgabengebiet
Medienerziehung in der Grundschule kniupfen Lernsituationen
entwicklungsgerecht an Medienerfahrungen — insbesondere mit
digitalen Medien — von Kindern ab dem Vorschulalter an und
bertcksichtigen Vorwissen, Bedurfnisse und Kompetenzen.

Schilerinnen und Schiler kdnnen am Ende der Klasse 4 uber
eigene Medienerfahrungen anhand von Beispielen berichten,
diese mit anderen vergleichen und kritische Problembereiche der
Internetnutzung  benennen.  Sie  kennen  grundlegende
Schutzmdglichkeiten, insbesondere fir die eigene Person.

(vgl. http://www.hamburg.de/contentblob/2481804/data/aufgabe
gebiete-gs.pdf, S. 24f.)

Die Unterrichtsmodule und Elternabende an den Internet-ABC-
Schulen Hamburgs beziehen die — in dem Beschluss der KMK zur
Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonten —
lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen sowie
ihrer Familien ein (vgl. http:/li.hamburg.de/internet-abc-schule-

hamburg/).

Aufgabengebiet
Medienerziehung

S. 0.

S. 0.

S. 0.

gl B~ WDN

Sekundarstufe | (Stadtteilschule und Gymnasium)

Im Bildungsplan der Stadtteilschule, Rahmenplan Lernbereich Ar-
beit und Beruf (vgl. http://www.hamburg.de/content-
blob/2372652/data/lb-arbeit-beruf-sts.pdf, S. 17f.) ist festgelegt,
Aspekte und Fragestellungen hinsichtlich der Rolle der Lernenden
als Konsumentinnen/Konsumenten und Verbraucherinnen/Ver-
braucher in den Unterricht zu integrieren und in lebensweltbezo-
genen Lernsituationen zu bearbeiten. Die verbindlichen Anforde-
rungen enthalten zu den verschiedenen Kompetenzbereichen
auch Anforderungen zum Themenbereich Verbraucherbildung.

Ebenso wird in den Rahmenplanen fir den Lernbereich Gesell-
schaftswissenschaften, die Facher Recht und Wirtschaft sowie fir
das Aufgabengebiet Gesundheitsférderung der Fokus auf das
Verbraucherrecht, einen reflektierten Konsum sowie das allge-
meine Kauf- und Verbraucherverhalten gerichtet.

Im Rahmenplan fir das Fach Wirtschaft sind Anforderungen und
Inhalte auch zum Themenbereich Verbraucherbildung festgelegt.

Im Rahmen des Unterrichts zum Aufgabengebiet Medienerzie-
hung in der Sekundarstufe | bauen die Schuilerinnen und Schiler
eine kritische Distanz zu medialen Welten als Grundvorausset-
zung zur Teilhabe und Mitgestaltung der gegenwaértigen und

Lernbereich Arbeit
und Beruf, Lernbe-
reich Gesell-
schaftswissen-
schaften

Aufgabengebiet
Gesundheitsforde-
rung

Facher: Recht,
Wirtschaft
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zukinftigen Welt auf. Relevante Themen der Verbraucherbildung
wie der Schutz der Personlichkeit, Datenschutz und rechtliche Fra-
gen gewinnen mit der Mdglichkeit der Teilhabe an und Selbstdar-
stellung in virtuellen Welten an Bedeutung und werden explizit als
mdgliche Themenfelder benannt.

Der Hamburger Medienpass fiur die Klassenstufen 5-8 mit seinen
funf Modulen (vgl. auch Eintrag unten) unterstitzt die Lernenden
in besonderer Weise, folgende im Rahmenplan formulierten Kom-
petenzerwartungen am Ende der Klasse 10 zu erreichen: Die
Schilerinnen und Schiler kennen Chancen und Risiken sowie die
wichtigsten Schutzmafinahmen und rechtlichen Grundlagen im
Umgang mit Medien und medialen Angeboten, sie beurteilen die
Glaubwiirdigkeit der verwendeten Quellen, werten Informationen
selbststandig aus und nehmen eine kritische Haltung gegentber
Informationsangeboten ein (vgl. http://www.hamburg.de/content-
blob/2372700/data/aufgabengebiete-sts.pdf, S. 31ff. und

http://www.hamburg.de/contentblob/2373350/data/aufgabengebi
ete-gym-seki.pdf, S. 26ff.).

Das Themenfeld Nachhaltiger Konsum ist in nahezu allen
Schulformen und Stufen ein wichtiges Themenfeld des Globalen
Lernens. Dies Dbetrifft insbesondere die nachstehend
ausgewiesenen Bereiche :

Sek. I, Il: Konsumguter und Globalisierung (z. B. Kakao und
Schokolade, Bananen, Kleidung, Handy) sowie Welthandel, fairer
Handel, biologische Vielfalt und Ernéhrungssicherung (vgl. z. B.
Rahmenplan Aufgabengebiete: https://www.hamburg.de/content-
blob/2372700/39806d625c1b4e86f03af54244443454/data/aufga-
bengebiete-sts.pdf

Grundlage ist der KMK-Orientierungsrahmen fur den Lernbereich
Globale Entwicklung (2015); das Thema Waren aus aller
Welt/Globalisierung und Konsum ist hier ein mal3geblicher
Themenbereich: vgl. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/vero-
effentlichungen_beschluesse/2015/2015 06 00-Orientierungs-
rahmen-Globale-Entwicklung.pdf (S. 285ff.).

und:

Was im Sachunterricht unter dem Themenbereich ,Produkte aus
fremden Landern“ bearbeitet wird, findet in der Dimension
~Wirtschaft® seine Fortsetzung in Themenbereichen wie ,Waren
aus aller Welt: Produktion, Handel und Konsum®, ,Globalisierung
von Wirtschaft und Arbeit“ usw. (a. a. O.)

Aufgabengebiet
Medienerziehung

Aufgabengebiet
Globales Lernen

6 S. 0.
7 S. 0.
8 S. 0.
9 S. 0.
10 S. 0.




http://www.hamburg.de/contentblob/2372700/data/aufgabengebiete-sts.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/2372700/data/aufgabengebiete-sts.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/2373350/data/aufgabengebiete-gym-seki.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/2373350/data/aufgabengebiete-gym-seki.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/2372700/39806d625c1b4e86f03af54244443454/data/aufgabengebiete-sts.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/2372700/39806d625c1b4e86f03af54244443454/data/aufgabengebiete-sts.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/2372700/39806d625c1b4e86f03af54244443454/data/aufgabengebiete-sts.pdf

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_06_00-Orientierungsrahmen-Globale-Entwicklung.pdf

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_06_00-Orientierungsrahmen-Globale-Entwicklung.pdf

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_06_00-Orientierungsrahmen-Globale-Entwicklung.pdf



-4 -

11

Im Bildungsplan fur die gymnasiale Oberstufe sind Hinweise auf | Recht, PGW
den Themenbereich Verbraucherbildung insbesondere in den
Rahmenplanen der Facher Politik, Gesellschaft, Wirtschaft (PGW)
und Recht sowie im Rahmenplan fir das Aufgabengebiet Gesund-
heitsférderung enthalten.

Aufgabengebiet
Gesundheitsforde-
rung

(vgl. Rahmenplan Recht: http://www.hamburg.de/content-

blob/2447694/data/recht-gyo.pdf S. 13,

Rahmenplan PGW: http://www.hamburg.de/content-
blob/1475228/data/p-g-w-gyo.pdf S. 15

und Aufgabengebiet Gesundheitsférderung:

http://www.hamburg.de/contentblob/1475228/data/p-g-w-gyo.pdf
S. 13)

12

. 0.

13

. 0.

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte zur Verbraucherbildung

Ubergreifend

In der Veroffentlichung der KMK "Empfehlung zur Gesundheitsférderung und
Pravention in der Schule" (vgl. hitp://www.kmk.org/fileadmin/__veroeffentlich
ungen beschluesse/2012/2012 11 15-Gesundheitsempfehlung.pdf) wird auf die
Verknipfung von Ernahrungs- und Verbraucherbildung hingewiesen. Im Rahmen der
jahrlich stattfindenden Schulmesse zum Pakt fir Pravention (siehe Zielformulierungen
fir das Handlungsfeld Schule http://www.hamburg.de/contentblob/3110850/data/rah
menkonzept-gesund-aufwachsen-in-hamburg.pdf) werden auch Projekte zur
Erndhrungs- und Verbraucherbildung prasentiert (vgl. MalBnahme S. 19):
http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1040.pdf,
http://li.hamburg.de/contentblob/4340984/data/pdf-2014-10-01-messe-paki-fuer-
praevention.pdf).

In der jahrlich stattfindenden Ausschreibung ,,Gesunde Schule“ der Hamburgischen
Arbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsférderung e.V. (HAG) wird regelhaft das Thema
»Ernahrungs- und Verbraucherbildung“ aufgegriffen (vgl.).

1. Die Hamburger Vernetzungsstelle Schulverpflegung hat u. a. den
Auftrag, Schulverpflegung mit der Ernahrungsbildung zu verknipfen.
Um eine gesundheitsforderliche Schulverpflegung unter Bericksichti-
gung von Nachhaltigkeitsaspekten weiterzuentwickeln, fihrte die Ver-
netzungsstelle seit 2019 das Projekt ,Gelingensfaktoren fur die Schul-
verpflegung® fort. Bis Ende 2020 werden die Module des Projektes
sLust auf Zukunft® vorgestellt (vgl. https://www.hag-gesundheit.de/ar-
beitsfelder/gesund-aufwachsen/schule/vernetzungsstelle/in-form).

Ansonsten fuhren die Schulen Unterrichtsvorhaben und Projekte in eigener
Verantwortung durch. Das Landesinstitut fir Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
unterstitzt die Schulen bei der Umsetzung.
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Thema ,Nachhaltiger Konsum®: Etliche auf3erschulische Bildungsanbieter (NGOs) wie
Open School 21, Okomarkt Schule und Landwirtschaft, Infozentrum Globales
Lernen/Bramfelder Laterne, Agrarkoordination und BUNDjugend Hamburg fir
Schulen unterbreiten Projektangebote zu diesem Thema.

5/6 bzw. 8-10 | Das Peer-to-Peer-Projekt MedienScouts bildet Schilerinnen und Schiler der

Jahrgangsstufen 8 und 9 zu MedienScouts aus, damit Sie ihr Wissen und ihre
Erfahrungen an Schilerinnen und Schiler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ihrer Schule
weitergeben kénnen. Dabei werden folgende — in dem Beschluss der KMK zur
Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonte — Aspekte in den Mittelpunkt
gestellt:

1) Kinder und Jugendliche frihzeitig in ihren Alltagskompetenzen zu starken und sie
dabei zu unterstiitzen, als Verbraucherin und Verbraucher reflektierte und
verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen;

2) Workshops zu den Themenfeldern: Datenschutz, Urheberrechte und
Mediennutzung

vgl.: https://li.hamburg.de/medienscouts/

8-10 bzw. Mit der Fortbildungsreihe fir Lehrkrafte ,Wirtschaftsthemen lebensnah vermitteln®

Sek I werden Lehrkrafte gesellschaftswissenschaftlicher Facher auf die Unterrichtsarbeit
u. a. zu den Themen Konsum, Verbraucherrecht und Wirtschaftsregulierung, Nach-
haltiges Wirtschaften vor. Zu diesen Themen liegen ausgearbeitete Unterrichtseinhei-
ten vor, vgl.: http://li.hamburg.de/contentblob/4147618/data/pdf-zsw-seminarreihe-
wirtschaftsthemen.pdf

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

Das Hamburger Zentrum fir Schule und Wirtschaft (ZSW) am Landesinstitut fir Lehrerbildung
und Schulentwicklung berat Lehrkrafte zum Thema Verbraucherbildung, stellt Materialien zur
Verfligung und verweist auf geeignete Internetseiten zum Thema. (vgl.: http:/li.ham-
burg.de/oekonomische-bildung/ sowie https://li.hamburg.de/con-
tentblob/4587956/7d4883095bb9dcd943704c1b6323a258/data/download-pdf-finanzielle-allge-
meinbildung-und-schuldenpraevention.pdf)

Fur das Aufgabengebiet Gesundheitsforderung stellt das Landesinstitut fir Lehrerbildung und
Schulentwicklung ebenfalls umfangreiche Materialhinweise zur Verbraucherbildung unter der
Uberschrift Ernahrungsbildung zur Verfigung und berat die Lehrkrafte (vgl. http://li.ham-
burg.de/ernaehruna/)

Fur das Aufgabengebiet Medienerziehung stellt das Landesinstitut fir Lehrerbildung und
Schulentwicklung Lehrkraften funf ausgearbeitete Unterrichtsmodule zu den Themen
Cybermobbing, Datenschutz & soz. Netzwerke, Computerspiele, Urheberrecht und
Smartphones zum Download zur Verfigung. Die Module haben zahlreiche Schnittstellen zu - in
dem Beschluss der KMK zur Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonten -
Aspekten der Verbraucherbildung. Z. B. greifen die Module "Computerspiele” und
"Smartphones” explizit die Verflechtungen und Mechanismen des Marktes unter
Bertcksichtigung verschiedener Perspektiven einschlielich der Einflussmdglichkeiten von
Konsumentinnen und Konsumenten auf. Umfangreiche Materialhinweise auf den Elternseiten
des Hamburger Medienpasses leisten dariber hinaus einen Beitrag zur Verbraucherbildung.
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Deutsche Bundesbank in Koope-
ration mit dem ZSW

Lehrerfortbildung zu finanziellen Fragestellungen

(vgl.___http://li.hamburg.de/contentblob/3851224/data/download-
pdf-zsw-seminarreihe-bundesbank.pdf)

Hamburgische  Arbeitsgemein-
schaft fur Gesundheitsforderung

e.V. (HAG), insbesondere die
Hamburger  Vernetzungsstelle
Schulverpflegung

Mafinahmen zur Erndhrungsbildung und Schulverpflegung (Gber-
greifende und schulinterne Fachveranstaltungen und Fortbildun-
gen sowie Beratungen)

(vgl. https://www.hag-gesundheit.de/arbeitsfelder/gesund-
aufwachsen/schule/vernetzungsstelle

Okomarkt e.V.

Fortbildungen und Unterstiitzung von Schulen, Schwerpunkt ,Bio-
Produkte® in der Ernéhrung

(vgl. https://www.oekomarkt-hamburg.de/schule-und-land-
wirtschaft/)

Verbraucherzentrale Hamburg

MalRnahmen zur Erndhrungs- und Verbraucherbildung

(vgl. https://www.vzhh.de/themen/verbraucherschulen/hambur-
ger-verbraucherschulen-was-machen-die)

Zentrale fur Erndhrungsberatung
e.Vv.

Mafnahmen zur Erndhrungs- und Verbraucherbildung

(vgl. http://www.ernaehrung-hamburg.de/)

Joachim Herz Stiftung

Fortbildungsreihe ,Wirtschaft verstehen & gestalten® (vgl.
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/wirtschaft-ver-
stehen-gestalten/)

Diakonisches Werk Hamburg

Schillerangebote zur Schuldenpravention (vgl. http://www.diako-
nie-hamburg.de/web/SOS-SchuelerOhneSchulden)
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Land: Hessen

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: MinR ‘in
Name: Ulrike Naumann
Tel.: 0611-368-2234
E-Mail: Ulrike.naumann@kultus.hessen.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Leitfach Politik und Wirtschaft

(gymnasialer Bildungsgang, Haupt- und Realschule)
Arbeitslehre

(Haupt- und Realschule)

Sachunterricht (Primarstufe)

Fachibergreifender Ansatz:

8 6 Abs. 4 Hessisches Schulgesetz: Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen
werden in Aufgabengebieten erfasst. Diese sind insbesondere Umweltbildung und Bildung fur
nachhaltige Entwicklung, informations- und kommunikationstechnische Grundbildung, Medien-
bildung und Medienerziehung, (..) Gesundheitserziehung und Verkehrserziehung. Aufgabenge-
biete werden fachlubergreifend unterrichtet.
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2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgst.? Themenkomplexe der Verbraucherbildung Féacher

Inhaltsfelder Kerncurriculum Hessen fir die Primarstufe und
die Sekundarstufe |

1-4 Inhaltsfelder (Primarstufe)

Natur, (Umwelterziehung, Nachhaltigkeit, Gesundheitserziehung) | Sachunterricht

GroRRen und Messen (Geldwerte) Mathematik
Mensch und Welt (verantwortungsvoller Umgang mit der Schop- | Evangelischer Reli-
fung) gionsunterricht
Inhaltsfeld: Mensch und Welt (Rolle des Menschen in der Schop- | Katholischer Religi-
fung) onsunterricht

Alle Inhaltsfelder: Sport

Zusammenhange zwischen Bewegung, Gesundheit und Ernah-
rung an geeigneten Beispielen beschreiben

5-10 Inhaltsfelder (Sekundarstufe I)

Wirtschaft: (kritische Verbraucherin / kritischer Verbraucher, | Politik und Wirt-
Chancen organisierter Interessenwahrnehmung (z. B. durch Ver- | schaft
braucherverbénde)

Gesellschaft und Natur (Nachhaltigkeit)

Inhaltsfeld: Organisation von Arbeit (Umweltschutz und Nachhal- | Arbeitslehre (an
tigkeit) Haupt- und Real-
schulen sowie an

Okonomisch gepragte Situationen und Strukturen des Zu-
Gesamtschulen)

sammenlebens (Bedingungen individuellen Konsums in Zusam-
menhang mit Marketingstrategien und Marktmechanismen)

Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit (Gesund-
heitsschutz, Arbeitsumgebung, Ergonomie und weitere Belas-
tungsfaktoren, ,Work-Life-Balance®, gesundheitsforderliche Er-
nahrung und Lebenssitil, individuelle Vorsorge und soziale Siche-
rung)

Text-/Medienformen (Medienbildung) Deutsch
Lese- und Rezeptionsstrategien (Medienbildung):

Lesen und Rezipieren - mit literarischen und Nichtliterarischen
Texten/Medien umgehen

Biologische Strukturen und ihre Funktion (Gesundheitserzie- | Biologie
hung)

2 In den hessischen Kerncurricula der Primarstufe und der Sekundarstufe | werden die Inhaltsfelder
keiner bestimmten Jahrgangsstufe zugeordnet. Die Kerncurricula legen fest, was alle Kinder und Ju-
gendlichen am Ende ihrer schulischen Laufbahn (bzw. nach bestimmten Abschnitten ihres Bildungswe-
ges) kénnen und wissen sollen. Der einzelnen Schule obliegt eine weitere Konkretisierung der Kerncur-
ricula in Form eines schulinternen Curriculums.
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Funktionsteilung im Organismus (Gesundheitserziehung)
Wechselwirkungen in Okosystemen (Nachhaltigkeit)

Stoffwechsel und Regelmechanismen (Nachhaltigkeit, Gesund-
heitserziehung, Ernahrung, Suchtprophylaxe)

Vielfalt, Veranderung und Abstammung von Lebewesen
(Nachhaltigkeit)

Nachhaltigkeit, insbesondere in den folgenden Inhaltsfeldern:
Umwelt- Gesellschaft- Beziehungen und globale Probleme
Natur/ Umwelt

Mensch/ Gesellschaft

Geographie auf regionaler Ebene

Erdkunde

Gesundheitserziehung, inshesondere in den folgenden Inhaltsfel-
dern:

Bewegung gymnastisch, rhythmisch und téanzerisch gestal-
ten

Laufen, Springen, Werfen
Bewegen im Wasser
Fahren, Rollen, Gleiten

Inhaltsfeld: Den Koérper trainieren, die Fitness verbessern

Sport

Mensch und Welt (Nachhaltigkeit)

Evangelische Reli-
gion

Mensch und Welt (Nachhaltigkeit)

Katholische Reli-
gion

Mensch, Natur und Technik (Nachhaltigkeit) Ethik
Operationen und ihre Eigenschaften (Prozent- und Zinsrech- | Mathematik
nung)
Halbjahresthemen und Themenfelder Kerncurriculum fr die
E/ Gymnasiale Oberstufe (Einfuhrungsphase und Qualifikati-
Q1-Q4 onsphase)
Einfuh- . ) . . .
Halbjahresthemen E1/E2: Redoxreaktionen, Protolysereaktio- | Chemie
rungs- nen und ausgewahlte organische Verbindungen
phase (E)
E.4: Erdol und Erdgas — Brennstoffe in der Diskussion
E Halbjahresthemen E1/E2: Mensch-Umwelt-System Erde Erdkunde

E.1: Tourismus in Mitteleuropa — Chancen und Geféahrdungen
E.2: Mensch-Umwelt-Beziehungen in den Tropen
E.4: Das Klima und seine Entwicklung

E.6: Globale Probleme und der Syndromansatz
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E Halbjahresthema E2: Grundfragen der Moralphilosophie Philosophie
E2.3: Anwendungsgebiete der Ethik (Nachhaltigkeit)

E Halbjahresthema E1/E2: Einfihrung in die Informatik Informatik
E.1: Internetprotokolle

E Halbjahresthema E2: Wachstum und Lebensqualitat in markt- | Politik und Wirt-
wirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften schaft
E2.2: Okologische Herausforderungen der Gegenwart
E2.3: Méglichkeiten und Schwierigkeiten von Umweltpolitik im po-
litischen Mehrebenensystem
E2.4: Umweltpolitik in der politischen Auseinandersetzung
E2.5: Der Verbraucher entscheidet — aber wie? (u.a. Konsument-
scheidungen, Verbraucherschutz)

Q1 Halbjahresthema Q1: Wirtschaft und Entwicklung (Grund- | Erdkunde
und Leistungskurs)
Q1.3: Landwirtschaft in den Industrielandern — Mdglichkeiten
nachhaltiger Bewirtschaftung
Q1.5: Globaler Wettbewerb um Arbeitsplatze und seine Folgen

Q1 Halbjahresthema Q1: Fiktion und Wirklichkeit (Grund- und | Deutsch
Leistungskurs)
Q1.2: Sprache, Medien, Wirklichkeit

Q1 Halbjahresthema Q1: Anthropologie und Bereichsethiken Ethik
Q1.5 Natur- und Umweltethik (Grundkurs)

Q2 Halbjahresthema Q2: Erkenntnis und Wissenschaft (Grund- | Philosophie
und Leistungskurs)
Q2.3: Naturphilosophie grundlegendes Niveau (Grundkurs)
Q2.4: Technikphilosophie (u.a. Medienethik)

Q2 Halbjahresthema Q2: Okologische und stoffwechselphysiolo- | Biologie
gische Zusammenhange (Grund- und Leistungskurs)
Q2.3: Wechselbeziehungen zwischen Umwelt und Mensch
Q2.5: Biodiversitat

Q2 Halbjahresthema Q2: Datenbanken (Grund- und Leistungs- | Informatik
kurs)
Q2.4: Datenschutz und Datensicherheit

Q2 Halbjahresthema Q2: Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der | Politik und Wirt-
sozialen Markwirtschaft (Grund- und Leistungskurs) schaft
Q2.2: Nachhaltiges Wachstum und fairer Wettbewerb — Heraus-
forderungen wirtschaftlicher Ordnungspolitik

Q2 Halbjahresthema Q2: Motive und Motivation zum Sporttreiben | Sport
(Grund- und Leistungskurs)
Q2.1: Bedeutung der Kraft im Fitness- und Gesundheitstraining
Q2.2: Motive sportlichen Handelns

Q3 Halbjahresthema Q3: Christliche Menschenbilder und Ethik | Evangelische Reli-

(Grund- und Leistungskurs)
Q3.5: Schopfungsethik. Wie gehen wir mit der Schopfung um?

gion
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Q3 Halbjahresthema Q3: Ethik — die Frage nach Gut und Bose | Katholische Reli-
(Grund- und Leistungskurs) gion
Q3.5: Zukunft der Erde, Zukunft des Menschen und kirchliche Po-
sitionen
Q3 Halbjahresthema Q3: Nachhaltige Nutzung von Rohstoffen | Erdkunde
(Grund- und Leistungskurs)
Q3 Halbjahresthema Q3: Internationale Beziehungen im Zeitalter | Politik und Wirt-
der Globalisierung (Grund- und Leistungskurs) schaft
Q3.5: Weltumweltpolitik
Q4 Halbjahresthema Q4: Wahlthemen aus der Chemie (Grund- | Chemie
und Leistungskurs)
Q4.4: Nachhaltige Chemie am Beispiel eines modernen Wasch-
mittels
Q4 Halbjahresthema Q4: Mensch, Natur und Technik (Grundkurs) | Ethik
Q4.3: Wirkungen technischer Errungenschaften
Q4.5: Grundsétze einer Technikethik
Q4 Halbjahresthema Q4: Zeitgendssische Tendenzen und Debat- | Deutsch

ten (Grund- und Leistungskurs)

Q4.2: Moderne Medien in der Diskussion

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte zur Verbraucherbildung

5-13

Lehrerfortbildungen zur Finanz- und Verbraucherbildung in ganz Hessen

Seit dem Schuljahr 2018/19 finden im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums
hessenweit Fortbildungsveranstaltungen der Hessischen Lehrkréafteakademie fir
Lehrkrafte (H/R/GYM) zur Finanz- und Verbraucherbildung statt. Die Fortbildungen
konnen als regionales Angebot wahrgenommen werden (zentral und als Inhouse-
Schulungen).

Zielsetzungen:

e Unterstltzung von Lehrkraften (PoWi, GL und AL) bei der Unterrichtsplanung
(Unterrichtseinheiten) und der Materialsuche

¢ Aufbau entsprechender Kompetenzen im Sinne einer Finanz- und Verbrauch-
erbildung bei den Schiilerinnen und Schilern (z. B. zur Einschatzung der eige-
nen dkonomischen Situation, Vertrage, Versicherungen, etc.)

e Themenfelder: Konsum und Ethik, Sparen und Versichern, Wirtschafts- und
Finanzpolitik

Hessischer Tag der Verbraucherbildung

Der ,Hessische Tag der Verbraucherbildung® findet u.a. in Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale Hessen, der Bundesbank und dem Hessische Ministerium fir Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLYV) statt. Im Rah-
men dieser Veranstaltung werden Schulerworkshops zum Thema Verbraucherbildung
angeboten. Die Veranstaltung ist hessenweit als Fortbildung fur Lehrkrafte
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akkreditiert. Nach Moglichkeit soll der ,Hessische Tag der Verbraucherbildung® einmal
im Jahr stattfinden.

Jahrliche Auszeichnung ,,Gitesiegel Verbraucherschule“ durch den Verbrau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv)

Die Schulen werden Uber das Gltesiegel regelmaidig informiert bzw. es wird in den
Veroffentlichungen des Hessischen Kultusministeriums (Amtsblatt, ,Schule aktuell®)
beworben.

Berufswahlpass

Im Berufswahlpass (http://www.berufswahlpass.de/), der seitens des Landes allen
Schilerinnen und Schilern in der Sekundarstufe | kostenlos zur Verfigung gestellt
wird, gibt es im vierten Teil Hinweise zum Umgang mit persdnlichen Unterlagen und
zu Themen wie ,Datenschutz, eigenes Zimmer/eigene Wohnung, das Auskommen mit
dem Einkommen, Versicherungen und Amter. Der Prozess der Berufsorientierung
soll durch den Berufswahlpass von Jahrgangsstufe 7 bis zum Schulabgang fur die
einzelne Schulerin/ den einzelnen Schiler, fur die Schule und auch fir die Eltern struk-
turiert, planbar und transparent werden (,Schulerportfolio“). Der Berufswahlpass soll
kontinuierlich im Unterricht eingesetzt werden. Hierzu gibt es zudem eigens ein Fort-
bildungsangebot der Hessischen Lehrkrafteakademie fur Lehrkrafte.

Jugendfinanzkonferenz

Die jahrlich stattfindende Jugendfinanzkonferenz (https://jugendfinanzkonferenz.de/)
bildet den Abschluss der Schuloffensive ,Du hast dein Geld im Griff (GiG).

GiG — Du hast dein Geld im Griff* ist eine Offensive der genossenschaftlichen Sparda-
Bank Hessen in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und der gemein-
nitzigen Agentur medienblau. Das Hessische Kultusministerium hat die Schirmherr-
schaft inne. Ziel: Starkung der Finanzkompetenz von Schilerinnen und Schulern

Zertifizierung als ,,gesundheitsfordernde Schule*

Die hessischen Schulen kdnnen ihre Ergebnisse und Bemuihungen zur Weiterentwick-
lung eines gesundheitsfordernden Schulklimas vom Hessischen Kultusministerium
zertifizieren lassen. Die Verleihung des Zertifikates ist eine Wertschatzung bisher ge-
leisteter Arbeit nach innen und eine nach auf3en sichtbare Anerkennung der erreichten
gesundheitsbezogenen Qualitéat der Schule. Teilzertifikate konnen in Bereichen erwor-
ben werden, die fur eine Schule zur Erflllung ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgaben
besonders gesundheitsrelevant sind:

e Bewegung & Wahrnehmung
e Ernahrung & Konsum

e Sucht- & Gewaltpravention
e Verkehr & Mobilitat

e Lehrkraftegesundheit




http://www.berufswahlpass.de/

https://jugendfinanzkonferenz.de/



Gesamtzertifikat

Auf der Grundlage von mindestens vier erworbenen Teilzertifikaten (davon sind die
Teilzertifikate Ern&hrung & Konsum und Bewegung & Wahrnehmung verpflichtend so-
wie zwei weitere gesundheitsbezogene Profilelemente aus den Bereichen Sucht- &
Gewaltpravention, Verkehr & Mobilitat, Lehrkraftegesundheit) kdnnen sich die Schu-
len einer Gesamtzertifizierung als ,Gesundheitsfordernde Schule® stellen.

Bauernhof als Klassenzimmer

Das Land unterstiitzt landwirtschaftliche Betriebe dabei, Schulklassen Bauernhofe zu
zeigen. Das Programm wurde zuletzt um Elemente der Nachhaltigkeit erganzt und
finanzielle besser ausgestattet.

Werkstatt Ernéhrung u.a.

Fur Schulen stehen 36 Multiplikatorinnen zur Durchfuhrung des Ernahrungsfihrer-
scheins, 36 Multiplikatorinnen zur Durchfuihrung der Werkstatt Erndhrung, 54 Multipli-
katorinnen zur Durchfuhrung der Kinderkochkurse zur Verfigung.

Fortbildungsangebote

Dartber hinaus existiert in Hessen ein internetgestitztes Angebotsportal der
Lehrerfortbildung Uber die hessische Lehrkrafteakademie (https://lehrkraefteakade-
mie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog). Uber das Portal fin-
den sich zahlreiche Veranstaltungen, die Themen der "Verbraucherbildung" betreffen
(Erndhrung, Gesundheit, Finanzen, Marktgeschehen, Medien/Information, nachhalti-
ger Konsum).

Eine Handreichung zum Jugendmedienschutz bietet Lehrkréaften ein auf das Kerncur-
riculum abgestimmtes Materialangebot, das Unterrichtseinheiten fir den Fachunter-
richt zum kompetenten Umgang mit Medien beinhaltet (u.a. Werbung, Kostenfallen).

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriufte ,,Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

1. Lehrerinfothek der Verbraucherzentrale Hessen e.V.:
https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/lehrerinfothek-31660

Die Lehrerinfothek beinhaltet eine Ubersicht anbieterneutraler und gut aufbereiteter Materialien
fur Lehrkréafte zur Finanz- und Verbraucherbildung zu den Themen ,Vorsorgen und Versichern®,
,Jmgang mit Geld*, ,Nachhaltiger Konsum®, ,Einkaufen und Bestellen sowie ,Moderne Medien
und Information®. Diese Materialsammlung hat die Verbraucherzentrale Hessen neu gestaltet
und um drei Unterrichtseinheiten zu den Themen ,Richtig reklamieren®, ,Haftpflichtversicherun-
gen“ und ,Girokonto“ erganzt. Sowohl die Neugestaltung der Lehrerinfothek als auch die Erstel-
lung der Unterrichtseinheiten wurden durch das Hessische Kultusministerium (HKM) und das
Hessische Ministerium far Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(HMUKLYV) gefordert. Die hessischen Schulen werden regelmafiig tber das Angebot informiert.




https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog

https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/lehrerinfothek-31660



-8-

2. Materialkompass des Verbraucherzentrale Bundesverband

Der ,Materialkompass Verbraucherbildung“ der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist
eine kostenlose Datenbank mit Unterrichtsmaterialien zu Finanzen, Medien, nachhaltiger Kon-
sum und Verbraucherrecht (https://www.verbraucherbildung.de/suche/materialkompass). Uber
eine intuitive Suchmaske kdnnen die Materialien nach Fachern, Themen und Schulformen und -
stufen gefiltert und so schnell geeignete Materialien fur den Unterricht gefunden werden. Die
Unterrichtsmaterialien stammen von verschiedenen Herausgebern.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen als Betreiber der Webseite lasst alle Medien von
einem unabhangigen Expertenteam prifen. Die hessischen Schulen werden regelmafiig tber
das Angebot informiert.

3. Angebot der Deutschen Bundesbank zur Finanzbildung und zur 6konomischen Bildung
Kostenfreie Fortbildungsangebote und Unterrichtsmaterialien (Schwerpunkt Sekundarstufe I1):
https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung

4. Vernetzungsstelle Schulverpflegung
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/service/vernetzungsstelle-schulverpflegung

5. Informationsportal Nachhaltigkeit / Globales Lernen
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/umwelterziehung/index.html

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Verbraucherzentrale Hessen

Wechselnde Projekte und Kooperationen (Lehrerinfothek, Unter-
richtseinheiten ,, Hessischer Tag der Verbraucherbildung®)

Hessisches Ministerium fur Um-
welt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (HMUKLYV)

Kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Referat ,Grundsatzan-
gelegenheiten der Verbraucherpolitik, Verbraucherbildung und
Offentlichkeitsarbeit* des Hessischen Ministeriums fiir Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLYV)

Hessische Lehrkréafteakademie

Fortbildungsnetzwerk ,Finanz- und Verbraucherbildung®: Hessen-
weites Angebot von Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien

Deutsche Bundesbank

Fortbildungsangebot fir die gymnasiale Oberstufe in Kooperation
mit dem Netzwerk Finanz- und Verbraucherbildung, ,Hessischer
Tag der Verbraucherbildung*

Hessischer Rundfunk

Projekte und Materialien zum Thema Medienbildung und Jugend-
medienschutz, die auch Fragen der Verbraucherbildung beim Ein-
satz digitaler Medien beriicksichtigen (www.hr.de/wissenplus)




https://www.verbraucherbildung.de/suche/materialkompass

https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/service/vernetzungsstelle-schulverpflegung

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/umwelterziehung/index.html



Land: Mecklenburg-Vorpommern
Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Referentin
Name: Dr. Martina Trimper
Tel.: 0385/ 588 7725
E-Mail: m.truemper@bm.mv-regierung.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches

Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Arbeit-Wirtschaft-Technik — AWT (Klasse 7-10),
Sachkunde (Klasse 1-4)

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung

Fach

1 Ziele fur Klasse 1-4:

a) Sich als Konsument verhalten
— sich mit eigenen Konsumbedurfnissen auseinandersetzen
— Kiriterien fiir Konsumentscheidungen

b) Zusammen leben

— schildern die Vielfalt der Formen des Zusammenlebens bei
uns und in anderen Landern,

— Ubernehmen Verantwortung fur sich und andere sowie die
Umwelt, beteiligen sich an demokratischen Entscheidun-
gen,

— analysieren Konsumbeduirfnisse und Faktoren, die das
Konsumverhalten beeinflussen,

— nennen Beispiele fur die globalisierte Produktion und be-
schreiben Konsequenzen

Sachunterricht

2 siehe Jahrgangsstufe 1

Sachunterricht
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siehe Jahrgangsstufe 1

Sachunterricht

siehe Jahrgangsstufe 1

Sachunterricht

~N| O o A W

Umsetzen der Leitlinie ,Einordnen, Beschreiben und Werten 6ko-
nomischer Sachverhalte in den Systemen privater Haushalt, Un-
ternehmen und Volkswirtschaft unter Beriicksichtigung ©kologi-
scher Fragestellungen®.

Die Schuler sollen Wissen und Kénnen erwerben, das sie zu einer
aktiven und gestaltenden und sozial verantwortlichen Teilnahme
am Wirtschaftsleben als Verbraucher, kiinftige Berufstatige bzw.
Unternehmer beféhigt. (Klasse 7-10, Regionale Schule/Gesamt-
schule)

AWT

Die Vorbereitung der Schiler auf die Situation als Konsumenten
wird angestrebt durch die exemplarische Auseinandersetzung mit
den Bedingungsfaktoren des Verhaltens der Verbraucher und der
privaten Haushalte.

Verbraucherrecht und Vertragsrecht (Den Zusammenhang zwi-
schen Grundlagen des Vertragsrechts, z. B. zwischen Konsum
und rechtlichen Aspekten, Kaufvertrdgen und Geschéftsfahigkeit,
erkennen - Rahmenplan 7-10, Gymnasium/Gesamtschule)

AWT

Warenkennzeichnung, Leerverpackungen nutzen, Analyse des ei-
genen Kaufverhaltens, Verbraucherschutz

Finanzplanung, Haushaltsbuch, Kredite, Uberschuldung, Vermo-
gensbildung

(Regionale Schule/Gesamtschule)

Wabhlpflichtunterricht "Gestaltung einer zukunftsfahigen Welt": Ge-
genuberstellen von umweltgerechtem und nicht umweltgerechtem
Konsumverhalten

AWT

Wabhlpflicht-unter-
richt

10

Wabhlpflichtunterricht "Gestaltung einer zukunftsfahigen Welt": Ge-
genuberstellen von umweltgerechtem und nicht umweltgerechtem
Konsumverhalten

AWT

Wabhlpflicht-unter-
richt

11

12

13
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3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
1-12 Medienerziehung (Leitthema Werbung):
"Die Schuler kdnnen Werbebotschaften entschlisseln und auf ihren Kern hin kritisch
Uberprifen. Sie kennen Werbestrategien und ordnen Produktwerbung diesen zu."
1-12 Gesundheitserziehung: U. a. Wege der Nahrungsmittel, Verpackungstexte analysie-
ren
1-4 Aid-Ernahrungsfuhrerschein: eingebettet in das Landesschulobstprogramm des

LM  (https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/Im/Landwirtschaft/Land-
wirtschaft/EU-Schulprogramm/), dessen weitere Teilprojekte "Die Apfelkiste"
und "Streuobst als Schulobst" sind. Diese Aktivitaten sind im Themenfeld "Er-
nahrung/Gesundheit” der schulischen Verbraucherbildung fest verankert

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

www.materialkompass.de

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja
Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation
Verbraucherzentrale M-V e. V. Projekte flr Schilerinnen und Schiler sowie Lehrerfortbildungen
aus dem Fachbereich Lebensmittel und Ernahrung (z. B.
.,PowerKauer auf Gemusejagd®, ,Trendgetranke - Was ist dran,
was ist drin?“, ,Was hat Essen mit dem Klima zu tun?“), Projekt
fir Schulerinnen und Schiiler aus dem Fachbereich Finanzen ,Fit
for finance- Finanzkompetenz spielerisch erarbeiten®
Landesrundfunkzentrale Vereinbarung zwischen Stk, BM, SM und LRZ zur Forderung der
Mecklenburg-Vorpommern Medienkompetenz in M-V
(LRZ)




https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/EU-Schulprogramm/

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/EU-Schulprogramm/

http://www.materialkompass.de/



Land: Niedersachsen

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung:

Regierungsdirektor

Name: Peter Reinert
Tel.: 0511-1207087
E-Mail; peter.reinert@mk.niedersachsen.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplédnen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

XINein
]

Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

besondere Bezugsfacher sind Sachunterricht, Wirtschaft, Hauswirtschaft, Politik, Politik/\Wirt-
schaft, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Arbeit-Wirtschaft-Technik

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe

Themenkomplexe der Verbraucherbildung

Fach

1/2 o

bewerten Tauschgeschéfte nach Kriterien der Gerechtig-
keit (Tauschgeschéfte frither, Sammelbilder, Pausenbrot
etc.)

beschreiben und begriinden Mal3nahmen einer gesun-
den Lebensfiuhrung und deren Umsetzung im Alltag
reflektieren an Beispielen aus ihrer direkten Umgebung
die Achtsamkeit des Menschen gegeniber Pflanzen und
Tieren

beobachten und dokumentieren den Umgang mit Res-
sourcen zuhause, in der Schule und der Umgebung und
reflektieren das eigene Handeln

SuU

3/4 o

diskutieren die 6kologischen, gesundheitlichen und sozi-
alen Folgen von Konsum

diskutieren Uber die korperliche und seelische Gefahr-
dung des Menschen und wenden geeignete Mal3nah-
men der Gesunderhaltung an

diskutieren die Verantwortung des Menschen fir den
Schutz von Okosystemen und reflektieren Maglichkeiten
und Grenzen der eigenen Einflussnahme

reflektieren Uber einen nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen

SuU
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5/6 o Ernéahrung und Gesundheit Hauswirtschaft
o Uber den Tellerrand schauen: Wie erlebe ich unterschied- | Gesellschaftslehre
liche (Ess-)Kulturen?
718 o Leben, um zu arbeiten? Arbeiten, um zu leben? Politik
o Lebensmittelqualitat und Konsumentscheidungen Hauswirtschaft
o Lebensstile und Essgewohnheiten Hauswirtschaft
o Okonomie, Okologie und Soziales Hauswirtschaft
o Konsumentscheidungen Jugendlicher Politik-Wirtschaft
o benennen Einrichtungen und Aufgaben des Verbraucher- | Arbeit-Wirtschaft
schutzes Technik
o charakterisieren Formen des Tourismus und analysieren | Erdkunde
ihre Folgen fir eine Region im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung
9/10 o Umwelt und Wirtschaft: gegen- oder miteinander Politik
o Unternehmen und Arbeitsbeziehungen Politik-Wirtschaft
o Klimawandel: Wie schitzen wir unseren Lebensraum? Gesellschaftslehre
11 o Globale politische und 6konomische Prozesse Politik-Wirtschaft

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
1-10 Fach- und schulformiibergreifender Leitfaden auf der Grundlage der KMK-Empfeh-
lungen zur Verbraucherbildung in der Schule
1-13 Aulerschulische Lernstandorte BNE:

Eine besonders zu empfehlende Méglichkeit, Verbraucherbildung an der Schule um-
zusetzen, ist das Aufsuchen von aul3erschulischen Lernstandorten BNE (Bildung fur
nachhaltige Entwicklung). Derzeit besteht in Niedersachsen ein landesweites Netz
aus uber 60 anerkannten auf3erschulischen Lernstandorten BNE.
Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind:
e Vorbereitung und Durchfihrung schul- und unterrichtsbezogener Bildungsan-
gebote,
e Beratung und Fortbildung von Lehrkréften,
e Zusammenstellung und Ausleihe von Unterrichts-, Lehr- und Selbstlernmate-
rialien usw.
Unterstlitzt werden die anerkannten auf3erschulischen Lernstandorte durch den Ein-
satz erfahrener Lehrkréfte.
Liste der Standorte:
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwick-
lung/bne/lernstandorte-bne

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

o www.verbraucherbildung.de;

o www.materialkompass.de

o Themenseite “Verbraucherbildung” auf niedersachsischem Bildungsserver

(www.nibis.de)




https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/bne/lernstandorte-bne

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/bne/lernstandorte-bne

http://www.verbraucherbildung.de/

http://www.materialkompass.de/

http://www.nibis.de/
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Verbraucherzentrale Bundesver-
band

Bewerbung des Netzwerks ,Verbraucherschule® sowie Unterstit-
zung der Ausschreibungsrunden ,Verbraucherschule®






Land: Nordrhein-Westfalen
Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Padagogischer Mitarbeiter
Name: Wulf Bodeker, Philippe Buttner
Tel.: 0211 5867-3257 0. -3635
E-Mail: wulf.boedeker@msw.nrw.de; philippe.buettner@msb.nrw.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?
[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X] Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Die Verbraucherbildung in den Schulen NRWs soll die Voraussetzungen daftr schaffen, dass Schu-
lerinnen und Schiler in ihrer Rolle als jugendliche Konsumentinnen und Konsumenten wie auch fir
ihr spateres Leben entsprechende u.a. Sach- und Urteilskompetenzen erwerben.

Verbraucherbildung ist als Ubergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel allen Kernlehrplanen voran-
gestellt. Zudem werden bei laufenden und geplanten Kernlehrplanentwicklungen fiir die Primarstufe
und Sekundarstufen ausgehend von der Rahmenvorgabe Ziele und Inhalte der Verbraucherbildung
fachangemessen in die curricularen Vorgaben Uberfiihrt. Ein besonderer Beitrag zur Verbraucherbil-
dung wird durch die Leitfacher Sachunterricht in der Primarstufe, Hauswirtschaft sowie Wirtschaft und
durch die Facher Politik bzw. Wirtschaft-Politik im Pflicht- und Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe |
erbracht. Uber die Leitfacher hinaus findet Verbraucherbildung in weiteren Fachern der Primarstufe
und der Sekundarstufe | statt. Von besonderer Bedeutung sind die naturwissenschaftlichen Facher
Biologie und Chemie, die gesellschaftswissenschaftlichen Facher sowie Sport. Auch andere Facher
wie Deutsch, Mathematik, Physik und Technik, die Religionslehren, Musik und Kunst kénnen einen
Beitrag zur Verbraucherbildung leisten

Zur Umsetzung wurden bzw. werden folgende schulpraxisnahe Grundlagen zur Implementierung der
Verbraucherbildung an Schulen entwickelt.

Rahmenvorgabe ,Verbraucherbildung an Schulen® (siehe Anlage 1)

Die Rahmenvorgabe ,Verbraucherbildung an Schulen macht die Verbraucherbildung zu einer ver-
pflichtenden Aufgabe aller Schulen der Primar- und Sekundarstufe I. Die Rahmenvorgabe stellt eine
Grundlage fiir die Entwicklung und Uberarbeitung von Richtlinien und Lehr- bzw. Kernlehrpléanen
dar. Diese Umsetzung ist fur die neuen Kernlehrplane fir das Gymnasium der Sekundarstufe | be-
reits erfolgt, zurzeit werden die Kern- bzw. Lehrplane fur die weiteren Schulformen der Sekundar-
stufe | und fur die Primarstufe weiterentwickelt, fir die die Rahmenvorgabe ebenfalls Referenzdoku-
ment ist.




mailto:wulf.boedeker@msw.nrw.de
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In der Rahmenvorgabe finden sich fiinf Inhaltbereiche (Ubergreifender Bereiche: Allgemeiner Kon-
sum, Bereich A: Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, Bereich B: Ernahrung und Ge-
sundheit, Bereich C: Medien und Information in der digitalen Welt, Bereich D: Leben, Wohnen und
Mobilitat). Sowie Ziele und Unterziele zur Auseinandersetzung mit diesen Inhaltsbereichen.
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp gs/vb/Rahmenvorgabe Verbraucherbil-
dung PS SI 2017.pdf).

Synopse zur Bertcksichtigung von Verbraucherbildung in den neuen Kernlehrplénen fir die Sekun-
darstufe | am Gymnasium (2019)" (siehe Anlage 2)

Die Synopse zeigt exemplarisch fur die Schulform Gymnasium auf, an welchen Stellen die Ziele und
Inhaltsbereiche der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung Bertcksichtigung in den Kernlehrplanen al-
ler Unterrichtsfacher der Sekundarstufe | am Gymnasium gefunden haben.

2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in
Lehr- oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jahr-
gangs- Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
stufe

Siehe Anlage ,Berticksichtigung von Verbraucherbildung in den neuen Kernlehrplanen fir die Sekun-
darstufe | am Gymnasium (2019)“ als Beispiel. Durch die verbindlichen Vorgaben der Rahmenvorgabe
Verbraucherbildung kann die exemplarische Synopse am Gymnasium auf die anderen Schulformen
Ubertragen werden.

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jahrgangs-

Projekte zur Verbraucherbildung
stufe

alle Der Lehrplannavigator hélt alle gultigen Kernlehrpléne fir die allgemeinen Schulen
vor. Er unterstitzt zudem Schulen bei der Umsetzung der neuen Kernlehrplane, in-
dem er Beispiele fur schulinterne Lehrplane gibt sowie Vorgaben aus den Kernlehr-
planen mit konkreten Unterrichtsmaterialien u.a. im Bereich der Verbraucherbildung
verknupft. Im Wege einer Projektforderung des MULNV hat die Universitat Paderborn
als Projektnehmerin 165 Projektbeispiele zu den Themen Erndhrung, Finanzen und
Nachhaltigkeit recherchiert, bewertet und in die Materialdatenbank des Lehrplanna-
vigators fur die Sekundarstufe | (Sek I) eingestellt. In einem Folgeauftrag wurden
weitere 80 Materialien fur die Sek | (46 Materialien) wie auch fur die Grundschule (34
Materialien) recherchiert und Ende 2013 bereits in den Lehrplannavigator aufgenom-
men.

alle Das Landesprogramm "Schule der Zukunft“ unterstitzt den Schwerpunkt Ver-
braucherbildung im Rahmen einer verstarkten Kooperation der Schulen mit aul3er-
schulischen Partnern wie u.a. mit dem Eine Welt Netz NRW und der BUND-Jugend,
der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in der Tragerschaft der Verbraucherzentrale
NRW oder den ,Fairtrade-Schools”. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll die bisher in der
jetzigen Form seit 2008 existierende ,Kampagne Schule der Zukunft — Bildung fir
Nachhaltigkeit* als ,Landesprogramm Schule der Zukunft® fortgefuhrt werden. Der
Neustart folgt auf der Basis eines pragmatischen BNE-Verstandnisses, welches in
der Leitlinie BNE grundgelegt wurde.




https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
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schwer-
punktmafig
Sek. lund Il

Netzwerk ,,Finanzkompetenz NRW- in Kooperation mit dem Landesprogramm
“Schule der Zukunft® bietet Schulungen und regionale Informationsveranstaltungen
fur Lehrerinnen und Lehrer zum Thema ,Finanzkompetenz“ an und entwickelt im
Rahmen seiner Netzwerkarbeit diverse Unterrichtsmaterialien.

Sek. lund Il

Die Universitat Paderborn und die Verbraucherzentrale NRW haben in Kooperation
die Unterrichtsreihe und Fortbildungsangebot fur Lehrkrafte zum Thema ,,Wert-
schatzung und Verschwendung von Lebensmitteln®“ entwickelt. Sie richtet sich
an Schulerinnen und Schiler der Primarstufe, Sekundarstufe | und I, sowie Schiler
mit dem Férderschwerpunkt geistige Entwicklung und an Schulerinnen und Schiler
verschiedener Ausbildungsberufe.

Sek. lund Il

Integration von BNE und Verbraucherbildung in bestehende Fortbildungsmo-
dule aller Bezirksregierungen.

Grundlage: ,Standard- und kompetenzorientierten Fachunterricht® ab 2019
Dabei: Umsetzung des Orientierungsrahmens Globale Entwicklung in NRW mit Un-
terstiitzung des BMZ/Engagement Global. Verbraucherbildung wird dabei in allen
funf Fachgruppen mitbedacht.

Grundlage fur die Fortbildungsinitiative ist die Leitlinie BNE, die 2019 erschienen ist.

DarlUber hinaus stellt das Land NRW den Schulen fir einige verbraucherrelevante
Themengebiete geeignete Unterrichtsmaterialien zur Verflgung und unterstitzt
Schulen im Kontext der Ernahrungs- und Verbraucherbildung aktuell u.a. mit folgen-
den MalRnahmen:

. EU-Schulobst- und —gemuise- Programm NRW
. Ernahrungsportal NRW
. Landesprogramm ,Bildung und Gesundheit*

Tage der Schulverpflegung — ,Mensaessen macht Schule — Besser essen mit IN
FORM?* - Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kén-
nen als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um
gepriifte ,,Produkte staatlicher Institutionen handeln)

www.lehrplannavigator.nrw.de

www.ganztag-blk.de

http://www.schule-der-zukunft.nrw.de/

http://www.netzwerk-finanzkompetenz.de/

http://www.vz-nrw.de/schulverpflequng

http://www.bug-nrw.de/

http://www.aktion-zukunft-lernen.de/

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05 Service/Mate-

riall04 Lehr und Lernmaterialien/Lehr- 20und 20Lernmaterialien 20Bereichsseite.html

http://www.vzbv.de/themen/verbraucherbildung




http://www.lehrplannavigator.nrw.de/

http://www.ganztag-blk.de/

http://www.schule-der-zukunft.nrw.de/

http://www.netzwerk-finanzkompetenz.de/

http://www.vz-nrw.de/schulverpflegung

http://www.bug-nrw.de/

http://www.aktion-zukunft-lernen.de/

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Material/04__Lehr__und__Lernmaterialien/Lehr-_20und_20Lernmaterialien_20Bereichsseite.html

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Material/04__Lehr__und__Lernmaterialien/Lehr-_20und_20Lernmaterialien_20Bereichsseite.html
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Natur- und Umweltschutz-Akade-
mie des Landes NRW,

Ministerium fur Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes NRW

Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulministerium und Mi-
nisterium fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes NRW.

Gegenstand einer Kooperationsvereinbarung: Koordination und
Durchfuhrung des Landesprogrammes "Schule der Zukunft®

Unterstitzung und Vernetzung weiterer Vorreiterschulen: UNE-
SCO-Projektschulen, FairTradeSchools, Verbraucherschulen,
Nationalparkschulen.

Anzahl der Schulen:

»Schule der Zukunft — Bildung fur Nachhaltigkeit® mit aktuell tber
600 teilnehmenden Schulen und tber 30 aktiven Netzwerken ge-
horen. Zudem die Halfte der bundesweit Uber 500 Fairtrade-
Schools, ca. 40 UNESCO-Projektschulen, fast 50Nationalpark-
schulen Eifel und die sich etablierenden Verbraucherschulen.

BNE-Agentur NRW,

Ministerium fur Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes NRW

Eine weitere Kooperationsvereinbarung besteht im Rahmen des
Leitprojektes ,,Verbraucherbildung an Schulen®“. Die BNE-
Agentur konstituiert sich als rechtlich unselbstandige Arbeitsstelle
in Form einer Arbeitsgemeinschaft der sie finanzierenden Landes-
ministerien (MULNV, MSB, MBEI) und weiterer Kooperations-
partner. Die Geschéftsleitung obliegt dem MULNV.

Serviceagentur "Ganztagig Ler-
nen in NRW"

Die Serviceagentur "Ganztagig Lernen in NRW" (SAG) ist ein ge-
meinsames Angebot des Ministeriums fur Schule und Weiterbil-
dung, des Ministeriums fiir Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Kinder-
und Jugendstiftung gGmbH sowie des Instituts flir soziale Arbeit
e. V.

Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung NRW,

Verbraucherzentrale NRW

Uber die aus Bundes- und Landesmitteln geférderte Vernetzungs-
stelle Schulverpflegung NRW bietet das Land NRW im Rahmen
der Erndhrungsbildung Schulen und Schultragern ein breites
Fachinformations- und Beratungsangebot an und stellt Arbeitsma-
terialien bereit. Dieses Angebot beinhaltet unter anderem die Be-
reitstellung von Unterrichts- und Aktionsmaterialien u. a. zu den
Themen Erndhrungs- und Verbraucherbildung. Die Vernetzungs-
stelle ist bei der Verbraucherzentrale NRW eingerichtet.

Landfrauenverbénde NRW
(Westfalisch-Lippischer Land-
Frauenverband e.V. und Rheini-
scher LandFrauenverband e. V.)

Rahmenvereinbarung zwischen den Landfrauenverbanden NRW
und den zustdndigen Landesministerien (MSB, MULNV, MKFFI)
im Hinblick auf eine Ergdnzung der Bildungs- und Erziehungsan-
gebote in (Ganztags-)Schulen und Ganztagsangeboten durch An-
gebote im Bereich der Ern&hrungs- und Verbraucherbildung.
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Anmerkungen:
Der nordrhein-westfalischen Landesregierung ist die Férderung nachhaltiger Verbraucher-

kompetenz ein wichtiges Anliegen. Verbraucherbildung wird in NRW als ein Querschnitts-
thema, das vernetztes Denken voraussetzt und interdisziplindres Uber Fachergrenzen hinaus-
gehendes Lernen im Unterricht und bei auRerunterrichtlichen Angeboten erfordert, verstan-
den. Féacherubergreifende Lerninhalte wie beispielsweise Fairer Handel, Essgewohnheiten,
Nahrungskette, Globalisierung, Gentechnologie lassen sich an die bestehenden Kernlehr-
plane verschiedener Facher anbinden und auf die Bedlrfnisse und Gegebenheiten vor Ort
zuschneiden.

Die Verbraucherkompetenz ist in den Kernlehrplanen aller Schulformen verankert. Berlicksich-
tigt werden dabei in breiter Form die Grundsétze der Verbraucherbildung, die inshesondere
Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zu sehen sind. Fur die finf Konsumfelder Erndhrung
und Gesundheit, Finanzen, Verbraucherrecht, Medien und Nachhaltiger Konsum/ Bildung fur
nachhaltige Entwicklung sind federflihrend verschiedene Facher zustandig. In erster Linie sind
in diesem Zusammenhang die Facher Sachunterricht, Wirtschaft-Politik, Wirtschaft sowie die
Lernbereiche Wirtschaft und Arbeitswelt, Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften zu nen-
nen. Uber die entsprechende Unterrichtsgestaltung und die Unterrichtsorganisation entschei-
den die Schulen eigenverantwortlich.

Konkrete Lehrplanbeispiele finden sich im Lehrplannavigator fir die entsprechenden Facher
(www.lehrplannavigator.nrw.de).

Die 2019 erschienenen Leitlinie Bildung fur nachhaltige Entwicklung hat zahlreiche Bezugs-
punkte zur Verbraucherbildung und ist damit als Erganzung zur Rahmenvorgabe Verbrauch-
erbildung eine Grundlage fur zuktinftige Kernlehrpléne.



http://www.lehrplannavigator.nrw.de/



Rahmenvorgabe Verbraucher-
bildung in Schule

in der Primarstufe und Sekundarstufe |

in Nordrhein-Westfalen





Herausgegeben vom Ministe-
rium fir Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen Vol-
klinger StralRe 49, 40221 Dusseldorf
Telefon 0211-5867-40
Telefax 0211-5867-3220
poststelle@schulministerium.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de

2017
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Vorbemerkung

Fur Kinder und Jugendliche ist es eine grof3e Herausforderung, in der vielfaltigen und
komplexen Welt der Waren und Dienstleistungen reflektiert und selbstbestimmt einen
eigenen Weg zu finden. Schulen haben daher die Aufgabe, Schilerinnen und Schuler
bei der Entwicklung der dafir notwendigen Urteils- und Handlungsfahigkeit zu
unterstutzen, begleitend zu der elterlichen Erziehung und den individuellen Sozialisati-
onserfahrungen. Unstrittig ist, dass Schule keine Wertungen vorgibt oder Schilerinnen
und Schiler mit erhobenem Zeigefinger begegnet.

Die schulische Verbraucherbildung greift mit rechtlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Aspekten Grundfragen unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen auf. Konsum
ist eine Zukunftsfrage: Von dem Konsum in unserer Gesellschaft hangt auch der Er-
folg oder Misserfolg einer nachhaltigen Entwicklung ab.

Alle Lander haben sich in der Kultusministerkonferenz mit ihrer Empfehlung vom 12.
September 2013 verpflichtet, Verbraucherbildung als schulische Aufgabe aufzugrei-
fen. Diese Rahmenvorgabe zielt darauf ab, in Nordrhein-Westfalen Verbraucherbil-
dung an allen Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe | an den Unterricht anzu-
binden und in einem schulischen Konzept umzusetzen. Diese anspruchsvolle Aufgabe
einer breit angelegten Verbraucherbildung wird nicht nur an ein Fach delegiert oder
durch ein neues Schulfach bewaéltigt. Sie grindet sich auf vielfaltigen Kompetenzen
und Methoden unterschiedlicher Facher aller Aufgabenfelder.

Welche fachlichen und padagogischen Schwerpunkte die Schulen fur ihre Schiiler-
schaft auswahlen, wird mit der Rahmenvorgabe nicht vorgegeben. Gefragt ist die
konkrete Umsetzung vor Ort nach den Bedarfen der jeweiligen Schulgemeinde, in
den schulinternen Lehrplanen, in der Partnerschaft mit aul3erschulischen Akteuren.

Die Kernlehrplane bieten den curricularen Rahmen fir vielféltige Lernanlésse. Ver-
braucherbildung vermittelt Schilerinnen und Schilern das Wissen und die Kompe-
tenzen, die reflektierte Entscheidungen ermoglichen — fur ihren Alltag, in ihren Rollen
als Wirtschaftsbirgerin und Wirtschaftsbirger und als Staatsbirgerin und Staatsbur-
ger.





Runderlass

Sekundarstufe | Richtlinien und Lehrplane Rahmen-
vorgabe Verbraucherbildung in Schule —in der Primarstufe
und Sekundarstufe |

RdErl. d. Ministeriums
fur Schule und Weiterbildung
v. 19.04.2017 - 526-6.08.01-134989

Die Rahmenvorgabe ,Verbraucherbildung in Schule — in der Primarstufe und Sekun-
darstufe I" beschreibt als schulform- und bildungsgangubergreifender Referenzrah-
men die Grundlagen, Ziele und Bereiche der Verbraucherbildung. Sie tritt zum
01.08.2017 in Kraft und stellt langfristig eine Grundlage fir die kinftige Entwicklung
und Uberarbeitung von Richtlinien und Lehrplanen dar.

Anlass zur Erarbeitung der Rahmenvorgabe gaben die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur Verbraucherbildung vom 12.09.2013 sowie ein Landtagsbe-
schluss vom 18.03.2014. Die Erarbeitung und Umsetzung der Rahmenvorgabe ist
daruber hinaus ein grundlegender Bestandteil zur Umsetzung der Landesstrategie
,Bildung fur nachhaltige Entwicklung — Zukunft lernen” (2016 -2020).

Die Schulen werden gebeten, in Verbindung mit ihrem Schulprogramm die Ausge-
staltung und Weiterentwicklung ihrer schuleigenen Unterrichtsvorgaben sowie ihre
aul3erunterrichtlichen Vorhaben der Verbraucherbildung an der Rahmenvorgabe aus-
zurichten. Zur Unterstitzung der Schulen sind im Anhang der Rahmenvorgabe
Ubersichtsraster zur schulinternen Planung, Umsetzung, Koordination und Weiter-
entwicklung der Verbraucherbildung beigefugt.

Die Veroffentlichung der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in Schule — in der Pri-
marstufe und Sekundarstufe | erfolgt online unter: https://www.schulentwick-

lung.nrw.de/.




https://www.schulentwicklung.nrw.de/
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1. Die Rahmenvorgabe als kompetenzorientierte curriculare
Vorgabe

Im Rahmen schulischen Lernens ist es Aufgabe aller Facher und Lernbereiche Bei-
trage zu Ubergreifenden schulischen Erziehungs- und Bildungsaufgaben zu leisten.
Die Verbraucherbildung stellt eine solche dar. Dabei besteht die zentrale Aufgabe der
Verbraucherbildung in der Entwicklung bzw. Fdorderung einer reflektierten Konsum-
kompetenz von Schilerinnen und Schulern.

Die Facher und Lernbereiche tragen aus ihrer jeweils eigenstandigen Perspektive
kumulativ und tber die Jahrgangsstufen hinweg sowie verbunden mit weiterem schuli-
schen Lernen ihren Teil zur Verbraucherbildung bei.

Die vorliegende Rahmenvorgabe ist den curricularen Vorgaben in NRW entspre-
chend kompetenzorientiert angelegt. Sie

legt die Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung fest,
— definiert Kompetenzbereiche und inhaltliche Bereiche der Verbraucherbildung,

— beschreibt die Beitrage der Lernbereiche und Facher, insbesondere der Leit-
facher, zur Entwicklung der reflektierten Konsumkompetenz,

— gibt Hinweise zur unterrichtlichen sowie institutionellen und schulorganisatori-
schen Verankerung der Verbraucherbildung,

— zeigt AnknUpfungspunkte im weiteren auf3erunterrichtlichen und auf3erschuli-
schen Lernen.

Die Kernlehrplane der Facher beschreiben die erwarteten Lernergebnisse in Form
von fachbezogenen Kompetenzen, die fachdidaktisch begriindeten Kompetenzberei-
chen sowie Inhaltsfeldern zugeordnet sind. Auf der Grundlage von Kernlehrplanen,
Richtlinien und Rahmenvorgaben werden von den Schulen in Verbindung mit ihrem
Schulprogramm schuleigene Unterrichtsvorgaben bestimmt. Die Fachkonferenzen be-
raten dabei Uber Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Fachern. Die
vorliegende Rahmenvorgabe Verbraucherbildung legt dar, auf welcher Grundlage
eine schulspezifische Umsetzung in ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung
erfolgen kann.

Mit dieser Rahmenvorgabe liegt eine schulform- und bildungsgangtbergreifende cur-
riculare Vorgabe vor. Sie sichert einen vernetzten und vertieften Aufbau einer reflek-
tierten Konsumkompetenz und stellt langfristig die Grundlage fur die kinftige Ent-
wicklung und Uberarbeitung von Richtlinien und Lehrplanen dar. Die Kernlehrplane
enthalten eine Fille von fachspezifischen Anknipfungen fur eine kompetenzorientierte
Verbraucherbildung — auch im Kontext einer Bildung fur nachhaltige Entwicklung.





2. Verbraucherbildung — Grundlagen, Ziele, Bereiche

Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhal-
tens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem Uber konsumbezogene
Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten sowie selbstbe-
stimmten Konsumverhaltens erworben werden. Dabei geht es vor allem darum, diese
Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsumentscheidungen als Verbraucherinnen
und Verbraucher heranzuziehen und zu nutzen (vgl. Beschluss der KMK "Verbrau-
cherbildung an Schulen”, 2013).

Alle Menschen sind Konsumentinnen und Konsumenten, die taglich eine Vielzahl von
bewussten und unbewussten Konsumentscheidungen treffen. Konsumentinnen und
Konsumenten verhalten sich dabei haufig widersprichlich: Sie entscheiden in ver-
schiedenen Konsum- und Lebensbereichen unterschiedlich und folgen nicht immer
zweckrationalen Erwagungen. Einerseits handeln sie im Rahmen der gesamten haus-
haltsbezogenen Bedirfnisse und der ihnen zur Verfigung stehenden Mittel. Anderer-
seits folgen sie spontanen Anreizen und persoénlichen Vorlieben, Gewohnheiten, Tra-
ditionen oder Bequemlichkeiten. Konsumentscheidungen dienen auch dem Aus-
druck von Personlichkeit und der Auspragung eines Lebensstils. Dabei beeinflussen
Kommunikation, Werbung und Verkaufspraktiken das eigene Konsumverhalten zum
Teil stark, ohne dass dies bewusst wird. Zusatzliche Bedeutungen wie z.B. die soziale
Distinktion eines Produktes oder einer Dienstleistung sind mitunter eher kaufent-
scheidend als der reale Gebrauchswert einer Ware.

Individuelle Konsumentscheidungen haben dartber hinaus 6konomische, soziale und
Okologische Folgen. Sie werden auf analogen, digitalen und beide Welten verschran-
kenden Markten getroffen, die sich jeweils in ihrer Beschaffenheit, ihnren Spielregeln,
Chancen, Gefahren und Folgen deutlich unterscheiden. Insofern ist sowohl eine Ent-
scheidung fur bestimmte Konsumglter als auch ein Verzicht eine komplexe
Alltagsanforderung, die ein Abwégen zwischen gegenwartigen und zukinftigen Fol-
gen fur das Individuum und die Gesellschaft sowie die Umwelt einbezieht. Angesichts
der Vielfalt der hier angedeuteten Einflussfaktoren auf den Konsum wird deutlich,
dass das Modell des autonom, nach seinem personlichen Nutzen handelnden Indivi-
duum zu kurz greift. Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht nur als Markteil-
nehme- rinnen und Marktteilnehmer zu betrachten, die Informationen Uber Produkte
und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Eignung als Mittel zur Bedurfnisbefriedigung
brauchen. Denn Konsumentinnen und Konsumenten nehmen auch die anderen Stati-
onen der Wertschopfungskette in den Blick und wollen damit Verantwortung fur die
Konsequenzen ihrer Konsumentscheidungen tibernehmen.

Verbraucherbildung ist eingebettet in ein Konzept einer Bildung fir nachhaltige Ent-
wicklung. “Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den
Bedurfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Moglichkeiten zukinftiger
Generationen zu geféahrden, ihre eigenen Bedurfnisse zu befriedigen und ihren Le-
bensstil zu wahlen. Die Forderung, diese Entwicklung dauerhaft zu gestalten, gilt fur
alle Lander und Menschen® (Brundtland-Bericht, 1987). Mit der Agenda 2030 fir
nachhaltige Entwicklung hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf einen
Fahrplan verstandigt, die globalen Herausforderungen auf der Grundlage von welt-
weitem wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rah-
men der oOkologischen Grenzen der Erde zu gestalten (vgl. Agenda 2030 flr
nachhaltige Entwicklung, 2015).





Vielfach zeigt sich Konsum jedoch nicht nachhaltig im Sinne des langfristigen Erhalts
unserer Lebensgrundlagen. Der gesellschaftliche Diskurs Gber Formen und Folgen
u.a. von Lebensweisen und -stilen ist ebenso aktuell wie kontrovers. Bildung flr
nachhaltige Entwicklung férdert den demokratischen Diskurs Uber die Zukunftsfahig-
keit unserer Gesellschaft, macht Schwierigkeiten und Dilemmata in Entscheidungs-
prozessen deutlich, hebt Chancen und Mdoglichkeiten der Partizipation an gesell-
schatftlicher Entwicklung hervor und vermittelt Kompetenzen Entwicklungen mitzuge-
stalten (vgl. UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung flr nachhaltige Entwicklung,
2015-2019).

2.1 Grundlagen und Aufgaben schulischer Verbraucherbildung

Einerseits werden verbraucherrelevante Kompetenzen informell in alltdglichen Kon-
texten erworben: Heranwachsende entwickeln ihr Konsumverhalten ganz wesentlich
aul3erhalb der Schule, in Familie und Peer-Group, und folgen oder kreieren dabei
Moden als Ausdruck ihrer Personlichkeit bzw. ihres Lebensstils.

Andererseits ist Verbraucherbildung eine schulische Aufgabe. In der Schule zielt sie
auf die Entwicklung und Forderung einer reflektierten Konsumkompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang setzen sich Schilerinnen und
Schuler mit aktuellen und zuklnftigen, an ihre reale und digitale Lebenswelt anknup-
fenden Bereichen der Verbraucherbildung auseinander und sie bereiten sich auf
Herausforderungen in Schule und Ausbildung, in Privat- und Berufsleben vor. Im Zu-
sammentreffen schulischer und informeller Verbraucherbildung, etwa zwischen El-
ternhaus und Schule, kdnnen ggf. diskursive Aushandlungsprozesse erforderlich sein.

Ziel der schulischen Verbraucherbildung ist die Entwicklung und Forderung einer re-
flektierten Konsumkompetenz. Diese wird als bewusstes und souverédnes Verhalten
bei konsumbezogenen Alltags- und Lebenssituationen verstanden, das Prinzipien der
Solidaritat, Gerechtigkeit und Reziprozitat berlicksichtigt. Hierzu gehort auch die Ein-
sicht in die Vielfalt und Reichweite sowie Grenzen eigener Einflussmdglichkeiten und
die Auseinandersetzung mit Fremdperspektiven, u.a. der Perspektive genderbewuss-
ten Konsums. Die Option und Wirksamkeit individueller Einflussnahme durch Kon-
sumverhalten wird bewertet — als eine Voraussetzung fur bewusstes und selbst- be-
stimmteres Handeln.

Die schulische Verbraucherbildung unterstiitzt Uberdies eine gesunde Lebensfiihrung
und verfolgt damit auch eine praventive Zielsetzung. Dies beinhaltet individuelle und
soziokulturelle sowie biologisch-funktionelle und psychophysische Aspekte. Ferner
tragt zur reflektierten Konsumkompetenz bei, den Blick auf rechtliche Regelungen
und Regelungsbedarfe in der Gesellschaft sowie fir ihre politische Gestaltbarkeit zu
lenken — u.a. auf Mallnahmen des Verbraucherschutzes, die Kennzeichnungspflicht
oder die Einfihrung von Labeln. Die Heranwachsenden werden dabei in ihrer Rolle
als Staatsburgerin oder -burger angesprochen, neue Felder der Partizipation werden
aufgezeigt, aber auch die Verantwortung staatlicher Akteurinnen und Akteure und
Unternehmen wird markiert. Schlie3lich fordert Verbraucherbildung auch ékonomi-
sche Kompetenzen, auf die die Heranwachsenden in ihren spateren Rollen als Wirt-
schaftsbirgerin oder -burger privat und beruflich zuriickgreifen kénnen.

Der in Nordrhein-Westfalen gewahlte fachbezogene und fachertbergreifende Ansatz
der Verbraucherbildung beféahigt die Schilerinnen und Schiler, in besonderem Mal3e
Prozesse und Gegenstande aus verschiedenen  Fachern bei der
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Erkenntnisgewinnung zu verknipfen. Die schulische Verbraucherbildung knipft an
die curricularen Vorgaben verschiedener Unterrichtsfacher an und baut im Sinne
eines Uber die Jahrgangsstufen hinweg kumulativen Lernprozesses darauf auf.
Dabei koénnen die Schilerinnen und Schiler im Rahmen fachlich ganz unterschiedli-
cher Herangehens- weisen konsumbezogene Entscheidungs- und Handlungskompe-
tenzen festigen und weiterentwickeln. Aus der Einbettung der Verbraucherbildung in
die Unterrichtsvor- haben der Facher folgt zudem, dass eine Leistungsuberprifung
bezogen auf Verbraucherbildung im Kontext des jeweiligen Faches und Unterrichts-
vorhabens oder Projektes integrativ erfolgt.

Weiterhin findet Verbraucherbildung in aul3erunterrichtlichen Kontexten, in auf3er-
schulischen Projekten und mit auf3erschulischen Partnern statt. Damit Schulen in
diesem Bereich uUber den Unterricht hinaus erfolgreich agieren, kdnnen sie sich mit
aulRerschulischen Bildungstragern wie Verbraucherorganisationen, Beratungsstellen,
Sozialverbénden, Behorden und Wirtschaftsverbanden vernetzen. |hr Angebot au-
Berschulischer Lernorte ermdglicht eine weitreichende Praxisrelevanz. So entwickeln
die Heranwachsenden kontinuierlich Kompetenzen, die sie in konsumbezogenen Zu-
sammenhangen anwenden kénnen.

Im Kontext des schulischen Bildungsauftrags folgt Verbraucherbildung dem Beutels-
bacher Konsens (vgl. Kap. 4.1.1). Die Prinzipien des Uberwaltigungsverbots, des
Kontroversitatsgebotes und der Schulerorientierung sind Grundlagen der Unterrichts-
gestaltung, der Zusammenarbeit mit den Bildungsangeboten auf3erschulischer Part-
ner sowie der Auswahl von Materialien.

2.2 Ziele und Teilziele

Die in der Rahmenvorgabe formulierten Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung
werden auf der Grundlage der Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.3.2)
umgesetzt, die Lehrkraften bei der Strukturierung des Gegenstandes und bei der An-
bindung an die Kernlehrplane Orientierung ermdglichen. Die Bereiche der Verbrau-
cherbildung lassen sich entfalten an Kompetenzerwartungen der unterschiedlichen
Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte in den Kernlehrplanen der Facher und
Lernbereiche. Dies betrifft insbesondere die Leitfacher fur Verbraucherbildung (vgl.
Kap. 3.1):

= |n der Primarstufe
o Sachunterricht

» |n der Sekundarstufe |
o Arbeitslehre mit Hauswirtschaft
o Gesellschaftslehre mit Politik
o Politik/Wirtschaft bzw. Politik

Neben den o.g. Leitfachern leisten weitere Facher bzw. Lernbereiche Beitrage zur
Verbraucherbildung (vgl. Kap.3.1).

Bei der Konzeption und Weiterentwicklung schulinterner Lehrplane bzw. der Arbeits-
plane in der Primarstufe werden mithilfe der Rahmenvorgabe die fur die Verbrauch-
erbildung relevanten Inhaltsfelder und Kompetenzen in den Unterrichtsfachern sowie
in aul3erunterrichtlichen bzw. auf3erschulischen Projekten und Kooperationen identifi-
ziert und miteinander verknipft. Dies ermdglicht die Entstehung und Weiterentwick-
lung von innovativen, interdisziplinaren Unterrichtsvorhaben zu den Bereichen der

Verbraucherbildung im Sinne eines vernetzenden Lernens.
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Im Folgenden werden die Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung in Schule
genannt:

Reflexion von individuellen Bedurfnissen und Bedarfen sowohl in der

Gegenwart als auch in der Zukunft

— ldentifikation individueller Bedurfnisse

— Abwagung unterschiedlicher Mdglichkeiten der Bedarfsdeckung

— ldentifikation von Mittelherkunft und Einkommensverwendungsbereichen
zur Bedarfsbefriedigung in privaten Haushalten

— Reflexion des Spannungsfelds zwischen verfligbaren Mitteln fir unter-
schiedliche Verwendungszwecke und Konsumwuiinschen

— Reflexion von Lebensrisiken

— ldentifikation der unterschiedlichen Verfluigbarkeit von Ressourcen

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Einflissen auf Konsument-

scheidungen unter Berucksichtigung verschiedener Interessen

— Identifikation unterschiedlicher Interessen von Anbietern und Nachfragern

Identifikation von Hindernissen selbstbestimmten Konsums

— Reflexion der Wirkung von Elementen des Marketing-Mix und des Wandels
im Zahlungsverkehr auf das Verbraucherverhalten

— Reflexion von demonstrativen und kompensatorischen Formen des Kon-
sums mit Blick auf Identitatsstiftung und soziales Prestige

Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des

Konsums

— ldentifikation und Analyse gesundheitlicher, 6kologischer, finanzieller, sozi-
aler Auswirkungen von Konsumentscheidungen

— Identifikation von Hemmnissen und Zielkonflikten umwelt- und sozialver-
traglichen Konsumverhaltens

— Reflexion der Wechselwirkungen zwischen Konsum, Produktion, technolo-
gischer und 6kologischer Entwicklungen auch unter globaler Perspektive

Auseinandersetzung mit politisch-rechtlichen und sozio6konomischen

Rahmenbedingungen

— Verstandnis von verbraucherrelevanten rechtlichen Regelungen und fur un-
terschiedliche politische Verantwortungsebenen

— Verstandnis des individuellen Einflusses auf Marktergebnisse und dessen
Restriktionen, von Verflechtungen im Wirtschaftskreislauf, fur Markt und
Wettbewerb

— Reflexion der Hindernisse bei der Durchsetzung von Verbraucherinteres-
sen

Reflexion von Kriterien fir Konsumentscheidungen

— Verstandnis von Produktqualitat hinsichtlich Eigenschaften und Funktionali-
tat

— Verstandnis von Prozessqualitat bzw. Lebenszyklus eines Produkts hin-
sichtlich Herstellung, Transport, Nutzung, Entsorgung

— ldentifikation von Nutzen und Kosten

— Reflexion von Motiven und Bedingungen einer Kreditaufnahme

— Reflexion von Vorsorgemoglichkeiten unter Berticksichtigung von Lebens-
risiken

— Abwagung von Verbraucherinformationen in verschiedenen Formaten und
unterschiedlicher Herkunft
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= Auseinandersetzung mit individuellen, kollektiven und politischen Ge-

staltungsoptionen des Konsums

— Entwicklung von Gestaltungsoptionen fir einen selbstbestimmten, verant-
wortlichen und nachhaltigen Konsum

— Analyse und Reflexion von Lebensstilen und sozialen Milieus

— Reflexion von Strategien kollektiver Beeinflussung der Konsumentenposition
sowie der Interessenvertretung

— Reflexion politischer Strategien zur Veranderung der Konsumentenposi-
tion, wie z.B. Anreize, Steuern, Informationspflichten, Schutzrechte, Ver-
bote, Angebot Offentlicher Guter

2.3 Kompetenzbereiche und Inhaltsaspekte

Bei der reflektierten Konsumkompetenz handelt es sich um eine tGibergeordnete Kom-
petenz, die sich in vier Kompetenzbereiche untergliedert.

Reflektierte Konsumkompetenz als Gbergeordnete Kompetenz

Die Entwicklung einer reflektierten Konsumkompetenz erfolgt in den Bereichen der
Sach-, Methoden-/Verfahrens-, Urteils-/Entscheidungs- und Handlungskompetenz so-
wie anhand exemplarischer multidisziplindrer Bereiche, die die Einbettung in viel-
faltige Lebensbereiche ermdglichen. Konsumkompetenz ermdglicht die kritische Aus-
einandersetzung mit verschiedenen, den Konsum pragenden Grundorientierungen
moderner Gesellschaften sowie deren Ursachen und Folgen, auch auf das eigene Le-
ben. Sie ermoglicht ausgehend davon selbstbestimmte, reflektierte und verantwor-
tungsvolle Entscheidungen in konsumgepragten Lebenssituationen im Bewusstsein
ihrer u.a. 6konomischen, dkologischen, sozialen und globalen Folgen.

2.3.1 Kompetenzbereiche

Bei den folgenden Kompetenzbereichen handelt es sich im Wesentlichen um Ver-
knupfungen der Beschreibungen der jeweils fachbezogenen Kompetenzbereiche in
den Kernlehrplanen. Zu den Kompetenzbereichen finden sich in den Kernlehrplanen
jeweils Ubergeordnete und konkretisierte Kompetenzerwartungen, die auf die Ziele
der Verbraucherbildung bezogen werden kénnen.

Konsumbezogene Sachkompetenz
Der Kompetenzbereich Sachkompetenz bezieht sich auf die Fahigkeit von Schilerin-
nen und Schilern, zur Lésung von Aufgaben und Problemen konsumbezogene Er-
kenntnisse beschreiben und in konsumrelevanten variablen Situationen bericksichti-
gen bzw. sich orientieren zu kénnen.
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Konsumbezogene Methoden- und Verfahrenskompetenz

Zur Methoden- und Verfahrenskompetenz mindiger Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gehdren sowohl die Wege der Erkenntnisgewinnung als auch die Sicherheit in
deren Darstellung, Analyse und Prasentation sowie die selbstreflexive Bewertung
ihres Einsatzes. Die Kommunikation dieser Erkenntnisse geschieht unter Anwendung
argumentativer Verfahren mit Hilfe der disziplinspezifischen Fachsprache, ggf. auch
unter Verwendung von Medien.

Konsumbezogene Urteils- und Entscheidungskompetenz

Konsumbezogene Urteilskompetenz bezeichnet die Fahigkeit, Entscheidungen zu
treffen, die ein reflektiertes Konsumverhalten erméglichen. Die Grundlage dazu bildet
ein selbststandiges, begriindetes und an Kriterien orientiertes Beurteilen und Bewer-
ten auch aus unterschiedlichen Perspektiven, das die Konsequenzen von Entschei-
dungsoptionen bedenkt. Die Schulerinnen und Schiler werden in die Lage versetzt,
in variablen und konsumrelevanten Lebenssituationen einen begrindeten Stand-
punkt zu beziehen, der die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die eigenen
Interessen ebenso wie die anderer beriicksichtigt.

Konsumbezogene Handlungskompetenz

Konsumbezogene Handlungskompetenz bezeichnet die Fahigkeit, individuelle sowie
kollektive Lebenssituationen selbstbestimmt zu bewaéltigen und zu kommunizieren.
Ermoglicht wird weiterhin die aktive, verantwortungsbewusste, emanzipierte und re-
flektierte Teilhabe am sowie die Einflussnahme auf das gesellschaftliche Leben. Da-
zu gewinnen die Schilerinnen und Schiler Erfahrungen mit konsumbezogenen Aus-
handlungs-, Entscheidungs- und Handlungssituationen, die von ihnen aus mehreren
Perspektiven gestaltet werden.

2.3.2 Bereiche und Inhaltsaspekte

Die nachfolgende Ubersicht benennt obligatorische Bereiche der Verbraucherbildung,
die sich an die Aspekte der Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz zur Ver-
braucherbildung (vgl. Beschluss der KMK "Verbraucherbildung an Schulen”, 2013)
und Bildung fur nachhaltige Entwicklung sowie an die gultigen curricularen Vorga-
ben in NRW anlehnen. Die Bereiche der Verbraucherbildung bilden den Rahmen fir
die inhaltliche Ausrichtung und Generierung von Unterrichtsvorhaben zur Verbrau-
cherbildung innerhalb der fachspezifischen schulinternen Lehrplane bzw. des Unter-
richts.
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Bereiche der Verbraucherbildung:

Ubergreifender Bereich

Allgemeiner Konsum

Bereich A Bereich B Bereich C Bereich D
Finanzen, Markt- Ernéhrung und Medien und In- Leben, Wohnen
geschehen und Gesundheit formation in der und Mobilitat
Verbraucherrecht digitalen Welt

Abb. 1: Strukturierung der Verbraucherbildung in vier inhaltlich diffe-
renzierbare Bereiche und einen querliegenden Ubergreifenden Be-
reich, mithilfe dessen die Bereiche A bis D weiter entfaltet werden
koénnen.

* Ubergreifender Bereich Allgemeiner Konsum

— Bedurfnisse und Bedarf, Lebensstil, Konsumgewohnheiten sowie Konsumver-
antwortung

— Wirkung von Design, Werbung und Marketingstrategien

— Konsumrelevante Produktinformationen und Produktkennzeichnung

— Qualitat und Nachhaltigkeit von Giutern und Dienstleistungen

— Verbraucherschutz, Verbraucherrechte und Méglichkeiten der Durchsetzung
sowie Verbraucherpflichten

— Globale, nationale und regionale Zusammenhé&nge und Auswirkungen von
Konsumentscheidungen

Der Bereich Allgemeiner Konsum greift allgemeine Strukturen, Prinzipien, Grundan-
nahmen und Wirkungsweisen auf. Diese kdnnen in den unterschiedlichen u.g. Berei-
chen zum Tragen kommen und konkretisiert werden. Die Einzelaspekte des Bereichs
Allgemeiner Konsum ermoglichen gleichzeitig auch eine Querschnittsperspektive, die
die in konkreten Anforderungssituationen der 0.g. Bereiche erworbenen Erkenntnisse
abstrahieren und tbertragen lassen.

= Bereich A - Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht

— Qualitadt und Transparenz von Finanzprodukten und -dienstleistungen

— Produkt- und Dienstleistungsmarkte sowie alternative Konsummodelle

— Lohn bzw. Einkommen, Vermégensbildung, private Absicherung und Alters-
vorsorge

— Vertrdge, Geld und Zahlungsverkehr

— Inanspruchnahme von Krediten und Vermeidung sowie Bewaltigung von Uber-
schuldung
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Der Bereich Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht erméglicht die Kon-
struktion von Anforderungssituationen, in denen basierend auf der Kenntnis grundle-
gender rechtlicher Regelungen des wirtschaftlichen Geschehens finanzbezogene Ent-
scheidungen getroffen werden. Einerseits geschieht dies aus den unterschiedlichen
Perspektiven einer Konsumentin oder eines Konsumenten, einer Burgerin oder eines
Birgers, einer Unternehmerin oder eines Unternehmers, einer Privatperson und
anderer Entscheidungstrager. Andererseits erfolgt es im Spannungsfeld zwischen
Eigenverantwortung und staatlicher Fursorge und Regulierung sowie unter der Bedin-
gung von Knappheit. Im Rahmen der Informationsbeschaffung und -analyse wird
auf die Bedeutung von Expertise und die Beurteilung der Kompetenz und Glaubwiir-
digkeit der Quelle hingearbeitet.

= Bereich B — Ernahrung und Gesundheit

— Gesundheitsforderliche und nachhaltige Lebensfiihrung und Erndhrung
— Geschmacksbildung und Esskulturen

— Nahrungsproduktion und -zubereitung, Produktionsketten

— Lebensmittelsicherheit und -kennzeichnung

— Suchtprophylaxe und Drogenpravention

Der Bereich Erndhrung und Gesundheit ermdglicht die Konstruktion von Anforde-
rungssituationen, um sich mit der individuellen Essbiographie kritisch auseinanderzu-
setzen und verschiedene Auspragungen der Esskultur sowie Einflussfaktoren auf ihr
Erndhrungsverhalten kennenzulernen. Dazu gehdrt u. a. auch die Auseinanderset-
zung mit individuellen Essbiographien in Beziehung zu verschiedenen Lebensstilen
in unterschiedlichen sozialen Milieus. Davon ausgehend werden umgekehrt auch
Auswirkungen des individuellen Lebensmittelkonsums auf das Klima und die globale
Welt aufgegriffen. Fokussiert werden hierbei einerseits die Nahrungsmittelzubereitung
unter erndhrungsphysiologischen und gesundheitlichen Aspekten sowie globale Fra-
gestellungen und andererseits Lagerung, Resteverwertung und Abfallvermeidung.
Im Sinne einer gesunden Lebensfiihrung werden Maoglichkeiten der Pravention so-
wie Unfall- und Verletzungsprophylaxe reflektiert, unterschiedliche Korperideale hin-
terfragt sowie gesundheitsforderliche Verhaltensweisen und die Gefahren u.a. von
Sucht erkannt. Im Bereich Erndhrung und Gesundheit ist das Ubergeordnete Ziel eine
Verbesserung der Lebensqualitat der Menschen.

= Bereich C - Medien und Information in der digitalen Welt

— Medienwahrnehmung, -analyse, -nutzung und -sicherheit

— Informationsbeschaffung und -bewertung

— Datenschutz und Urheberrechte, Verwertung privater Daten
— Cybermobbing und Privatsphéare

— Onlinehandel

Der Bereich Medien und Informationen in der digitalen Welt greift Themenstellungen
u.a. Datenschutz, Personlichkeitsrecht, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Werbung und
Algorithmen auf und beleuchtet diese aus unterschiedlichen Perspektiven. Bildung
in der digitalen Welt hat somit auch die Aufgabe, Medienhandeln und Medieninhalte
kritisch zu hinterfragen: Asymmetrien zwischen Anbieter und Nutzer digitaler Medien
und Inhalte kdnnen thematisiert sowie Moéglichkeiten und Grenzen eigenen Handelns
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erkennbar gemacht werden. Einsatz und Nutzen sowie Gefahren und Unzul&nglich-
keiten in dem komplexen Bereich der Technologieentwicklung und ihrer Folgen
sollen daher multiperspektivisch beleuchtet werden: als Konsumentin oder Konsu-
ment, Birgerin oder Birger, Unternehmerin oder Unternehmer, als Privatperson oder
politisch Aktive(r) etc. In diesem Zusammenhang kdnnen auch die rollenvariablen Be-
einflussungsmaoglichkeiten und Handlungs- sowie Verhaltensoptionen berticksichtigt
werden, die angesichts einer hauptsachlich medial gestitzten Informationsbeschaf-
fung und -weitergabe zu beachten sind.

= Bereich D - Leben, Wohnen und Mobilitat

— Lebensstile, Trends, Moden

— Wohnen und Zusammenleben

— Haushaltsfihrung

— Energie- und Ressourceneffizienz, Klimaschutz
— Modbilitat und Reisen

Der Bereich ermdglicht die Auseinandersetzung mit konsumbezogenen Alltags- und
Lebenssituationen, in denen Verantwortung fur die eigene Person sowie ggf. fur an-
dere Mitglieder eines Haushalts Gbernommen werden. Hier stehen auch veranderte
Arbeits- und Aufgabenverteilungen im Hinblick auf die Rollenverteilung der Ge-
schlechter im Haushalt im Mittelpunkt. Ebenso werden Lebensstile und Moden bspw.
bezogen auf die eigene Wohnung und das Wohnumfeld reflektiert sowie hinsichtlich
Asthetik und Funktion analysiert. Untersucht werden weiterhin sozio-6konomische
Lebensbedingungen, die das Leben und Wohnen in unterschiedlichen Haushalten
und Lebensformen beeinflussen. Ermdéglicht wird dabei u.a. auch die Auseinander-
setzung mit dem Umgang mit Ressourcen und dem privaten Energieverbrauch im
Hinblick auf Klima- und Umweltschutz sowie unter globaler Perspektive. Von Bedeu-
tung sind zudem die 6kologischen und sozio-6konomischen Konsequenzen des Mo-
bilitatsverhaltens in Alltag und Freizeit bzw. Urlaub. Betrachtet werden schlie3lich
auch staatliche Rahmenbedingungen und Regelungen, die Kinder und Jugendliche
unmittelbar beeinflussen bzw. die mitgestaltet werden kdnnen.

3. Verbraucherbildung als Querschnittsaufgabe

3.1 Beitrag der Facher und Lernbereiche

Verbraucherbildung stellt eine Ubergreifende schulische Bildungsaufgabe dar, der
sich sowohl alle Schulstufen als auch alle Schulformen stellen. Damit wird sie
zugleich zur Aufgabe mehrerer Lernbereiche und Facher. In den kompetenzorientier-
ten Kernlehrplanen lassen sich explizite Elemente und vielfaltige Anknupfungen etwa
im Sachunterricht der Primarstufe oder den Fachern und Lernbereichen Naturwis-
senschaften, Gesellschafts- und Arbeitslehre der Sekundarstufe | finden. Verbrauch-
erbildung ist insofern ein Querschnittsthema, das facherubergreifendes und facher-
verbindendes Lernen im Unterricht und bei aul3erunterrichtlichen Aktivitaten erfordert.
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Abb. 2: Verbraucherbildung in Schule ergibt sich aus der Summe von
Beitrdgen einzelner Leitfacher, Fécher, fachubergreifender Vor- haben
und Projekte sowie im Rahmen der Gestaltung des Schullebens und der
Kooperationen mit externen Partnern durch die gesamte Schulzeit hin-
durch.

Ein besonderer Beitrag zur Verbraucherbildung wird durch die Leitfacher Sachunterricht
in der Primarstufe, Hauswirtschaft sowie Wirtschaft integriert im Lernbereich Arbeits-
lehre und durch die Facher Politik bzw. Politik/Wirtschaft im Pflicht- und Wahlpflichtbereich
der Sekundarstufe | erbracht. Darlber hinaus ist auch eine Profilbildung in entsprechen-
den Fachern des Wabhlpflichtbereichs moglich.

Uber die Leitfacher hinaus findet Verbraucherbildung in weiteren Fachern der Primar-
stufe und der Sekundarstufe | statt. Von besonderer Bedeutung sind die natur- wissen-
schaftlichen Facher Biologie und Chemie, die gesellschaftswissenschaftlichen Facher so-
wie Sport. Auch andere Facher wie Deutsch, Mathematik, Physik und Technik, die
Religionslehren, Musik und Kunst kdnnen einen Beitrag zur Verbraucherbildung leisten
(s.u.).

Eine spezifische Rolle kommt dem weiteren schulischen Lernen zu. Verbraucherbildung
erfolgt in diesem Sinne im Zusammenhang mit haufig tberfachlichen Projekten, in Koope-
rationen mit externen Partnern, in schulkulturell etablierten Angeboten sowie innerhalb
der Rahmenbedingungen oder als expliziter Gegenstand weiterer schulorganisatorischer
Mafinahmen und schulischer Angebote.

Die Abbildung 3 verdeutlicht, wie die Facher und Lernbereiche zur Verbraucherbildung
beitragen. Die Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.2.2) greifen Aspekte der in
den verschiedenen Kernlehrplanen ausgewiesenen Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwer-
punkte auf oder erganzen diese um konsumrelevante Akzentuierungen. Die inhaltliche
Verortung und thematische Ausrichtung bietet die Grundlage flr Entwicklung und Vertie-
fung ausgewahlter fachspezifischer Kompetenzen, die zu- gleich einen Beitrag zum Errei-
chen der Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung im Sinne einer reflektierten Konsum-
kompetenz leisten. In den Unterrichtsvorhaben, die in fachspezifischen schulinternen
Lehrplanen dokumentiert sind, werden in einem ersten Schritt beide Elemente — die
Ziele der Verbraucherbildung und die Kompetenzerwartungen des Faches — auf
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gemeinsamer inhaltlicher Basis verknupft und gekennzeichnet. In einem zweiten Schritt
lassen sich diese gekennzeichneten Unterrichtsvorhaben in einer Ubersicht zusammen-
stellen (vgl. Beispiel im Anhang). Die Unterrichtsvorhaben sind Teil von weiteren Mal3-
nahmen und wesentlicher Bestandteil des jeweiligen schulischen Konzeptes zur Ver-
braucherbildung. Dieses Konzept ist Ausdruck der individuellen schulspezifischen Um-
setzung von Verbraucherbildung. Dabei sind ausdricklich eigene Schwerpunktsetzungen
erwunscht, die schulische und lokale, personelle und unterrichtliche Voraussetzungen
sowie Bedurfnisse und Interessen der Schuilerschaft beriicksichtigen.

Ubergeordnete Kompetenz (vgl. Kap. 2.3)

ﬂereiche \ / Ziele/TeiIzieD

der Verbraucherbildung (vgl. Kap. der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.3.1)
23.2) i
i Inhaltsfelder FachD | i Kompetenzen Fach D i

Inhaltsfelder Fach C

Inhaltsfelder Fach B Kompetenzen Fach B

—

\\Inhaltsfelder Fach A / \ Kompetenzen Fach A /

Abb. 3: Dargestellt sind die Strukturmerkmale der Kernlehrplane in Wech-
selbeziehung zu den Merkmalen der Verbraucherbildung. In den schulinter-
nen Lehrplanen der Féacher und Lernbereiche der Sekundarstufe | und
den Arbeitsplanen der Primarstufe werden diese verknlpft und ausgewie-
sen.

Im Folgenden werden die Beitrdge der Facher und Lernbereiche zur Verbraucherbildung
gemalf der in den jeweiligen Kernlehrplanen ausgewiesenen fachlichen Aufgaben und
Ziele dargestellt. Die Reihenfolge der in Lernbereichen integrierten Facher folgt dabei
der Struktur der Kernlehrplane.

A. Primarstufe

Sachunterricht

Ausgehend von der Lebenswelt der Schilerinnen und Schiler zielt der Sachunterricht
auf eine Integration verschiedener fachlicher Perspektiven ab und spielt bei der Vermitt-
lung von Konsumkompetenz in der Grundschule eine zentrale Rolle. Die Perspektiven des
Fachs Sachunterricht umfassen u.a. die Entwicklung von Grundlagen fur eine auch an
Nachhaltigkeit orientierten Lebensfiihrung, naturwissenschaftliche (Leben und Natur),
technische (Technik und Arbeitswelt), raum- und naturbezogene (Raum-Umweltund Mo-
bilitat), sozial- und kulturwissenschatftliche und historische (Menschen und Gemeinschatft;
Zeit und Kultur) Sachverhalte. Die Schilerinnen und Schiler setzen sich auf Basis ihrer
eigenen Erfahrungen mit eigenen Konsumbedurfnissen auseinander und mit der Frage,
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wie diese geweckt bzw. beeinflusst werden. Dabei werden auch die Aspekte des Ein-
kommens und Konsums unter Nachhaltigkeitskriterien angesprochen. Die Schuilerinnen
und Schuler entwickeln Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Menschen, Pflan-
zen und Tieren, aber auch mit ihrem eigenen Korper, dazu gehdren auch adaquate
Einstellungen und Verhaltens- weisen beziiglich dessen Pflege und Erndhrung. Darlber
hinaus zielt der Sachunterricht auf die Auseinandersetzung der Schilerinnen und Schiiler
mit Fragen des Umweltschutzes sowie der Gestaltung von Wohnung und Umfeld. Die
Bereiche des Sachunterrichts bieten dabei vielfaltige Angebote, Verkntpfungen zu den
anderen Fachern vorzunehmen. In dem Gesamtkonstrukt des facherverbindenden und
fachlUbergreifenden Lernens lassen sich die Aspekte der Verbraucherbildung multiper-
spektivisch aufgreifen. Im Rahmen des Themas Kleidung kdnnen beispielsweise die fol-
genden Aspekte aufgegriffen werden: Herstellung und Bearbeitung, Tradition, wetterab-
hangige Alltagsverwendung von Textilien im Sachunterricht, Berechnung von Stoffma-
Ben und Kosten im Fach Mathematik, Gestaltungsmdglichkeiten von und mit Stoffen im
Kunstunterricht, Werbebotschaften im Deutschunterricht.

B. Sekundarstufe |

Arbeitslehre

Der Lernbereich Arbeitslehre befahigt u.a. zum reflektierten und selbstbestimmten Ent-
scheiden und Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher. In den eigenstandigen Per-
spektiven der Facher werden Kompetenzen entwickelt, die das Verstehen von haushalts-
bezogenen und arbeitsrelevanten Lebenssituationen sowie aktuellen gesellschaftlichen
Bedingungen ermdglichen. Die Befahigung zur Mitgestaltung im verantwortlichen Um-
gang mit Ressourcen wird dadurch entwickelt.

Die Perspektive des Faches Hauswirtschaft tragt dazu bei, dass Schilerinnen und Schi-
ler die Menschen in den Haushalten als Akteure sehen, die auf fundierter Grundlage Ent-
scheidungen hinsichtlich Lebensplanung, Lebensfiihrung und Entwicklung von Lebenssti-
len treffen. Durch den sachgerechten Umgang mit Fachwissen und die Anwendung
spezifischer Verfahren erkennen, verstehen und reflektieren die Schulerinnen und Schi-
ler konsumbezogene Sachverhalte in Haushalten. Dadurch entwickeln sie einen gesund-
heitsforderlichen sowie kultursensiblen Umgang und ein verantwortungsvolles Wirtschaf-
ten mit gemeinschaftlich wie individuell vorhandenen Ressourcen. Damit wird ein Beitrag
zur Forderung einer hauswirtschaftlichen Grundbildung geleistet.

Die Perspektive des Faches Technik zielt auf die Vermittlung technischer Verfahren und
Systeme, mit denen Schilerinnen und Schiler ihre Umwelt im privaten, beruflichen und
Offentlichen Leben verstehen und beurteilen sowie zielorientiert gestalten kénnen. Basis
fur eine technische Grundbildung sind Kompetenzen zum Umgang mit technischen Sach-
verhalten in den Bereichen Stoff, Energie und Information, um Schulerinnen und Schi-
lern ein vertieftes Verstandnis fiir ein Konsumverhalten in unserer technisch gepragten
Welt zu ermoglichen.

Die Perspektive des Faches Wirtschaft fordert die Mundigkeit als Wirtschaftsbirge- rin-
nen und -burger. Durch den Erwerb von 6konomischer Grundbildung werden grundle-
gende 6konomische Problemlagen und Prozesse verstehbar, sodass die Schilerinnen
und Schuler Urteils- und Handlungskompetenzen in 6konomisch geprégten Lebenssitu-
ationen in Haushalt und Beruf entwickeln kénnen. Dabei werden sie befahigt kollektiv
und individuell ihre Interessen sowie Rechte wahrzunehmen. Kompetenzentwicklung im
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen starkt ihre Handlungsfahigkeit auf Kon-
sum- und Faktormarkten.
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Gesellschaftslehre
Die Facher des Lernbereichs Gesellschaftslehre leisten u.a. einen gemeinsamen Bei-
trag zur Entwicklung von konsumbezogenen Kompetenzen, die das Verstehen von
Wirklichkeit sowie von gesellschaftlich wirksamen Strukturen und Prozessen ermdglichen
und die Mitwirkung in verbraucherrelevanten gesellschaftlichen und politischen Bereichen
unterstitzen sollen.

Die Perspektive des Faches Erdkunde zielt im Sinne einer raumbezogenen Handlungs-
kompetenz auf das Verstandnis der naturgeographischen, 6kologischen, politischen, wirt-
schaftlichen sowie sozialen Strukturen und Prozesse der raumlich gepragten Lebenswirk-
lichkeit, die u.a. haushalts- und konsumrelevante Bereiche betreffen und eine nachhaltige
Gestaltung der nah- und fernraumlichen Umwelt ermdglichen.

Die Perspektive des Faches Geschichte lasst fur die Schilerinnen und Schiler u.a. er-
kennbar werden, wie sich menschliche Gesellschaften in Zeit und Raum durch sich veran-
dernde Formen des Wirtschaftens entwickelten und welche Entwicklungsprozesse bis in
die Gegenwart hinein wirken. Damit wird — eingebettet in das Ziel eines reflektierten Ge-
schichtsbewusstseins — mithilfe historischer Fokussierungen ein Beitrag zur Forderung
einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Konsumkompetenz geleistet.

Die Perspektive des Faches Politik tragt dazu bei, dass die Lernenden konsumbezogene
Strukturen sowie diesbeziiglich relevante Probleme und Gegebenheiten, aber auch das
Handeln von Individuen und Gruppen unter Berlcksichtigung der dahinterliegenden Wert-
vorstellungen und Interessen verstehen sowie beurteilen koénnen. Sie hilft dabei, ihre
Rollen als mindige Birgerinnen und Burger in der Demokratie wahrzunehmen und poli-
tische, gesellschaftliche sowie 6konomische Prozesse aktiv mitzugestalten.

Naturwissenschaften

Der Lernbereich Naturwissenschaften tragt auch zu einem zeitgemaflen und aufge-
klarten Weltbild bei, indem er Grundlagen fur bedeutende technische und gesellschaftli-
che Fortschritte liefert, die unsere Gesellschaft pragen und auch Teile unserer kulturellen
Identitat bestimmen. Gefordert wird dabei durch fachspezifische Herangehensweisen auch
der verantwortungsvolle Umgang der Schilerinnen und Schiler mit der nattrlichen und
gestalteten Lebenswelt sowie ihren Ressourcen. Fir eine gesellschaftliche Teilhabe ist
daher eine naturwissenschaftliche Grundbildung unverzichtbar.

Die Perspektive des Faches Biologie richtet sich auf die Auseinandersetzung mit dem
Lebendigen. Auch mit Hilfe biologischer Fragestellungen wird Schilerinnen und Schilern
die wechselseitige Abhéngigkeit von Mensch und Umwelt bewusst. Der Unterricht eroffnet
ihnen u.a. Einblicke in Bau und Funktion des eigenen Korpers und leistet so einen
wichtigen Beitrag zur Gesundheitserziehung und Lebensplanung. Schilerinnen und
Schuler formulieren Aussagen zu aktuellen biologischen, medizinischen oder technischen
Entwicklungen und prifen sie auf ihre Chancen sowie Risiken.

Die Perspektive des Faches Chemie richtet sich auf die Auseinandersetzung mit der na-
turlich und synthetisch gestalteten stofflichen Lebenswelt. Schilerinnen und Schiiler wer-
den in die Lage versetzt, auf der Grundlage ihrer Kenntnisse tber Stoffe und chemische
Reaktionen verbraucherrelevante Sachverhalte zu erklaren, zu bewerten, Entscheidungen
zu treffen, Urteile zu fallen und dabei adressatengerecht zu kommunizieren. Gleichzeitig
werden sie fur eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen sensibilisiert. Das schliel3t den
verantwortungsbewussten Umgang mit Stoffen und Geréatschaften aus Haushalt, Labor
und Umwelt ein.
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Die Perspektive des Faches Physik richtet sich auf die Untersuchung naturlicher
Phanomene und Zusammenhange sowie deren Beschreibung und Erklarung. Ein we-
sentliches Ziel der Physik besteht darin, gewonnene Erkenntnisse in der Anwendung
technischer Verfahren nutzbar zu machen. Ein grundlegendes physikalisches Verstand-
nis, das sich auf Uberprufbare Fakten und rationales Denken griindet, bildet die Basis fur
eine Teilhabe an unserer durch Naturwissenschaften und Technik gepragten Welt. In
gesellschaftlichen Zusammenhéngen geht es dabei um Entscheidungen zu technischen
Lésungen insbesondere fur Probleme der Zukunft, wie etwa Weichenstellungen zur Ener-
gieversorgung oder Maflinahmen gegen die Erderwadrmung. In privaten Zusammenhan-
gen ermdglicht ein elementares physikalisches Verstandnis von technischen Entwicklun-
gen uberlegte Entscheidungen bei Konsum und Lebensfuhrung zu treffen, etwa bei der
Anschaffung technischer Geréate oder der Wahl geeigneter Transportmittel.

Das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe | weist zahlreiche Berihrungs-
punkte mit der Verbraucherbildung auf. So sind z.B. Fragen der globalen Arbeits- und
Wirtschaftswelt oder Wertkonflikte zwischen Okonomie, Okologie, Gesellschaft und Kultur
Gegenstand der Reflexion. Der Einfluss von Bedurfnissen, sozialen und kulturellen Be-
dingtheiten und bewussten wie unbewussten Emotionen auf Konsumentscheidungen
kann im Fach Praktische Philosophie reflektiert werden, um mit Bezug auf Grundwerte
verantwortungsvolles Handeln zu begrinden.

C. Primarstufe und Sekundarstufe |

Sport

Das Fach Sport zielt auf eine sportbezogene Handlungskompetenz, die Schilerinnen
und Schuilern die Wirklichkeit von Bewegung, Spiel und Sport in unterschiedlichen indi-
viduellen und sozialen Zusammenhangen und mit unterschiedlichen Sinnrichtungen er-
schliel3t. Es ermdoglicht ihnen u.a. im erziehenden Sportunterricht das eigene Tun und
das anderer kritisch zu reflektieren, vor allem im Hinblick auf Ansétze zur Gesundheitsfor-
derung als Beitrag zu einer gesunden Lebensfuhrung.

Weitere Facher

Exemplarische weitere Facher leisten einen Beitrag zur Verbraucherbildung, indem in ih-
rem Unterricht u.a. verbraucherrelevante Debatten aufgegriffen, Inhalte und Aufgaben in
den Kontext der Bereiche und Ziele der Verbraucherbildung gestellt werden. Sie tragen
so zum Kompetenzerwerb in der Verbraucherbildung bei.

Im Fach Deutsch kénnen Schuilerinnen und Schiler exemplarisch Materialien zur
Verbraucherbildung auswerten und adressatengerecht weitergeben sowie medien-
gestlitzt prasentieren. Ebenso ist die argumentative Auseinandersetzung mit kon-
sumbezogenen Sachverhalten bei der Erprobung unterschiedlicher Schreibformen
moglich. Weitere Kompetenzen lassen sich trainieren, wenn Sach- und literarische
Texte sowie Bilder und diskontinuierliche Texte zu verbraucherrelevanten Inhalts-
aspekten (u.a. ,Medien und Information”) im Hinblick auf Intention und Funktion
untersucht werden.

Im Fach Mathematik analysieren Schuilerinnen und Schiiler die den Bereichen der
Verbraucherbildung zugrundeliegenden mathematischen Probleme. Der Mathe-
matikunterrichtet befahigt die Heranwachsenden zu einem kritischen und verant-
wortungsbewussten Umgang mit Statistiken und Diagrammen. Die Beschéftigung
u.a. mit Prozent- und Zinsrechnung liefert einen Beitrag zum Verstandnis, zur
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Bewertung und zum begrindeten Umgang mit Geld. Die Schuilerinnen und
Schiiler erhalten einen Einblick in die mathematischen Hintergriinde verbraucher-
relevanter Prozesse.

Die Facher der Religionslehren tragen zur Verbraucherbildung bei, indem

u.a. der in den Fachern verankerte Schopfungsgedanke in die Reflexion tber einen
bewussten Umgang mit den naturlichen Lebensgrundlagen fuhrt. Auch die auf
den Grundwert der Menschenwirde bezogenen Kontroversen Uber gesellschaft-
liche Unrechtsstrukturen weisen Bezlige zu verbraucherrelevanten Inhaltsaspekten
auf. Eine den Fachern der Religionslehren eigene Perspektive auf Erndhrungsver-
halten oder Konsumverzicht ergibt sich aus Fragen der jeweiligen Religionsethik.

Im Fach Musik werden u.a. grundlegende 6konomische Zusammenhange,
u.a. in Bezug auf Produktions- und Vermarktungsstrukturen, die mediale Funktiona-
litat und Fragen des Urheberrechts von Musik erarbeitet.

Im Kunstunterricht setzen sich Schilerinnen und Schiiler u.a. mit Alltagsobjekten
in ihrer praktischen, &sthetischen und symbolischen Funktion auseinander, erlautern
Zusammenhéange zwischen Gestaltung, Gebrauchsfunktion und Zielgruppen oder
reflektieren die konsumorientierte Verwertung von Kunstwerken sowie Fragen von
deren Nutzungsrechten.

3.2 Schulisches Konzept zur Verbraucherbildung

Ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung ist Teil des Schulprogramms, worin Ver-
braucherbildung als Querschnittsaufgabe verdeutlicht wird. In diesem Kontext werden
Aspekte von Verbraucherbildung auch in den allgemeinen Entwicklungsprozessen an je-
der einzelnen Schule thematisiert. Verbraucherbildung kann ein wichtiges Profil bildendes
Element im Rahmen der Schulprogrammentwicklung sein.

Bestandteil dieses schulischen Konzepts zur Verbraucherbildung sind einerseits die ver-
braucherrelevanten Elemente der fach- wie lernbereichsspezifischen schulinternen Lehr-
plane einer jeden Schule, die die geltenden Kernlehrplanvorgaben fir die Facher der
jeweiligen Schulform verbindlich schulspezifisch umsetzen. Da Verbraucherbildung Auf-
gabe mehrerer Facher ist und die Verankerung in den schulinternen Lehrplanen den
spezifischen Bedingungen einer jeden Schule gerecht werden muss, kommt der Koordi-
nation und Steuerung eine wichtige Bedeutung zu. Die Schule stellt die Verankerung von
Verbraucherbildung in den schulinternen Lehrplénen sicher.

Das schulische Konzept zur Verbraucherbildung weist andererseits Projekte und das Schul-
leben gestaltende MalRBhahmen zur Umsetzung der Verbraucherbildung aus. Hierzu geho-
ren sowohl schulinterne Vereinbarungen als auch schulexterne Kooperationen mit auf3er-
schulischen Partnern, z.B. im Hinblick auf Vernetzungen in kommunalen Bildungsland-
schaften. Diese werden je nach innerschulischen und regionalen Bedingungen akzentuiert.
Die jeweils aktuelle Schulentwicklung entfaltet dabei entsprechende Bezlige und Ankntip-
fungspunkte zur Verbraucherbildung. Sie bieten jeder Schule ausgehend von den Gestal-
tungsfreiradumen und dem offenen Handlungsrahmen der aul3erunterrichtlichen Verbrauch-
erbildung vielfaltige Mdglichkeiten, ein individuelles Schulprofil zu entwickeln und sich mit
der kommunalen Bildungslandschaft vor Ort zu vernetzen.
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Leitfach

Unterrichtsvorhaben 1 2 3 4 D
Fach A

Unterrichtsvorhaben 1 2 3 4 5
Fach B

Unterrichtsvorhaben 1 2 3 4 5

Weiteres schulisches Lernen

Projekt, Aktionstag, 1 2 2 4 5
auBerschulisches Lernen ...

Ubersicht zur Umsetzung
von Verbraucherbildung

Leitfach Fach A
uv 1 uv 2
uv 3 uv 3
uv 5 uv 4
uv7

Fach B Weiteres
uv 2 uv 1
uv 3 UV 6
uv 7

Abb. 4: Die Ubersicht zur unterrichtlichen Umsetzung von Verbrau-
cherbildung biindelt ausgewahlte relevante Unterrichtsvorhaben aus
den Einzelfachern sowie weitere Lernsituationen und bietet so die
Madglichkeit zur Gestaltung eines kumulativen Kompetenzaufbaus unter
Bertcksichtigung der Ziele und Bereiche der Verbraucherbildung in
Fach- und weiteren Lernkontexten.
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4. Verbraucherbildung im schulischen Lernen

4.1 Verbraucherbildung im Unterricht

In der Primarstufe erfolgt Verbraucherbildung, indem Konsumkompetenz im Uber-
greifenden Bereich des allgemeinen Konsums und den vier Bereichen der Ver-
braucherbildung angebahnt wird. In der Sekundarstufe | wird Konsumkompetenz
in allen Be- reichen der Verbraucherbildung tber die angegebenen Inhaltsaspekte
vertieft erworben (Kapitel 2.2). Verbraucherbildung wird in der Sekundarstufe Il wei-
tergefuhrt.

Die Bereiche der Verbraucherbildung bieten Anregungen fur alle Facher und Lern-
bereiche, Themen mit Lebenswelt- und mit Aktualitatsbezug zu behandeln. Dies
kann in Projekten — auch mit au3erschulischen Partnern — und im Fachunterricht
zu verbraucherrelevanten Fragestellungen stattfinden.

In Fachern oder Fachkombinationen der Wahlpflichtbereiche, die zusatzlich gewahlt
werden, oder zusatzlichen Fachern konnen Inhalte der Verbraucherbildung weiterhin
vertieft werden. Insbesondere im Wahlpflichtunterricht bieten sich fur die einzelne
Schule auch Gelegenheiten, spezielle Profilbildungen zu entwickeln.

Die einzelnen Schulen der verschiedenen Schulformen gestalten die Vorgaben zur
Verbraucherbildung im Rahmen ihrer Facher aus und erstellen ein schulisches Kon-
zept zur Verbraucherbildung, das der Umsetzung der Rahmenvorgabe zur Verbrau-
cherbildung an der jeweiligen Schule dient und eine effektive Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten Fachern und Lernbereichen gewahrleistet. Damit sollen
sachangemessene, aufeinander abgestimmte kumulative Kompetenzzuwéachse der
Schulerinnen und Schiler sichergestellt werden.

Konkret erfordert es Entscheidungen und Festlegungen dazu,

= welche Ziele und Bereiche die Facher und Lernbereiche zur Verbraucherbil-
dung beitragen,

= welche Themen zur kompetenzorientierten Erschlie3ung der Bereiche geeig-
net sind,

= wie kumulativer Kompetenzaufbau gewahrleistet wird,

= wie standortbezogene Gesichtspunkte berlcksichtigt werden,

= wie fachertbergreifender Unterricht eingeplant wird,

= welche Projekte in der Primarstufe oder Sekundarstufe | bearbeitet werden,

= wie der Ganztag einbezogen wird,

= welche Vereinbarungen zur Kooperation mit auf3erschulischen Expertinnen
bzw. Experten und Institutionen getroffen werden.

4.1.1 Didaktische Prinzipien der Verbraucherbildung

Wirksame Verbraucherbildung orientiert sich an allgemeinen didaktischen Prinzipien,
die in Lernprozessen der Schulerinnen und Schiler jeweils konsumbezogen konkreti-
siert werden missen.

Ausgangspunkt fur eine reflektierte Konsumkompetenz ist die Lebenswelt der Schi-
lerinnen und Schiler mit den damit verbundenen aktuellen problemorientierten Ent-
scheidungen und Handlungen. Dabei wird in der Abwagung von Gegenwarts- und
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Zukunftsbedurfnissen nachhaltiges Handeln in individuellen und gesellschaftlichen
Anforderungssituationen in einem kompetenzorientierten Unterricht thematisiert.

Konsumentscheidungen sind trotz gesellschaftlicher Beeinflussung und innerhalb des
Spannungsfeldes differierender Leitbilder des Konsums vom Individuum selbst zu
treffen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer multiperspektivischen Verbraucher-
bildung, die sich an den Grundsatzen des ,Beutelsbacher Konsenses® orientiert
(zit. nach: Schiele, S.; Schneider, H. [Hrsg.], Das Konsensproblem in der Politischen
Bildung, Stuttgart 1977):

Uberwaltigungsverbot: ,Es ist nicht erlaubt, den Schiiler — mit welchen
Mitteln auch immer — im Sinn erwiinschter Meinungen zu Uberrumpeln
und damit an der Gewinnung eines selbststandigen Urteils zu hindern.
Hier genau verlauft namlich die Grenze zwischen Politischer Bildung
und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des
Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der — rundum akzep-
tierten — Zielvorstellung von der Mundigkeit des Schulers."

Kontroversitatsgebot: ,Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist,
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit
der vorgenannten aufs engste verknipft, denn wenn unterschiedliche
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden,
Alternativen unerdrtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschrit-
ten."

Analysefahigkeit und Interessenlage der Schiler: ,Der Schiler muss in
die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene In-
teressenlage zu analysieren sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen,
die vorgefundene Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen."

Neben dem Uberwaltigungsverbot, dem Kontroversitatsgebot und der Befahigung
eigene Interessen zu analysieren und Situationen mitzugestalten, bedarf es auch
einer multiperspektivischen sowie geschlechtersensiblen Betrachtung verbraucherre-
levanter Sachverhalte. Losungsvorschlage kdnnen strittig sein und auf unterschiedli-
chen Interessen und Wertorientierungen beruhen. Das Individuum muss in die Lage
versetzt werden, in solchen Problemstellungen eigene Interessen zu erkennen, aber
auch zu reflektieren, inwiefern solche Interessen verallgemeinerungsfahig sind. Eine
multiperspektivische Betrachtung erfordert darliber hinaus, sowohl die Interessen als
auch die Funktion verschiedener Akteure zu erkennen und zu respektieren sowie
unterschiedliche, dkonomische, 6kologische, soziale und globale Kriterien bei der
Bewertung von Entscheidungen anlegen zu konnen.

Verbraucherbildung vollzieht sich in einem kommunikativen Prozess, der Kooperation
ermdoglichen kann und den Schilerinnen und Schilern Felder der Partizipation im
Rahmen der Institution Schule und dariber hinaus aufzeigt. Schulische und aul3er-
schulische Lehr- und Lernprozesse im Rahmen der Verbraucherbildung zeichnen
sich in ihrer kommunikativen Gestaltung auch durch Kultur- und Geschlechtersensibili-
tat aus. Diese dient der Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
Kulturen und Geschlechtern, beruht auf Gegenseitigkeit und ermdglicht bei wechsel-
seitiger Anerkennung und Kompromissbereitschaft Achtsamkeit und Wertschatzung.
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4.1.2 Methoden in der Verbraucherbildung

Altersangemessen eingesetzt fordern die Methoden in konsumbezogenen Anwen-
dungssituationen kognitive und praktische Kompetenzen. Exemplarisch werden im
Folgenden handlungsorientierte Methoden genannt, die reflexive Lernprozesse pro-
vozieren und einen hohen Anteil an Selbsterfahrung haben. Die genannte Auswahl
an Methoden knupft an die Kernlehrplane der Facher und Lernbereiche an, worin sie
Kompetenzerwartungen fachmethodisch prazisieren oder z.B. im Zusammenhang mit
den Uberprifungsformen und Formen der Leistungsiberprifung genannt werden.

= Bewegungs-, Ess-, Trinkprotokolle

= Haushaltsbuch

=  Konsum- und Lebensstilbiografien

= Interkulturelle Forschungsaufgaben zum Konsum

= Nachhaltige Herstellung und Verarbeitung von Produkten in Haushalten bzw.
deren Analyse in Unternehmen

= Produkt- und Dienstleistungstests und -analysen

= Schilerfirmen

* (Rollen-)Simulationen

= Debatten/Diskussionen zum Konsumentenschutz

= Fallbeispiele zur Erarbeitung von Bereichen des Konsums

= Produktlinienanalysen zum nachhaltigkeitsorientierten Produktvergleich

= Expertengesprache zu konsumrelevanten Fragestellungen

= EXxperimente

= Erkundung von Produktionsstéatten, Handelsorganisationen, Konsumenten-
schutzeinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen

= Markterkundungen

4.2 AulBerunterrichtliche und auBerschulische Verbraucherbildung

Im Folgenden werden wesentliche Formen der aul3erunterrichtlichen und au3erschuli-
schen Verbraucherbildung néher erlautert, die je nach schulischem Umfeld in unter-
schiedlichem Male realisiert werden.

Ernahrung im Schulalltag

Individuelle Ern&hrung und ggf. institutionalisierte Schulverpflegung sowie die Ver-
pflegung im Rahmen von Unterrichtsgangen und Klassenfahrten bieten vielfaltige
verbraucherrelevante Lernanlasse, die im Unterricht und p&dagogischen Alltag auf-
gegriffen werden kénnen. Auch dadurch kann eigenes und fremdes Essverhalten
bewusst wahrgenommen und reflektiert werden. Dariiber hinaus lasst sich das Ver-
pflegungsangebot nach unterschiedlichen Kriterien, z.B. gesundheitsférderlichen,
nachhaltigen oder lebensstilrelevanten Gesichtspunkten, bewerten und ggf. erwei-
ternd gestalten.

Vernetzungen mit dem Ganztag

Die dargestellten Angebotsformen der aufR3erunterrichtlichen Verbraucherbildung sind
auch wesentliche Bestandteile der Angebote im Ganztag. Sie kennzeichnen sowohl
gebundene als auch offene Ganztagsschulen in besonderer Weise und sind in das
jeweilige Ganztagskonzept der Schule integriert. Die erweiterten Gestaltungsmog-
lichkeiten dieser Angebote geben den Schilerinnen und Schiilern Raum und Zeit, die
vielfaltigen Formen von Verbraucherbildung kennenzulernen, zu erfahren und mitzu-
gestalten. So kdonnen im Ganztag angeleitete und offene Situationen angeboten

25





werden, die die Alltagswelt der Schilerinnen und Schiler aufgreifen und selbsttati-
ges formelles wie informelles Lernen erméglichen.

Die Angebote im Ganztag werden von Lehrkraften und Fachkréaften unterschiedlicher
beruflicher Herkunft und Qualifikation durchgefiihrt. Diese Verschiedenheit tragt we-
sentlich dazu bei, den Schuilerinnen und Schilern vielfaltige Zugange zur Verbrauch-
erbildung zu er6ffnen und Férderangebote fir besondere Bedarfe bereitzustellen.

Zusammenarbeit mit auRerschulischen Akteuren

Die Arbeit am Konzept zur Verbraucherbildung bezieht alle Bildungsakteure in den
Prozess ein, die fur eine Schule Verantwortung tragen. Das sind neben Schulleitung
und Lehrkraften auch die Fachkrafte fur Schulsozialarbeit und Fachkrafte auf3erschuli-
scher Kooperationspartner. Verbraucherbildung versteht sich damit als wesentlicher
Bestandteil des gesellschaftlichen Bildungsauftrags, der in enger Kooperation mit
Bildungspartnern wie Verbraucherzentralen, Sportvereinen, Jugendhilfeeinrichtungen
oder auch Kultureinrichtungen geleistet werden kann.

Die in NRW etablierten Bildungspartnerschaften mit kommunalen Einrichtungen wie
Archiven, Bibliotheken, Gedenkstatten, Medienzentren, Museen, Musikschulen,
Sportvereinen und Volkshochschulen bieten Beratungs-, Informations- und Qualifi-
zierungsangebote sowie Projekte, Kurse und Workshops auch zu verbraucherrelevan-
ten Inhalten. Kooperationsnetze wie Schule — Wirtschaft oder Schule und Arbeitswelt
ermoglichen Schulen Projekte in verbraucherrelevanten Bereichen, die im Sinne
einer systematischen und dauerhaften Lernpartnerschaft zwischen einer Schule und
einem Unternehmen in fachspezifischen schulinternen Lehrplanen verankert werden.
Die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren und weiteren verbraucherbildungsrelevan-
ten Institutionen verstarkt den Praxisbezug der schulischen Verbraucherbildung und
stellt Schulen personelle und materielle Ressourcen bereit, die im Unterricht in der
Regel so nicht zur Verfiigung stehen. In diesem Zusammenhang mussen die Rollen
und Zustandigkeiten externer Angebote geklart sein. Die inhaltliche Vor- und Nach-
bereitung der jeweiligen Angebote sowie deren kritische Uberpriifung in Hinblick auf
eine mogliche einseitige Einflussnahme und die Qualitat (u.a. sachliche Richtigkeit,
Altersangemessenheit, Aktualitéat) obliegen der unterrichtenden Lehr- kraft.

Pausensport und selbstbestimmte Bewegungszeiten

Pausen sind ein wichtiges rhythmisierendes Element im Lern- und Lebensraum
Schule. Sie bieten den Schilerinnen und Schilern ein Feld fur selbstbestimmte ge-
sundheitsférderliche Bewegungsaktivitdten und Entspannung. Insbesondere in Schu-
len mit offenem oder gebundenem Ganztag gibt es darliber hinaus freie, von Schiile-
rinnen und Schilern selbstbestimmte Bewegungsaktivitaten, die in auRerunterrichtli-
chen Situationen am Vor- und Nachmittag stattfinden konnen. Das informelle Lernen
im Rahmen solcher nicht angeleiteter Bewegungsangebote tragt zum Erwerb einer
allgemeinen Handlungskompetenz der Schilerinnen und Schiler bei. Angepasst an
die Gegebenheiten des Schulstandortes sind Angebote im Pausensport und fur selbst-
bestimmte Bewegungszeiten Teil des Bewegungs-, Spiel- und Sportkonzeptes und
des Ganztagskonzeptes der Schule. Die Umsetzung solcher Angebote wird durch
den Einsatz von Sporthelferinnen und Sporthelfern bereichert und unterstitzt.

Wettbewerbe

Die reflektierte Teilnahme an Wettbewerben bietet eine Erganzung zu kompetenzori-
entiertem Unterricht in der Verbraucherbildung und kann fir die Schule profilbildend
sein sowie das schulische Auftreten in der Offentlichkeit starken. Wettbewerbe schaf-
fen einen Handlungsrahmen, der Uber die einzelne Schule hinausreicht und in dem
Schilerinnen und Schiler einzeln oder im Team in besonderer Weise selbstbestimmt
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aktiv werden konnen. Dabei folgen sie forschend entdeckend, kreativ gestaltend und
auf die Darstellung im offentlichen Raum gerichtet ihren eigenen Lernwegen. In
Wettbewerben wenden Schulerinnen und Schiler selbststandig vielfaltige Methoden
an und Uberschreiten dabei Fachergrenzen.

5. Schulinterne Planung und Umsetzung, Koordination und Weiter-
entwicklung

Quialitatssicherung und -entwicklung von Verbraucherbildung an Schulen ist eine
Gemeinschaftsaufgabe, an der sich die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, die
schulischen Gremien und aufRerschulische Bildungspartner beteiligen. Der gemein-
schaftliche Prozess von Planung, Koordination und Weiterentwicklung vollzieht sich
auf drei Ebenen,

e der curricularen und schulprogrammatischen,
e der personalen und organisatorischen und
e der auRerunterrichtlichen und auf3erschulischen Ebene.

Die nachfolgenden Evaluationsfragen dienen der Kommunikation Uber die Umset-
zung der Verbraucherbildung einerseits und die Vertiefung der Zusammenarbeit im
Sinne von Verbraucherbildung auf diesen Ebenen andererseits.

Curriculare und schulprogrammatische Ebene

e Wourde ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung im o0.g. Sinne entwi-
ckelt?

e Tragt dieses schulische Konzept zur Verbraucherbildung zu einem kumulati-
ven Kompetenzerwerb im Sinne der Konsumkompetenz bei?

e Wird die verkniipfende Anwendung fachspezifischer Methoden geférdert?

e Tragt Verbraucherbildung zur Weiterentwicklung schulprogrammatischen Ar-
beitens bei?

e Werden Aspekte der Verbraucherbildung in den Kompetenziberprifungen der
jeweiligen Facher berticksichtigt?

e Werden in den fachspezifischen und lernbereichsbezogenen schulinternen
Lehrplanen bzw. Arbeitsplanen Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung aus-
gewiesen?

e Werden in den fachspezifischen und lernbereichsbezogenen schulinternen
Lehrplanen bzw. Arbeitsplanen samtliche Bereiche der Verbraucherbildung
abgedeckt?

e Wird dieses schulische Konzept zur Verbraucherbildung regelmafig ge-
pruft/weiterentwickelt?

Personale und organisatorische Ebene

e Liegt ein Arbeitsprogramm zur Entwicklung und Umsetzung eines schulischen
Konzepts zur Verbraucherbildung vor?

e Schafft die Schulleitung den Rahmen fiir Absprachen zur Koordinierung und
Weiterentwicklung der Verbraucherbildung?

e Gibt es koordinierende Ansprechpersonen fir den Bereich der Verbraucher-
bildung?

¢ Findet ein regelmaliger Austausch statt?

e Wie werden die Gremien und die an Schule Beteiligten in Verbraucherbildung
einbezogen?
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e Werden Impulse der Schulerinnen und Schiiler bertcksichtigt?

e Werden Moglichkeiten der verbraucherbezogenen Fort- und Weiterbildung von
Lehrkréften genutzt?

AuRRerunterrichtliche und auf3erschulische Ebene
e Werden Chancen des Ganztags im Sinne der Verbraucherbildung genutzt?
e Werden standortbezogene Voraussetzungen bertcksichtigt?
e Findet Kooperation mit auf3erschulischen Partnern statt?
e Werden aulRerschulische Angebote der Beratung und Unterstitzung genutzt?

e Sind Wettbewerbe und Projekte im schulischen Konzept Verbraucherbildung
verankert?

Bezogen auf die Lehr- und Lernprozesse ergeben sich weitere Fragen:

e Sind die Lehr- und Lernprozesse zur Verbraucherbildung an Anforderungssi-
tuationen orientiert?

e Orientieren sich die Lehr- und Lernprozesse der Verbraucherbildung am Beu-
telsbacher Konsens?

e Werden differente Konsumstile zugelassen und reflektiert?

e Sind die eingesetzten Materialien funktional im Sinne der Ziele der Verbrauch-
erbildung?
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6. Anhang

Beispielhafte Ubersichtsraster als Beitrag zum schulischen Konzept zur Verbrauch-
erbildung

Alternative A: Ubersicht nach Bereichen und Zielen der Verbraucherbildung

Die Tabelle greift in geklrzter Form exemplarisch Beitrdge von Leitfachern und wei-
teren Fachern sowie Projekten zur Verbraucherbildung aus und verweist auf jeweilige
fachspezifische schulinterne Lehrplane.

Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.3.2, Abb. 1)
Ubergreifen- Bereich A Fi- Bereich B Bereich C Bereich D
der Bereich nanzen, Markt- Erndhrung Medien Leben,
Allg. Konsum | geschehen und und Ge- und Infor- | Wohnen
Verbrau- cher- sundheit mation in und Mobili-
recht der digita- | tat
Reflexion von indivi- 1. Leitfach,
duellen Bedurfnissen uvi,
und Bedarfen sowohl 5 \']:%scth 1\
in der Gegenwart als uvV 4,
auch in der Zukunft Jgst. 9
Auseinandersetzung 1. Fach
mit gesellschaftlichen C,uv
Einflussen auf Kon- é Jost.
sumentscheidungen 2. Leit
unter Berucksichti- fach,
gung verschiedener UV 4,
Interessen Jgst. 6
~ 3. Projekt
N N.N.,
= Jgst. 9
X | Auseinandersetzung 1. Leitfach mit 1. Leit-
£ | mit individuellen und Fach C, UV El\(;hi
S | gesellschaftlichen 2, Jgst. 8 Jgst. ’6
g Folgen des Konsums 2. FachB,
< UV 6,
= Jgst. 7
_§ 3. Fach
) C,uv
; 3 Jgst.
° 7
% Auseinandersetzung
N [ mit politisch- rechtli-
chen und sozio- 6ko-
nomischen Rah- men-
Reflexion von Kriterien 1. FachC
fir Konsumentschei- mit
dungen Fach
A, UV
4, Jgst.

Auseinandersetzung
mit individuellen, kol-
lektiven und politi-
schen Gestaltungsop-

1. Fach A, UV
7,Jgst. 7

2. Fach B, UV
3,Jgst. 7
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Alternative B: Ubersicht nach Fachern und Jahrgangsstufen in der Primarstufe und
Sekundarstufe |

Die Tabelle greift in geklrzter Form exemplarisch Beitrage von Leitfachern und wei-
teren Fachern sowie Projekten zur Verbraucherbildung aus und verweist auf jeweilige
fachspezifische schulinterne Lehrplane.

Primarstufe

Jgst. 1 Jgst. 2 Jgst. 3 Jgst. 4

Leitfach 1. Uv1Thema | 1. UV 1Thema 1. UV 2Thema 1. UV 1Thema
(Bereich/ (Bereich/ Ziel) (Bereich/ Ziel) (Bereich/ Ziel)
Ziel) 2. UV 3Thema 2. UV 3Thema 2. UV 2Thema

2. UV 3Thema (Bereich/ Ziel) (Bereich/ Ziel) (Bereich/ Ziel)
(Bereich/ 3. UV 7 Thema
Ziel) (Bereich/ Ziel)

Fach A 1. UV2Thema |1. UV3Thema |1. UV1Thema
(Bel’eich/ (Raraich/ Zial) (BereiCh/ Zlel)

Fach B Ziel) inkl. 2. UBV 4 _Tnfgal mit auRerschulischem
Cemen e | Parmertn e
auBerschul. (Bereich/ Ziel) reich/ Ziel)

Projekt mit auRerschuli-

N.N.1 schem Partner

N.N. (Bereich/
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Sekundarstufe |

Jgst. 5 Jgst. 6 Jgst. 7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10

Leitfach 4, UV1Thema | 3. UV1 4, UV?2 3. uUvl 1. Uv3 1. UV 1Thema

(Bereich/ Thema Thema Thema Thema (Bereich/
Ziel) (Be- (Be- (Be- (Be- Ziel)

5. UV 4 Thema reich/ reich/ reich/ reich/ 2. UV 2 Thema
(Bereich/ Ziel) Ziel) Ziel) Ziel) (Bereich/
Ziel) 4. UV 3 5 UV3 4. UV 2 2. UV5H Ziel)

6. UV 7 Thema Thema Thema Thema Thema
(Bereich/ (Be- (Be- (Be- (Be-

Ziel) reich/ reich/ reich/ reich/
Ziel) Ziel) Ziel) Ziel)
6. UV7 3. UVe6
Thema Thema
(Be- (Be-
reich/ reich/
Ziel) Ziel)
Fach A 1. UV 2 Thema 1. uv1 1. uv4
(Bereich/ Thema Thema
Ziel) (Be- (Be-
reich/ reich/
Fach B 2. UV2Thema | 2. UV3 1. uv2
(Bereich/ Thema '(I';:ma
Ziel) inkl. (B.e- reich/
Lernen am reich/ Ziel)
aulerschul. Ziel) 2. Uv7
Lernort Thema
(Be-
reich/
Ziel)

Fach C 3. uwvi 1. uv1 1. UV 4 Thema
-(rE?:ma Thema (Bereich/
reich/ (B.e- Ziel)
Ziel) reich/

4. UV3 Ziel)
Thema
(Be-
reich/
Ziel)

Projekt mit auRerschuli-

N.N.1 schem Partner

N.N. (Bereich/

Projekt mit auBerschulischem partner

N.N. 2 N.N. (Bereich/ Ziel)
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Einbindung von Inhaltsbereichen und Zielen der Verbraucherbildung in den KLP
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Biologie
Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld Vielfalt und Angepasstheiten von Lebewesen

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s verschiedene Formen der Nutztierhaltung beschreiben und im Hinblick auf aus-
gewabhlte Kriterien erortern. (VB U, VB B, Z3, Z5)

Inhaltsfeld Mensch und Gesundheit

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

o die Folgen des Tabakkonsums fur den Organismus erlautern (UF1, UF2, K4), (VB
B; Z3)

s Lebensmittel anhand von ausgewahlten Qualitatsmerkmalen beurteilen (B1, B2),
(VB U, VB B, Z5)

s Empfehlungen zur Gesunderhaltung des Korpers und zur Suchtprophylaxe unter
Verwendung von biologischem Wissen entwickeln (B3, B4, K4). (VB B; Z1, Z3)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld Okologie und Naturschutz

Die Schilerinnen und Schiller kbnnen

s Umgestaltungen der Landschaft durch menschliche Eingriffe unter 6konomischen
und 6kologischen Aspekten bewerten und Handlungsoptionen im Sinne des Na-
turschutzes und der Nachhaltigkeit entwickeln (B2, B3, K4). (VB U, VB D, Z6)
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Inhaltsfeld Mensch und Gesundheit

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s von Suchtmitteln ausgehende physische und psychische Veranderungen be-
schreiben und Folgen des Konsums fir die Gesundheit beurteilen (UF1, B1), (VB
B;Z1,7Z3)

o Positionen zum Thema Impfung auch im Internet recherchieren, auswerten, Stra-
tegien und Absichten erkennen und unter Bericksichtigung der Empfehlungen
der Standigen Impfkommission kritisch reflektieren. (VB B, Z3, Z6)

Chemie

Inhaltsfeld 3: Verbrennung

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

s Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grund-
lage der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser abwa-
gen. (VB D, Z3, Z5)

Inhaltsfeld 4: Metalle und Metallgewinnung

Die Schilerinnen und Schiller kbnnen

s die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung
und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Basis das eigene Konsum-
und Entsorgungsverhalten bewerten. (VB U, VB D, Z1, Z5)
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Inhaltsfeld 6: Salze und lonen

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag
reflektieren. (VB B, Z3)

Inhaltsfeld 8: Molekulverbindungen

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s Informationen flir ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus
Gasen mithilfe digitaler Medien beschaffen und Bewertungskriterien auch unter
Beriicksichtigung der Energiespeicherung festlegen. (VB U, VB D, Z3, Z5)

Inhaltsfeld 9: Saure und alkalische Lésungen

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

o pbeim Umgang mit sauren und alkalischen Losungen Risiken und Nutzen abwa-
gen und angemessene Sicherheitsmafinahmen begriindet auswahlen, (VB D, Z5)

Inhaltsfeld 10: Organische Chemie

Die Schilerinnen und Schiller kbnnen

s Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energietragern
unter ©kologischen, 6konomischen und ethischen Gesichtspunkten diskutieren,
(vB U, VB D, 71, Z3, Z5, Z6)

o am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Oko-
nomie, Recyclingfahigkeit und Umweltvertraglichkeit abwégen und im Hinblick auf
die Verwendung einen eigenen sachlich fundierten Standpunkt beziehen. (VB U,
Z3, 75)
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Deutsch

Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld 3: Kommunikation

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s die Wirkung ihres kommunikativen Handelns — auch in digitaler Kommunikation —
abschatzen und Konsequenzen reflektieren. (VB C, Z4)

Inhaltsfeld 4: Medien

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s Internet-Kommunikation als potenziell 6ffentliche Kommunikation identifizieren
und grundlegende Konsequenzen fur sich und andere einschétzen, (VB C, Z4)

s angeleitet die Qualitat verschiedener altersgeméafer Quellen prifen und bewerten
(Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). (VB C, Z2)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |
Erste Stufe

Inhaltsfeld 1: Sprache

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

s sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohasionsmittel) und ihre Wir-
kung erklaren (u.a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung). (VB A, Z2)

Inhaltsfeld 3: Kommunikation

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

o beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommu-
nikativen Handelns — auch in digitaler Kommunikation — reflektieren und Konse-
quenzen daraus ableiten. (VB C, Z2)

Inhaltsfeld 4: Medien

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen
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in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhangig von
Spezifika der Internetformate beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhal-
ten reflektieren, (VB C, Z2)

den Grad der Offentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschatzen
und Handlungskonsequenzen aufzeigen (Personlichkeitsrechte, Datenschutz, Al-
tersbeschrankungen), (VB C, Z3, Z4)

mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben und hinsichtlich der Wirkungen
(u.a. Rollenbilder) analysieren. (VB U, Z5)

Zweite Stufe

Inhaltsfeld 4: Medien

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

o

Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich ihrer
Funktionen untersuchen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhal-
tung, Verkauf), (VB C, Z2, Z5)

Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und Konsequenzen
aufzeigen (6ffentliche Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, Da-
tenschutz, Altersbeschrankungen, Personlichkeits-, Urheber- und Nutzungs-
rechte), (VB C, Z4)

Erdkunde

Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld 2: Raumliche Voraussetzungen und Auswirkungen des Tourismus

Die Schuilerinnen und Schler

o

erlautern die Auswirkungen des Tourismus in 6konomischer, 6kologischer und
sozialer Hinsicht, (VB U, VB D, Z3)

erortern das Konzept des sanften Tourismus und dessen rdumliche Voraus-
setzungen und Folgen, (VB U, VB D, Z3, Z6),

erdrtern ausgewahlte Aspekte des Zielkonflikts zwischen 6konomischem Wachs-
tum und nachhaltiger Entwicklung eines Touristenortes. (VB U, VB D, Z3)
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Inhaltsfeld 3: Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsraumen unter-schiedlicher
Ausstattung
Die Schulerinnen und Schiler

o erklaren Chancen, mogliche Grenzen und Herausforderungen nachhaltigen Wirt-
schaftens in der Landwirtschaft. (VB U, Z3, Z4)

s erdrtern in Ansétzen ihr eigenes auch durch die Digitalisierung gepragtes Kon-
sumverhalten hinsichtlich 6kologischer, 6konomischer und sozialer Folgen. (VB
U, Z1, Z3)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld 6: Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Klimazonen

Die Schilerinnen und Schiler

o erortern Gestaltungsoptionen fir ein nachhaltigeres Konsumverhalten. (VB U, Z3,
Z6)

Inhaltsfeld 9: Verstadterung und Stadtentwicklung

Die Schilerinnen und Schiler

s wagen Chancen und Herausforderungen von Stadtumbaumaflinahmen im Kontext
sich verandernder sozialer, 6konomischer und 6kologischer Rahmenbedingungen
ab. (VB D, Z4, Z6)
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Fremdsprachen

Englisch
Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Zweite Stufe

Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung

s Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: anglophone Lebenswirklichkeiten global
(u.a. in einem weiteren anglophonen Land, geographische, wirtschaftlich- tech-
nologische, kulturelle, soziale und politische Aspekte); Migration und Mobilitat in
der globalisierten Welt; Bedeutung digitaler Medien flr den Einzelnen und die

Gesellschaft; Werbung, Konsum und Verbraucherschutz; gesellschaftliches Enga-
gement; Demokratie und Menschenrechte (VB U, Z6)

Franzosisch

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Erste Stufe

Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung

o Einblicke in die Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen: Familie, Freundschaft,
Freizeitgestaltung, Schulalltag, Konsumverhalten (VB D, Z1, Z2)

Zweite Stufe
Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung
o Lebenswirklichkeiten und -entwirfe von Jugendlichen: Familie, Freundschatft,

Liebe, Jugendkulturen, Freizeitgestaltung, Identitdt, Umgang mit Vielfalt, Enga-
gement, Wohnen, Mobilitat, Konsumverhalten, Umweltschutz (VB D, Z1, Z2)
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Franzosisch als 3. Fremdsprache,

Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung

o Lebenswirklichkeiten und -entwirfe von Jugendlichen: Familie, Freundschatft,
Liebe, Jugendkulturen, Freizeitgestaltung, ldentitat, Umgang mit Vielfalt, Enga-
gement, Wohnen, Mobilitat, Konsumverhalten, Umweltschutz (VB D, Z1, Z2)

Spanisch

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Erste Stufe

Text- und Medienkompetenz

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

s bei der Erstellung von Medienprodukten die zentralen rechtlichen Grundlagen des
Personlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten (VB C, Z4)

Zweite Stufe
Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung
s Alltagsleben, Familie, Freundschaft/Partnerschaft, Umgang mit Vielfalt, Freizeit-

gestaltung und Konsumverhalten auch unter Bertcksichtigung des Umweltschut-
zes (VB D, Z1, Z2)

Text- und Medienkompetenz

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

s bei der Erstellung von Medienprodukten die rechtlichen Grundlagen des Person-
lichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten. (VB C, Z4)
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Spanisch als dritte Fremdsprache
Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung
o Alltagsleben, Familie, Freundschaft/Partnerschaft, Umgang mit Vielfalt, Freizeit-

gestaltung und Konsumverhalten auch unter Bertcksichtigung des Umweltschut-
zes (VB D, Z1, Z2)

Text- und Medienkompetenz

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

= bei der Erstellung von Medienprodukten die rechtlichen Grundlagen des Per-
sonlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten. (VB C, Z4)

Geschichte

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Die Schilerinnen und Schiler

= stellen 6konomisch-soziale Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kultu-
relle Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit dar. (VB
D, Z6)

Inhaltsfeld 5: Europa wandelt sich politisch und wirtschaftlich

Die Schilerinnen und Schiler

s erlautern vor dem Hintergrund der Sozialen Frage Lebens- und Arbeitswelten
von Méannern, Frauen und Kindern in l&ndlichen und urbanen Regionen. (VB D,
Z1, 73, Z6)

Inhaltsfeld 6: Imperialismus und Erster Weltkrieg

Die Schilerinnen und Schiler

o erlautern zentrale Motive, Formen und Folgen des Imperialismus europaischer
Staaten in Afrika. (VB U, Z3)

10





Einbindung von Inhaltsbereichen und Zielen der Verbraucherbildung in den KLP
Gym S| (Stand: Online-Fassung Inkraftsetzung, 23.06.2019)

Inhaltsfeld 10: Gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Entwicklungen in
Deutschland seit 1945

Die Schilerinnen und Schiler

o beurteilen soziobkonomische Entwicklungen vor und nach der Wiedervereini-
gung. (VB U, Z3)

Kunst

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld 2: Bildkonzepte

Die Schilerinnen und Schiler

o erlautern exemplarisch den Einfluss bildexterner Faktoren (soziokulturelle, histori-
sche, 6konomische und 6kologische) in eigenen oder fremden Gestaltungen. (VB
C, Z4)

Inhaltsfeld 3: Gestaltungsfelder in Funktionszusammenhangen

Die Schilerinnen und Schuler

s bewerten das Potenzial von bildnerischen Gestaltungen bzw. Konzepten zur be-
wussten Beeinflussung der Rezipientinnen und Rezipienten (VB C, Z1)

11
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Musik

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Die Schuilerinnen und Schler

» Deurteilen begrindet Auswirkungen digitaler Musikrezeption, Musikdistribution
und Musikproduktion sowie urheberrechtliche Fragestellungen, (VB C, VB D;
Z4, 76),

» beurteilen begrindet Auswirkungen 6konomischer Zusammenhange auf Mu-
sik. (VB A, Z3, Z4)

Inhaltsfeld 3: Verwendungen

Die Schilerinnen und Schiler

o analysieren und interpretieren musikalische Gestaltungselemente in der Werbung
im Hinblick auf inre Wirkungen, (VB U; Z1, Z2)

s entwerfen und realisieren adressatengerecht Musik fir eine Werbeproduktion mit
digitalen Werkzeugen. (VB U; Z1, Z2)

Physik

Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld 2: Elektrischer Strom und Magnetismus

Die Schilerinnen und Schiiler kbnnen

s Mdglichkeiten zur sparsamen Nutzung elektrischer Energie im Haushalt nennen
und diese unter verschiedenen Kriterien bewerten. (VB U, VB D, Z1, Z3, Z5)

Inhaltsfeld 3: Schall

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s MalRhahmen benennen und beurteilen, die in verschiedenen Alltagssituationen
zur Vermeidung von und zum Schutz vor Larm ergriffen werden kénnen, (VB B,
VB D, Z3)

12





Einbindung von Inhaltsbereichen und Zielen der Verbraucherbildung in den KLP
Gym S| (Stand: Online-Fassung Inkraftsetzung, 23.06.2019)

s Larmbelastungen bewerten und daraus begriindete Konsequenzen ziehen. (VB
B, VB D, Z1, Z3)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld 7: Bewegung, Kraft und Energie

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s Zugange zu Gebauden unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit beurteilen, (VB
U, VB D, 72, 74, Z6)

s Nahrungsmittel auf Grundlage ihres Energiegehalts bedarfsangemessen
bewerten. (VB B, Z1)

Inhaltsfeld 9: Elektrizitat

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

o Energiebedarf und Leistung von elektrischen Haushaltsgeraten ermitteln und die
entsprechenden Energiekosten berechnen, (VB D, Z3, Z5)

s Kaufentscheidungen fir elektrische Geréate unter Abwagung physikalischer und
auRerphysikalischer Kriterien treffen. (VB U, VB D, Z1, Z3, Z5)

Inhaltsfeld 10: lonisierende Strahlung und Kernenergie

Die Schilerinnen und Schiller kbnnen

s Daten zu Gefahrdungen durch Radioaktivitat anhand der effektiven Dosis (Einheit
SV) unter Berucksichtigung der Aussagekraft von Grenzwerten beurteilen, (VB B,
Z3, Z4)

s Nutzen und Risiken radioaktiver Strahlung und Rontgenstrahlung auf der Grund-
lage physikalischer und biologischer Erkenntnisse begriindet abwagen. (VB U, VB
B, Z2, Z3, Z4, Z5)

13
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Inhaltsfeld 11: Energieversorgung

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s Daten zur eigenen Nutzung von Elektrogeraten (u.a. Stromrechnungen, Produk-
tinformationen, Angaben zur Energieeffizienz) auswerten, (VB U, VB D, Z3, Z6)

s im Internet verfugbare Informationen und Daten zur Energieversorgung sowie ihre
Quellen und dahinterliegende magliche Strategien kritisch bewerten. (VB U, VB C,
Z2,73)

Religionslehren

Katholische Religionslehre

Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung

Die Schilerinnen und Schiler

o erdrtern bezogen auf ihren Alltag die Mdglichkeiten eines nachhaltigen Umgangs
mit den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Schopfungsverantwortung.
(VB U, VB D, Z1, Z3, Z5, Z6)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung
Die Schiulerinnen und Schiiler

o erortern personliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer an biblisch-
christlicher Ethik orientierten Lebens- und Weltgestaltung, auch im Hinblick auf
Herausforderungen durch den digitalen Wandel der Gesellschaft. (VB U, Z3)
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Evangelische Religionslehre

Bis zum Ende der Erprobungsstufe

Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung
Die Schulerinnen und Schiiler

o erdrtern bezogen auf ihren Alltag die Mdglichkeiten eines nachhaltigen Umgangs
mit den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Verantwortung fur die
Schoépfung. (VB U, VB D, Z3, Z5, Z6)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |

Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung
Die Schilerinnen und Schuler

o erklaren den Einsatz fir Menschenwirde, Frieden und fur die gerechte Gestal-
tung der Lebensverhéltnisse aller Menschen als Konsequenz des biblischen Ver-
standnisses von Gerechtigkeit, (VB U, Z2, Z6)

o erortern personliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am biblischen
Freiheits-, Friedens- und Gerechtigkeitsverstéandnis orientierten Lebens- und
Weltgestaltung, auch im Hinblick auf Herausforderungen durch den digitalen Wan-
del der Gesellschaft. (VB U, Z2, Z6)

Sport

Bis zum Ende der Sekundarstufe I:

Inhaltsfeld f: Gesundheit

Die Schilerinnen und Schiler kbnnen

s Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf die Gesundheit grundlegend beschrei-
ben, (VB B, Z3)

15
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o

Muster des eigenen Bewegungsverhaltens (im Alltag und in sportlichen Hand-
lungssituationen) auch unter Nutzung digitaler Medien erfassen und im Hinblick
auf den gesundheitlichen Nutzen und mdgliche Risiken analysieren, (VB B, Z1, Z3)

gesundheitliche Auswirkungen sportlichen Handelns unter besonderer BerUck-
sichtigung medial vermittelter Fitnesstrends und Korperideale auch unter Ge-
schlechteraspekten kritisch beurteilen. (VB U, VB B, Z1, Z2, Z3, Z6)

16
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Wirtschaft-Politik

Leitfach Verbraucherbildung gemafld Rahmenvorgabe Verbraucherbildung

Bis zum Ende der Erprobungsstufe
Die Schulerinnen und Schiiler

*» benennen grundlegende Aspekte des Handelns als Verbraucherinnen und
Verbraucher, (VB U, 71, Z3)

» beurteilen verschiedene Optionen 6konomischen, politischen und konsumrele-
vanten Handelns, (VB U, Z6)

*» begrinden in Ansatzen den Stellenwert verschiedener Medien flr 6kono-
mische, politische und gesellschaftliche Entscheidungen und Prozesse. (VB
C, Z2, Z4)

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung

Die Schilerinnen und Schiler

o

beschreiben das Spannungsfeld zwischen Konsumwinschen und verfligbaren
Mitteln, (VB U, VB A, Z1, Z2)

vergleichen verschiedene, auch digitale, Verkaufsstrategien, (VB U, VB C, Z2)

bewerten die eigenen Konsumwiinsche und -entscheidungen im Hinblick auf Nut-
zen und zur Verfiigung stehende Mittel, (VB U, Z1, Z2)

beurteilen Grenzen und Folgen ihres Konsumentenhandelns, auch unter rechtli-
chen Aspekten, (VB U, Z4)

beurteilen den Einfluss von Werbung und sozialen Medien auf das eigene Kon-
sumverhalten. (VB U, Z2)

Inhaltsfeld 3: Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Die Schuilerinnen und Schiler

o

erlautern nachhaltige Entwicklung als Herausforderung im privaten, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und politischen Handeln, (VB U, VB D, Z5, Z6)

beurteilen anhand vorgegebener Kriterien staatliche Mal3hahmen und individuelle
Handlungsmdglichkeiten zur Ressourceneffizienz. (VB U, Z6)
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Inhaltsfeld 5: Medien und Information in der digitalisierten Welt

Die Schilerinnen und Schiler

s setzen sich kritisch mit Medienangeboten und der eigenen Mediennutzung ausei-
nander, (VB C, Z1, Z2)

o ermitteln in Ansatzen den Stellenwert der interessengeleiteten Setzung und Ver-
breitung von medial vermittelten Inhalten. (VB C, Z2)

Bis zum Ende der Sekundarstufe |
Die Schilerinnen und Schiler

= analysieren aspektgeleitet das Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher,
(VB U, Z1, Z3)

= beurteilen den Stellenwert verschiedener Medien fiir 6konomische, politische
und gesellschaftliche Entscheidungen und Prozesse. (VB C, Z2, Z4)

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung

Die Schilerinnen und Schiler

s beschreiben die Bedeutung der Digitalisierung von Markten und des Zahlungsver-
kehrs, (VB A, Z4, Z5)

s beurteilen Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Sozialen Marktwirtschaft.
(VB C, Z4, Z5, Z6)

Inhaltsfeld 8: Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher

Die Schilerinnen und Schuler

o beschreiben Mdglichkeiten des Einsatzes von Algorithmen in Onlineangeboten
von Unternehmen, (VB C, Z1, Z5)

o beurteilen Chancen und Risiken im Onlinehandel fuir Verbraucherinnen und Ver-
braucher, (VB C, Z3, Z5)

s bewerten die Durchsetzungsmaoglichkeiten der Interessen von Verbraucherinnen
und Verbrauchern, (VB U, A, Z1, Z4)

o bewerten ihr Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf nach-
haltige Entwicklung. (VB D, Z5, Z6)
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Anhang 1: Bereiche der Verbraucherbildung
(RV Verbraucherbildung, S. 13 — 15)

Ubergreifender Bereich (U)

Allgemeiner Konsum

Bereich A

Finanzen, Markt-
geschehen und
Verbraucherrecht

Bereich B

Ernahrung und
Gesundheit

Bereich C

Medien und

Information in der
digitalen Welt

Bereich D

Leben, Wohnen
und Mobilitat

Abb. 1: Strukturierung der Verbraucherbildung in vier in-
haltlich differenzierbare Bereiche und einen querliegenden
Ubergreifenden Bereich, mithilfe dessen die Bereiche A bis
D weiter entfaltet werden kénnen.

= Ubergreifender Bereich Allgemeiner Konsum

— Bedurfnisse und Bedarf, Lebensstil, Konsumgewohnheiten sowie Konsumver-

antwortung

— Wirkung von Design, Werbung und Marketingstrategien
— Konsumrelevante Produktinformationen und Produktkennzeichnung

— Qualitat und Nachhaltigkeit von Gitern und Dienstleistungen

— Verbraucherschutz, Verbraucherrechte und Mdglichkeiten der Durchsetzung
sowie Verbraucherpflichten
— Globale, nationale und regionale Zusammenhéange und Auswirkungen von
Konsumentscheidungen

Der Bereich Allgemeiner Konsum greift allgemeine Strukturen, Prinzipien, Grundan-
nahmen und Wirkungsweisen auf. Diese kénnen in den unterschiedlichen u.g. Be-
reichen zum Tragen kommen und konkretisiert werden. Die Einzelaspekte des

Bereichs Allgemeiner Konsum ermdglichen gleichzeitig auch eine
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Querschnittsperspektive, die die in konkreten Anforderungssituationen der o.g. Be-
reiche erworbenen Erkenntnisse abstrahieren und Ubertragen lassen.

= Bereich A - Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht

— Qualitat und Transparenz von Finanzprodukten und -dienstleistungen

— Produkt- und Dienstleistungsmarkte sowie alternative Konsummodelle

— Lohn bzw. Einkommen, Vermégensbildung, private Absicherung und Altersvor-
sorge

— Vertrage, Geld und Zahlungsverkehr

— Inanspruchnahme von Krediten und Vermeidung sowie Bewaltigung von
Uberschuldung

Der Bereich Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht ermoglicht die Kon-
struktion von Anforderungssituationen, in denen basierend auf der Kenntnis grundle-
gender rechtlicher Regelungen des wirtschaftlichen Geschehens finanzbezogene Ent-
scheidungen getroffen werden. Einerseits geschieht dies aus den unterschiedlichen
Perspektiven einer Konsumentin oder eines Konsumenten, einer Birgerin oder
eines Bulrgers, einer Unternehmerin oder eines Unternehmers, einer Privatperson
und anderer Entscheidungstrager. Andererseits erfolgt es im Spannungsfeld zwi-
schen Eigenverantwortung und staatlicher Firsorge und Regulierung sowie unter
der Bedingung von Knappheit. Im Rahmen der Informationsbeschaffung und -analyse
wird auf die Bedeutung von Expertise und die Beurteilung der Kompetenz und Glaub-
wurdigkeit der Quelle hingearbeitet.

= Bereich B — Ernahrung und Gesundheit

— Gesundheitsforderliche und nachhaltige Lebensfiihrung und Erndhrung
— Geschmacksbildung und Esskulturen

— Nahrungsproduktion und -zubereitung, Produktionsketten

— Lebensmittelsicherheit und -kennzeichnung

— Suchtprophylaxe und Drogenpravention

Der Bereich Ernahrung und Gesundheit ermdglicht die Konstruktion von Anforde-
rungssituationen, um sich mit der individuellen Essbiographie kritisch auseinanderzu-
setzen und verschiedene Auspragungen der Esskultur sowie Einflussfaktoren auf ihr
Ernahrungsverhalten kennenzulernen. Dazu gehdort u. a. auch die
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Auseinandersetzung mit individuellen Essbiographien in Beziehung zu verschiede-
nen Lebensstilen in unterschiedlichen sozialen Milieus. Davon ausgehend werden
umgekehrt auch Auswirkungen des individuellen Lebensmittelkonsums auf das Klima
und die globale Welt aufgegriffen. Fokussiert werden hierbei einerseits die Nah-
rungsmittelzubereitung unter ernahrungsphysiologischen und gesundheitlichen As-
pekten sowie globale Fragestellungen und andererseits Lagerung, Resteverwertung
und Abfallvermeidung. Im Sinne einer gesunden Lebensfiihrung werden Mdglich-
keiten der Pravention sowie Unfall- und Verletzungsprophylaxe reflektiert, unter-
schiedliche Kdrperideale hinterfragt sowie gesundheitsférderliche Verhaltensweisen
und die Gefahren u.a. von Sucht erkannt. Im Bereich Ernahrung und Gesundheit
ist das Ubergeordnete Ziel eine Verbesserung der Lebensqualitat der Menschen.

= Bereich C - Medien und Information in der digitalen Welt

— Medienwahrnehmung, -analyse, -nutzung und -sicherheit

— Informationsbeschaffung und -bewertung

— Datenschutz und Urheberrechte, Verwertung privater Daten
— Cybermobbing und Privatsphéare

— Onlinehandel

Der Bereich Medien und Informationen in der digitalen Welt greift Themenstellungen
u.a. Datenschutz, Personlichkeitsrecht, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Werbung und
Algorithmen auf und beleuchtet diese aus unterschiedlichen Perspektiven. Bildung in
der digitalen Welt hat somit auch die Aufgabe, Medienhandeln und Medieninhalte
kritisch zu hinterfragen: Asymmetrien zwischen Anbieter und Nutzer digitaler Medien
und Inhalte kdnnen thematisiert sowie Mdglichkeiten und Grenzen eigenen Handelns
erkennbar gemacht werden. Einsatz und Nutzen sowie Gefahren und Unzulénglich-
keiten in dem komplexen Bereich der Technologieentwicklung und ihrer Folgen sol-
len daher multiperspektivisch beleuchtet werden: als Konsumentin oder Konsument,
Biargerin oder Blrger, Unternehmerin oder Unternehmer, als Privatperson oder poli-
tisch Aktive(r) etc. In diesem Zusammenhang kénnen auch die rollenvariablen Beein-
flussungsmaoglichkeiten und Handlungs- sowie Verhaltensoptionen bericksichtigt wer-
den, die angesichts einer hauptsachlich medial gestitzten Informationsbeschaffung
und -weitergabe zu beachten sind.
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= Bereich D - Leben, Wohnen und Mobilitat

— Lebensstile, Trends, Moden

— Wohnen und Zusammenleben

— Haushaltsfihrung

— Energie- und Ressourceneffizienz, Klimaschutz
— Mobilitdt und Reisen

Der Bereich ermdglicht die Auseinandersetzung mit konsumbezogenen Alltags- und
Lebenssituationen, in denen Verantwortung fur die eigene Person sowie ggf. fur an-
dere Mitglieder eines Haushalts ilbernommen werden. Hier stehen auch veranderte
Arbeits- und Aufgabenverteilungen im Hinblick auf die Rollenverteilung der Ge-
schlechter im Haushalt im Mittelpunkt. Ebenso werden Lebensstile und Moden bspw.
bezogen auf die eigene Wohnung und das Wohnumfeld reflektiert sowie hinsichtlich
Asthetik und Funktion analysiert. Untersucht werden weiterhin sozio- ékonomische
Lebensbedingungen, die das Leben und Wohnen in unterschiedlichen Haushalten
und Lebensformen beeinflussen. Ermdglicht wird dabei u.a. auch die Auseinander-
setzung mit dem Umgang mit Ressourcen und dem privaten Energieverbrauch im
Hinblick auf Klima- und Umweltschutz sowie unter globaler Perspektive. Von Bedeu-
tung sind zudem die 6kologischen und sozio-6konomischen Konsequenzen des Mo-
bilitatsverhaltens in Alltag und Freizeit bzw. Urlaub. Betrachtet werden schlie3lich
auch staatliche Rahmenbedingungen und Regelungen, die Kinder und Jugendliche
unmittelbar beeinflussen bzw. die mitgestaltet werden kdnnen.
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Anhang 2: Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung
(RV Verbraucherbildung, S. 10 — 11)

Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung in Schule genannt:

= Reflexion von individuellen Bedirfnissen und Bedarfen sowohl in der
Gegenwart als auch in der Zukunft (Z1)

Identifikation individueller Bedurfnisse

Abwégung unterschiedlicher Moglichkeiten der Bedarfsdeckung
Identifikation von Mittelherkunft und Einkommensverwendungsbereichen
zur Bedarfsbefriedigung in privaten Haushalten

Reflexion des Spannungsfelds zwischen verfigbaren Mitteln fur unter-
schiedliche Verwendungszwecke und Konsumwiinschen

Reflexion von Lebensrisiken

Identifikation der unterschiedlichen Verfiigbarkeit von Ressourcen

» Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Einflissen auf Konsument-
scheidungen unter Berlcksichtigung verschiedener Interessen (Z2)

Identifikation unterschiedlicher Interessen von Anbietern und Nachfragern
Identifikation von Hindernissen selbstbestimmten Konsums

Reflexion der Wirkung von Elementen des Marketing-Mix und des Wandels
im Zahlungsverkehr auf das Verbraucherverhalten

Reflexion von demonstrativen und kompensatorischen Formen des Kon-
sums mit Blick auf Identitatsstiftung und soziales Prestige

» Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des
Konsums (Z3)

Identifikation und Analyse gesundheitlicher, dkologischer, finanzieller, so-
zialer Auswirkungen von Konsumentscheidungen

Identifikation von Hemmnissen und Zielkonflikten umwelt- und sozialver-
traglichen Konsumverhaltens

Reflexion der Wechselwirkungen zwischen Konsum, Produktion, technolo-
gischer und 6kologischer Entwicklungen auch unter globaler Perspektive

= Auseinandersetzung mit politisch-rechtlichen und sozio6konomischen
Rahmenbedingungen (Z4)

Verstandnis von verbraucherrelevanten rechtlichen Regelungen und fir un-
terschiedliche politische Verantwortungsebenen

Verstandnis des individuellen Einflusses auf Marktergebnisse und dessen
Restriktionen, von Verflechtungen im Wirtschaftskreislauf, fur Markt und
Wettbewerb

Reflexion der Hindernisse bei der Durchsetzung von Verbraucherinteressen
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» Reflexion von Kriterien fir Konsumentscheidungen (Z5)

Verstandnis von Produktqualitét hinsichtlich Eigenschaften und Funktio-
nalitat

Verstandnis von Prozessqualitat bzw. Lebenszyklus eines Produkts hin-
sichtlich Herstellung, Transport, Nutzung, Entsorgung

Identifikation von Nutzen und Kosten

Reflexion von Motiven und Bedingungen einer Kreditaufnahme

Reflexion von Vorsorgemaoglichkeiten unter Berticksichtigung von Lebensri-
siken

Abwéagung von Verbraucherinformationen in verschiedenen Formaten und
unterschiedlicher Herkunft

= Auseinandersetzung mit individuellen, kollektiven und politischen Gestal-
tungsoptionen des Konsums (Z6)

Entwicklung von Gestaltungsoptionen fir einen selbstbestimmten, verant-
wortlichen und nachhaltigen Konsum

Analyse und Reflexion von Lebensstilen und sozialen Milieus

Reflexion von Strategien kollektiver Beeinflussung der Konsumentenposi-
tion sowie der Interessenvertretung

Reflexion politischer Strategien zur Veranderung der Konsumentenposition,
wie z.B. Anreize, Steuern, Informationspflichten, Schutzrechte, Verbote, An-
gebot offentlicher Guter





Land: Rheinland-Pfalz

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen

hier: Abfrage der Lander
Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Ministerialratin
Name: Ute Schmazinski
Tel.: -6131164574
E-Mail: ute.schmazinski@bm.rlp.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

Grundlage ist die Richtlinie Verbraucherbildung fur allgemeinbildende Schulen in
RLP
* Neue Richtlinie tritt im August 2020 in Kraft: Weiterentwicklung der gesamten
Richtlinie von 2010, Anpassung an aktuelle Entwicklungen
1. Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht
2. Erndhrung und Gesundheit
3. Medien und Information
4. Nachhaltiger Konsum und Globalisierung
* Vernetzung des verbraucherpolitischen Leitbildes mit dem politischen Konzept
der nachhaltigen Entwicklung
+ Kern: Entwicklung eines schuleigenen Konzeptes zur Verbraucherbildung
Dieses soll Teil des Schulprogramms werden. Dazu muss Verbraucherbildung in
den allgemeinen Qualitatsentwicklungsprozess an der Schule eingebunden und
damit zu einem wichtigen profilbildenden Element im Rahmen der Schulprogram-
mentwicklung werden. Das schuleigene Konzept zur Verbraucherbildung verbin-
det die Vorgaben der Richtlinie Verbraucherbildung mit den Lehrplanvorgaben fur
die Facher der jeweiligen Schulformen und setzt diese in den schuleigenen Ar-
beitsplanen um.
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1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Sachunterricht, Biologie und Chemie,
Sozialkunde bzw. Wirtschaftslehre, Gesellschaftslehre, Religion/Ethik
Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Verwaltung

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungsplanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1 s. Richtlinie Verbraucherbildung fur allgemeinbildende Schulen in
Rheinland-Pfalz August 2020
2 S. 0.
3 S.0
4 S.0
5 S. 0.
6 S.0
7 S.0
8 S. 0.
9 S. 0.
10 S. 0.
11 S. 0.
12 S. 0.
13 S. 0.

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen

Projekte/MaRnahmen zur Verbraucherbildung

Alle

Landesweite schulische Netzwerke mit Bezug zur Verbraucherbildung:

Netzwerk BNE-Schulen
Netzwerk FairTrade-Schools
Netzwerk Schulgarten

Aktion Bien an Schulen

Medienbildung: Medienkompetenz macht Schule (10 Punkte-Programm:

Medienkompetenznetzwerke (MKN)

MedienkomP@ss Rheinland-Pfalz: Kompetenzorientiertes Medienbildungs-
konzept fur Schilerinnen und Schuler der Primarstufe und der Sekundarstufe
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I. Er berticksichtigt in altersgemaf3er Form alle Kompetenzen, die von der KMK
in der Strategie ,Bildung in der Digitalen Welt* (12/2016) definiert werden

Medienscouts

Medien sicher nutzen

Ern&dhrung/Nachhaltigkeit

Lernort Bauernhof: Landwirtschaft entdecken, erleben und begreifen — dazu
haben landwirtschaftliche Betriebe spezielle padagogische Angebote auf ihren
Betrieben entwickelt.

Schilerinnen und Schiler erhalten Einblicke in moderne Landwirtschaft und
erfahren, woher Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Das Be-
sondere an diesem Ansatz ist, dass landwirtschaftliche Betriebe als aul3er-
schulische Lernorte aktiv werden. Die Schilerinnen und Schiiler verlassen ihre
Klassenzimmer und lernen, abgestimmt auf die jeweiligen Lehrplane, auf den
Bauernhofen. So erleben sie die Zusammenhange von Theorie und Praxis.
Die Betriebsleiter/innen sind qualifiziert und bieten padagogische Lerneinhei-
ten fur Schulklassen unterschiedlicher Altersstufen an.

Kids an die Knolle: Schulgartenprojekt mit dem Kartoffelhandelsverband

Qualifizierungsprozess Schulverpflegung (Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung)

Tage der Schulverpflegung (jahrlich mit Wettbewerben)

Lernorte Nachhaltigkeit: z.B. Forstamter, Naturerlebniszentren, 6kologische
Stationen, Naturparkzentren,

Finanzen/Markt/Verbraucherrecht

Schulerfirmen (z.B. JUNIOR): Die JUNIOR-Unternehmen werden von 10 bis
15 Schilerinnen und Schilern gegriindet, eine echte Geschéftsidee wird ent-
wickelt und anschlieBend umgesetzt. Durch den hohen Praxisbezug werden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wirtschaftlichen Denken und Handeln
angeregt.

Schilergenossenschaften (nachhaltig wirtschaften, solidarisch handeln)
Schillergenossenschaften sind von Schilerinnen und Schilern eigenverant-
wortlich gefuihrte Schilerunternehmen, die auf dem genossenschaftlichen Un-
ternehmerprinzip beruhen. Im Rahmen ihres Schilerprojektes erarbeiten sie
eigene Geschéftsideen, Organisationsstrukturen und Arbeitsablaufe. Die
Schilerinnen und Schuler entwickeln Produkte und/oder Dienstleistungen, die
sowohl schulintern als auch aufRerhalb der Schule vertrieben werden kénnen.

Unterrichtskonzept Geld und Finanzen: Umgang mit dem eigenen Geld
Banktour

Planspiel Borse: Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer ein Wertpapier-
depot mit einem virtuellen Spielkapital er6ffnen. Dieses Spielkapital gilt es
durch geschickte Transaktionen an der Borse zu vermehren. Die fiktiven Kaufe
und Verkéufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen wahrend der
Borsendffnungszeiten abgerechnet.
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Jugend grindet: Online-Wettbewerb fir Schiler*innen und Auszubildende,
sie entwickeln eine innovative Geschaftsidee und fihren im Online-Planspiel
ein virtuelles Unternehmen mit nachhaltigen Entscheidungen moglichst erfolg-
reich

Klasse 1-4

ABC der Lebensmittel: Unterrichtsreihe fiir Grundschilerinnen und Grund-
schiler. Sie besteht aus insgesamt neun Unterrichtseinheiten, die sich Gber
die vier Grundschuljahre verteilen. Jede Unterrichtseinheit hat einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil.

Ernahrungsfiihrerschein: In sechs bis sieben Doppelstunden lernen Dritt- und
Viertklassler, Lebensmittel mit allen Sinnen wahrzunehmen, zuzubereiten und
zu geniel3en. Es geht auch um wertschatzendes, umwelt- und klimafreundli-
ches Handeln.

EU-Schulprogramm (Programmteile Obst und Gemiise sowie Milch) mit ver-
pflichtenden padagogischen BegleitmalRhahmen zur Erndhrungsbildung

Klasse2000

ab Kl. 7

Erndhrung nachhaltig gestalten — Was ist uns unser Essen wert? Unter-
richtsprojekt zur nachhaltigen Ernéhrungsbildung in Theorie und Praxis

Lehrkrafte
aller Schul-
arten

Okonomische Bildung online: Modulares Fortbildungsprogramm fiir Lehrkrafte
in finf Bausteinen

OMEGA - Schule, Medien, Materialien

Landesarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft

Beraterinnen und Berater flr 6konomische Bildung (Padagogisches Landes-
institut RLP)

Beraterinnen und Berater ,Bildung fir nachhaltige Entwicklung*

Beraterinnen und Berater ,Pravention und Gesundheitsforderung®

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kénnen
als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um geprifte
»Produkte” staatlicher Institutionen handein)

www.verbraucherbildung.bildung-rp.de

https://bildung-rp.de/unterricht/medienbildung.html

https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/

https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/

https://www.ernaehrungsberatung.rlp.de/

https://omega.bildung-rp.de/

www.verbraucherbildung.de/materialkompass

http://www.consumerclassroom.eu/dehttps://ec.europa.eu/chafea/consumers/informa-

tion-education/consumer-classroom/index en.htm




http://www.verbraucherbildung.bildung-rp.de/

https://bildung-rp.de/unterricht/medienbildung.html

https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/

https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/

https://www.ernaehrungsberatung.rlp.de/

https://omega.bildung-rp.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass

http://www.consumerclassroom.eu/de

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-classroom/index_en.htm

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-classroom/index_en.htm
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz

Angebote von Projekten fur Schulen, besonders im Bereich Me-
dien, Finanzen und Gesundheit/Ernéhrung; Fortbildungen fur
Lehrkrafte

Mitglied in der landesweiten Steuerungsgruppe Verbraucherbil-
dung an Schulen

Universitat Koblenz

Aus- und Fortbildung fuir Lehrkrafte zur Verbraucherbildung

Mitglied in der landesweiten Steuerungsgruppe Verbraucherbil-
dung an Schulen

Erndhrungsberatung der Dienst-
leistungszentren landlicher Raum
DLR

Angebote von Projekten und Materialien zur Erndhrungsbildung
fur Schulen aller Schularten und Jahrgangsstufen;

Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung

Fachinformation und Beratung, Unterstiitzung bei Konzepten zur
Ernahrungsbildung; Materialien; die Vernetzungsstelle ist beim
DLR angesiedelt

Lernort Bauernhof/Landwirt-
schaftskammer/

LandFrauen Rheinland-Pfalz

Bauernhofe als padagogische Lernorte: Kooperationsvereinba-
rung zwischen Landwirtschaftskammer, Landwirtschafts- und Bil-
dungsministerium

Angebote zur Erndhrungsbildung (auch im Ganztagsschulbe-
reich); Organisation und Durchfiihrung Ernéhrungsfiihrerschein;
Mitglied in der landesweiten Arbeitsgruppe im Netzwerk gesund
aufwachen (Praventionsgesetz)

Landesarbeitsgemeinschaft
SchuleWirtschaft

Praxisorientierte Fortbildungen in Kooperation mit der Landesver-
einigung der Unternehmerverbande, dem Wirtschafts- und Bil-
dungsministerium

Schuldnerfachberatungszentrum
der Johannes-Gutenberg-Univer-
sitat Mainz

Projekte und Fortbildungsveranstaltungen zur Schuldenpréven-
tion, finanzieller Allgemeinbildung

Krankenkassen

Angebote zur Gesundheitsférderung/Ernahrungsbildung
Kooperationsvereinbarungen mit einzelnen oder mehreren Kran-
kenkassen zu unterschiedlichen Projekten; Umsetzung Praventi-
onsgesetz im Netzwerk gesund aufwachsen der Landesregierung

Unimedizin Mainz

Kooperationsvereinbarungen zu Projektes zur Gesundheitsforde-
rung und Pravention/Ernahrung/Hygiene

Landeszentralen

- Gesundheitsférderung (LZG): Kooperationen im Bereich Ernah-
rungsbildung, psychische Gesundheit, Sexualerziehung, Sucht-
préavention

- politische Bildung (LpB): Koordination ,Schule ohne Rassismus-
Schule mit Courage“ (Demokratiebildung)
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- Umweltaufklarung

AbschlieRend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den unter Frage 3 genannten Mal3nah-
men in erster Linie nicht um Projekte, sondern um dauerhafte MaRnahmen bzw. fortlaufende
Angebote handelt. Die hier aufgefuhrten Mal3nahmen, Projekte und Kooperationen bilden einen
Ausschnitt aus den wichtigsten Angeboten fur Schulen, sind aber nicht abschliel3end zu betrach-
ten.






Land: Saarland

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: StR
Name: Patrick Maurer
Tel.: 06815017422
E-Mail: p.maurer@bildung.saarland.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Sachunterricht,
Arbeitslehre, Sozialkunde/Politik bzw. Gesellschaftswissenschaften,
Beruf und Wirtschaft

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach

1 Konsumfeld Essen und Trinken: Gesunde Lebensmittel; | Sachunterricht
verbraucherbewusstes Einkaufen von Lebensmitteln

2 Konsumfeld Essen und Trinken: Erzeugung von Nahrungsmitteln; | Sachunterricht
wertschatzender Umgang mit Nahrungsmitteln

3 Konsumfeld Korper- und gesundheitsbewusster Konsum: | Sachunterricht
Gesundheitsbewusstes Verhalten, Gesunde Erndhrung, wichtige
Grundnahrungsmittel: Bestandteile, Herkunft und Verarbeitung,
Herstellung gesunder Mahlzeiten

4 Konsumfeld Korper- und gesundheitsbewusster Konsum: | Sachunterricht
Bedeutung abwechslungsreicher, gesunder Erndhrung und
regelmafiger Essenszeiten

5 Konsumfeld Essen und Trinken: Pflanzen in unserer Umgebung, | Naturwissenschaf-
Hinweise: Kartoffel als Grundnahrungsmittel, gesundes Fruhstick, | ten,
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Kinderkaffee (Malzkaffee), Vom Korn zum Brot; Herstellung von
Lebensmitteln und verantwortungsbewusster Umgang

O0konomische und dkologische Prinzipien anwenden: material- und
ressourcensparend arbeiten, Kriterien zur Wirtschaftlichkeit,
(Preis, Qualitat, Haltbarkeit), bei der Auswahl von Materialien und
Werkzeugen anwenden

Arbeitslehre

Konsumfeld Kommunikation und Information:
Informationstechnische Grundbildung; Datenschutz; Virenschutz

Arbeitslehre

Klassen 7/ 8: Funktionen von Geld, Einkommensarten;
Zahlungsverkehr, Mdoglichkeiten des Sparens, Zinsen, Planung
eigener Ausgaben, bargeldloser Zahlungsverkehr; grundlegende
Prinzipien der Buchfihrung, Probleme der Kleinkredite,
Dienstleistungsvertrage; eigene Finanzsituation analysieren Vor-
und Nachteile  aktueller  Marktformen und  nennen
Verbraucherrechte von Jugendlichen; Umweltkonflikte und
Nachhaltigkeit, Umgang mit Wertstoffen: unterscheiden
Ressourcen, Wertstoffe und Mull, beschreiben den Wandel im
Umgang mit Mull, und Wertstoffen, beschreiben und bewerten
regionale und globale, Entsorgungs- und Recyclingwege sowie
Entsorgungsprobleme, reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten,
gehen bewusst mit Ressourcen um

positive eigene Darstellung in sozialen Netzwerken; Datenschutz;
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild

Kaufentscheidung, Kennzeichnung von Lebensmitteln,
Organisationen des Verbraucherschutzes, Verbraucherberatung

Gesellschafts-
wissenschaften

Beruf
Wirtschaft

und

Klimaveranderung und anthropogener Klimawandel:
Handlungsfelder in ihrem unmittelbaren Umfeld (z. B.
Miullvermeidung, Einkauf heimischer Produkte, fleischarme
Erndhrung, energiebewusstes Handeln, Konsumkonflikte) und
stellen Handlungsmdglichkeiten dar.

Fairer Handel: Merkmale fair gehandelter Produkte, Vergleich von
Preis, Qualitat, Verfugbarkeit und Produktionsbedingungen von
Fair-Trade-Produkten mit Produkten, die nicht aus fairem Handel
stammen.

Bedurfnisse reduzieren, statt Befriedigung ihrer Winsche zu
suchen, betrachten und verweilen statt konsumieren

Gesellschafts-
wissenschaften,

Religion

Euro: Unterscheidung von der Funktionen des Geldes als Tausch-
und Zahlungsmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel,
benennen die Geldformen und unterscheiden verschiedene
Zahlungsarten, beurteilen mehrperspektivisch die Vor- und
Nachteile einer gemeinsamen europaischen Wéhrung

Soziale Netzwerke im Internet, Begriff Cyber-Mobbing, virtuelle
Freundschaften, auseinander, Fallanalysen und eigene
Erfahrungen, die Gefahren der Kommunikation in sozialen

Gesellschafts-
wissenschaften

Sozialkunde






-3-

Netzwerken, stellen die Gefahren der Preisgabe personlicher
Daten im Internet dar, Diskutieren eigener Erfahrungen mit
Mobbing im Internet und Erérterung von Mobglichkeiten, sich
erfolgreich dagegen zur Wehr zu setzen;

Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen, Rechtsfahigkeit,

deliktsfahigkeit, Geschaéftsfahigkeit, Kaufvertrag,
Jugendschutzgesetz; Datenschutz und Internet
10 Klassen 9/ 10: Beruf und

Einkommensarten, Kalkulation von Preisen, Moglichkeiten des Wirtschatt

elektronischen Zahlungsverkehrs, Mdglichkeiten der Geldanlage,
Planung von Investitionen in eigene Projekte; Finanzierung
eigener Vorhaben, Investitionskredit vs. Konsumkredit; Ermittlung
des eigenen finanziellen Spielraums;

Rechtsvorschriften in  sozialen Netzwerken (Urheberrecht,
Bildrechte), allgemeine  Geschéftsbedingungen  sozialer
Netzwerke; Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens; Optimierung des
Energie- und Ressourcenverbrauchs;

Urheber- und Vertragsrechte; richtige Zitierweisen;

verbraucherfreundliche, nachhaltig  produzierte  Produkte;
Wertschopfungsketten, Verbraucherrechte

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?
Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
Tag der Schulverpflegung; Projekttag zur gesunden Ernahrung und des bewussten
Umgangs mit Nahrungsmitteln
Lehrerfortbildung am Landesinstitut fur Padagoik und Medien (LPM)
Saarland picobello
4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kénnen

als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um geprifte
»Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

Konsumwelt kompakt - Angebot des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen;

Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung: http://www.test.de/unternehmen/schule unter-
richt/lehrmaterial/konsumwelt/

Uberschuldungspravention fiir junge Menschen; Materialien des Diakonischen Werkes:
http://www.diakonisches-werk-saar.de/php/themen detail.php?themen id=399&niederlassun-
gen_id=10&language id=1&parent id=399

Schufa macht Schule - Unterrichtsmaterialien zur Uberschuldung von Jugendlichen:
http://www.schufamachtschule.de/de/home/

Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.: http://www.nes-web.de/

Materialien fur Unterricht und Projekttage im Rahmen der Kampagne ,Verantwortung und Nach-
haltigkeit. Mach mit!* (http://www.saarland.de/118686.htm




http://www.test.de/unternehmen/schule_unterricht/lehrmaterial/konsumwelt/
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Materialkompass Verbraucherbildung https://www.verbraucherbildung.de/materialkompass-hilfe

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Diakonisches Werk Saarland

Uberschuldungspravention; Unterrichtsmaterialien

Verbraucherzentrale Saarland

Angebote fir Schulen

z.B. Powerkauer auf Gemisejagd; Die Mach Bar Tour. Kostenfalle
Handy & Co.

Verbraucherzentrale Saarland

Schokologie; Workshop zum  Thema fairer Handel,

verantwortliches Verbraucherverhalten

Verbraucherzentrale Saarland

Dein Handy und der Krieg im Kongo; verantwortungsbewusster
Umgang des Verbrauchers mit Rohstoffen,

Verbraucherzentrale Saarland

Kostenfalle Handy und Co.

Verbraucherzentrale Saarland

Schuldenfrei - Losungen fur die Grof3region

Entsorgungsverband Saar (EVS) | "Alles Mull oder was?" Verbraucherverhalten und der
verantwortungsbewusste Umgang mit den natlrlichen
Ressourcen

Entsorgungsverband Saar (EVS) | bewusster Umgang der Verbraucher mit der natirlichen

Ressource Wasser

Ministerium fir Umwelt und

Verbraucherschutz

Vernetzungsstelle Schulverpflegung; bewusstes und gesundes
Essen

Netzwerk Entwicklungspolitik im
Saarland (NES)

Konsumkritische Stadtrundgange im Saarland; Auf den Spuren
des eigenen Konsums, Schaffung eines verantwortlichen
Verbraucherbewusstseins, Angebot fiir Schulklassen

Landesmedienanstalt des

Saarlandes

Kinder telefonieren mit "Polly und Fred"; Gefahren des

Mobiltelefons

Landesmedienanstalt des Saar-
landes

Internet ABC: Mit Spaf? und Sicherheit ins Internet
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Land: Sachsen

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Sachsisches Staatsministerium fur Kultus, Referate 44 und 33
Name: Frau Dr. Marx (Ref. 44 - Schulfachliches), Herr Hegewald (Ref. 33 — Gesund-
heitsférderung Ubergreifend)
Tel.: 0351 564-69411 (Frau Dr. Marx), -68314 (Herr Hegewald)
E-Mail: martina.marx@smk.sachsen.de
juergen.hegewald@smk.sachsen.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Sachunterricht (SU), Mathematik (MA), Biologie (BIO), Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales
(WTH), Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung (GK) und
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (G/R/W)

Das Thema Verbraucherbildung wird in verschiedenen Fachlehrplanen ausgewahlter
Klassenstufen thematisiert und kann somit aus den unterschiedlichen fachlichen Perspektiven
behandelt und diskutiert werden. Damit ist eine ganzheitliche und facettenreiche Beschaftigung
mit dem Thema im Unterricht gesichert.

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach

1 s. Lernfeld "Rolle der Verbraucher" unter: www.lernportal-sach-
sen-geniessen.de (Einteilung in Elementarphase, Primarphase,
Sekundarphase I, Sekundarphase Il) - s. auch unter Punkt 4
"Lernportal-Sachsen-geniel3en”

s. Eintrag bei Kl. 4

2 S. 0.

3 S. 0.
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4 KI. 1 bis 4: Gebrauch von Minzen und Geldscheinen; Auswahl ge- | MA; SU
sunder Lebensmittel, Produkte aus der Region, Transportwege,
fairer Handel, Kinder als Konsumenten

5 s. Eintrag KI. 10

6 S. 0.

7 S. 0.

8 S. 0.

9 S. 0.

10 KI. 7 bis 9 Oberschule: Umgang mit Gitern und Geld, Bedirfnisse | WTH; BIO;
und knappe Mittel, Konsumtion und Produktion, Produktion im pri- | GK(MS);
vaten Haushalt; KI. 5 bis 10 Oberschule/Gymnasium: Erndhrungs- | G/R/W(GY)
erziehung; Kl. 9/10 Oberschule/Gymnasium: globale Themen der
Verbraucherbildung

EN (OS
Kl. 5 bis 9/10 Lernbereich ,Me als consumer* (0S)
INF, TC
Jahrgangsubergreifend sind in den Lehrplanen der Facher Infor-
matik und Technik/Computer z. B. die Themen Datenschutz und
Urheberrecht enthalten.
"Lebendige Elbe" - Bewusstseinsbildung fur Schiler/innen zu
Wasser als Lebensmittel und schiitzenswertes Gut/Kooperation
mit der Deutschen Umwelthilfe

11 s. Eintrag Jgst. 12

12 Jgst. 11/12 Gymnasium: Themen der Globalisierung, Chancen | G/R/W
und Risiken

13

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
ubergrei- s. LERNFELD ROLLE DER VERBRAUCHER
fend

PROJEKTANGEBOTE/PROJEKTPARTNER Online-Portal zur Férderung von Ernah-
rungs- und Verbraucherkompetenzen bei Kindern und Schiilern im Alter von 3 bis 18
Jahren ,Junge Sachsen geniel3en — Fit mit Genuss in Kita und Schule® (www.lernpor-
tal-sachsen-geniessen.de)

Es sind systematisiert aufbereitete und ausgewdahlte sachsische sowie bundesweite
Projektangebote, Materialien, Inhalte und Links zu den fir das Lernfeld relevanten
Partnern und Fachverbanden enthalten. Das Onlineprotal zur Férderung von Ernah-
rungs- und Verbraucherkompetenzen ist gegliedert in drei Bereiche: (1) Bildungspha-
sen/Altersgruppen (2) Lernfelder und (3) Wissenschaftliche Grundlagen.
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4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kdnnen
als positive Beispiele angefuhrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um geprufte
»Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/ Der Trager des Portals wird Gberwiegend aus 6f-

fentlichen Mitteln geférdert. Die im Portal aufgefihrten Angebote unterliegen einem Qualitats-

chek.

http://www.bildung.sachsen.de/bne

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Landesarbeitsstelle Schule - Ju-
gendhilfe Sachsen e. V.

Erstellung und Pflege eines Online-Portals fur Schulen und Kin-
dertagesstatten zur Forderung von Erndhrungs- und Verbraucher-
kompetenz bei Kindern und Schilern im Alter von 3 bis 18 Jahren
~Junge Sachsen genielten — Fit mit Genuss in Kita und Schule*
(www.lernportal-sachsen-geniessen.de); systematisiertes Aufzei-
gen relevanter Materialien, Projekte und Inhalte

Verbraucherzentrale Sachsen | Mainahmen und Angebote zur Fort- und Weiterbildung von Lehr-

e. V. kraften sowie fur Klassen verschiedener Schularten zu Lebens-
mitteln und zur Erndhrung

Sachsische Landesvereinigung | Partner zur Entwicklung von Schule als gesunde Lebenswelt, Tra-

fur Gesundheitsforderung e. V.

ger der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen

Landesmedienanstalt

kostenfreie Nutzung der Sachsischen Ausbildungs- und Erpro-
bungskanale

Landeskriminalamt

Beratungsangebote im Rahmen der polizeilichen Praventionsar-
beit

Trager der freien Wohlfahrts-

pflege

Angebote fir Klassen verschiedener Schularten, insbesondere
Berufsschulen, sowie Lehrkrafte zu Themen: Umgang mit Geld,
Bankwesen, Verbraucherrechte (Kontext Schuldenpravention)

Entwicklungspolitisches Netz-

werk Sachsen e. V.

Vernetzung zum Austausch, Entwicklung von Fortbildungen

Lokale Agenda 21 fir Dresden
e. V.

Vernetzung zum Austausch von Fortbildungen

Netzwerk Umweltbildung Sach-
sen

Vernetzung zum Austausch, Entwicklung von Fortbildung

Sachsisches Landesamt fir Um-
welt, Landwirtschaft und Geolo-

gie

Kooperation mit regionalen Anbietern zur Verbraucherbildung und
Férderung von Nachhaltigkeit im Primarbereich

,EU-Schulprogramm  fir  Obst, Gemise und  Milch®
(https://www.smul.sachsen.de/foerderung/eu-schulprogramm-
fuer-obst-gemuese-und-milch-5522.html)
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Land: Sachsen-Anhalt

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Referatsleiter
Name: Winfried Nahrstedt
Tel.: 0391 567-3742
E-Mail: winfried.nahrstedt@sachsen-anhalt

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

X Nein

[] Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1 Vorrangig im Sachunterricht der Grundschule gibt es folgende die
Verbraucherbildung betreffenden Schwerpunkte:
e Eigene Konsumbedurfnisse darstellen Deutsch,

e Sinnvoller Umgang mit Taschengeld
¢ Malnahmen zum Schutz des eigenen Koérpers ergreifen

e Kritisch das eigene Konsumverhalten bewerten Umwelt | Sachunterricht,
und Gesundheit Ethikunterricht

e Lebenswichtigen Fragen nachgehen
¢ Nachrichtenibermittlungen friher und heute

Mathematik,

2 siehe Schuljahrgang 1 S. 0.
3 siehe Schuljahrgang 1 Deutsch,
Mathematik,

Sachunterricht,
Ethikunterricht
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siehe Schuljahrgang 1

Mathematik,
Sachunterricht,
Ethikunterricht

Im Hauswirtschaftsunterricht der Sekundarschule flie3t die Ver-
braucherbildung in folgende Kompetenzbereiche ein:
Schuljahrgang 5/6

Kompetenzschwerpunkt: im Haushalt gesund leben und sich
wohlfihlen

e Einkaufe unter Beachtung ausgewahlter Einflussfaktoren
planen und ausfuhren

e Textilkennzeichnung als Orientierungshilfe nutzen

e Das eigene Konsumverhalten kritisch bewerten

e Leben mit Medien

e Gesundes Leben

Hauswirtschaft

Deutsch,
Kunsterziehung,
Mathematik,
Physik,  Biologie,
Religionsunterricht

siehe Schuljahrgang 5

Hauswirtschaft

Deutsch,
Kunsterziehung,
Mathematik,
Physik,  Biologie,
Religionsunterricht

Arbeiten im Haushalt ausfiihren und Ressourcen nutzen, Lebens-
mittel auswahlen und den Gesundheitswert beurteilen

Hauswirtschatft,
e Ressourcensituationen von Haushalten dokumentieren \[/)V;:Ef::s ft,
e Lebensmittel nach Qualitatsmerkmalen und nach Elemen- Geograp,hie,
ten der Lebensmittelkennzeichnung auswahlen Chemie, Biologie,
 Die Gesundheit unterstiitzende Wirkung von Lebensmit- | Rejigionsunterricht,
teln beurteilen Musik, Physik
e Leben mit Medien
e Aktiv das Leben gestalten
e Nachhaltiger Umgang mit nattirlichen Ressourcen
Ab Schuljahrgang 7 bis einschlief3lich Schuljahrgang 10 wer-
den im Rahmen von fachertubergreifenden Kursen wie Mo-
derne Medienwelten, Planen, Bauen und Gestalten und Rechts-
kunde weitere Themen behandelt.
e Einen privaten Haushalt unter wirtschaftlichen Aspekten | Wirtschaft,
analysieren Deutsch,
» Einkommensquellen und Einkommensverwendung be- | Geographie,
schreiben Chemie, Biologie,

e Das Spannungsfeld zwischen verfigbaren Mitteln und
Konsumwiinschen untersuchen
o Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten nennen

Religionsunterricht,
Physik
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e Aus Kaufvertragen die Rechte und Pflichten beider Ver-
tragspartner ableiten

e Den Informationsgehalt verschiedener Formen von Wer-
bung erschlieRen

9 e Vertragsformulare nutzen Wirtschaft, Deutsch
e Vertragsangebote bewerten Chemie, Biologie,
e Problemlésungen fiir ausgewahlte Lebenssituationen (z.B. | Religionsunterricht,
Wohnraumbeschaffung, Wohnraumgestaltung) bewerten | Technik
e Verbraucherrelevante Informationen aus verschiedenen
Quellen entnehmen, bewerten und nutzen
¢ Verschiedenen Angebote flr einen Kreditvertrag einholen,
prufen und einen geeigneten auswahlen
¢ Rechtliche Grundlagen fur Ware-Geld-Geschéfte nennen
o Madglichkeiten und Grenzen ausgewahlter Ernéhrungsfor-
men und Diaten
e Einfache Dienstleistungs- oder Warentests vorbereiten,
durchfiihren und auswerten
e Ernahrungsverhalten untersuchen und
10 siehe auch Schuljahrgang 9 Technik,
e Gewollte und ungewollte Auswirkungen von Alltagtechnik | Wirtschaft,
und Groltechnologien erkennen und Handlungsmaoglich- | Deutsch,
keiten abwéagen Geographie,
e Leben mit Medien Sozialkunde
e Unternehmerisches Handeln erkunden und erproben;
11 e Fahigkeit zum kritisch differenzierten Umgang mit vielfalti- | Deutsch,
gen .Darstellungen rechtlich relevanter Probleme in den Geographie,
Med!en . Sozialkunde,
e Mediennutzung zum selbstorganisierten Lernen
 Medienkompetenz in relevanten Lebenssituationen sach- | Biologie, — Physik,
und zielgerichtet anwenden Chemie
o Okologische Gestaltung der sozialen Marktwirtschaft Wirtschaftslehre,
¢ Globalisierung der Markte Rec.h_tskunde, _
e Geld und Kredit Religionsunterricht
e Privat- und Arbeitsrecht
¢ Gesund leben in einer gesunden Umwelt
12 siehe Schuljahrgang 11 Deutsch,
Geographie,
Sozialkunde,

Biologie, Physik,
Chemie Wirt-
schaftslehre,
Rechtskunde, Reli-
gionsunterricht
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3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung

1-12 Umweltpreiswettbewerb; Landeswettbewerb der Stiftung Umwelt, Natur und Klima-
schutz

1-12 Materialkompass Verbraucherbildung, Materialien fir den Unterricht

6-12 "Grinder Kid's"; Schulerfirmenprojekt

1-12 "Gestaltungskompetenz fiir einen nachhaltigen Schulalltag”- Aufklarung tber Méglich-
keiten des nachhaltigen Konsums; Projektarbeit an Schulen

1-12 "Ernahrung auf dem Prifstand" - Information und Aufklarung tber gesundheitsfor-
dernde Ernahrung und nachhaltig erzeugte Lebensmittel

1-12 Einsatz von Medienberatern an den Schulen

1-12 Energiesparschule

1-12 Projekte Oko-Schulen
(http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische lernorte/lernort _oeko-
schule.html)

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kdnnen
als positive Beispiele angefuhrt werden? (Es sollte sich nach Méglichkeit um geprifte
»Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

Durch Veréffentlichungen auf dem Landesbildungsserver des Landesinstituts fiir Schulqualitat und
Lehrerbildung (www.bildungsserver.de) haben Lehrkréafte in einem passwortgeschuitzten Bereich die
Moglichkeit, diverse Materialsammlungen (z. B. Materialkompass), komplette Unterrichtsvorbereitun-
gen bis hin zu Angeboten aul3erschulischer Partner (Verbraucherzentrale, Eine Welt Netzwerk, Lan-
desenergieagentur etc.) zu nutzen. Die Angebote werden regelmafiig aktualisiert und erganzt. Zu-
gleich werden Uber den Bildungsserver entsprechende Fortbildungsangebote fur Lehrkrafte sowie
Wettbewerbsaufrufe veroffentlicht.

¢ Materialkompass;

e Ernahrungsfihrerschein;

¢ "Medienbildung - ein kompetenzorientiertes Konzept fir die Grund- und Sekundarschule
mit Beispielaufgaben"

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja
Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation
Verbraucherzentrale  Sachsen- | Projekte
Anhalt e. V.

Unabhéngiges Institut fir Um- | Projekte
weltfragen e. V.




http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische_lernorte/lernort_oekoschule.html

http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische_lernorte/lernort_oekoschule.html

http://www.bildungsserver.de/
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Umweltzentren

Fortbildung und Projekte

Eine Welt Netzwerk

Projekte

Medienanstalt Land Sachsen-An-
halt

Unterrichtmaterialien

Lexi-TV Unterrichtmaterialien
Landesvereinigung fir Gesund- | Projekte

heit Sachsen-Anhalt e. V.

Landesvereinigung fur Suchtfra- | Projekte

gen Sachsen-Anhalt e. V.

Landesenergieagentur Sachsen- | Projekte

Anhalt

Deutschen Umwelthilfe

Projekt "Garten in der Zukunft"






Land: Schleswig-Holstein

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:

Amtsbezeichnung: Ministerialratin

Name: Barbara Weber
Tel.: 0431-988 5791
E-Mail; barbara.weber@bimi.landsh.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein

[X] Ja, an Gemeinschaftsschulen

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja, an Gemeinschaftsschulen (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Verbraucherbildung

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1-4 Gesundheit und Erndhrung
Naturlich Lebensraume sowie Tiere und Pflanzen (Ssalj?unterricht
Arbeit und Wirtschaft
2 S.0. SuU
3 S.0 SuU
4 S.0 SuU
5 s. Fachanforderungen SEK | Verbraucherbildun
g (VBB)
6 s. Fachanforderungen SEK | VBB
7 s. Fachanforderungen SEK | VBB oder WPU
8 s. Fachanforderungen SEK | VBB oder WPU
9 s. Fachanforderungen SEK | VBB oder WPU




mailto:barbara.weber@bimi.landsh.de



10 s. Fachanforderungen SEK | VBB oder WPU

11

12

13

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung
14 Schulobst und gesundes Fruhstiick, Deutsche Gesellschaft fur Ernahrung
1-13 Schulklassen auf dem Bauernhof, Landwirtschaftskammer

Verbraucherschulen, Verbraucherzentrale

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kdnnen
als positive Beispiele angefiihrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um geprifte
»Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

Fachportal vom IQSH, Materialkompass des VZBV, Seiten der Verbraucherzentralen, Seiten des Bun-
deszentrums fUr Erndhrung, Seiten des BLE (Medienservice), Seiten in-form, Schuldnerberatung SH

www.wissen-rechnet.sich.de
www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de
www.schuldnerberatung-sh.de
www.verbraucherbildung.de/materialkompass
www.vzhbv.de

www.aid.de

5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation

Landwirtschaftskammer SH Programmbegleitung Schulklassen auf dem Bauernhof

Verbraucherzentrale SH Fortbildung

Bundeszentrum fur Ernahrung Fortbildung, Materialien

Anmerkung:

Verbraucherbildung ist in SH ein Fach in der SEK | an Gemeinschaftsschulen mit eigenen Fach-
anforderungen. An den Gymnasien gibt es das Fach Verbraucherbildung nicht. Dort wird Ver-
braucherbildung in unterschiedlichen Zusammenhangen im Rahmen des Unterrichts im Fach
Wirtschaft/Politik unterrichtet und ist dartiber hinaus eine Querschnittsaufgabe.

Das Schulfach ,Verbraucherbildung® hat 2009 das alte Schulfach ,Hauswirtschaft‘ abgeldst.
Ideen fur den neuen Lehrplan kamen aus dem Forschungsprojekt ,REViS* (Reform der Ernah-
rungs- und Verbraucherbildung in allgemein bildenden Schulen, 2003 - 2005). Im




http://www.wissen-rechnet.sich.de/

http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/

http://www.schuldnerberatung-sh.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass

http://www.vzbv.de/

http://www.aid.de/
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Forschungsprojekt REVIS wurden Bildungsziele und Kompetenzen fir eine zukunftsfahige Er-
nahrungs- und Verbraucherbildung definiert.

Das Projekt entstand aus der Erkenntnis, dass angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung
Basiskompetenzen im Bereich Essen und Erndhrung und Umgang mit Geld und Konsum immer
dringlicher werden. Gleichzeitig werden jedoch diese Kompetenzen in Familien und Schulen im-
mer weniger und weniger zukunftsgerecht vermittelt.

Seit dem Schuljahr 2019/2020 ist ein aktualisierter Lehrplan fur das Fach an SEK | an Gemein-
schaftsschulen in Kraft getreten:

Fachanforderungen Verbraucherbildung SEK | fur die Gemeinschaftsschulen mit und ohne
Oberstufe

Eine Handreichung fur die Lehrkrafte ist kurz vor ihrer Fertigstellung und Verdéffentlichung: Leit-
faden Verbraucherbildung.

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderun-
gen%20und%20L eitf% C3%A4den/Sek.%201_ll/Fachanforderungen/Fachanforderungen Ver-
braucherbildung.pdf

Das Fach Verbraucherbildung zielt darauf ab, Schilerinnen und Schuler in die Lage zu verset-
zen, Entscheidungen als Konsumenten selbstbestimmt, gesundheitsférdernd, qualitatsorientiert,
nachhaltig und sozial verantwortlich zu treffen und umzusetzen.

Lernfelder:

Rolle als Verbraucherin/Verbraucher

Wirtschaftliche und nachhaltige Lebensflihrung

Lebensfuhrung als Potenzial

Esskultur und Techniken der Nahrungszubereitung

Ern&hrung und Gesundheitsforderung

Didaktische Leitlinien:

Kompetenzorientierung

Subjektorientierung

Handlungsorientierung

Lernfeldverknipfung

Dazu geben sich die Schulen ein eigenes, schulinternes Curriculum. Eine Vernetzung mit dem
Fach "Wirtschaft/Politik" bietet sich dabei an.



https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf



Fachanforderungen
Verbraucherbildung
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Fachanforderungen Verbraucherbildung

Das Fach Verbraucherbildung in der Sek.1
Ziel des Verbraucherbildungsunterrichts
Die Didaktischen Leitlinien

Lernfelder

Das Kompetenzmodell
Medienkompetenz
Anforderungsbereiche und —ebenen
Frage-/Aufgabenstellung

. Ein Beispiel fur die Praxis
10.Leistungsbewertung

11.Schulinternes Fachcurriculum
12.Ausblick: Leitfaden
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1. Das Fach Verbraucherbildung in der Sek. |

> s.FAS.10 IQ.SH & ¥

2. Ziel des Verbraucherbildungsunterrichts

Das Fach Verbraucherbildung zielt
darauf ab SuS in die Lage zu
versetzen Entscheidungen als
Konsumenten selbstbestimmt,
gesundheitsfordernd,
qualitatsorientiert, nachhaltig und
sozialverantwortlich zu treffen und
umzusetzen.

IQ.SH & ¥





3. Didaktische Leitlinien

* Im Aultenring werden
die didaktischen
Leitlinien genannt:

» Kompetenzorientierung
= Subjektorientierung

+ Handlungsorientierung
* Lermnfeldverknipfung

> s.FAS.12f IQ.SH & ¥

= st iy b e

4. Lernfelder
Wirtschaftliche und nachhaltige Lebensfuhrung






4. Lernfelder
Lebensfuhrung als Potenzial

Die Vielfalt der individuellen und - Individuelle und gesellschaftliche Bildung
gesellschaftlichen Ressourcen umfassend und [EELIES Lebenszyklus

differenziert erkennen und nutzen. Achtsamkeitstraining
Gliicksunterricht
Erwachsenwerden
Humanvermogen
- Haushalts-, Familien und
Selbstmanagement
- Kinder- und Jugendrecht
- Lebensstile
VU PR - Umgang mit Konflikten Kommunikation
das Leben in der Gemeinschaft initiativ Konfliktstrategien
iibernehmen. Zivilcourage
- Gleichstellung, Diversitit
- Du und ich als Teil der Ehrenamt
Gesellschaft Sozialverantwortung
Einfluss und Tragweite der eigenen - Lebensplanung und Gestaltung  Zukunftsplanung
Entscheidungen fiir sich und andere erkennen [ Ressourcen

und differenziert begriinden.

> s.FAS.18 IQ.SH sk ¥

e Coual raickiung
o Schulen Schleswia-Halstsin

4. Lernfelder
Esskulturen und Techniken der Nahrungszubereitung

nbgmprsiid e Frodwbm duch
e e o s T T

v e i ] e st e T
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4. Lernfelder
Ernahrung und Gesundheitsforderung

1Q.5H Y

= st iy b e

4. Lernfelder
Rolle als Verbraucherin/\Verbraucher

IQ.SH MY
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5. Das Kompetenzmodell

> s.FA S.15 1Q.5H ﬂ* :

6. Medienkompetenz

e Medienkompetenz als Aufgabe ALLER Facher
e verankert in jedem Lernfeld

e fachbezogene Aspekte im Lernfeld “Rolle als
Verbraucherin/\VVerbraucher*

e Erganzung zu den Fachanforderung ,Digitale
Medien im Fachunterricht"

0 Landesfachtag 18. Mai 2019 in Kiel

-+ s .FAS. 30 I0Q.5H & ¥
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7. Anforderungsbereiche und -ebenen

« Anforderungsebenen: ESA, MSA und UO

» Anforderungsbereiche:
o Anforderungsbereich I: Nachvollziehen und Reproduzieren
o Anforderungsbereich |l Verarbeiten und Verstehen
o Anforderungsbereich |1l Reflektieren und Handeln

- Fur jeden SuS mussen alle Anforderungs-
bereiche angemessen angeboten und
berucksichtigt werden

<+ s FAS.13 IQ.5H & ¥

8. Frage- / Aufgabenstellung

* ... bietet Anlass im Unterricht Fahigkeiten und
Fertigkeiten zu vermitteln, um die Kompetenzen zu
erweitern bzw. vertiefen (Kompetenzorientierung)

+ ... hat die Bedeutsamkeit und den Bezug zur Lebens-
und Erfahrungswelt der SuS im Blick
(Subjektorientierung)

+ ... bietet Gelegenheit, die erworbenen Kompetenzen
problemorientiert anzuwenden (Handlungsorientierung)

* ... Wechselbeziehung der Lernfelder wird beriicksichtigt
(Lernfeldverknipfung)

<+ s .FAS. 12 IQ.SH & ¥
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9. Ein Beispiel fur die Praxis

IQ.5H &¥

9. Beispiel fur die Praxis:
Frage-/ Aufgabenstellungen

* Wie setze ich die Empfehlungen der AiD-
Pyramide um?

« Warum sind die Erdbeeren im Winter so teuer?

* Was mache ich mit Gbriggebliebenem Obst und
Gemuse?

* Was kann ich bei einer reichhaltigen Apfelernte
mit den ganzen Apfeln machen?
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9. Ein Beispiel fur die Praxis

IQ.5H &¥

10. Leistungsbewertung
Uberlick

- Klassenarbeitserlass
- Bewertet werden Unterrichtsbeitrage

z. B. 7. B. 7. B.
= Ergebnis der = Verwendung von = Lernzielkontrollen,
Handlungsprodukte Fachsprache Tests
= Teilleistungen im = UG mit zielflhrenden - Reflexion durch Selbst-
Arbeitsprozess Beitrigen und
- Logische Darstellung Fremdeinschitzung
von Zusammenhdngen - Materialsammilungen
- Prasentationen
-+ s&. FA 5. 24f.

IQ.SH & ¥

¥ Tl b by
i kit kg Mk
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10. Leistungsbewertung
Grundsatze

« transparent

* produkt- und prozessorientiert

* prozessbegleitend

» Berucksichtigung aller Kompetenzbereiche

11. Schulinternes Fachcurriculum
als Aufgabe der Fachkonferenz

FA'S.35 o
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12. Ausblick: Leitfaden —
Konkretisierung der Fachanforderungen

* Praxisbeispiele zu exemplarisch ausgewahlten
komplexen Themen

* Kriterien guten Verbraucherbildungsunterrichts
* Digitale Medien im Verbraucherbildungéﬁﬁﬁt

IQ.5H A& ¥

Ein Facherportal (https://fachportal.lernnetz.de/informationen-verbraucherbildung.html) mit me-
thodischen und inhaltlichen Handreichungen befindet sich im Aufbau; daneben steht eine weitere
Internetplattform mit Beispiel-Curricula zur Verfugung. Eine Handreichung als Zusammenfas-
sung von Zielsetzungen und Umsetzungsmaglichkeiten ist in Arbeit.




https://fachportal.lernnetz.de/informationen-verbraucherbildung.html



Land: Tharingen

Fragebogen

Verbraucherbildung an Schulen
hier: Abfrage der Lander

Ansprechpartner:
Amtsbezeichnung: Referent
Name: Andreas Gentsch
Tel.: 0361/57-3411-792
E-Mail: andreas.gentsch@tmbijs.thueringen.de

la) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplanen als verbindliches
Thema vorgesehen?

[ ] Nein
X Ja

1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfacher zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein

X Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfacher)

Gymnasium, Gemeinschaftsschule:
¢ Wirtschaft und Recht (ab Klassenstufe 9)
Regelschule, IGS, KGS:

e Wirtschaft-Recht-Technik, Wabhlpflichtfacher: Wirtschaft-Umwelt-Europa, Informatik (ab
Klassenstufe 7)

alle Schularten:
e Kurs Medienkunde

2) Inwelchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr-
oder Bildungspléanen und entsprechenden Handreichungen thematisiert?

Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach
1 Individuum und Medien Heimat- und Sach-
2 kunde (HSK)
3 Individuum und Medien HSK
4
5 siehe Anmerkungen Kurs Medienkunde
6
7




mailto:anke.schroepfer@tmbjs.thueringen.de



8 Wirtschaft-Recht-

privater Haushalt Technik (WRT)

9 Wirtschaftliches und rechtliches Handeln im Haushalt Wirtschaft und
10 Recht
Informatik-Mensch-Gesellschaft
Informatik
11 Angewandte Informatik Informatik
12
Leistungsstorungsrecht Wirtschaft und
Recht
13 entfallt

3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung?

Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung

Die Thiringer Lehrplane sind standard- und kompetenzorientiert aufgebaut. Sie be-
schranken sich auf die Beschreibung verbindlicher zentraler fachspezifischer bzw.
aufgabenfeldspezifischer Kompetenzen und die Ausweisung zentraler Inhalte. Die
Konzentration der Lehrplane auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte sowie die
ergebnisbezogene Formulierung von Zielen des Kompetenzerwerbs haben zur Folge,
dass Ziele und Inhalte nicht mehr kleinschrittig dargestellt sind. Es liegt grundsatzlich
in der padagogischen Verantwortung der Lehrkraft und der Fachkonferenz der Schule,
die einzelnen Themen unter Berlicksichtigung aktueller Bezilige, regionaler Gegeben-
heiten und Schulerinteressen auszuarbeiten und so zu vermitteln, dass die Schiilerin-
nen und Schiiler anwendungsbereites Wissen erwerben kénnen.

Angebotene Projekte von unterschiedlichen Tragern kdnnen hierbei in die Unterrichts-
gestaltung integriert werden.

alle Nachhaltig wirtschaftende Schilerfirmen

4)  Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kénnen
als positive Beispiele angefuhrt werden? (Es sollte sich nach Mdglichkeit um geprfte
»Produkte” staatlicher Institutionen handeln)

Thiringer Schulportal (https://www.schulportal-thueringen.de/start), Thiringer Schulcloud
(https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud), Materialkompass des Bundes-
verbandes der Verbraucherzentrale




https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud
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5)  Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung?

[ ] Nein
X Ja

Name des externen Partners

Art & Umfang der Kooperation

Das Thuringer Ministerium fir Bildung, Jugend und Sport
(TMBJS) und das Thuringer Institut fur Lehrerfortbildung, Lehrpla-
nentwicklung und Medien (ThILLM) unterhalten zahlreiche Koope-
rationen.

Agethur Landesvereinigung fur
Gesundheitsférderung Thiringen
e.V. (https://agethur.de/)

Thiringer Landesmedienanstalt

Medienpraktische Projektarbeit in Kindertagesstéatten und Schu-
len

Medienpadagogische Fortbildung fur Erzieherinnen und Erzieher
in Kindergarten und Hort sowie fur Lehrerinnen und Lehrer

Medienpraktisches Jahr in den Thiringer Birgersendern fir Ab-
solventen der Staatlichen Studienseminare in Thiringen

Medienpadagogische Elternarbeit
Praxispartnerschaft mit Thiringer Hochschulen
Medienbildungsprojekte zur Unterstiitzung der Leseinitiative

Kulturelle Bildung

Thiringer Landesbeauftragte flr
Datenschutz

Unterstlitzung bei den Lehrerfortbildungsangeboten
Unterstlitzung bei der Lehrplanarbeit

Implementation von Bildungsinhalten zu Themen des Datenschut-
zes und der Datensicherheit in der Zweiten Phase der Lehrerbil-
dung

Zeitungsgruppe Thiringen

Nachhaltig wirtschaftende Schii-
lerfirmen arbeiten beispielsweise
intensiv mit der Fair-Handelsbe-
ratung Thiringen, dem Eine-
Welt-Netzwerk Thiringen
(EWNT) zusammen, teilweise mit
Kooperationsvertrag.

fairer Handel

nachhaltiger Konsum

Anmerkungen:

Allen Lehrplanen beigeordnet sind Leitgedanken. Diese stellen den Bezug zum Thuringer Schul-
gesetz her, erlautern das zugrundeliegende Bildungsverstandnis und gehen dabei auf die ver-
schiedenen Schularten ein. Sie stellen ausfihrlich den Kompetenzansatz dar, weisen auf die
schulinterne Lehr- und Lernplanung hin und geben Hinweise zur Leistungseinschatzung. Damit
stellen sie die Basis fir die Arbeit mit dem Fachlehrplan dar.






* Leitgedanken zu den Thiringer Lehrplanen fur die Grundschulen und fir die Férderschule mit
dem Bildungsgang Grundschule:

**x% |_eitgedanken zu den Thiringer Lehrplanen fir den Erwerb der allgemein bildenden Schul-
abschliisse

Ebenfalls wird der spezifische Beitrag jedes Faches zur Entwicklung der Medienkompetenz aus-

gewiesen, so dass im Ergebnis der Schuler in der Lage ist,

- Informationen, die Grundlage fur den Erwerb und die Anwendung von Wissen sind, zu erken-
nen und zu nutzen,

- den Zugriff auf Informationsquellen sowie die Auswahl und Verwertung von Informationen
sachgerecht, reflektiert und selbstbestimmt zu gestalten,

- auf der Grundlage von Kenntnissen medialer Kommunikation und ihren Regeln zu kommuni-
zieren,

- eigene Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, situations-, funktions- und adressatengerecht zu
prasentieren,

- eigene Medienproduktionen auf der Grundlage des sachgerechten Einsatzes unterschiedli-
cher Medientechniken vorzunehmen,

- auf der Grundlage gesicherter Kenntnisse medialer Codes, Symbole und Zeichensysteme
und der darauf basierenden Inhalt/Form/Struktur—Beziehungen unterschiedliche Medienan-
gebote zu analysieren, zu erdrtern und zu interpretieren und

- die Rolle der Medien bei der Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens so-
wie die die Wirklichkeit konstruierende Funktion und die Bedeutung der Medien fiir die Be-
rufs- und Arbeitswelt zu verstehen und einzuschatzen.

Erfolgreiche facheribergreifende Arbeit erfordert eine kontinuierliche schulinterne Lehr- und
Lernplanung, die in jeder Klassenstufe facherlbergreifende Frage- bzw. Problemstellungen ver-
bindlich ausweist.

In diesem Zusammenhang sind schul-interne Entscheidungen dartiber notwendig, welche Lern-
gelegenheiten und Lernanreize zu schaffen sind, damit Schiler Kompetenzen fiir ein zukinftiges
Leben in einer sich schnell verdndernden und zunehmend globalisierten Welt erwerben kénnen.
Dabei sind Schliisselthemen einer Bildung fir nachhaltige Entwicklung, wie

- Umgang mit Ressourcen,

- Klimaschutz,

- Konsum- und Lebensstile,

- kulturelle Vielfalt,

- natirliche Lebensgrundlagen und

- Menschenrechte

angemessen zu integrieren.

Diese Schliisselthemen stehen im engen Bezug zu den in den Thiringer Schulen etablierten
fachertbergreifenden Themen:

- Erziehung zu Gewaltfreiheit, Toleranz und Frieden,

- Umwelterziehung,

- Gesundheitsférderung,

- Umgang mit Medien und Informationstechniken,

- Verkehrs- und Mobilitatserziehung,

- Berufsorientierung.





» Medienkunde:

Ab Klassenstufe 5 wird der Kurs Medienkunde im Umfang von mindestens zwei Jahreswochen-
stunden pro Doppelklassenstufe verbindlich unterrichtet. Er ist in die Facher zu integrieren und
in der Lehr- und Lernplanung der Klassenstufen 5 bis 10 auszuweisen

Der Kursplan Medienkunde vereint, konkretisiert und systematisiert die in den Fachlehrplanen
enthaltenen Medienkompetenzerwartungen. Eine Empfehlung zur Implementierung des Kurses
Medienkunde in den einzelnen Fachern unter: https://www.schulportal-thueringen.de/bil-
dung_medien/medienkunde

Die Kompetenzerwartungen sind im Kursplan Medienkunde in sieben Lernbereichen beschrie-
ben.
Die Lernbereiche
- Information und Daten,
- Kommunikation und Kooperation sowie
- Prasentation
kénnen vorrangig dem methodisch-didaktischen Lernen mit Medien,
die Lernbereiche
- Medienproduktion, informatische Modellierung und Interpretation,
- Analyse, Begrindung und Bewertung,
- Recht, Datensicherheit und Jugendmedienschutz sowie
- Mediengesellschaft
dem inhaltlichen Lernen tGber Medien zugeordnet werden.

Kursplan Medienkunde unter:
https://www.schulportal-thueringen.de/web/quest/media/detail ?tspi=1897

Im Jahr 2017 wurde der Kursplan Medienkunde in der Grundschule herausgegeben
(https://www.schulportal-thueringen.de/web/quest/media/detail ?tspi=6214). Er legt die Grundla-
gen fur den Kurs Medienkunde ab Klassenstufe 5.

Die Thuringer Lehrplane sind unter https://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene einsehbar.

Einzelbeispiele aus den Fachlehrplanen — Ubersicht nicht vollstandig

» Auszige aus Lehrplan HSK fir die Grundschule und die Forderschule mit dem Bildungsgang
der Grundschule Schuleingangsphase: Lernbereich Individuum und Medien
(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail ?tspi=1264)

Der Schiiler kann
- verschiedene Medien nennen in Bezug auf
o Erfahrung,
o Wirkung,
o Nutzung,
- Moglichkeiten ausgewahlter Medienangebote fur das Lernen und die Freizeitgestaltung
nennen.
- sich Uber den Medienkonsum mit Schillern austauschen
- Medien zur Kommunikation, zur Information und zur Unterhaltung auswéhlen und nutzen.




https://www.schulportal-thueringen.de/bildung_medien/medienkunde

https://www.schulportal-thueringen.de/bildung_medien/medienkunde

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=1897

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=6214

https://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene

https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1264



- Medienbotschaften verstehen.

» Auszlige aus Lehrplan WRT fiur den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses
Klassenstufen 7/8: Lernbereich: privater Haushalt
(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2852)

Der Schiler kann:
- sich als Verbraucher charakterisieren,
- seine Rechte als Verbraucher nennen— Informationen zu Werbungen und Verbraucher-
schutz aus den Medien
» enthehmen,
» bearbeiten bzw. verarbeiten,
» zusammenfassen,
- verschiedene Formen von Werbung analysieren und anschaulich darstellen,
- Wege zur Verhinderung von Schulden anhand von Beispielen erlautern,
- fir sich Rickschliisse im Umgang mit Geld ziehen und Regeln fiir sein eigenes Verhalten
ableiten,
- den Einfluss von Werbung auf sein Verbraucherverhalten erkennen und Schlussfolgerun-
gen aufzeigen.

» Auszlige aus Lehrplan Wirtschaft und Recht fir den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
Klassenstufen 9/10: Wirtschaftliches und rechtliches Handeln im Haushalt
(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail ?tspi=2843)

Der Schiler kann:

- das Spannungsverhaltnis zwischen Bedurfnisvielfalt und Guiterknappheit beschreiben,

- das Wirtschaftlichkeitsprinzip erklaren,

- die Bedeutung des Einkommens in einer arbeitsteiligen Wirtschaft beschreiben,

- Aufgaben und Funktionen des Geldes sowie aktuelle Entwicklungen des Zahlungsver-
kehrs erklaren,

- Kreditarten und Geldanlagemaglichkeiten vergleichen,

- Ursachen der Verschuldung erklaren und Losungswege aufzeigen,

- mit Gesetzestexten arbeiten,

- zwischen Eigentum und Besitz unterscheiden,

- den Abschluss von Vertragen am Beispiel der Kaufhandlung darstellen,

- die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes an Beispielen begrinden,

- Rechts-, Geschéfts- und Deliktsfahigkeit definieren,

- ausgewahlte Verbraucherrechte aus der Sachmangelhaftung und den Fernabsatzge-
schaften erklaren und auf einfache Sachverhalte anwenden,

- den Einfluss der Werbung auf Kaufentscheidungen beschreiben,

- die Folgen seines Konsumverhaltens fir die Umwelt erklaren,

- Aspekte 6kologisch orientierten Verbraucherverhaltens diskutieren,

- einfache Falle aus dem Vertragsrecht I6sen,

- die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes an Beispielen begriinden.



https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2852

https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2843
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» Auszuige aus Lehrplan Informatik fir den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife Klassenstu-
fen 11/12: Lernbereich Angewandte Informatik
(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail ?tspi=3657)

Der Schiler kann:
- gesellschaftliche und ethische Aspekte der Nutzung sozialer Netzwerke beurteilen,
- Nutzen und Sicherheit aktueller Internetdienste diskutieren,
- Fallbeispiele zum Datenschutz, zur Datensicherheit und Urheberrecht diskutieren.



https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=3657



Anlage 2

Landerabfrage

,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Brandenburg

Berichterstatter/in:

Carsten Hinz

Telefon:

0331/977-2780

E-Mail:

evelab@uni-potsdam.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene MalRnahmen (Programme, Projekt,
Initiativen, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Malde die Entwicklung eines ver-
antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tGber konsumbezogene Inhalte
informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten
Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

MaRnahme / Titel

(sofern maglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

(EVelLaB)*

Lehrkrafte-Fortbildung ,Erndhrungs- u. Verbraucherbildung im Land Brandenburg

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. Mallnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu
den entsprechenden Kriterien von ,Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucher-

kompetenzen:




mailto:evelab@uni-potsdam.de
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Titel der MaRnahme:

Ernahrungs- und Verbraucherbildung im Land Branden-
burg (EVeLaB)“

Konzeption, Selbstverstandnis
Liegt eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor?

Ja

Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung ,,Verbraucherbildung“

Handlungsfeld Bitte markieren

a) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht

b) Ernahrung und Ge- X
sundheit

c) Medien und Informa-
tion

d) Nachhaltiger Konsum | X

Durchfiihrende Schule

Grund- u. weiterfihrende Schulen im Land BB
(Jg. 5-10)

Zielgruppenbezug

Ist die Zielgruppe in der Mal3nahme
prazise bestimmt?

Wie viele Schiilerinnen und Schiler
werden in welchen Jahrgangsstufen
erreicht?

Fortbildungsangebot fur Lehrkrafte im Selbster-
fahrungsformat (mit Landesmitteln geforderte
Maflnahme zur Umsetzung der Qualitatsoffen-
sive Schulverpflegung BB)

Anschlie3end sollen die Lehrkrafte als Multipli-
katoren die erworbenen Ernédhrungs- und Ver-
braucherbildungskompetenzen im Rahmen der
Ubergreifenden Themen (UT) Gesundheitsfor-
derung u. Verbraucherbildung des Rahmen-
lehrplans 1 bis 10 an die SuS weitervermitteln.

Verknupfung der Malinahme mit
dem Lehrplan

alle Klassenstufen u.

Schulform/-stufe Schulformen

Jahrgang / Klasse Schwerpunkt Jg. 5-10

UT Gesundheitsfor-
derung u. Verbrauch-
erbildung sind Teil al-
ler Unterrichtsfacher,
Fach / Facher insbesondere Sach-
unterricht, Naturwis-
senschaften, Biolo-
gie, Wirtschaft-Arbeit-
Technik

Art des Unterrichts (re- | Fachbezogener u.
gularer U., Projekt(- fachlUbergreifender
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woche), Unterrichts-
gang,...)

Unterricht; Projektwo-
che

Ziele, Darstellung des Erreichens
von Fach-, Methoden-, Selbst-,
und/oder Sozialkompetenz

12 kostenfreie Workshops fur Lehrkrafte zu den
Themen nachhaltiger u. 6kologischer Lebens-
mittelkonsum, Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung, Fairer Handel, Inklusion u.
Ethik in der Lehrkuiche, religiose, ethische u.
moralische Aspekte von Ernahrung; Work-
shops im Selbsterfahrungsformat: Frderung
der Sach- u. Methodenkompetenz der Lehr-
krafte zur unterrichtlichen Umsetzung von Er-
nahrungs- u. Verbraucherbildung; hoher Anteil
kiichenpraktischer u. teambildender Arbeit
durch Nahrungsmittelzubereitung; kostenfreies,
einsatzbereites u. schilergerechtes Unter-
richtsmaterial/Methodenbox (u. a. Arbeitsblat-
ter, Rezepte, Spiele) zu den Themen aller
Workshops); Ankntpfungspunkte fir fachbezo-
gene u. facheribergreifende Erndhrungs- u.
Verbraucherbildungsinhalte unter Berlicksichti-
gung der Inhaltsdimensionen des Orientie-
rungs- u. Handlungsrahmens des RLP 1-10
zum UT Verbraucherbildung; Férderung der
Fach-, Methoden-, Urteils-, Entscheidungs-,
Kommunikations- u. Handlungskompetenz der
SuS im Sinne einer gesunden u. nachhaltigen
Erndhrungs- u. Lebensweise

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Forderverein)

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

Schuljahr 2017/18 bis 2020/21 (1. Halbjahr)

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Aus Kapazitatsgrinden Teilnahme von max. 25
Schulen u. bis zu drei Lehrkraften pro Schule;
jede Lehrkraft hat mindestens drei der 12 ange-
botenen Workshops absolviert. Individuelle
Zielvereinbarung mit den Teilnehmerschulen
(bzgl. Anzahl der Lehrkrafte, verpflichtende TN
an mindestens 3 Workshops, Implementation
neuer Unterrichtsmethoden)

Erfahrungen

Durchfiihrung der Workshops zentral an Uni
Potsdam wegen unterschiedlichem Ausstat-
tungsgrad der Schul-Lehrkiichen u. hohem or-
ganisatorischem Aufwand (Transport von Mate-
rial u. Lebensmitteln). Selbsterfahrungsformat
u. Methodenbox zur Umsetzung der Methoden
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u. Ideen zur Vermittlung von Erndhrungs- u.
Verbraucherbildungskompetenz wurde von den
Lehrkraften sehr begrifit.

Implementierung

Gemall dem seit Schuljahr 2017/18 gultigen
RLP 1 bis 10 verpflichtende Umsetzung der UT
Gesundheitsforderung u. Verbraucherbildung
fachbezogen, fachertbergreifend u. in Projek-
ten

Modifikation

Aufgrund Corona-bedingter Schulschliel3ung u.
sukzessivem Wiedereinstieg in Schulbetrieb
zum Schuljahr 2020/21 Umstellung von drei
Workshops auf Digitalformat via Zoom; TN der
Lehrkrafte an zwei statt drei digitalen Work-
shops; neu entwickelter Workshop zum Tier-
wohl in Kooperation mit dem Landestierschutz-
beauftragten

Link(s) zur Information

www.evelabildung.wordpress.com




http://www.evelabildung.wordpress.com/



Landerabfrage

,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Brandenburg

Berichterstatter/in:

Claudia Stringman

Telefon:

0331/8663815

E-Mail:

claudia.stringman@mbjs.brandenburg.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene MalRnahmen (Programme, Projekt,
Initiativen, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Malde die Entwicklung eines ver-
antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tGber konsumbezogene Inhalte
informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten
Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

MaRnahme / Titel

(sofern maglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

1 Schulische Medienentwicklungsplanung u. Medienberatung: medienfit ©Grund-
" | schule (2016-2019) + medienfit_sek | (2018-2020)
Pilotprojekt Schulcloud Brandenburg (2019-2021 geplant)
3.

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. Mallnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu
den entsprechenden Kriterien von ,Good Practice® zum Erwerb von Verbraucher-

kompetenzen:




mailto:claudia.stringman@mbjs.brandenburg.de



-2

Investitions- und Schulentwicklungsprojekte ,,medien-

Titel der MalRnahme: fit©Grundschule® + ,medienfit_sek I

Konzeption, Selbstverstandnis ja
Liegt eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor?

Handlungsfelder der KMK-Empfeh- Handlungsfeld Bitte markieren
lung ,,Verbraucherbildung* e) Finanzen, Marktge-

schehen und Ver-

braucherrecht

f) Ernédhrung und Ge-
sundheit

g) Medien und Informa- | X
tion

h) Nachhaltiger Konsum

Durchfiihrende Schule Grundschulen; Weiterfilhrende Schulen Sek. |

Zielgruppenbezug Medienfit©Grundschulen (2016-2019): 42

Ist die Zielgruppe in der MaRnahme | Crundschulen

prazise bestimmt? Medienfit_sek | (2018-2020): 50 weiterfihrende
Wie viele Schilerinnen und Schuler Schulen Sek. |

werden in welchen Jahrgangsstufen

erreicht?

Verknupfung der Mallnahme mit Schulform/-stufe Alle Schulformen
dem Lehrplan Jahrgang / Klasse 7-10

Basiscurriculum Me-
Fach / Facher dienbildung u. UT
Verbraucherbildung

Art des Unterrichts (re- | Fachbezogener u. fa-
gularer U., Projekt(-wo- | chertbergreifender

che), Unterrichts- Unterricht

gang,...)
Ziele, Darstellung des Erreichens Medienfit©Grundschulen: Unterstiitzung bei
von Fach-, Methoden-, Selbst-, Implementierung des Basiscurriculums Medien-
und/oder Sozialkompetenz bildung des RLP 1 bis 10. Exemplarische Er-

probung facherintegrativer Umsetzung von de-
finierten Kompetenzen u. Standards.
Medienfit_sek I: Entwicklung innovativer didak-
tischer Konzepte u. Unterrichtsentwirfe flr das
Lernen mit u. Uber Medien. Auswahl von
Schwerpunktthemen mit Angebot zur externen
Unterstutzung:






e Pilotierung der Schulcloud BB
e Selber machen — Einstieg ins Coding u.-
Making
e Verbraucherbildung in der digitalen Welt
e Filmbildung als Einstieg in eine zeitge-
mal3e Medien- u. Wertebildung
Ziel ist ebenso der flichendeckende Transfer
von best practice Beispielen sowie die regio-
nale schwerpunktbezogene Vernetzung der
medienfit-Schulen.
Parallel Beratung u. thematische Qualifizierung
der Schulleitungen u. Lehrkrafte beim Prozess
der Medienentwicklungsplanung durch das
LISUM u. Beraterinnen des BUSS-Systems;
auf Antrag der Schultrager Férdermittel zur
Verbesserung der technischen Ausstattung der
TN-Schulen (Basisforderung + Forderung pro
Schiler/in)

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Forderverein)

LISUM; Landesfachverband Medienbildung
Brandenburg e.V.; Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg; Universitat Potsdam; Verbraucher-
zentrale BB; Schultrager; schulische Gremien
u. Schulférderverein

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

Medienfit©Grundschulen: 2016-2019;
Medienfit_sek I: 2018-2020;

Phase 1: Bildung einer Steuergruppe an der
Schule

Phase 2: Erarbeitung eines Curriculums zur
Medienbildung im Kollegium

Phase 3: Umsetzung des erarbeiteten Curricu-
lums

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Erfahrungen

Externe Evaluierung der schulischen Medien-
bildung in BB im Auftrag des MBJS durch das
mmb Institut- Gesellschatft fir Medien- u. Kom-
petenzforschung mbHM; Evaluationsbericht Ja-
nuar 2018.

Implementierung

Entwicklung der Medienkompetenz von SuS

ist seit Schuljahr 2017/18 verbindlich festge-
schrieben im Basiscurriculum Medienbildung
als Teil des gemeinsamen Rahmenlehrplans 1-
10.
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Umsetzung des vom Bund initiierten DigitalPa-
kts Schule 2019-2024 in BB baut auf den er-
probten Inhalten u. Verfahrensweisen aus bei-
den ,medienfit-Programmen® auf

Modifikation

Link(s) zur Information https://bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/medienfit




https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/medienfit

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/medienfit



Landerabfrage

,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Brandenburg

Berichterstatter/in:

Uta K6hn

Telefon:

0331/866-3794

E-Mail:

uta.koehn@mbijs.brandenburg.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene MalRnahmen (Programme, Projekt,
Initiativen, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Malde die Entwicklung eines ver-
antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tGber konsumbezogene Inhalte
informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten
Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

MaRnahme / Titel

(sofern maglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

1. | Bundeswettbewerb ,Auszeichnung Verbraucherschule®

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. Malinahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu
den entsprechenden Kriterien von ,Good Practice” zum Erwerb von Verbraucher-

kompetenzen:




mailto:uta.koehn@mbjs.brandenburg.de
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Titel der MaRnahme:

Bundeswettbewerb ,,Auszeichnung Verbraucherschule*

Konzeption, Selbstverstandnis
Liegt eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor?

Ja; Schulprofil zur Verbraucherkompetenzbil-
dung

Handlungsfelder der KMK-Empfeh-

lung ,,Verbraucherbildung*

Handlungsfeld Bitte markieren

I) Finanzen, Marktge- X
schehen und Ver-
braucherrecht

J) Ernahrung und Ge- X
sundheit

k) Medien und Informa- | X
tion

l) Nachhaltiger Konsum | X

Durchfiihrende Schule

Allgemein- u. berufsbildende Schulen

Zielgruppenbezug

Ist die Zielgruppe in der MalRnahme
préazise bestimmt?

Wie viele Schiilerinnen und Schiler
werden in welchen Jahrgangsstufen
erreicht?

Schulen, die Verbraucherbildung im Schulcurri-
culum u. am Lernort Schule verankern u. um-
setzen; Anmeldung im ,Netzwerk Verbraucher-
schulen®

Verknipfung der Mallnahme mit
dem Lehrplan

Alle Schulformen all-
gemein u. berufsbil-
dende Schulen

Schulform/-stufe

Jahrgang / Klasse Schwerpunkt 7-12

UT Verbraucherbil-
dung; Gesundheits-
foérderung; BNE

Fach / Facher

Art des Unterrichts (re- | Fachbezogener, fa-

gularer U., Projekt(-wo- | chertbergreifender
che), Unterrichts- Unterricht; Projekte;
gang,...) Projektwoche

Ziele, Darstellung des Erreichens
von Fach-, Methoden-, Selbst-,
und/oder Sozialkompetenz

Konsum- u. Alltagskompetenzen praxisnah u.
unter Einbeziehung der Lebenswelt der SuS
vermitteln (z.B. sicheres Surfen im Internet,
Energie sparen, Umgang mit Geld, Handyver-
tragsabschluss, gesunde Erndhrung; lebens-
mittelwertschatzung); Bertcksichtigung der vier
Inhaltsdimensionen von Verbraucherbildung:
®Finanzen, Marktgeschehen u. Verbraucher-
recht; @Ernahrungs- u. Gesundheit; @Nach-
haltiger Konsum; @Medien u. Information;
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Beitrag zur verpflichtenden Umsetzung der UT
Verbraucherbildung, Gesundheitsforderung,
BNE gemal? Rahmenlehrplan 1-10 durch die
Schulen

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Forderverein)

Verbraucherzentrale Bund; Verbraucherzent-
rale BB; Uni Potsdam, Vernetzungsstelle
Schulverpflegung

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

Bundesweiter Wettbewerb seit 2016; Interes-
senbekundungsverfahren durch Verbraucher-
zentrale Bundesverband u. Preisverleihung
durch eine Expertenjury; Anmeldung der TN-
Schulen im ,Netzwerk Verbraucherschulen® u.
Bewerbung fur ,Auszeichnung Verbraucher-
schule Gold/Silber/Bronze*:

Gold: Verankerung Verbraucherbildung im
Schulcurriculum u. Schulalltag sowie dauer-
hafte Umsetzung

Silber: Umsetzung von Verbraucherbildung
durch EinzelmalRnhahmen in den vier Inhaltsdi-
mensionen

Bronze: Umsetzung von Malinahmen mit be-
sonderem Bezug zum Umwelt- u. Ressourcen-
schutz

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Erfahrungen

Teilnahme von Schulen mit Schulentwicklungs-
schwerpunkt Verbraucherbildung, Gesund-
heitsforderung, BNE u. Engagement in Projek-
ten (EVeLaB; Grundung einer Mensa-AG;
Schulerfirma, Energiesparen)

Implementierung

Entwicklung von Kompetenzen zum Verbrau-
cherschutz, zur Gesundheitsférderung, BNE u.
Medienkompetenz sind seit Schuljahr 2017/18
verbindlich festgeschrieben in den jeweiligen
UT sowie im Basiscurriculum Medienbildung
als Teil des RLP 1-10

Modifikation

Link(s) zur Information

https://bildungsserver.berlin-branden-

burg.de/themen/verbraucherbildung




https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung



Landerabfrage
,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Mecklenburg-Vorpommern

Berichterstatter/in: | Dr. Martina Triumper

Telefon: 0385/588 7725

E-Mail: m.truemper@bm.mv-regierung.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene MalRnahmen (Programme, Projekt,
Initiativen, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Malde die Entwicklung eines ver-
antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tGber konsumbezogene Inhalte
informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten
Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

MalRnahme / Titel
(sofern maglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

1 Richtig essen — Werbung vergessen (https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/si-
" | tes/default/files/2020-04/46501.pdf)
Ess-Kult-Tour: Entdecke die Welt der Lebensmittel
3 Fit for finance — Finanzkompetenz spielerisch erarbeiten (https://www.verbrau-
" | cherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf)

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. Malinahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu
den entsprechenden Kriterien von ,Good Practice” zum Erwerb von Verbraucher-
kompetenzen:



mailto:m.truemper@bm.mv-regierung.de

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2020-04/46501.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2020-04/46501.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf
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Titel der MaBnahme: | Ess-Kult-Tour:

Entdecke die Welt der Lebensmittel

Konzeption, Selbstverstandnis
Liegt eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor?

Das interaktive Lernen an sechs Stationen mo-
tiviert Schilerinnen und Schler, ihr Einkaufs-
und Essverhalten zu reflektieren. Ziel ist es,
ihre Konsumkompetenz zu starken. Auf dem
Parcours erfahren die Jugendlichen Wissens-
wertes rund um Lebensmittel - von Kennzeich-
nung und Zusatzstoffen bis zu Nahrstoffbedarf,
Werbung und nachhaltigem Konsum. Grundge-
danke der Ess-Kult-Tour ist es, Jugendlichen
Wissen und Kompetenzen tber nachhaltige Er-
nahrung naher zu bringen, so dass sie ihre
Konsumentscheidungen in Zukunft selbstbe-
stimmt und informiert treffen kénnen. Die Ver-
mittlung von Erkenntnissen, aber auch von Fer-
tigkeiten und Gestaltungskompetenz stehen im
Mittelpunkt dieses Bildungsprojektes. Die Stati-
onen fordert die aktive und partizipative Ausei-
nandersetzung der Jugendlichen mit den jewei-
ligen Themen.

Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung ,,Verbraucherbildung*

Handlungsfeld Bitte markieren

X ansatzweise Ver-
braucherrecht

m) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht

n) Erndhrung und Ge- X
sundheit

0) Medien und Informa-
tion

p) Nachhaltiger Konsum | X

Durchfiihrende Schule

Erfolgt durch externen Partner (s. u.).

Zielgruppenbezug

Ist die Zielgruppe in der Malinahme
prazise bestimmt?

Wie viele Schiilerinnen und Schiler
werden in welchen Jahrgangsstufen
erreicht?

Ja: Schilerinnen und Schiler der Sekundar-
stufe | (ab Jahrgangsstufe 8) in Regional- und
Gesamtschulen sowie Gymnasien; Jugendliche
und junge Erwachsene in beruflichen Schulen.
Durch den flexiblen Einsatz der einzelnen Stati-
onen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen
kann das Niveau aber der jeweiligen Ziel-
gruppe angepasst werden.

2019 wurden 420 Schulerinnen und Schiiler in
23 Klassen erreicht.

Verknupfung der Mallhahme mit
dem Lehrplan

Schulform/-stufe S. 0.

Jahrgang / Klasse 8-10

Biologie (Nahrwerte,
Energiebedarf, Ess-
verhalten)

Fach / Facher






AWT (Werbung,
Kaufmotivation)

Art des Unterrichts (re-
gularer U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts- xibilitat besonders ge-
gang,...) eignet.

Fur Projektunterricht
wegen zeitlicher Fle-

Ziele, Darstellung des Erreichens
von Fach-, Methoden-, Selbst-,
und/oder Sozialkompetenz

Ein wesentliches Ziel der Ess-Kult-Tour ist die
Starkung der Konsumkompetenzen von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im Be-
reich der Erndhrung. Hierzu soll die Zielgruppe
fur Fragen der Ernahrung sensibilisiert, ein
Nachdenken und eine Reflexion tUber das ei-
gene Ernédhrungsverhalten angeregt sowie eine
Wissensvermittlung hinsichtlich einer gesunden
und nachhaltigen Erndhrung betrieben werden.
In den Veranstaltungen gelingt es, bei der gro-
Ren Mehrheit der Jugendlichen Irritationen der
Ernahrungspraktiken sowie Uberraschungen
auszuldsen, die eine Reflexion des eigenen Er-
nahrungsverhaltens in Gang gesetzt haben.
Viele Jugendliche bestétigen, sich neues Wis-
sen angeeignet zu haben. Eine weitere Zielset-
zung der Ess-Kult-Tour richtet sich auf ihren in-
teraktiven und projektbezogenen

Charakter sowie den Einsatz verschiedener
Kommunikationsmedien. Es sind gerade die in-
teraktiven und projektbezogenen Methoden der
Ess- Kult- Tour die auf breite Resonanz bei den
Jugendlichen stofRen und die Innovation des
Programms maf3geblich bestimmen.

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Férderverein)

Verbraucherzentrale M-V e. V., Projekt: Le-
bensmittel und Ernahrung

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

Vorabsprachen mit betreuender Lehrkraft bzw.
Organisator an der Schule

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Am Tag der Veranstaltung eine Unterrichts-
stunde Aufbau; drei Unterrichtsstunden Durch-
fihrung; 30 min Abbau

Erfahrungen

Implementierung

Modifikation

Link(s) zur Information

Evaluationsbericht




http://www.vz-nrw.de/mediabig/218937A.pdf



Landerabfrage
,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Niedersachsen

Berichterstatter/in: | Peter Reinert

Telefon: 0511-120 7087

E-Mail: peter.reinert@mk.niedersachsen.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maflinahmen (Programme, Pro-
jekt, Initiativen, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Mal3e die Entwicklung
eines verantwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tber konsumbe-
zogene Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten

und selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Emp-
fehlung 2013).

Malnahme / Titel
(sofern maoglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

1. | Veroffentlichung eines Materialienbands “Verbraucherbildung” (s. Anlage)

2. |Auszeichnungsrunde “Verbraucherschule”
http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html

https://www.verbraucherbildung.de/artikel/carl-friedrich-gauss-schule-niedersachsen
3. |Planspiel Borse

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. Mal3hahmen aus und beantworten Sie die Fra-
gen zu den entsprechenden Kriterien von ,Good Practice® zum Erwerb von
Verbraucherkompetenzen:




mailto:peter.reinert@mk.niedersachsen.de

http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html

https://www.verbraucherbildung.de/artikel/carl-friedrich-gauss-schule-niedersachsen



Titel der MaRnahme:

Planspiel Borse

Konzeption, Selbstverstandnis
Liegt eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor?

Planspiel Borse - Online-Wettbewerb der Spar-

kassen

Handlungsfelder der KMK-
Empfehlung ,,Verbraucherbildung*

Handlungsfeld

Bitte markieren

a) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht

X

b) Erndhrung und Ge-
sundheit

¢) Medien und Informa-
tion

X

d) Nachhaltiger Konsum

X

Durchfihrende Schule

Schulen des Sekundarbereichs | und I

Zielgruppenbezug

Ist die Zielgruppe in der Malinahme
prazise bestimmt?

Wie viele Schulerinnen und Schuler
werden in welchen Jahrgangsstufen
erreicht?

Jeweils Gruppen von zwei bis vier Schulerinnen
und Schulern vornehmlich ab Schuljahrgang 9
aus einer Schule der Schulformen Hauptschule,
Realschule, Ober- schule, Gesamtschule, Gym-
nasium und Berufsbildende Schule nehmen teil.

Verknupfung der Malinahme mit
dem Lehrplan

Schulform/-stufe

HS, RS, OBS, IGS,
GYM, BBS

Jahrgang / Klasse

ab Schuljahrgang 9

Fach / Facher

Wirtschaft, Profil Wirt-
schaft (RS/ObS), Ar-
beit-Wirtschaft-Tech-
nik, Politik-Wirtschaft

Art des Unterrichts (re-
gularer U., Projekt(-
woche), Unterrichts-

gang,...)

Es handelt sich um
ein Projekt, das von
vielen Schulen im
Rahmen des Unter-
richts oder facher-
ubergreifender Ange-
bote bzw. Profilunter-
richt durchgefthrt
wird, freiwillige Teil-
nahme der Schiler-
gruppen.
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Ziele, Darstellung des Erreichens
von Fach-, Methoden-, Selbst-,
und/oder Sozialkompetenz

Die an dem Planspiel teilnehmenden Schile-
rinnen und Schiler erwerben Kompetenzen in
mehrfacher Hinsicht:

Sozialkompetenz durch Entscheidungsfindung
in der Gruppe, Fach- und Methodenkompeten-
zen hinsichtlich Analyse und Interpretation von
Konjunkturentwicklungen, Statistiken und Bor-
senspiegel

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Forderverein)

Sparkassen

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

Jahrlich Wettbewerb fur Schilergruppen einzel-
ner Schulformen.

Lernende nehmen in Teams von zwei bis vier
Personen am Wettbewerb teil, Schilerteams
nehmen in der Regel Uber die Schule teil und
werden von einer Lehrkraft betreut.

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Der zeitliche Umfang des Planspiels betragt elf
Wochen. Rickmeldungen aus den Schulen ha-
ben gezeigt, dass die dafur einzuplanenden Un-
terrichtsstunden abh&ngig von der Anzahl der
teilnehmenden Schilergruppen variieren.

Erfahrungen

Uber den Unterricht hinaus entwickelt sich eine
hohe Motivation bei den teilnehmenden Schi-
lerinnen und Schilern.

Implementierung

Hinweis: Das Planspiel Borse ist nicht vom
Kultusministerium initiiert bzw. implementiert
worden. Es handelt sich um einen von den
Sparkassen angebotenen Wettbewerb.

Modifikation

Link(s) zur Information

http://www.planspiel-boerse.de/tople-
vel/main/deutsch/index.html




http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html

http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html



Landerabfrage
,,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Saarland

Berichterstatter/in: [Patrick Maurer
Telefon: 0681/ 501-7422
E-Mail: p.maurer@bildung.saarland.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Malinahmen (Programme, Projekt, Initia-
tiven, ...) aus Ihrem Land, die in besonderem Male die Entwicklung eines verantwor-
tungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tGber konsumbezogene Inhalte informiert
wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumver-
haltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

Malnahme / Titel
(sofern maglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)

1. | Beriicksichtigung der Thematik bei der Entwicklung der Lehrpléane fur die Gemein-
schaftsschule; Schwerpunkte werden in den Unterrichtsfachern Arbeitslehre und
Beruf und Wirtschaft gebildet.
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bil-
dungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/ Gemein-
schaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.htmi

2. | QualifizierungsmalRnahme fur Lehrkrafte des Unterrichtsfaches Arbeitslehre an
Gemeinschaftsschulen; diese erstreckt sich tiber eineinhalb Jahre und beinhaltet
als ein wesentliches Element die Fortbildung im Bereich der Verbraucherbildung
und -erziehung.

3. | Projektarbeit in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern, wie z. B. der Verbrau-
cherzentrale des Saarlandes

(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. MaBnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu den
entsprechenden Kriterien von ,Good Practice® zum Erwerb von Verbraucherkompeten-
zen:



mailto:p.maurer@bildung.saarland.de

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html
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Titel der MaRnahme: | Lehrplan “Beruf und Wirtschaft® fir die Gemeinschaftsschulen

im Saarland, Klassenstufen 7 — 10
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mbk/Lehr-

plaene/Lehrplaene Gemeinschaftsschulen/Beruf und Wirt-

schaft/LP BW 7-10 2014.pdf? blob=publicationFile&v=1

Kriterien guter Praxis

Beantwortung mit konkreten Erlauterungen /
Hinweisen / Anmerkungen / Begrindungen
sowie - ggf. - Quellenangaben

Konzeption, Selbstverstandnis
Liegen eine schriftliche Konzeption
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen sowie eine hierauf basierende
Zielformulierung vor?

Die MalRBnahme ist Teil des Lehrplans des Un-
terrichtsfaches Beruf und Wirtschaft der Ge-
meinschaftsschulen fur die Klassenstufen 7 bis
10. Entsprechende Kompetenzerwartungen so-
wie Vorschlage fur konkrete Projekte sind im
Lehrplan formuliert.

Welche der 4 Themen der KMK-
Empfehlung werden umgesetzt?

Thema Partner
a) Finanzen, Bei der Umset-
Marktgeschehen | zung kénnen
und Verbraucher- | Schulen externe
recht Partner aus der
Wirtschaft, aus
Kammern und
Verbanden ein-
beziehen.
b) Erndhrung und | s.o.
Gesundheit

c) Medien und In- | s.o.
formation

d) Nachhaltiger S.0.
Konsum

Zielgruppenbezug

Ist die Zielgruppe in der MalRnahme
prézise bestimmt?

Wie viele SuS werden erreicht?

In welchen Jahrgangsstufen?
Werden Eltern beteiligt?

Welche aul3erschulischen Partner
sind beteiligt?

Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Gemeinschafts-
schulen, alle dortigen Schilerinnen und Schi-
ler, die nicht zweite Fremdsprache gewahlt ha-
ben; aulRerschulische Partner kdnnen beteiligt
werden, z. B. aus der Wirtschaft, aus Kammern
und Verbanden sowie die Verbraucherzentrale
des Saarlandes.

Wo / Wie ist die MaRhahme unter-
richtlich verortet?

Schulform/-stufe | Gemeinschafts-
schule
Jahrgang / 7 bis 10
Klasse
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Fach / Facher

Beruf und Wirt-
schaft

Art des Unter-
richts (regularer
U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,...)

regularer Unter-

richt, Unterrichts-
projekte, Projekt-
tage, Unterrichts-
gange, Prasenta-

tionen externer
Partner

Innovation und Nachhaltigkeit

Hat die Malinahme einen innovativen
Ansatz und strebt sie eine kontinuier-
liche, nachhaltige Fortfuhrung erfolg-
reicher Angebotskomponenten an?

Ein innovativer Ansatz ist dadurch gegeben,
dass die Schulerinnen und Schiler eigene Er-
fahrungen konkret darstellen und in den Unter-
richt einflie3en lassen kénnen. Die nachhaltige
Fortfihrung erfolgt, indem die jeweiligen Kom-
petenzerwartungen bezogen auf die einzelne
Jahrgangsstufe in Form von Teilkompetenzen
operationalisiert werden, wobei die Prinzipien
der Kumulation und der Progression zum Tra-
gen kommen.

Multiplikatorenkonzept

Gibt es ein auf die Mal3nahme bezo-

genes Multiplikator/inn/enkonzept (fur
Fort-, Weiterbildung, Qualifizierung)?

Fortbildung in diesem Bereich erfolgt u. a. mit
Unterstitzung der Verbraucherzentrale.

Im Saarland findet nun zum dritten Mal eine an-
derthalbjahrige QualifizierungsmalZinahme fur
Lehrkrafte des Unterrichtsfaches Arbeitslehre
statt. In dieser bildet die Thematik ,Verbrauch-
erbildung, Verbraucherkompetenz® einen
Schwerpunkt. Die beiden Facher Arbeitslehre
und Beruf und Wirtschaft sind eng miteinander
verzahnt.

Partizipation

Wird die aktive Teilhabe konkret rea-
lisiert

a) mit den SuS’,

b) in der Schule selbst,

c) an aul3erschulischen Lernorten,
d) mit Partnern?

Die aktive Teilhabe wird durch praxis- und pro-
jektorientierten Unterricht, beim Unterrichts-
gang und durch Vortrage, Prasentationen und
entsprechende Aktivitdten der Schulerinnen
und Schiler realisiert. Oft werden dabei auch
externe Experten wie z. B. die Verbraucher-
zentrale einbezogen.

Empowerment

Zielt der Erwerb von Verbraucher-
kompetenzen auf den Ausbau und
die Starkung der eigenen Fahigkeiten
ab?

Das Fach Beruf und Wirtschaft bildet die Basis
fur eine 6konomische und nachhaltige Grund-
bildung, welche die Schulerinnen und Schuler
zu wirtschaftlichem Handeln und unternehmeri-
schem Tun anleitet. Es werden wichtige Kom-
petenzen zu den Themenbereichen Konsum,
Nachhaltigkeit und Verbraucherbildung erwor-
ben. Zentral fr das Fach ist hierbei der hand-
lungsorientierende Ansatz eines mehrperspekti-
vischen Unterrichtsverstandnisses.

Setting-Ansatz
Drei zentrale Aspekte:

Bei dem Unterrichtsangebot werden die drei
zentralen Aspekte berlcksichtigt.






Werden

a) die Verhaltenspravention (individu-
elle Ebene),

b) Verhaltnispravention (strukturelle
Ebene) und

c) die Beteiligung aller Perso-
nen(gruppen) im Setting Schule be-
ricksichtigt?

Zusatzfrage: Wie wird der Bezug zur
Alltags- und Lebenswelt hergestellt?

Der Bezug zur Alltags- und Lebenswelt wird
durch die eigenen Erfahrungen und den selbst-
standigen Umgang z. B. mit Geld hergestellt.
Das Unterrichtsfach lebt von der aktiven Beteili-
gung der Schulerinnen und Schiiler, den Lehr-
kraften und durch die Interaktion mit Dritten,
wie z. B. externe Experten.

Praxisbeispiele aus dem Alltag der Schulerin-
nen und Schdler bilden einen wichtigen Be-
standteil des Unterrichts und stellen auf diese
Art und Weise einen direkten Bezug zur All-
tags- und Lebenswelt her.

Integriertes Handlungskonzept /
Vernetzung

Wird eine systematische und dauer-
hafte Vernetzungsarbeit gefordert?

Eine dauerhafte Vernetzung erfolgt durch die
Maglichkeit externe Partner strukturell einzubin-
den und dadurch die entsprechende Nachhal-
tigkeit herzustellen.

Qualitatsmanagement / Qualitats-
entwicklung

Erfolgt die Qualitatsentwicklung im
Sinne einer zielgruppenorientierten
Planung, Umsetzung und Weiterent-
wicklung?

Da die Thematik Teil des offiziellen Lehrplans
ist, ist die Qualitatsentwicklung durch die Wei-
terentwicklung des Lehrplanes im angegebe-

nen Sinne sicher gestellt.






Landerabfrage
,,Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen*

Land: Sachsen

Berichterstatter/in: | Jurgen Hegewald
Telefon: 0351/564-68314
E-Mail: Juergen.Hegewald@smk.sachsen.de

Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz

(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Malinhahmen (Programme, Projekt, Initia-
tiven, ...) aus lhrem Land, die in besonderem Male die Entwicklung eines verantwor-
tungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo tber konsumbezogene Inhalte informiert
wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumver-
haltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).

MalRnahme / Titel
(sofern mdglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse)
Lernportal zur Forderung von individueller Ernéhrungs- und Verbraucherkompe-
tenz von 3 bis 18 Jahren ,Junge Sachsen genief3en — Fit mit Genuss in Kita und
Schule” (s. www.lernportal-sachsen-geniessen.de)

Das Portal setzt sein Motto in einem ganzheitlichen und umfassenden Sinn von
Ern&hrungs- und Verbraucherbildung in vier Lernfeldern um. Erndhrungs- und
Verbraucherbildung ist eines von drei gro3en Handlungsfeldern der vorschuli-
schen und schulischen Gesundheitsforderung und Férderung von Lebenskompe-
tenz.

Neben dem S&chsischen Curriculum der Erndhrungs- und Verbraucherbildung als
wissenschaftliche Grundlage werden systematisiert aufbereitete und ausgewéhlte
sachsische sowie bundesweite Projektangebote, Materialien und Inhalte sowie
Links zu den fir das Lernfeld relevanten Partnern und Fachverbanden aufgezeigt.
Das Onlineprotal zur F6rderung von Ernéhrungs- und Verbraucherkompetenzen
ist gegliedert in drei Bereiche: (1) Bildungsphasen/Altersgruppen (2) Lernfelder
und (3) Wissenschatftliche Grundlagen.

Ziel ist die Unterstlitzung der schulprogrammatischen und programmatischen Ar-
beit in Kindertagesstatten zum Schwerpunkt Férderung von Erndhrungs- und Ver-
braucherkompetenzen.

Zudem werden Inhalte zur Erndhrungs- und Verbraucherbildung fur die Bildungs-
phasen/Altersgruppen von 3 — 18 Jahren in den Gesamtzusammenhang der
séchsischen Ernahrungs- und Verbraucherbildung eingeordnet. In vier Lernfel-
dern (1) Essen und Erndhrung, 2) Erndhrung und Gesundheitsforderung, 3) Kul-
tur und Technik der Nahrungszubereitung, 4) Rolle der Verbraucher) wird im
Séachsischen Curriculum tber anzustrebende Kompetenzen im Verlauf der kindli-
chen Entwicklung informiert, wobei entwicklungspsychologische Erkenntnisse
ebenso wie sachsische Bildungs- und Lehrplananforderungen Beachtung finden.
Die Bildungsphase bzw. Altersgruppe wird dabei als zeitlicher Ausdruck der Ent-
wicklung und/oder als Einflussfaktor betrachtet (vgl. PAYR 2011).




mailto:Juergen.Hegewald@smk.sachsen.de

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/
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Lernfelder werden in die vier o. g. thematische Bereiche untergliedert. Sie sind
didaktisch begrtindet und fassen komplexe Aufgabenstellungen zusammen, deren
unterrichtliche Bearbeitung u. a. in handlungsorientierten Lernsituationen erfolgen
kann. Des Weiteren werden sie durch Zielformulierungen im Sinne von Kompe-
tenzbeschreibungen sowie durch Inhaltsangaben ausgelegt. (vgl. INGWERTSEN
0.J.).

Die Zusammenstellung der vier Lernfelder orientiert sich u. a. an den Lernberei-
chen der Sachsischen Lehrplane (2004/2009/2011/2019) und des Sachsischen
Bildungsplans fiir Kindertagesstatten (2007). Lernfeldibergreifende Inhalte und
damit Mehrfachnennungen einzelner Themen werden in der Mehrdimensionalitat
der Lernfelder begrindet.

Die wissenschaftliche Grundlagen werden im Sachsischen Curriculum der Er-
nahrungs- und Verbraucherbildung abgebildet. Dieses bildet die wissenschaftliche
Struktur fur das Lernportal. Das Sachsische Curriculum der Ern&hrungs- und Ver-
braucherbildung ist eine Adaptation des Europaischen Kerncurriculum zur (vor-
)schulischen Ernéhrungs- und Verbraucherbildung (Heindl 2003) sowie der fachli-
chen Konkretion Verbraucherbildung des Ministeriums fir Bildung und Frauen des
Landes Schleswig-Holstein (2009). Das Sachsische Curriculum der Erndhrungs-
und Verbraucherbildung ist institutionentbergreifend aufgestellt und umfasst den
Altersbereich von 3 bis 18 Jahren. Seine Legitimierung erhielt das Curriculum
2012 durch das Sachsische Staatsministerium fur Kultus.

Regionaler Zirkel ,Schulische Gesundheitsforderung”

Der Regionale Zirkel versteht sich als Plattform und Impulsgeber fir das kom-
plexe Thema der Schulischen Gesundheitsforderung in Sachsen. Die drei Hand-
lungsfelder ,Bewegung und Sport*, ,Ernahrungs- und Verbraucherbildung* so-
wie ,Lebenskompetenz” bilden den inhaltlichen Rahmen. Zweimal im Jahr werden
durch den Zirkel Lehrerinnen/Lehrer mit den neuesten Entwicklungen und Er-
kenntnissen in diesen Handlungsfeldern bekannt gemacht und bei der Erstellung
und Umsetzung von Konzeption und Angeboten zur schulischen Gesundheitsfor-
derung unterstutzt. Die Zirkel zielen auf die Vermittlung theoretischer Grundlagen
sowie praxisbewahrter Angebote und Konzepte ab. Sie bieten einen Rahmen fir
das Aufwerfen kritischer Fragestellungen sowie fur einen konstruktiven und 16-
sungsorientierten Austausch.

Regionale Zirkel zum Thema: Lebensmitte(l) Wasser — Wasser Mittel zum Leben?
WASSERLEBEN im Setting Schule!

Die aktuellen Regionalen Zirkel "Schulische Gesundheitsférderung” setzen sich
mit dem Handlungsfeld Ernahrungs- und Verbraucherbildung und speziell mit dem
Themenfeld ROLLE DER VERBRAUCHER auseinander.

Ziel ist die Erweiterung der padagogischen Handlungskompetenz von Multiplikato-
ren.

Anhand des (lebens)wichtigen Themas Wasser wird ein kritischer Blick auf Ver-
brauchergewohnheiten geworfen und Mdglichkeiten aufgezeigt, was jede und je-
der durch Verhalten und Engagement bewirken kann - ob Wasserverbrauch oder
verstecktes Wasser in unseren taglichen Konsumprodukten, der Blick hinter die
Werbeversprechen der Lebensmittelindustrie oder die Auseinandersetzung mit ei-
genen Vorurteilen und Weltbildern.
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(b) Bitte wahlen Sie eine der 0. g. MaRnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu den
entsprechenden Kriterien von ,Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucherkompeten-
zen:

Titel der MaBnahme: | Regionaler Zirkel ,Schulische Gesundheitsférderung”

Konzeption, Selbstverstandnis S. Sachsisches Curriculum zur Ernahrungs-
Liegt eine schriftliche Konzeption und Verbraucherbildung, speziell:
zum Erwerb von Verbraucherkompe- | http://www.lernportal-sachsen-genies-
tenzen vor? sen.de/pages/ernaehrungspor-
tal/LEF/LEF4 kompetenzen.html

Handlungsfelder der KMK-Empfeh- Handlungsfeld Bitte markieren
lung ,,Verbraucherbildung“ q) Finanzen, Markige-

schehen und Ver-

braucherrecht

r) Erndhrung und Ge- X
sundheit

s) Medien und Informa-
tion

t) Nachhaltiger Konsum | X

Durchfihrende Schule Fur alle Schulen verfugbar

Zielgruppenbezug Lehrer, Erzieher, auRerschulische Akteure

Ist die Zielgruppe in der Malinahme
prazise bestimmt?

Wie viele Schiilerinnen und Schiler
werden in welchen Jahrgangsstufen

erreicht?

Verknupfung der MalBnahme mit Schulform/-stufe X

dem Lehrplan Jahrgang / Klasse X
Fach / Facher X

Art des Unterrichts (re- | Fortbildung, ganzta-
gularer U., Projekt(-wo- | gig
che), Unterrichts-

gang,...)
Ziele, Darstellung des Erreichens Ziel ist die Erweiterung der padagogischen
von Fach-, Methoden-, Selbst-, Handlungskompetenz von Multiplikatoren.
und/oder Sozialkompetenz Anhand des (lebens)wichtigen Themas Wasser

wird ein kritischen Blick auf Verbraucherge-
wohnheiten geworfen und Méglichkeiten aufge-
zeigt, was jede und jeder durch Verhalten und
Engagement bewirken kann - ob Wasserver-
brauch oder verstecktes Wasser in unseren
taglichen Konsumprodukten, der Blick hinter
die Werbeversprechen der
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Lebensmittelindustrie oder die Auseinanderset-
zung mit eigenen Vorurteilen und Weltbildern.

Einbindung externer Partner

(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale,
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen fur Gesundheitsférderungen,
Amter, Forderverein)

Fachstelle Globales Lernen Sachsen, Wasser-
werke

Organisation, Ablauf
(Phasen: Planung, Umsetzung)

5 Zirkel in den Standorten Chemnitz, Dresden,
Bautzen, Zwickau und Leipzig der Sachsischen
Bildungsagentur

Zeit
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche
Planung)

Ganztagige Fortbildung: 9.30 — 16.00 Uhr

Erfahrungen

Evaluation der jeweiligen Zirkel

Implementierung

Regionale Zirkel werden seit 2010 durchgefuhrt

Modifikation

Link(s) zur Information

http://www.Isj-sachsen.de/pages/gesund-
heit/newszirkel/news.php




http://www.lsj-sachsen.de/pages/gesundheit/newszirkel/news.php

http://www.lsj-sachsen.de/pages/gesundheit/newszirkel/news.php
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|. EINLEITUNG UND HINTERGRUND

In dem Grundsatzpapier zur Nationalen Dekade fur Alphabetisierung und Grundbildung ha-
ben Bund und Lander mit gesellschaftlich relevanten Partnern Handlungsfelder und Ziele
festgelegt, um das Ausmal geringer Literalitat in Deutschland zu verringern und das Grund-
bildungsniveau zu erhdéhen. Mit der Dekade unterstreichen die Partner ihren Willen, die in-
tensiven Bemihungen der letzten Jahre zu verstarken, weitere Handlungsfelder zu beschrei-
ten und zusatzliche Kooperationspartner zu gewinnen. Eine positive und nachhaltige Wir-
kung der Dekade Uber das Jahr 2026 hinaus wird nur mit gemeinsamen Anstrengungen von

Bund, Landern, Kommunen und gesellschaftlich relevanten Partnern gelingen.

Das vorliegende Arbeitsprogramm konkretisiert die im Grundsatzpapier fir die Nationale
Dekade fur Alphabetisierung und Grundbildung festgelegten Ziele und Handlungsfelder fir
Bund und Lander sowie die beteiligten Partner.

Es ist angesichts der Laufzeit der Dekade, der Breite des Themenfelds, des hohen Hand-
lungsbedarfs und der besonderen Herausforderungen der Zielgruppe vorgesehen, dass die
weiteren MalBnahmen aus der Perspektive von Wissenschaft, Verwaltung und Weiterbil-
dungsakteuren im Wissenschaftlichen Beirat und Kuratorium konkretisierend beraten wer-
den. Die Perspektive gering literalisierter Erwachsener wird dabei grundsatzlich einbezogen.
Die Frage der Gewinnung und Aktivierung von gering literalisierten Erwachsenen zum Ler-
nen ist eine zentrale Herausforderung und damit von herausragender Bedeutung. Die Priori-
sierung der einzelnen MalRnahmen und ihre sinnvolle strategische Ausrichtung werden eben-
falls innerhalb des Kuratoriums beraten. Auf dieser Basis wird das Arbeitsprogramm regel-

mafig Uberprift und bei Bedarf fortgeschrieben.

ll. GERINGE LITERALITAT VERRINGERN UND GRUNDBIL-
DUNGSNIVEAU ERHOHEN

Ausgangspunkt fur alle weiteren Mal3nahmen und Initiativen im Rahmen der Dekade ist die
gemeinsame Uberzeugung, dass Alphabetisierung und Grundbildung Voraussetzungen fir
ein selbstbestimmtes Leben, fiir lebenslanges Lernen sowie fur gesellschaftliche und berufli-
che Teilhabe sind. Alphabetisierung und Grundbildung miissen deshalb in allen
Lebensbereichen geférdert werden. Vor allem durch eine Erh6hung der Weiterbildungsbetei-
ligung lassen sich die Lese- und Schreibkompetenzen sowie das Grundbildungsniveau Er-

wachsener in Deutschland nachhaltig verbessern.





Die Entwicklungen und MaRRhahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung beziehen sich

auf Erwachsene mit Deutsch als Erstsprache, die laut der zweiten LEO Grundbildungsstudie
(2018) 53 Prozent der gering literalisierten Erwachsenen ausmachen, sowie auf bereits lan-
ger in Deutschland lebende Migranten. Auf mittlere Sicht sollen auch Gefliichtete adressiert

werden.

. HANDLUNGSFELDER UND MASSNAHMEN

Im Folgenden werden die im Grundsatzpapier aufgefiihrten Handlungsempfehlungen durch
Malnahmenpakete untersetzt, die ab dem Jahr 2017 ausgefihrt, fortgesetzt und weiter kon-
kretisiert werden. Sie sollen von den Partnern der Dekade im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
standigkeiten und Aufgaben bearbeitet und umgesetzt werden. Dabei werden durch ein koor-
diniertes und strategisches Vorgehen Initiativen gebiindelt, Synergien hergestellt und Paral-

lelstrukturen vermieden.

1. Offentlichkeitsarbeit — intensivieren, informieren, Nachfrage

generieren

In weiten Teilen der Bevolkerung ist das Ausmal’ geringer Literalitéat in Deutschland nicht be-
kannt. Betroffenen und dem mitwissenden Umfeld wie Familie, Bekannte und Kolleginnen
und Kollegen fehlt es an Kenntnissen uber individuelle Hilfsangebote und Lernmdglichkeiten.
Bei einem Teil der Betroffenen ist ein Bewusstsein daflr zu wecken, dass sich durch die Ver-
besserung der eigenen Grundbildungskompetenzen ebenfalls die individuelle Lebenssitua-
tion verbessert. Schriftsprachliche Aufgaben im Alltag und im Beruf kdnnen besser gemeis-
tert werden, die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen und der berufliche Aufstieg sind
eher mdglich und das Selbstbewusstsein wird gesteigert. Eine bessere Grundbildung zahit

sich fur den einzelnen aus.

Ein zentrales Ziel der gemeinsamen Aktivitaten ist deshalb, die allgemeine Offentlichkeit so-
wie das unmittelbare Umfeld und die Betroffenen selbst starker fiir die Bedeutung und Not-
wendigkeit von Alphabetisierung und Grundbildung zu sensibilisieren, Vorurteile durch Auf-
klarungsarbeit abzubauen, das teilweise vorhandene Tabu aufzubrechen und Lerninteresse

Zu starken.

Darlber hinaus werden Werbemafinahmen zur Bekanntmachung von konkreten Lern- und

Unterstltzungsangeboten sowie Produkten durchgefihrt.
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Die KommunikationsmaflRnahmen sind darauf ausgerichtet:

a)

b)

c)

den Informationsstand Uber die Problematik sowie Uber Unterstiitzungsmaoglichkeiten
in der Bevdlkerung nachhaltig zu steigern,

ein positives und akzeptierendes Klima in der Bevolkerung herzustellen und Vorur-
teile abzubauen sowie

das Lerninteresse der Betroffenen zu wecken und zu starken.

MaRnahmenpaket 1: Aufklarung und Information der Bevélkerung durch Offentlich-

keitsarbeit

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Ein zwischen Bund und L&ndern abgestimmtes Kommunikationskonzept zur Dekade
wird umgesetzt. Zielgruppen sind gering literalisierte Erwachsene, das mitwissende
Umfeld und die breite Offentlichkeit. Die Kommunikation stellt den positiven Nutzen von
Alphabetisierung und Grundbildung heraus und fordert zum Handeln auf. Das Konzept
wird fortlaufend weiterentwickelt.

Es wurde eine Wort-Bild-Marke zur Dekade entwickelt, die das Netzwerk zwischen
Bund, Landern und Partnern symbolisiert und als Absender gemeinsamer MafRnahmen
eingesetzt wird.

Das Internetportal www.alphadekade.de wird als Informations- und Serviceportal zur
Dekade fir die Fachoffentlichkeit auf- und ausgebaut.

Als Dachkampagne der Dekade wird die seit 2012 laufende Kampagne ,Lesen &
Schreiben — Mein Schlissel zur Welt“! weitergefihrt, die das Thema Uber relevante
Medienkanale kommuniziert. Die Kampagne wird fortlaufend evaluiert, ausgewertet
und weiterentwickelt.

Begleitend zur Dachkampagne werden Kampagnen und MaflRnahmen durchgeflhrt, die
neben der allgemeinen Offentlichkeit spezielle Zielgruppeneinbeziehen. Dazu gehort
auch die verstarkte Nutzung Sozialer Netzwerke und Medien, um Uber die Informati-
onsarbeit das soziale Umfeld von gering literalisierten Erwachsenen zu aktivieren und
die Betroffenen direkt anzusprechen.

Personen des o6ffentlichen Lebens, die sich in besonderem Malf3e fir Alphabetisierung
und Grundbildung einsetzen, werden fur die Kommunikation gewonnen. Die Einbin-
dung (ehemaliger) gering literalisierter Erwachsener, Haupt- und Ehrenamtlicher und

anderer Personen, die flr positive Erfolgsgeschichten stehen, stellt die Authentizitat

1 www.mein-schliissel-zur-welt.de





1.7

1.8

1.9

1.10

der Berichterstattung sicher. Aufgrund des hohen Anteils an Personen mit Migrations-
hintergrund unter den gering Literalisierten wird auch in der Kampagne auf Diversitat
geachtet.

Besondere Anlasse wie der ,Weltalphabetisierungstag®, ,Tag des Buches* und aktuelle
Anlasse und Veranstaltungen werden fur die 6ffentlichkeitswirksame Medienarbeit ge-
nutzt.

Ab 2017 wird das bundesweite Infotelefon Weiterbildungsberatung des BMBF auch auf
das ALFA-Telefon verweisen. Dartiber hinaus wird ein Service-Modul aufgebaut, das
regionale und bundesweite Informations- und Unterstitzungsangebote webbasiert auf-
bereitet und niedrigschwellig zur Verfigung stellt.

Die aufsuchende Beratung von gering literalisierten Erwachsenen, deren Vertrauens-
personen sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an 6ffentlichen Platzen sowie im
Umfeld berufs- und ausbildungsbezogener Veranstaltungen und Messen wird verstarkt.
Die im Rahmen der Dekade geférderten MalZnahmen entwickeln und ergreifen eigene
offentlichkeitswirksame Aktivitaten und bauen diese aus. In Projekten werden bei-
spielsweise Arbeitgebertage, parlamentarische Abende, Messen, Tagungen, Blirger-
/Lernfeste etc. als Anlass genutzt, um Lern- und Serviceangebote zur Alphabetisierung
und Grundbildung bekannter zu machen. Die im Jahr 2019 aktualisierte Info-Ausstel-
lung der Kampagne ,Lesen & Schreiben. Mein Schlissel zur Welt* kommt hierbei

ebenfalls zum Einsatz.

MaRnahmenpaket 2: Sensibilisierung gesellschaftlich relevanter Gruppen

2.1

2.2

2.3

Malnahmen zur Sensibilisierung des unmittelbaren Arbeits- und Familienumfeldes
werden intensiviert. Dies wird u. a. durch Entwicklung und Verbreitung von Informati-
onsmaterialien und Durchfliihrung von Informationsveranstaltungen fir ,Schlisselper-
sonen®“ zum Erkennen und Ansprechen von gering literalisierten Erwachsenen erreicht.
Beispielhaft sind hier Schulungen von Personalverantwortlichen, Betriebsraten, Mitar-
beitenden in Agenturen fur Arbeit und Jobcentern, sozialen Fachkréaften, Schuldnerbe-
raterinnen und Schuldnerberater und Erzieherinnen und Erzieher zu nennen.
Malnahmen zur Verbreitung von Projekt- und Forschungsergebnissen wie der Aufbau
einer Produktdatenbank auf Basis von www.alphabund.de, Publikationen, Tagungen,
Workshops, Podiumsdiskussionen etc. tragen zur Verbreitung in der Fachoffentlichkeit
bei.

Lokale und regionale Netzwerke (z. B. Bundnisse, Runde Tische) zur Einbeziehung al-

ler gesellschaftlichen Bereiche, die flr die Alphabetisierung und Grundbildung relevant





sind, um deren Zugange fiir die Offentlichkeitsarbeit und zur direkten Ansprache Be-
troffener zu nutzen, werden ausgebaut. Zu diesen Bereichen gehdren neben sozialen
Einrichtungen auch Familienverbande, Sport- und Jugendorganisationen, Stadtbiblio-
theken, Gewerkschaften oder regionale Wirtschaftsverbéande sowie Kirchen und Mo-
scheen.

2.4 Good-Practice-Beispiele fur das soziale und berufliche Umfeld werden erstellt, ziel-
gruppengerecht aufbereitet und tiber relevante Kanale kommuniziert.

Malnahmenpaket 3: Lernergewinnung durch Grundbildungswerbung

3.1 Flankierend zur Offentlichkeitsarbeit werden WerbemalRnahmen fir konkrete Hilfsan-
gebote (z. B. das ALFA-Telefon, das vhs-Lernportal des DVV, www.mein-schliissel-
zur-welt.de, www.iCHANCE.de) entwickelt und umgesetzt.

3.2 Es werden neue Malinahmen zur Gewinnung von Lernenden entwickelt, die vor allem
Soziale Medien und neue Technologien nutzen.

3.3 Beratungsangebote flir gering literalisierte Erwachsene werden ausgeweitet, beispiels-

weise durch betriebliche Lernberater und andere Schliisselpersonen.

2. Forschung — ausbauen, verdichten, Wissen herstellen

Die Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener wird weiter geférdert,
um mehr tber Ursachen geringer Literalitat, die Lebenswelt und das soziale Milieu gering li-
teralisierter Erwachsener sowie Uber Gelingensfaktoren von Lehr- und Lernprozessen zu er-
fahren, um die Ansprache und nachhaltige Motivation von gering literalisierten Erwachsenen
fur die Teilnahme an Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten zu verbessern. Die
Forschung uber die Wirksamkeit von Lernangeboten und das Lernverhalten gering literali-
sierter Erwachsener stellt eine Grundlage fiur kiinftige Projekte und Bildungsprogramme dar.
Auch die Frage, inwieweit Online-Lernangebote zur integrierten Férderung digitaler Grund-

kompetenzen und Alphabetisierung eingesetzt werden kdnnen, steht auf der Tagesordnung.
Die Forschung verfolgt unter anderem die Zielsetzungen:

a) mehr Uber die Hintergrinde und Ursachen des funktionalen Analphabetismus zu er-
fahren, um Programme und Angebote anwendungsorientiert in der Praxis zu gestal-

ten,





b)

d)

f)

die bisherigen Erkenntnisse dartiber auf eine neue Grundlage zu stellen, wie die Mo-
tivation und Selbstverantwortung der Betroffenen zur Alphabetisierung und Grundbil-
dung und zur Teilnahme an entsprechenden Lernangeboten erhdht werden kann.
Hier geht es sowohl um die Lebenswelt der Menschen als auch um die Qualitat und
Attraktivitat der Kurse sowie Kenntnisse zur Lebenswelt und zum sozialen Milieu
funktionaler Analphabeten zu ermitteln,

mehr UGber die Lehr- und Lernprozesse in Lernangeboten der Alphabetisierung und
Grundbildung auch in Blended Learning-Formaten zu erfahren - ber das Lehrverhal-
ten der Dozenten, die Auswahl und den Einsatz didaktischer Materialien, das Lern-
verhalten der Teilnehmenden und die Instrumente zur Erfassung von Lernstanden
und Lernfortschritten,

Erkenntnisse Uber die Wirksamkeit von Strukturen und Investitionen in der Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsarbeit sowie

Erkenntnisse fir den Aufbau einer zuverlassigen Pravention in allen Lebensphasen
und -bereichen zu liefern.

Zu eruieren, unter welchen Voraussetzungen die Inhalte und Angebote bisheriger
Lernangebote in der Alphabetisierung und Grundbildung auf den Bereich der Ge-

flichteten Ubertragen werden kdénnen.

Maflnahmenpaket 1: Wissensstand Uber die Verbreitung und Auspragung geringer Li-

teralitat und Grundbildungsdefizite sowie Uber die Zielgruppe und deren Ansprache

verbessern

1.1 Die leo.-Studie zum Umfang und den Hintergriinden des funktionalen Analphabetismus

1.2

1.3

14

wurde wiederholt. Ziel der LEO Grundbildungsstudie 2018 war es, an die Studie von
2010/11 anzuschlieRen und eine Fortschreibung der Ergebnisse zu sichern. Die Ergeb-
nisse wurden durch Hintergrundfragen auf die Segmente der Grundbildung ausgewei-
tet (darunter: Gesundheitsgrundbildung, Finanzielle Grundbildung, Digitale Grundbil-
dung).

Studien zur Motivation und zum Lernverhalten gering literalisierter Erwachsener wer-
den durchgefinhrt.

Die Forschungen zu spezifischen Zielgruppen (z.B. junge Erwachsene am Ubergang
Schule-Beruf) und geeignete Zielgruppenansprache unter besonderer Beriicksichti-
gung des individuellen und beruflichen Umfeldes werden intensiviert.

Die Ursachen fir die Nichtteilnahme gering literalisierter Erwachsener an Kursen sollen

identifiziert werden, , z. B. durch Erforschung der Lebenswelten und Milieus, in denen





sich gering literalisierte Erwachsene bewegen, um daraus individuelle und motivatio-
nale Ansprachewege zu entwickeln.

1.5 Die Wirksamkeit unterschiedlicher Wege der Teilnehmergewinnung und Ansprache
(z.B. Uber Netzwerke, digitale Medien, etc.) gering literalisierter Erwachsener wird un-
tersucht.

1.6 Studien Uber die Ursachen und Entstehung geringer Literalitdt im Kindes- und Jugend-
alter sowie der Ableitung von Konsequenzen fir die Diagnostik in dieser Lebensphase
werden lanciert.

1.7 Kognitive Faktoren, die zur Entstehung geringer Literalitat beitragen, werden unter-
sucht, um die Effektivitat von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten zu er-

hoéhen.

Maflnahmenpaket 2: Qualitat von Beratungs-, Lehr- und Lernprozessen und Wirksam-
keit von Strukturen und Investitionen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsar-
beit

2.1 Nonformale Hilfs-, Lehr- und Lernstrukturen (z. B. durch das persénliche Umfeld von
funktionalen Analphabeten) werden untersucht.

2.2 Grinde und Ursachen fir eine Nichtteilnahme an Lernangeboten sowie motivationale
Kriterien fir Lernkontinuitat (Lerner Persistence) werden untersucht.

2.3 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fiir professionelles padagogisches Handeln
in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit werden identifiziert, um die Qualitat
von Lehr- und Lernprozessen zu erhéhen.

2.4 Forschungsbasierte didaktische Konzepte fiir die Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsarbeit unter Berlicksichtigung bestehender Modelle und Konzepte werden erar-
beitet. Dies bezieht auch die integrierte Foérderung digitaler Grundkompetenzen und
der Alphabetisierung mit ein.

2.5 Studien und der Austausch zu Fragen der Alphabetisierung in der Erst- und Zweitspra-
che werden verstarkt. Anschlussféahige bzw. gemeinsame Konzepte zur Alphabetisie-
rung in Deutsch als Erst- und Zweitsprache werden geprift und ggf. in einer nachsten
Phase entwickelt.

2.6 Die Wirksamkeit von bundesweiten, lAnderspezifischen und regionalen Beratungsan-
geboten und -strukturen sowie von Investitionen in Alphabetisierung- und Grundbil-
dungsarbeit werden untersucht. Auf Basis der Ergebnisse werden bestehende Bera-

tungs- und Lernangebote weiterentwickelt, neu ausgerichtet und initiiert.





3. Lernangebote — optimieren, erweitern, in die Flache tragen

Um die Lernmotivation von gering literalisierten Erwachsenen zu erhéhen, ist es erforderlich,
die Lerninhalte ebenso wie die Didaktik und Methodik an den Kompetenzen und Beddrfnis-
sen der Lernenden zu orientieren. Lerninhalte missen alltags-und praxisbezogen (z. B. Ar-
beits- und Lebenswelt, Finanzen, Freizeit, Beziehungen, Gesundheit) konzipiert sein und die
groRe Heterogenitat der Teilnehmenden bertcksichtigen.

Lernangebote zur Alphabetisierung und Grundbildung sollten daher:

a) Lerninteressierten niedrigschwellig zur Verfiigung stehen und auf deren Kompeten-
zen und Bedurfnisse - unter Bertlicksichtigung aktueller Entwicklungen und gesell-
schaftlicher Anforderungen - abgestimmt und

b) von hoher Qualitat und Kundenorientierung bestimmt sein sowie

¢) Entwicklungen und Erkenntnisse relevanter Fachdidaktiken (z. B. zum Schriftsprach-

erwerb, arithmetischer Anfangsunterricht) bertcksichtigen.

Maflnahmenpaket 1: Identifizierung und Verbreitung guter Praxis zur Alphabetisierung

und Grundbildung Erwachsener

1.1 Ausgewahlte Transferprojekte aus dem Forderschwerpunkt ,Arbeitsplatzorientierte Al-
phabetisierung und Grundbildung Erwachsener® wurden weitergefiihrt und ausgewei-
tet, um die Ergebnisse/Erkenntnisse in der Praxis bekannter zu machen.

1.2 Projekte und Initiativen auf Bundes-, Lander- und kommunaler Ebene zur Alphabetisie-
rung und Grundbildung werden ausgewertet, weiterentwickelt und - wo maglich - sinn-
voll verknipft und synergetisch aufeinander abgestimmt.

1.3 Fur den Austausch und die Verbreitung werden Arbeitsstrukturen z. B. Tagungen,
Runde Tische, Arbeitsgruppentreffen, Expertenrunden und Stakeholder-Dialoge auf-
und ausgebaut.

1.4 Bei der Entwicklung von Lern- und Unterstitzungsangeboten werden gering literali-
sierte Erwachsene bzw. ehemalige gering literalisierte Erwachsene als Expertinnen
und Experten aktiv mit einbezogen, um die Nutzbarkeit und Wirksamkeit von Produkten
zu verbessern. Beteiligungsstrukturen mussen dafiir entsprechend optimiert bzw. neu
aufgebaut werden. Die Umsetzung kann in einzelnen Projekten erfolgen — beispiels-

weise in Workshops, Tagungen fur und mit Lernenden oder Lernlaboren.
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1.5.

Der Erfahrungsaustausch und Gute Praxis auf europdischer Ebene werden fortgefihrt

(z.B. im Rahmen von Konferenzen des European Basic Skills Network).

MaRnahmenpaket 2: Ausweitung der Konzepte fur Alphabetisierung und Grundbildung

mit Inhalten anderer Bildungsbereiche wie beispielsweise politische Bildung, 6kono-

mische Bildung, Gesundheitshildung, Verbraucherbildung, Digitalisierung

2.1

2.2

2.3

Pilotprojekte zur Entwicklung und Implementierung von lebensweltlich orientierten
Grundbildungsangeboten mit hohen schriftsprachlichen und alltagsmathematischen
Bezligen werden im Rahmen eines Forderschwerpunkts durchgefiihrt. Ausgewahlte
Konzepte und Modelle der lebensweltorientierten Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsarbeit werden im Rahmen einer Transferphase verbreitet und nach Méglichkeit
strukturell verankert.

In unterschiedlichen Themenbereichen (Beispiele: Schuldnerberatungen bei finanziel-
ler Grundbildung, Bundes- und Landeszentralen fiir politische Bildung, Bundeszentrale
fur gesundheitliche Aufklarung bei Gesundheitsbildung) werden neue Akteure gewon-
nen und eingebunden sowie neue Strukturen geschaffen.

Die digitale Grundbildung soll gering literalisierten Erwachsenen Grundlagen fir Fortbil-
dungen etwa in der Wirtschaft vermitteln.

MaRnahmenpakt 3: Entwicklung und Transfer von Lern- und Unterrichtsmaterialien

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Auf Basis der alphabund-Produktdatenbank wird eine nutzerorientierte Produktdaten-
bank mit frei nutzbaren Lern-, Lehr- und Informationsmaterialien entwickelt.

Eine Einschatzung hinsichtlich der Machbarkeit zur Nutzung von Open Educational Re-
sources (OER) fur Lernmaterialien in der Alphabetisierung und Grundbildung zur Ver-
breitung und (kostenfreien) Nutzung wird jeweils durchgefihrt.

Zielgruppengerechte Lern- und Unterrichtsmaterialien zur Alphabetisierung und
Grundbildung fur bisherige Kurse sowie fur hybride Anwendungen mit Blended Learn-
ing werden unter Einbeziehung von Lernenden entwickelt und erprobt.

Bestehende Rahmencurricula fir Lesen, Schreiben und Rechnen werden evaluiert und
weiterentwickelt.

Neue und bestehende Lernmaterialien werden Uber neue Partner transferiert.
Embedded Learning-Ansatze werden weiterentwickelt - im Rahmen der arbeitsplatzori-
entierten Qualifizierung oder im Zusammenhang mit dem Erwerb zuséatzlicher Qualifi-
kationen (z. B. in der Pflege, Erwerb des Gabelstaplerfiihrerscheins).
Eingangsdiagnostiken (insbesondere Kurzdiagnostiken) und Lernstanderhebungen

werden evaluiert, weiterentwickelt und transferiert.
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3.8 Maflnahmen zu einer bundesweiten Qualitatssicherung und Standardisierung von
Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten mit Lernzielformulierung und
Abschlussorientierung werden gepruft.

MaRnahmenpaket 4: Lernergewinnung durch Entwicklung informeller und nied-
rigschwelliger Lernangebote sowie Formen des selbstorganisierten Lernens und Er-
schlieBung neuer Lern- und Begegnungsorte

4.1 Mdoglichkeiten des non-formalen und informellen Lernens, z. B. in Lerncafés werden
verstarkt.

4.2 Im Rahmen des Sonderschwerpunkts ,Foérderung der Lese-, Schreib- und Rechenkom-
petenzen“ des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus werden neuartige und nied-
rigschwellige Beratungs- und Lernangebote entwickelt und umgesetzt.

4.3 Aufsuchende Lernangebote und Angebote mit Sozialraumorientierung werden entwi-
ckelt, umgesetzt und ausgebaut. Im Rahmen von Pilotprojekten aufsuchende Lernan-
gebote und —formen in Moscheen, Lerncafés, Mehrgenerationenh&ausern, Bibliotheken
und anderen sozialraumlichen Einrichtungen erprobt.

4.4 Es werden Modelle fur einen geregelten und systematischen Ubergang von nied-
rigschwelligen Angeboten in weiterfihrende Bildungsangebote entwickelt - z. B. in ein
Kursangebot zur Alphabetisierung und Grundbildung oder zum nachholenden Schulab-
schluss.

4.5 Digitale Angebote (Portale, Apps) fur orts- und zeitunabh&ngiges Lernen und neue
Lernangebote fir Blended Learning und E-Learning - auch zur Ansprache von jungen
Erwachsenen - werden weitergefiihrt und entwickelt.

4.6 Die Selbstorganisation und Vernetzung von gering literalisierten Erwachsenen in Aus-

tausch- und Lerngruppen wird unterstitzt.

4. Professionalisierung — ausbilden, weiterbilden, Qualitat des

Unterrichts verbessern

Beschaftigte in der Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen arbeiten mit hete-
rogenen Lerngruppen, unterrichten binnendifferenziert und sind mit multiplen Problemlagen
der Lernenden konfrontiert. Die Dozentinnen und Dozenten mussen dabei das Vertrauen der
Teilnehmenden gewinnen und erwachsenengerecht unterrichten. Die Lerninhalte orientieren

sich an den praktischen Anforderungen der Berufs- und Alltagwelt. Notwendig sind deshalb

12





entsprechende Kompetenzen in der Erwachsenenbildung sowie fachliche und didaktisch-me-
thodische Kompetenzen. Die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams ist in Betracht

Zu ziehen.

Das Personal bringt hierfur unterschiedliche berufliche Qualifikationen und Erfahrungen mit.
Die Qualifizierung des in der Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen tatigen
Lehrpersonals muss deshalb weiter ausgebaut werden. Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsthemen werden dartber hinaus verstarkt in der Aus- und Fortbildung von Lehrkraften

an Schulen sowie in der Jugend- und Erwachsenenbildung berticksichtigt.
Die Qualifizierung der padagogischen Kréfte soll dazu fiihren, dass:

a) die Professionalitdt von Beschéftigten in Alphabetisierungs- und Grundbildungsange-
boten und bei anderen Berufsgruppen weiterentwickelt,

b) eine Qualitatssteigerung und starkere Wirksamkeit der Lernangebote erreicht,

c) geringer Literalitat praventiv im Kindes- und Jugendalter entgegengesteuert und

d) die Beschéftigungssituation von Lehrenden verbessert und der Nachwuchs gesichert

wird.

MaRnahmenpaket 1: Optimierung und Verbreitung bewahrter Qualifizierungsangebote,

Entwicklung weiterer Qualifizierungsangebote

1.1 Bestehende Fortbildungskonzepte werden evaluiert und weiterentwickelt. Weitere Qua-
lifizierungsangebote — auch im Hinblick auf eine passgenaue Konzeption und Organi-
sation (z.B. fur die lebenswelt- und arbeitsweltorientierte Alphabetisierung und Grund-
bildung) sowie fir Blended Learning - werden entwickelt, erprobt und verbreitet.

1.2 Die entwickelte ,Basisqualifizierung Pro Grundbildung“ wird in der Praxis umgesetzt
und durch ergéanzende Vertiefungsmodule weiterentwickelt.

1.3. Die von einer Arbeitsgruppe der Dekade mit Partnern aus dem Kuratorium vorgelegten
»-Handlungsempfehlungen fiir die Aus- und Fortbildung von Kursleitenden in der Alpha-
betisierung und Grundbildung® sind vom Kuratorium und der KMK verabschiedet wor-
den. Die Handlungsempfehlungen bilden eine wichtige Grundlage, die gemeinsam von
den Einrichtungen, ihren Tragern, den Weiterbildungsverbanden und den Landern be-
gleitet werden sollen. 1.4. Es werden Strategien entwickelt, um Fortbildungsangebote
unter Nutzung bestehender regionaler Netzwerke und Lernportale breit zu implemen-

tieren.
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Mafllnahmenpaket 2: Berticksichtigung von Alphabetisierungs- und Grundbildungsthe-
men in der Aus- und Fortbildung von Lehrkraften an Schulen sowie in der Jugend-

und Erwachsenenbildung

2.1 Alphabetisierungs- und Grundbildungsthemen sollen in die Aus- und Fortbildung von
Lehrkraften an Schulen sowie in die Ausbildung von péadagogischen Fachkréften einbe-
zogen werden.

2.2 Das Personal der beruflichen Weiterbildung wird unter Berticksichtigung bestehender
Konzepte und Ergebnisse qualifiziert bzw. entsprechende Qualifizierungsangebote ent-
wickelt.

2.3 Qualifizierungsangebote fur die Jugend- und Erwachsenenbildung werden unter Be-
ricksichtigung bestehender Konzepte und Ergebnisse ausgeweitet und entwickelt.

Maflnahmenpaket 3: Teilnehmendenansprache und —beratung

3.1 Das Personal in SchlUsselstellen (z. B. Arbeitsagentur, Jobcenter, Familienberatungs-
stellen, Jugendamter, Birgeramter, Betriebsréate, Soziale Dienste, Personalentwick-
lung, Arzte etc.) wird weiter qualifiziert und sensibilisiert, um gering literalisierte Er-
wachsene zu identifizieren, anzusprechen und Uber geeignete Unterstiitzungs- und
Lernangebote zu beraten, resp. diese zu vermitteln.

3.2 Das Personal in Weiterbildungseinrichtungen wird hinsichtlich Lernberatung, Vermitt-
lung in individualisierte Lernangebote, Lernstanderhebung und Umsetzung der Bin-

nendifferenzierung heterogener Lerngruppen weiter qualifiziert.

5. Strukturen — weiterentwickeln, aufbauen, Unterstitzungsange-

bote optimieren

Wirkungen fir die Alphabetisierung und Grundbildung werden erreicht, wenn an vorhandene
Strukturen angeknupft und diese weiterentwickelt werden. Bund, Lander und Dekadepartner
haben seit 2012 dauerhafte und tragfahige Strukturen der Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsarbeit als Teil des Weiterbildungssystems in Deutschland aufgebaut und wollen dies
weiter vorantreiben. In den kommenden Jahren geht es insbesondere um die Verankerung
der Alphabetisierung und Grundbildung als Querschnittsthema offentlicher Verwaltungen in
Bund, Landern und Kommunen, um ein ressortibergreifend abgestimmtes Vorgehen sowie
um die Aufnahme der Alphabetisierung und Grundbildung als Querschnittsziele in Férderpro-

grammen anderer Bereiche — unter Berilicksichtigung originédrer Zustandigkeiten.
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Der Aufbau sowie die verstarkte Nutzung von Strukturen zielen darauf ab:

a) Alphabetisierung und Grundbildung in die kontinuierlichen Programme von Weiterbil-

dungseinrichtungen zu etablieren,

b) den Ausbau qualitativ hochwertiger Lernangebote voranzutreiben sowie

¢) gering literalisierte Erwachsene zu aktivieren und fur Lernangebote zu gewinnen.

MaRnahmenpaket 1: Alphabetisierung und Grundbildung zu einem Regelangebot von

Weiterbildungseinrichtungen und anderer Trager entwickeln

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Alphabetisierungs- und Grundbildungsmalnahmen werden in das Regelangebot der
allgemeinen und beruflichen Weiterbildung unter Beachtung gesetzlicher Regelungen
und Finanzierungsmdglichkeiten aufgenommen.

Der Aufbau von Grundbildungszentren in den Landern und die Starkung von Netzwer-
ken zur Alphabetisierung und Grundbildung bzw. Mitwirkung an vorhandenen Netzwer-
ken werden fortgeftuhrt.

Die Forderung von Lernangeboten zur Alphabetisierung und Grundbildung inkl. der le-
benswelt- und arbeitsorientierten Alphabetisierung und Grundbildung wird ausgebaut.
Das Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebot bei Wohlfahrtsverbénden, freien
Tragern der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und Bildungseinrichtungen der Kir-
chen und Moscheen wird auf der Basis bestehender, qualitatsgesicherter Konzepte
und Materialien gestarkt.

Weiterbildungseinrichtungen nehmen arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und
Grundbildung auf der Basis bestehender, qualitatsgesicherter Konzepte und Materia-
lien mit in ihr Angebotsportfolio auf.

Die Aufnahme von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten als Teil der be-
trieblichen Weiterbildung in Unternehmen wird angestrebt.

Malinahmenpaket 2: Forderinstrumente entwickeln

2.1

2.2

Die Themen Alphabetisierung und Grundbildung werden als Querschnittsziele in For-
derprogramme anderer Politikbereiche (z.B. politische Grundbildung, Gesundheit, Er-
nahrung, Familie, etc.) aufgenommen — unter Bertcksichtigung originérer Zustandig-
keiten, z. B. Mehrgenerationenhauser des Bundesministeriums fur Familie, Senioren,
Frauen, und Jugend.

Die verstarkte Verzahnung von Kursen zur Alphabetisierung und Grundbildung der
Lander mit MalZnahmen der Arbeitsférderung unter Beachtung der gesetzlichen Zu-

standigkeiten wird gepruft.
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2.3 Die vom Verwaltungsrat und Vorstand der Bundesagentur fir Arbeit, dem Bundesamt
fur Migration und Fluchtlinge (BAMF), BDA und DGB entwickelten Kooperationsmo-
delle sollen Orientierung bieten, um Gefliichtete, aber auch Geringqualifizierte in Aus-
bildung oder Beschaftigung mit berufsanschlussfahiger Weiterbildung zu bringen. Dies
wird durch eine aufeinander abgestimmte Verzahnung von systematischem Spracher-
werb, beruflicher Tatigkeit und (abschlussbezogener) Aus- bzw. Weiterbildung erreicht.

MaRnahmenpaket 3: Neue Partner gewinnen, Bundnisse initiieren, Synergien herstel-

len

3.1 Die Ansprache neuer Partner aus den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Soziales, Familie,
Jugend, Schule, Gesundheit, Sport und Kultur wird intensiviert.

3.2 Im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Partner soll die Zusammenarbeit mit
Wirtschaft und Arbeitgebern weiter ausgebaut werden.

3.3 Lokale und regionale Netzwerke (z. B. Blindnisse, Runde Tische) zur Einbeziehung al-
ler gesellschaftlichen Bereiche, die flr die Alphabetisierung und Grundbildung relevant
sind, werden verstarkt ausgebaut, um deren Zugange fur die Offentlichkeitsarbeit und
zur direkten Ansprache gering literalisierter Erwachsener zu nutzen. Zu diesen Berei-
chen gehoren neben sozialen Einrichtungen auch Kommunale Landesverbande, Fami-
lienverbande, Sport- und Jugendorganisationen, Stadtbibliotheken, Gewerkschaften,
lokale Wirtschaftsverb&nde oder Krankenkassen.

3.4 Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit wird in das kommunale Bildungsmanage-

ment integriert.

V. GREMIENSTRUKTUR UND ZUSAMMENARBEIT

Im Rahmen der Nationale Dekade fiir Alphabetisierung und Grundbildung wurde ein Blindnis
von Bund und Landern sowie gesellschaftlich relevanter Gruppen als Partner zur Férderung
der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland geschlossen. Die Part-
ner erklaren ihre Bereitschaft, an der Gestaltung und Erreichung der Dekadenziele mitzuwir-
ken. Desgleichen sind neue Partner eingeladen, das Bindnis zu erweitern und in den kom-
menden zehn Jahren daran mitzuwirken, geringe Literalitat in der Bevolkerung zu verringern
und das Grundbildungsniveau zu erhéhen. Alle Partner verpflichten sich, innerhalb ihrer je-
weiligen Organisationen sowie in der Offentlichkeit fiir die Ziele der Nationalen Dekade fur

Alphabetisierung und Grundbildung zu werben.
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Die Nationale Dekade wird von Bund und Landern gemeinsam verantwortet. Die foderale
Kompetenzverteilung ist die Richtschnur fir die Zusammenarbeit und Umsetzung geeigneter
MalRnahmen und Initiativen. Die Federfihrung innerhalb der Bundesregierung hat das Bun-
desministerium fur Bildung und Forschung (BMBF), das mit weiteren fachlich einzubeziehen-
den Bundesressorts eng zusammenarbeitet. Die Landerbeteiligung wird tber den
LArbeitskreis Weiterbildung“ der Kultusministerkonferenz (KMK) organisiert.

KURATORIUM

Bund (BMBF, Referat 316)
unterstitzt Lander (KMK, AK Weiterbildung)
Gesellschattlich relevante Akteure (Partner)

KOORDINIERUNGSSTELLE WISS. BEIRAT

Geschéaftsstelle der Dekade (im BIBB) Beratungsgremium

ARBEITSPROGRAMM

Definiert Handlungsfelder mit konkreten MaBnahmen u.
wird jahrlich fortgeschrieben

DEKADETAGUNG (jahrlich)

Vorstellung von Forschungsergebnissen u. Entwicklungen,
weitere Akteure werden einbezogen

Kuratorium

Das Kuratorium setzt sich aus Bund, Lander und gesellschatftlich relevanten Partnern zusam-
men. Es finden jahrlich zwei gemeinsame Sitzungen statt, die der Ausgestaltung der Natio-
nalen Dekade sowie der Fortschreibung des Arbeitsprogramms dienen. Der Wissenschaftli-

che Beirat nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums beratend teil.
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Im Arbeitsprogramm werden Fragestellungen zur mittel- und langfristigen Themen- und

Schwerpunktfindung abgebildet. Die Mitglieder des Kuratoriums schlagen MaRnahmen ein-

schlie3lich Meilensteinen zur Umsetzung des Arbeitsprogramms fir die jeweilige Institution

vor. Im Kuratorium berichten die Dekadepartner tiber die Umsetzung im eigenen Bereich.

Koordinierungsstelle Dekade fur Alphabetisierung

Die Koordinierungsstelle Dekade fur Alphabetisierung sorgt fir ein synergetisches und abge-

stimmtes Vorgehen von Bund, Landern und den weiteren Partnern und ist im Bundesinstitut

fur Berufshildung (BIBB) angesiedelt. Die Aufgaben der Koordinierungsstelle sind:

Die Kommunikation und Kooperation mit den Partnern der Dekade und den Koordi-
nierungsstellen fur Alphabetisierung und Grundbildung der Lander.

Die Forderung des Informationsaustausches lber geférderte Projekte des Bundes
und Uber Aktivitaten in den Landern, um Doppelstrukturen und Ineffizienzen zu ver-
meiden.

Die Durchfuihrung thematischer Expertenworkshops in Kooperation mit anderen Part-
nern, um neu entwickelte Konzepte und Angebote in die Breite zu tragen sowie Im-
pulse von auf3en aufzunehmen.

Der Transfer und die nachhaltige Verbreitung von guten Praxisbeispielen.

Das fachliche Monitoring von MalBhahmen des Bundes und der vom BMBF geférder-
ten Projekte im Rahmen der Dekade.

Die Identifikation und Umsetzung neuer Foérderschwerpunkte und Forschungsbedarfe
in Zusammenarbeit mit den Gremien der Dekade.

Der Aufbau und die Pflege des Internetauftritts www.alphadekade.de zur Information
der Offentlichkeit sowie der Akteure im Bereich der Alphabetisierung und Grundbil-
dung.

Die Sensibilisierung des Umfeldes von gering literalisierten Erwachsenen und der Of-
fentlichkeit zu geringer Literalitat.

Die Férderung des Erfahrungsaustauschs und des Transfers von ,,Good Practice® auf
europaischer Ebene in Kooperation mit den Landern und anderen Partnern z. B.
durch Kooperation mit dem ,European Basic Skills Network” und der Nationalen

Agentur Bildung in Europa.
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Wissenschaftlicher Beirat

Der Wissenschattliche Beirat tragt mit seiner Expertise zur Gestaltung der Nationalen De-
kade fur Alphabetisierung und Grundbildung bei und beréat die Gremien insbesondere hin-
sichtlich der Themen- und Schwerpunktsetzung des Arbeitsprogramms. Seine Mitglieder
wurden vom Bundesministerium fir Bildung und Forschung (BMBF) in Abstimmung mit den

Landern berufen.

Dem Wissenschaftlichen Beirat gehoren fur den Zeitraum 2016 — 2021 folgende Mitglieder

an:

Herr Prof. Dr. Helmut Bremer, Universitat Duisburg-Essen

e Herr Dr. Alexis Feldmeier, Universitat Munster

e Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Ingrid Gogolin, Universitat Hamburg

e Frau Prof. Dr. Anke Grotlischen, Universitat Hamburg

e Herr Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Hertie School of Governance (bis 2018)

e Frau Prof. Dr. Cordula Loffler, PAdagogische Hochschule Weingarten

e Frau Prof. Dr. Nele McElvany, Technische Universtat Dortmund

e Frau Prof. Dr. Beatrice Rammstedt, GESIS - Leibniz-Institut flir Sozialwissenschaften
e Herr Prof. Dr. Josef Schrader, Deutsches Institut fir Erwachsenenbildung

e Herr Prof. Dr. Rudolf Tippelt, Universitat Minchen

Eine Berufung fur weitere finf Jahre wird angestrebt. Er berét das Kuratorium in grundlegen-
den wissenschaftlichen Fragen sowie bei Fragen des Bedarfs an MalRhahmen und For-

schung, insbesondere bei:

e Der Fortschreibung des Arbeitsprogramms und thematischer Schwerpunktsetzung

e Der Empfehlung und Bewertung von Maf3nahmen und Vorhaben sowie Forder-
schwerpunkten

e Der Bilanzierung im Jahresbericht (Fazit, Ausblick aus wissenschatftlicher Sicht)

e Dem Monitoringprozess und Evaluierung

e Der Nutzung und dem Transfer der Arbeitsergebnisse

Der wissenschaftliche Beirat tritt zweimal pro Jahr zusammen. Vorschlage an das Kurato-
rium erfolgen im Namen des gesamten Beirats. Die Koordinierungsstelle Dekade fir Alpha-

betisierung unterstitzt den Beirat in organisatorischen Fragen.
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Dekadetagung

Es findet jahrlich eine 6ffentlichkeitswirksame Tagung statt, in der die Fachéffentlichkeit Gber
Forschungsergebnisse und Entwicklungen der Nationalen Dekade fiir Alphabetisierung und
Grundbildung informiert wird. Zudem werden kinftige Herausforderungen und Anforderun-
gen hinsichtlich der Umsetzung von Dekadezielen in konkreten Handlungsfeldern identifi-

ziert. Die Ergebnisse der Tagung flieRen in das Arbeitsprogramm ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Akteure aus Bildung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft,
die sich bereits aktiv in die Dekade einbringen sowie an gesellschaftlich relevante Akteure,
die sich zukiinftig engagieren und sich in diesem Zusammenhang informieren wollen sowie

an das Fachpublikum aus dem Umfeld der Projekttrager.

Zur Bearbeitung von thematischen Schwerpunkten werden dartber hinaus Arbeitsgruppen
mit Vertretern der Partner sowie Kompetenznetzwerke mit externen Experten eingerichtet
und Fachveranstaltungen durchgefiihrt. In diese Aktivitaten werden neue Partner der Dekade

einbezogen.
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Dateianlage
Doppelklick auf Büroklammer, um Anlage 3 zu TOP 8 zu öffnen (mit Adobe Acrobat Reader)


19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

Anlage zu TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern

starken - Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander nehmen den schriftlichen Bericht zur Kenntnis.

2. Sie betonen erneut die Wichtigkeit, die bereits bestehenden guten digitalen Ange-
bote des Verbraucherzentralen Bundesverbands (vzbv) und der Verbraucherzentra-
len der Lander untereinander und mit den digitalen Angeboten des Bundes zu ver-
knupfen, um so Verbraucherinnen und Verbrauchern einen einfachen und guten Zu-
gang zu den digitalen Angeboten zu sichern.

3. Sie teilen aber die Auffassung des Bundes nicht, dass eine zentrale bundesweite

anbieterunabhéngige digitale Website fur Verbraucherprobleme des digitalen Alltags
keinen Mehrwert fur Verbraucherinnen und Verbraucher bringe. Sie bitten den Bund
daher erneut zur 19. VSMK zu berichten.

Bericht:

Der Bund teilt die Auffassung, dass eine zentrale Auffindbarkeit von Informationen zu
Verbraucherproblemen sinnvoll ist. Hierfur ist die Vernetzung und zentrale Auffind-
barkeit der Informationen der Verbraucherzentralen wesentlich. Daher férdert der
Bund seit 2021 das Projekt ,Gemeinschaftsauftritt 20.23“ der Gemeinschaftsredak-
tion der Verbraucherzentralen, die fir den gemeinsamen Webseitenauftritt zustandig
ist, um die Reichweite des zentralen digitalen Informationsangebots der Verbraucher-
zentralen und des vzbv (www.verbraucherzentrale.de) weiter zu erh6hen und Ver-
braucher*innen zielgerichtet und bedarfsgerecht Wissen und Kompetenzen auch zu
Verbraucheranliegen der digitalen Welt zu vermitteln. Ein weiteres Projektziel ist, die
Sichtbarkeit des Gemeinschaftsauftritts und ihrer Inhalte insbesondere durch die Nut-
zung einer Websuchmaschine zu erhéhen. Auch die Website des vzbv verweist be-
reits auf die digitalen Informationsangebote der Verbraucherzentralen in den Lan-
dern, bzw. den gemeinsamen Webseitenauftritt der Verbraucherzentralen. Der Ge-
meinschaftsauftritt der Verbraucherzentralen und die damit vernetzte Internetseite
des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sind etablierte Anlaufstellen fur Ver-
braucherprobleme und die Nutzung ihrer digitalen Informationsangebote erfahrt ent-
sprechend der verbesserten Auffindbarkeit einen stetigen Zuwachs. Vor diesem Hin-
tergrund wirde mit der Entwicklung einer weiteren tbergreifenden Website fur digi-
tale Verbraucherprobleme, die auf bestehende Informationsangebote verweist, aus
Sicht des Bundes kein Mehrwert geschaffen werden. Erfahrungen aus vergangenen
Projekten zeigen vielmehr, dass solche neuen zentralen Webseiten auf Bundes-
ebene nicht ausreichend genutzt werden.
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Anlage zu TOP 12 Automatisierte Erstattung von Ansprichen nach der
Fluggastrechte-VO (EG) 261/2004

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der
Lander sehen in der derzeitigen praktischen Umsetzung der Fluggastrechte-Verord-
nung weiterhin erhebliche Mangel, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher da-
von abhalten, ihre Rechte bei Nichtbeforderung, Flugausfall oder Verspatungen von
Fligen wahrzunehmen, um die ihnen zustehenden Leistungen zu erhalten.

Daraus resultieren fiir viele Verbraucherinnen und Verbraucher neben finanziellen
Nachteilen auch Arger und sonstige Belastungen, welche auch zu einem Vertrauens-
schaden gegeniber den Fluggesellschaften fihren. Die derzeitige Situation der Ver-
braucherinnen und Verbraucher ist insofern besonders misslich, als der Verordnung
(EG) Nr. 261/2004 eindeutige, nicht auslegungsbedurftige und verschuldens-unab-
hangige Anspriche entnommen werden kénnen.

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der
Lander erinnern an ihren Beschluss der 17. VSMK (TOP 9, Ziffer 5) und bekraftigen
die Forderung, dass eine unverzligliche Riuckerstattung im Rahmen der gesetzlichen
Fristen zu erfolgen hat und dazu die Rickerstattungs- und Entschadigungs-verfahren
automatisiert werden, um ein hohes Verbraucherschutzniveau in der Reisebranche
zu erreichen. Sie bitten die Bundesregierung erganzend, sich auf europaischer
Ebene dafirr einzusetzen, dass Anspriiche nach der Fluggastrechte-Verordnung in-
nerhalb von zwei Werktagen erstattet werden missen. Eine derart kurzfristige Erstat-
tung ist moglich, da die Fluggesellschaften selbst unmittelbar wissen, welche ihrer
Flige annulliert wurden oder eine grof3e Verspatung hatten und welchen Fluggasten
die Beférderung verweigert wurde. Die Normierung einer Leistungsfrist von zwei
Werktagen soll einen Anreiz dafir setzen, die vorhandenen Madglichkeiten fur eine
technische Automatisierung von Erstattungsverfahren zu nutzen.

3. Ergadnzend bitten sie den Bund um Bericht zur 19. Verbraucherschutzministerkon-
ferenz, wie die Ankiindigung des Bundes, dass Entschadigungs- oder Ausgleichs-
zahlungen bei allen Verkehrstragern, also auch bei Flugreisen, automatisiert werden
sollen, umgesetzt wird.

4. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der
Lander bitten die Bundesregierung, sich im Rahmen einer Reform der Verordnung
(EG) Nr. 261/2004 dafiur einzusetzen, dass das bestehende hohe Schutzniveau flr
die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten bleibt. Sie bitten die Bundesregie-
rung, insbesondere im Zuge der Reform, auf die Schaffung eines europaweit harmo-
nisierten Sanktionsrahmens hinzuwirken, mit dem die Einhaltung der Bestimmungen
der Fluggastrechte-Verordnung durch die jeweiligen Luftfahrtunternehmen in ausrei-
chendem Mal3e gewahrleistet wird.
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5. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der
Lander bitten die Bundesregierung auf nationaler Ebene zu prifen, ob im Bereich der
Fluggastrechte-Verordnung ein beschleunigtes Online-Verfahren als digitales Klage-
verfahren eingefuhrt werden kdnnte. Der ohnehin stark technisierte und pauschali-
sierte Bereich der Fluggastrechte bietet sich aus Sicht der Verbraucherschutzministe-
rinnen, -minister und -senatorinnen der Lander an.

6. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der
Lander bitten die Bundesregierung, zur 19. Verbraucherschutzministerkonferenz tiber
die ergriffenen MalRhahmen zu berichten.

Bericht:
I. Zur Automatisierung von Entschadigungs- oder Ausgleichszahlungen

Eine zlgige, einfache und automatisierte Abwicklung von Anspriichen der Fahr- und
Fluggaste ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen (Vgl. Seite 90 KoaV).
Dadurch kénnen die Verkehrsunternehmen den Verbraucherinnen und Verbrauchern
die oft umsténdliche, schriftliche Geltendmachung von Ansprichen ersparen. In der
Vergangenheit hat es bereits Verbesserungen zur digitalen Abwicklung in allen Ver-
kehrstragern gegeben: beispielsweise kdnnen Antrage fur die Entschadigungs- oder
Ausgleichszahlungen haufig von den Fahrgasten digital per Website-Formular oder
App gestellt werden oder werden den Fahrgasten automatisch zugeleitet Die Bun-
desregierung héalt die weitere Entwicklung im Blick. Um die Digitalisierung im Bereich
der Fahrgastrechte voranzubringen, sollen nach dem von der Bundesregierung vor-
gelegten Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes an die neue EU-Eisenbahnfahrgastrechte-Verordnung Unternehmen dazu ver-
pflichtet werden, Antrage auf Erstattung oder Entschadigung auf elektronischem Weg
anzunehmen. Die Mdglichkeit dies auch per Post oder per E-Mail abzuwickeln, bleibt
bestehen.

Il. Zu ergriffenen MalBhahmen

Die Europaische Kommission hat im Marz 2013 einen Vorschlag fiir die Uberarbei-
tung der EU-Fluggastrechte vorgelegt. Bislang ist es nicht gelungen, eine Allgemeine
Ausrichtung des Rates zu erreichen. Inhaltlich wiirde der Revisionsvorschlag der Eu-
ropaischen Kommission eine teilweise Absenkung des Verbraucherschutzniveaus
bedeuten, unter anderem weil Fluggaste nach dem Vorschlag der Kommission kiinf-
tig erst ab einer Verspatung von mindestens fuinf Stunden Ausgleichsanspriche ver-
langen konnten, statt wie bisher nach drei Stunden Ankunftsverspatung. Naturgemaf
konnte der Vorschlag die umfangreiche — und grundséatzlich verbraucherfreundliche —
Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs seit seinem Erscheinen nicht be-
ricksichtigen. Auch die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie mit ihren neuen
Herausforderungen fir Luft-fahrtunternehmen und Fluggaste sind in dem nach wie
vor auf dem Verhandlungstisch liegenden Entwurf nicht abgebildet. Er ist damit keine
geeignete Grundlage mehr fir die Modernisierung der Fluggastrechte. Ob und wann
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die Verhandlungen im Rat fortgesetzt werden, liegt ausschlief3lich in der Entschei-
dung der jeweiligen Prasidentschaft. Fur das 2. Halbjahr 2023 hat die EU-Kommis-
sion zudem eine weitere Gesetzesinitiative zu horizontalen Passagierrechten ange-
kundigt, deren Schwerpunkt wohl aber bei den Fluggastrechten liegen wird. Hier ist
eine Zersplitterung des Rechtsrahmens der Fahr- und Fluggastrechte zu befturchten.
Hinsichtlich der EU-Fluggastrechte scheint eine einheitliche Regelung vorzugswiir-
dig. Dementsprechend hat sich die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme vom
13.12.2022 im Rahmen des offentlichen Konsultationsverfahrens zu der Initiative der
EU-Kommission zu den Passagierrechten zurtickhaltend gezeigt, was die Zukunftsfa-
higkeit des alten Vorschlags angeht aber auch betreffend der Sinnhaftigkeit, einen
weiteren Vorschlag daneben zu diskutieren. Die Vorlage des zweiten Vorschlags
koénnte jedoch zur Folge haben, dass die Diskussion um den Vorschlag aus 2013 un-
ter spanischer Ratsprasidentschaft wieder aufgenommen wird. Die Bundesregierung
wird sich in diesem Fall insbesondere dafir einsetzen, das hohe Verbraucherschutz-
niveau des geltenden Rechts zu erhalten. Nach Ansicht der Bundesregierung muss
dabei zu jeder Zeit ein angemessener Ausgleich der Interessen von Fluggéasten ei-
nerseits und Luftfahrtunternehmen andererseits gewahrleistet sein.
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Anlage zu TOP 16 Verbraucher starken fir ihre Rolle beim 6kologischen
Wandel: Elektroschrott vermeiden, reparieren statt
neu kaufen —Reparaturbonus férdert nachhaltigen

Umgang mit Ressourcen

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stel-
len fest, dass die Mal3Bnahmen des europaischen Green Deal fiir Verbraucherinnen
und Verbraucher das Angebot an tatsachlich nachhaltigeren Produkten verbessern
kénnen. Wichtige Informationen fur die Verbraucherinnen und Verbraucher sind da-
bei insbesondere Angaben zur Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten so-
wie Uber die 6kologischen und sozialen Auswirkungen der Herstellung und Lieferung.
Sie dienen dem Ziel, mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit defekten Haushaltselekt-
rogeraten oder Mobiltelefonen und damit eine Ressourcenschonung und weniger
Elektroschrott zu erreichen. Sie begrif3en in diesem Zusammenhang den Beschluss
der 97. Umweltministerkonferenz zu TOP 23, der sich fir eine Verlangerung der Nut-
zungsdauer von Produkten — insbesondere Elektrogeraten — ausspricht und den
Bund um Prufung und Verbesserung derjenigen Rahmenbedingungen bittet, die ei-
ner verlangerten Nutzungsdauer von Produkten derzeit entgegenstehen.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander ha-
ben den Bericht des Thuringer Ministers fur Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Uber den in 2021 aufgelegten ,Thiringer Reparaturbonus® mit groRem Interesse ver-
folgt. Dieses Programm sah und sieht aktuell erneut vor, dass Thiringerinnen und
Thuringer, die ein defektes Haushaltselektrogerat reparieren lassen, auf Antrag die
Halfte der Reparaturkosten erstattet bekommen — bis maximal 100 Euro pro Person
und Kalenderjahr. Sie verweisen auch auf den im April 2022 flachendeckend in der
Republik Osterreich eingefiihrten Reparaturbonus.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen darauf hin, dass die 6kologische Transformation einer Konsumgesellschaft
starke Impulse braucht, um bei Verbraucherinnen und Verbrauchern jahrelange Kon-
summuster zu andern. Preisgesteuerte Impulse, die lUber alle Gesellschaftsschichten
gleichermalRen wirken, kénnen in der Regel solche Wirkungen entfalten. Auch Foér-
derprogramme mit einem angemessen langen Forderzeitraum kénnen als Anreiz ge-
eignet sein, Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten und ihr Konsumverhal-
ten nachhaltig 6kologischer auszurichten. Der Reparaturbonus kann grundsatzlich
als eine Mdglichkeit gesehen werden, flankierend zur effektiven Durchsetzung der
Herstellerverantwortung die lAngere Nutzung von Produkten zu férdern und so zu ei-
ner nachhaltigen Wirtschaftsweise beizutragen. Auch gezielte MalRnahmen der Ver-
braucherbildung und -information kénnten hier Wirkung erzielen. Ferner kdnnte eine
Senkung der Mehrwertsteuer fiir Reparaturleistungen und — dhnlich wie in Osterreich
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— die Absetzbarkeit der Reparaturkosten von der Einkommenssteuer als Anreiz ge-
eignet sein. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander bitten die Bundesministerin fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz daher zu prufen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher unter
Bericksichtigung der vorgenannten Aspekte angeregt und unterstitzt werden kén-
nen, Produkte — insbesondere Elektrogerate — langer zu nutzen.

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
—auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse einer vom vzbv im November 2021 ver-
anlassten Umfrage — der Auffassung, dass ein Recht auf Reparatur mit einem aussa-
gekraftigen Reparaturindex flankiert werden sollte. Die Bundesministerin fur Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wird daher gebeten — unab-
hangig von den Bemihungen um einen europaischen Reparaturindex — auch einen
deutschlandweiten Reparaturindex zu prufen, damit Verbraucherinnen und Verbrau-
chern moglichst schnell eine Entscheidungshilfe fur die Einschatzung der Reparier-
barkeit eines Produkts zur Verfligung steht.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
die Bundesministerin fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz, auf der nachsten VSMK Uber die Ergebnisse der Prifungen und die geplan-
ten bzw. durchgefiuihrten Mal3nahmen zu berichten.

Bericht:

Die Bundesregierung teilt die Einschatzung der Verbraucherschutzministerinnen, -
minister und -senatorinnen der Lander hinsichtlich der Mal3hahmen des européi-
schen Green Deal. Die Bundesregierung setzt sich daher bei sdmtlichen relevanten
EU-Regelungen dafir ein, dass Verbraucher*innen eine verbesserte Informations-
grundlage fur nachhaltige Kaufentscheidungen erhalten. In diesem Zusammenhang
wird auf den Bericht der Bundesregierung zu TOP 23 der 97. UMK verwiesen.

Mit dem neuen EU-Energielabel fir Smartphons und Tablets wurde das Instrument
eines Reparaturindexes bereits auf EU-Ebene geschaffen, da hier ein sogenannter
Reparatur-Score in das Energielabel integriert wurde. Die Bundesregierung setzt sich
im Rahmen der EU Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung dafir ein, dass
dies auch fir weitere Produktgruppen beschlossen wird. Auch setzt sich die Bundes-
regierung im Rahmen der Verhandlungen zur neuen EU Okodesign-Verordnung
(ESPR) daflr ein, dass die Integration eines solchen Reparatur-Scores bei zukunfti-
gen Produktregelungen Anwendung findet, sofern dies produktspezifisch sinnvoll er-
scheint. Die zigige Einfihrung auf europaischer Ebene ist sinnvoll, um im gesamten
europaischen Markt die Reparatur zu starken und einheitliche Regelungen fur alle in
der EU angebotenen Produkte zu erreichen.

Die Bundesregierung setzt sich auch im Rahmen der Verhandlungen zum Vorschlag
der EU Kommission zur Starkung der Verbraucher*innen fur den 6kologischen Wan-
del dafir ein, dass durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere
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Informationen, die Auswahl von nachhaltigeren und langlebigeren Produkte erleich-
tert und der Wettbewerb zugunsten nachhaltigerer Produkte fairer gestaltet wird. Der
Fokus des Vorschlags liegt auf einer Verscharfung des Lauterkeitsrechts, damit irre-
fuhrende werbliche Aussagen mit Nachhaltigkeitsbezug leichter identifiziert und von
Mitbewerbern oder Verbanden abgemahnt und so unterbunden werden kénnen. Das
betrifft etwa vage Umweltaussagen, wie ,grin“, ,umweltschonend® oder ,gut fur die
Umwelt®, die vom Unternehmen nicht ausreichend begriindet werden oder nicht euro-
paischen bzw. nationalen Anforderungen entsprechen, sowie Nachhaltigkeitssiegel,
die nicht drittzertifiziert sind. Auf3erdem enthalt der Vorschlag neue Irrefihrungstatbe-
stande, mit denen friihzeitige Obsoleszenz besser bekampft werden soll.

Anderungen der Verbraucherrechte-Richtlinie sind ebenfalls Teil des Vorschlags und
sehen neue Informationspflichten am ,point of sale“ zu Herstellergarantien, zur Be-
reitstellungsdauer von Softwareupdates und zur Reparierbarkeit von Waren vor.

Die Bundesregierung hat, wie die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-
natorinnen der Lander, den Bericht des Thuringer Ministers fur Migration, Justiz und
Verbraucherschutz dber den ,Thiringer Reparaturbonus® mit Interesse verfolgt und
begrufdt ausdrticklich das Ziel des Reparaturbonus, Impulse fur eine Steigerung der
Reparaturen und die Bewusstseinsbildung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern
zu setzen.

Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz (BMUV) plant noch in diesem Jahr, ein Forderprogramm zum Thema ,Re-
parieren statt Wegwerfen“ auf den Weg zu bringen, mit dem ein Bewusstseinswandel
und die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft unterstiitzt werden soll. In einem ersten
Schritt plant das BMUV, Repair Cafés und andere ehrenamtliche Initiativen, die eine
Reparaturwerkstatt fir Verbraucher*innen zum selber Reparieren anbieten, zu for-
dern. Damit wollen wir die Reparatur fur Verbraucher*innen erleichtern und sie so da-
bei unterstitzen, Gerate langer zu nutzen. Entsprechende Fordermittel wurden in
dieser Legislaturperiode erstmals etatisiert und sind fir mehrere Jahre im Haushalt
vorgesehen.
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Anlage zu TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit
Anlage Bericht des BMUV
Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
kennen sich zu den 2015 im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten 17 globalen
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals), insbesondere zu dem im
Entwicklungsziel 12 verankerten Prinzip der nachhaltigen Produktions- und Konsum-
muster. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander
heben hervor, dass dieses Ziel auch Beachtung im Bereich der digitalen Welt finden
sollte. Die Digitalisierung erleichtert vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ihren
Alltag. Jedoch wird das Potenzial, das die Digitalisierung fur die Verbraucherinnen
und Verbraucher mit sich bringt, mit Blick auf die Nachhaltigkeit nicht immer umfas-
send ausgenutzt.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
gruf3en, dass der Bund wichtige Schritte unternommen hat, um das Thema der nach-
haltigen Entwicklung auch im Bereich des Verbraucherschutzes voranzubringen. Die
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten den
Bund im Bereich des digitalen Angebotes das Prinzip der Nachhaltigkeit mehr zu be-
achten. Sie betonen, dass das Prinzip der Datensparsamkeit bei Gesetzesvorhaben
sowohl auch europaischer wie auch nationaler Ebene bertcksichtigt werden sollte,
um einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energieressourcen zu gewahrleis-
ten.

3. Des Weiteren weisen die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senato-
rinnen der Lander darauf hin, dass der Betrieb digitaler Infrastrukturen, insbesondere
aber auch die Produktion der entsprechenden Gerate, nachhaltiger gestaltet werden
sollte. Durch die standige Weiterentwicklung in der digitalen Welt werden Dienste,
neue Gerate und Anwendungen geschaffen, die einen enormen Ressourcenver-
brauch in Hinblick auf Rohstoffe und Energie auch in der Peripherie auslésen.
Ebenso sollte die Nachhaltigkeit der Lieferketten dabei betrachtet werden. Die Ver-
braucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten den
Bund, die Reparierbarkeit und langere Nutzbarkeit der entsprechenden Geréte sowie
die Erhdhung der Energieeffizienz der Produktions- und Nutzungsketten durch ge-
zielte Malinahmen zu starken. Ferner bitten sie den Bund, auf Verordnungsvorhaben
im Bereich der EU-Okodesign-Richtlinie entsprechend einzuwirken.

4. Ferner heben die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander hervor, dass auch die Softwareprodukte nachhaltig und auf Energiesparsam-
keit sowie Langlebigkeit ausgelegt sein sollten. Den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sollten langfristig Software-Updates fur ihre Gerate zur Verfigung gestellt wer-
den. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander
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begrufen in diesem Zusammenhang das zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getre-
tene Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie Gber bestimmte vertragsrechtliche Aspekte
der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (BR-Drs. 60/21) mit
Blick auf die Aktualisierungspflicht fiir Software-Produkte. Dartiber hinaus bitten die
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander den Bund
zu prufen, ob auch die Hersteller verpflichtet werden kdnnen.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
den Bund um die Entwicklung einer Informationskampagne, die das Thema digitale
Nachhaltigkeit mit den unterschiedlichen Bereichen beinhaltet und Verbraucherinnen
und Verbraucher umfassend Utber die digitale Nachhaltigkeit aufklart, so dass sie be-
wusste Kauf- und Konsumentscheidungen treffen kdnnen.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
den Bund, auf der 19. VSMK Uber die Ergebnisse der erbetenen Prifungen sowie die
geplanten bzw. durchgefiihrten Mal3Bnahmen schriftlich zu berichten.

Bericht:
Zu Ziffer 1:

Die Agenda 2030 mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen ist Richtschnur fur die
Bundesregierung. Dies umfasst die Gestaltung einer nachhaltigen Digitalisierung,
(z.B. nachhaltige digitale Infrastruktur) ebenso wie die Ausrichtung der Digitalisierung
fur die Unterstutzung einer nachhaltigen Entwicklung (d.h. digitale Innovationen fur
Nachhaltigkeit). Auch der Koalitionsvertrag gibt der Bundesregierung vor, Potentiale
der Digitalisierung fir mehr Nachhaltigkeit zu nutzen. Damit soll die Digitalisierung
zur L6sung der drei planetaren Krisen (Klimakrise, Verschmutzung und Artenausster-
ben) beitragen.

Die Digitalisierung birgt wichtige Potenziale, fur die Transformation zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft und Gesellschaft. Das reicht von Verhaltensanderungen, wie etwa
mobilem Arbeiten, das zur Reduktion von CO2-Ausstol3 im Verkehrsbereich fihren
kann, Uber bessere Analysemdglichkeiten von Umweltdaten bis hin zur optimierten
Nutzung von Ressourcen in einer zirkularen Wirtschaft. Gleichzeitig hat die Digitali-
sierung selbst einen erheblichen 6kologischen FulRabdruck. Daher missen Netze,
Software, Rechenzentren und Endgerate energie- und ressourceneffizient so gestal-
tet werden, dass sie im Sinne der zirkularen Wirtschaft wiederverwertet werden kon-
nen (Design for Recycling).

Zur nachhaltigen Digitalisierung fordert die Bundesregierung kreislauforientierte Kon-
sum- und Produktionsmuster und strebt eine Reduktion materieller und CO2-Ful3ab-
driU-cke digitaler Produkte an. Zusatzlich setzt sich die Bundesregierung fir eine
Energieverbrauchskennzeichnung fir Soft- und Hardware ein, einschlief3lich interna-
tionaler Initiativen fur Standards und Messmethoden bzw. Indikatoren. Die Bundesre-
gierung férdert zudem Strategien und Tools, um die Einhaltung von Umweltstandards
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und Menschenrechten entlang globaler Wertschépfungsketten zu prufen und zu er-
fassen.

Zusatzlich hat die Bundesregierung das Ziel gesetzt, dass ab 2027 neue Rechenzen-
tren klimaneutral sind und in den kommenden Jahren alle bundeseigenen Hauptre-
chenzentren die anspruchsvollen 6kologischen Kriterien des Umweltzeichens Blauer
Engel erfullen.

Zu Ziffer 2:

Obwohl digitale Angebote aus Verbraucher*innenperspektive auch grof3e Chancen
bieten, fihlen sich viele Menschen durch die permanenten Weiterentwicklungen
Uberfordert und verunsichert bzw. kdnnen die fir sie durch daten- und Kl-gestutzte
Geschaftsmodelle entstehenden Risiken nicht einschatzen. Grund hierfir sind u. a.
fehlende Transparenz, gerade in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten, sowie teils hohe Komplexitat von daten- und Kl-getriebenen Anwendungen
und diesbeziigliche Geschaftsmodelle. Deshalb missen Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit klaren Regeln vor missbrauchlichen Geschaftsmodellen, nachteiligen
Entscheidungen, Irrefiihrung und Tauschung geschiitzt und ihnen die Durchsetzung
ihrer Rechte ermdglicht werden. Webseiten und Dienste missten von vornherein
durch Technikgestaltung und Voreinstellungen Datenschutz, Sicherheit und Nutzer-
freundlichkeit gewéhrleisten — also by design. Hierfir tragen die Unternehmen die
Verantwortung.

Die Wahrung der europaischen Werte und Grundrechte wie Freiheit, Privatsphare
und Schutz der personenbezogenen Daten, die Erfordernisse der IT-Sicherheit und
die Wahrung der Regulierungsrechte zur Erreichung legitimer Politikziele (right to re-
gulate) sind wichtige Anliegen der Bundesregierung. Das Bundesministerium fir Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz setzt sich aktiv fur die
Sicherstellung eines hohen Verbraucherschutzniveaus und fur die Wahrung der EU-
Verbraucherschutzstandards bei der EU-Digitalgesetzgebung ein, insbesondere bei
der Plattform- und KI-Regulierung und beim Online-Handel. Dabei sollte die Durch-
setzung europaischer Verbraucherschutzstandards als Wettbewerbsvorteil auf globa-
ler Ebene begriffen werden. Die EU-Datenschutzstandards sind auch bei Datenuber-
tragungen in Drittstaaten zu wahren. Denn die Datenschutzgrundverordnung-DSGVO
ist eine gute internationale Standardsetzung.

Zugleich kdnnen durch Unternehmen oder Nutzer*innen generierte Daten, unter
Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben, als gute empirische Basis flir gemein-
wohlorientierte Malinahmen, wie etwa dem Umwelt- und Verbraucherschutz, dienen.
Gerade dynamische Prozesse wie die planetaren Krisen (des Artenaussterbens, der
Verschmutzung und der Klimakrise) sind fir zielsichere Malinahmen zur Vorsorge,
Bekadmpfung und Anpassung auf eine solide Datenlage angewiesen. Insoweit sollten
Rebound-Effekte und die Datensparsamkeit jeweils mit dem Nutzen der Daten fur
das Gemeinwohl abgewogen werden.
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Zu Ziffer 3:

Die Digitalisierung ist ein Innovationstreiber, verscharft aber durch ihren hohen Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch die Folgen nicht-nachhaltiger Wirtschaftsmodelle.
Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz verfolgt das Ziel, dem entgegen zu wirken und die groRen Potenziale der
Digitalisierung fur den Umwelt- und Verbraucherschutz wirksamer zu heben.

Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat daher das Ziel, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit
Verbraucher*innen nachhaltige Produkte kaufen, diese reparieren (lassen) und damit
zur Langlebigkeit von Produkten und zum Ressourcenschutz beitragen. Wichtige EU-
Rechtsakte wie die Produktsicherheitsverordnung sind bereits verabschiedet, weitere
wie die EmpCo-Initiative (Empowering Consumers for the Green Transition), die KI-
Verordnung und der EU-Data Act befinden sich in den Beratungen des Rates und im
EP, andere wie die Right-to-Repair-Initiative und die Green Claims Initiative sind von
der Kommission veroéffentlicht worden. Unter den aktuellen Rechtsakten, zielt v.a. die
kunftige neue Eco-Design-Verordnung darauf ab, dass Produkte nachhaltiger und die
Rohstoff- und Lieferkette transparenter werden. Die Bundesregierung beteiligt sich
aktiv in den zustandigen Gremien.

Viele Industriebranchen haben mit dem Problem der Rohstoffknappheit zu kampfen.
Die Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Antwort auf diese Herausforderung. Fir eine
funktionierende Kreislaufwirtschaft (auch in dem breiteren Sinne einer Circular Eco-
nomy) brauchen Unternehmen gute Rahmenbedingungen. Die entsprechenden Vor-
haben und Ziele werden unter der Federfuhrung des Bundesministeriums fur Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in der Nationalen Kreislauf-
wirtschaftsstrategie gebindelt und im Jahre 2023 dazu Wirtschaft, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft in einem breiten Beteiligungsprozess eingebunden (https://dialog-
nkws.de/). Das Denken in Kreislaufen muss bereits bei der Produktgestaltung anfan-
gen, denn durch das Design werden die Umweltauswirkungen eines Produkts schon
am Beginn des Lebenszyklus zu 80 Prozent festgelegt. Hier wird voraussichtlich der
digitale Produktpass ansetzen, der Informationen zu verwendeten Materialien, zum
Einsatz von Rezyklaten, zur Reparierbarkeit, zu Ersatzteilen oder zur fachgerechten
Entsorgung liefern soll. Damit dient er sowohl dem Umwelt- als auch dem Verbrau-
cherschutz. Uber einen digitalen Produktpass kénnen Informationen dargestellt wer-
den, die Verbraucher*innen dazu befahigen, informierte Kaufentscheidungen zu tref-
fen oder in der Nutzungsphase Zugriff auf Informationen zu erhalten. Dies kdnnen
z.B. verfiigbare Ersatzteile und Reparaturanleitungen sein, aber auch Informationen
zum Herstellungsprozess. Das ist auch ein wichtiger Schritt hin zu einem Recht auf
Reparatur der Verbraucher*innen.

Nach dem neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (2023) sollen Unternehmen in

Deutschland in ihren Lieferketten Sorgfaltspflichten umsetzen, um negative Auswir-

kungen auf Menschenrechte und bestimmte Umweltbelange zu adressieren. Das ist

ein erster Schritt, um die Auslagerung negativer Umweltauswirkungen in die Liefer-

kette zu verhindern. Eine entsprechende EU-Richtlinie zu nachhaltigen Lieferketten
Seite 119 von 170



19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

wird gerade verhandelt der Vorschlag der Europaischen Kommission liegt seit Feb-
ruar 2022 o6ffentlich vor. Durch diese Regelwerke sollte die Gewinnung von Rohstof-
fen, die vielfach fur die Digitalisierung genutzt werden, nachhaltiger werden.

Zu Ziffer 4:
Wir verweisen hierzu auch auf die Berichte zu den Auftragen 1, 2, 3 und 5.

Die EU-Mitgliedstaaten und die Europaische Kommission haben sich Ende 2022 auf
neue Okodesign-Regeln und ein neues Energielabel fir Smartphones, Tablets, Mo-
biltelefone und schnurlose Telefone geeinigt. Erstmals miussen die Hersteller dieser
Produkte bestimmte Ersatzteile und Reparaturinformationen zur Verfiigung stellen
und Software-Updates gewahrleisten. Die Bundesregierung hatte sich in den Ver-
handlungen erfolgreich fiir ambitionierte Vorgaben eingesetzt.

Zu Ziffer 5:

Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz fordert beispielsweise eine Informationsplattform (https://mobilsicher.de/),
die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu motiviert, den Ressourcenverbrauch der
Smartphone-Hardware und bei der Smartphone-Nutzung zu reduzieren sowie Apps
mit einem geringen CO2-Verbrauch zu nutzen. Das Umweltbundesamt stellt der Of-
fentlichkeit ebenfalls zielgruppenorientierte Verbrauchertipps zur Verfigung (speziell
fur Elektrogerate: https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-all-
tag/elektrogeraete)

Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat auRerdem mit der Community ,Nachhaltige Digitalisierung® ein Aus-
tauschforum geschaffen, in welchem Expert*innen aus der Digital- und Nachhaltig-
keitsszene eine Buhne geboten wird, um ihre Ideen und Projekte zur Schnittmenge
von Digitalisierung und Nachhaltigkeit (6kologisch wie sozial) vorzustellen. Die virtu-
ellen Veranstaltungen, Workshops und gemeinsam produzierten Dokumente sind 6f-
fentlich. Sie bieten einem breiten Publikum (Verbraucher*innen wie auch Fachex-
pert*innen) die Mdglichkeit, sich niedrigschwellig Giber Digitalisierungs- und Nachhal-
tigkeitsthemen zu informieren. Dabei werden fachlich-orientierte Unterhaltungsfor-
mate wie Sciences Slams, genauso wie in die Tiefe gehende Themenworkshops an-
geboten.

Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat mit dem Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend sowie dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales das ,Innovationsnetz Kl
fur das Gemeinwohl — Civic Coding“ ins Leben gerufen (https://www.civic-coding.de/).
Der Beitrag des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz zu Civic Coding ist die Kl-ldeenwerkstatt fir Umweltschutz.
Hier stehen Data Scientists, KI-Expertinnen und Experten bereit fir alle, die Daten
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und Kl im Umweltschutz einsetzen mochten. Die Kl-Ideenwerkstatt fiur Umweltschutz
beréat zivilgesellschaftliche Akteur*innen bei der Umsetzung von Kl-Projekten und
Ideen.

Die Bundesregierung will zudem integrative digitale Anwendungen fiir marginalisierte
Bevolkerungsgruppen schaffen ("digitales Empowerment"). Das libergeordnete Ziel
ist ein universeller, fairer und selbstbestimmter Zugang zu digitalen Waren und
Dienstleistungen, ohne Vorurteile, digitale Divides oder Desinformation.

Neben klarer Rechtssetzung und gezielten Informationsangeboten setzt die Bundes-
regierung auch auf die freiwillige Verantwortungsubernahme von Unternehmen im di-
gitalen Raum. Sie sollten Uber das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus Verantwor-
tung Ubernehmen. Dies gilt sowohl fur die 6kologische Nachhaltigkeit als auch fur
den verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Einbindung von Mitarbeitenden, Inklu-
sion und Bildung. Mit der Corporate Digital Responsibility (CDR)-Initiative arbeitet
das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz daran, Digitalverantwortung von Unternehmen zur Selbstverstandlichkeit
zu machen. Der CDR-Kodex bietet eine entsprechende Orientierung (https://cdr-initi-
ative.de/).

Zu Ziffer 6:

Der Bund berichtet mit Dank wie unter den Auftragen 1 bis 5 aufgefihrt auf der 19.
VSMK Uber die Ergebnisse der erbetenen Prifungen sowie die geplanten bzw.
durchgefuihrten Malinahmen schriftlich.
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Anlage zu TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allge-

meinen Geschéaftsbedingungen (AGB)

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Den Verbraucherschutzministerinnen, -ministern und -senatorinnen der Lander ist
es ein wichtiges Anliegen, hohe Verbraucherschutzstandards zu gewahrleisten und
Verbraucherinnen und Verbraucher zuklnftig noch besser bei Vertragsschlissen am
Telefon, im Internet oder an der Haustur zu schitzen. Sie bitten den Bund darum,
diese Vorhaben und langjahrige Forderungen der Verbraucherschutzministerkonfe-
renz zeitnah umzusetzen.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass ein hoher Verbraucherschutzstandard mit situationsgerechtem
Zugang zu Informationen einhergeht. In diesem Zusammenhang weisen sie auf Risi-
ken einer Informationsasymmetrie hin, die entstehen kann, wenn massenhaft ver-
wendete AGB in der Rechtsprechung als unwirksam erachtet werden, aber be-
troffene Verbraucherinnen und Verbraucher hiervon keine Kenntnis erlangen. In der
Folge besteht die Gefahr, dass sich diese den unzulassigen Regelungen beugen und
hierdurch Vermogensschaden erleiden.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
den Bund daher um Prifung, wie einer solchen Gefahr noch effektiver entgegen-ge-
wirkt werden kann. Dabei sollte auch in Umsetzung von Artikel 13 Absatz 3 der Richt-
linie (EU) 2020/1828 (,Verbandsklagerichtlinie®) insbesondere die Einflhrung einer
allgemeinen und gegebenenfalls buRgeldbewehrten Informationspflicht fir Verwen-
derinnen und Verwender von AGB bei Dauerschuldverhaltnissen in Erwagung gezo-
gen werden, gegen die ein rechtskraftiges Urteil mit der Feststellung der Unwirksam-
keit der AGB erging. Auch sollte gepruift werden, wie erreicht werden kann, dass
auch andere Unternehmen die inhaltsgleiche und potentiell unwirksame AGB ver-
wenden, die weitere Verwendung dieser AGB unterlassen und die Verbraucherinnen
und Verbraucher ihre Rechte effektiv wahrnehmen kdnnen.

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz tber die
Ergebnisse der Prifung schriftlich zu berichten.

Bericht:
Zu Ziffer 1:

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, hohe Verbraucherschutzstandards zu
gewéhrleisten. Um Verbraucherinnen und Verbraucher kiinftig besser bei Vertrags-
schlissen im Internet zu schitzen, setzt sie sich auf EU-Ebene fur einen verpflichten-
den horizontalen elektronischen Widerrufsbutton ein. Zum Sachstand wird auf den
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Bericht des BMUV zu TOP 30 (Europaweiten Verbraucherschutz verbessern - Ein-
fuhrung eines Europaischen Widerrufsbuttons) verwiesen. Zudem wird die Bundesre-
gierung u.a. eine allgemeine Bestatigungslosung fir telefonisch geschlossene Ver-
trage einfihren und den Schutz vor unseriésen Haustirgeschaften verbessern. Ein
konkreter Zeitplan fur die Umsetzung dieser Vorhaben ist innerhalb der Bundesregie-
rung noch nicht abgestimmt.

Zu Ziffer 2 und 3:

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass bereits nach geltendem Recht einem kla-
genden Verband die Befugnis nach 8 7 UKlaG zugesprochen werden kann, ein Ur-
teil, mit dem ein Unternehmer verpflichtet wird, die Verwendung oder Empfehlung un-
wirksamer AGB zu unterlassen, zu veréffentlichen. Zudem kann ein Unternehmer
nach § 8 Absatz 3 UWG verpflichtet werden, die Verbraucher, gegenuber denen er
die AGB mit unwirksamen Klauseln verwendet hat, tGber die Unwirksamkeit der Klau-
seln zu informieren (BGH, Urteil vom 31. Marz 2021 — IV ZR 221/19). Mit dem Ent-
wurf eines Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetzes soll erganzend in § 6a U-
KlaG-neu noch die Pflicht eingefuihrt werden, einstweilige Verfigungen und Klagen
zur Durchsetzung von Anspruchen nach dem UKlaG im Verbandsklageregister be-
kannt zu machen. Zudem sollen die anspruchsberechtigten Stellen nach 8§ 3 Absatz
1 Nummer 1 nach 8§ 5a UKlaG verpflichtet werden, auf ihren Internetseiten tber die
einstweiligen Verfiugungen und Klagen, die Anspriche nach dem UKIaG betreffen,
hinzuweisen. Damit werden Verbraucherinnen und Verbraucher ,auf andere Weise*
im Sinne des Artikels 13 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2020/1828 unterrichtet. Die
Einflhrung einer weiteren separaten Informationspflicht nach Artikel 13 Absatz 3
Satz 1 der Richtlinie ist daher derzeit nicht geplant. Unterlassungsurteile haben auch
eine spezielle Bindungswirkung fur Dritte (8 11 UKlaG). Wird ein Verwender von AGB
im Sinne des § 1 UKlaG zur Unterlassung verurteilt, kénnen sich Verbraucherinnen
und Verbraucher, die nicht am Ausgangsverfahren beteiligt waren, Gber § 11 Satz 1
UKIlaG auf dieses Urteil im Wege der Einrede berufen. Die Bindungswirkung solcher
Unterlassungsurteile gilt jedoch nur gegentber dem jeweils verklagten Verwender
von AGB; eine Ausdehnung auf andere Unternehmer findet nicht statt. Eine Rechts-
krafterstreckung auf nicht am Verfahren beteiligte Dritte ware indes auch nicht un-
problematisch.

Es durfte zudem praktisch schwierig sein, in den Fallen, in denen auch andere Unter-
nehmer inhaltsgleiche AGB verwenden, die potentiell unwirksam sein kénnen, be-
troffene Verbraucher tber die mdgliche Unwirksamkeit der AGB zu unterrichten. We-
der das angerufene Gericht noch der klagende Verband dirften in den meisten Fal-
len einen Uberblick dariiber haben, welche anderen Unternehmer gegentiber wel-
chen Verbrauchern inhaltsgleiche AGB verwendet haben. Vergleichbare Informa-
tions- und Verdoffentlichungspflichten kénnen den Verb&anden hinsichtlich nicht ver-
klagter Unternehmer nicht auferlegt werden. Insoweit bleibt ihnen nur die Mdglichkeit
Unternehmen, die inhaltlich vergleichbare AGB verwenden, auf rechtskréftige Unter-
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lassungsurteile hinzuweisen, sie ggf. abzumahnen oder erneut Klage auf Unterlas-
sung zu erheben. Zudem kénnen sie Rahmen der Information Uber abgeschlossene
Verfahren die Offentlichkeit darauf hinweisen, dass inhaltlich vergleichbare AGB von
den zustéandigen Gerichten voraussichtlich auch als unwirksam angesehen werden.

Ob eine Einfuhrung einer allgemeinen und gegebenenfalls buRgeldbewehrten Infor-
mationspflicht fur Verwender von AGB einen nennenswerten zusatzlichen Nutzen
bringen wirde, ist offen. Effektiver Schutz kénnte mdglicherweise besser durch be-
hordliche Instrumente (z.B. Allgemeinverfiigungen) gewahrleistet werden. Die Bun-
desregierung verweist hierbei auch auf die Anstrengungen der Lander: diese haben
durch die Landerarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) eine Projektgruppe
eingesetzt, die gegenwartig die Potentiale einer behérdlichen Rechtsdurchsetzung
untersucht und Vorschlage zu ihrer Starkung entwickelt.
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Anlage zu TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz
von Eigenheimbesitzern vor undurchsichtigen Vertra-

gen

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander stellen fest, dass das Angebot fur Immobilien-Teilverkaufe ra-
sant wachst und sehr stark beworben wird. Adressaten sind dabei vor allem Seniorin-
nen und Senioren. Heute wohnt etwa die Halfte der Generation 70+ in eigenen Hau-
sern oder Eigentumswohnungen. Inflation, steigende Lebenshaltungs- und Energie-
kosten und der Kaufkraftverlust der Alterseinktinfte sind fir sie Themen von erhebli-
cher Relevanz. Infolge von Reparaturbedarfen der Immobilie, héheren laufenden
Ausgaben fur den Lebensunterhalt, wegfallenden Einkinften infolge des Todes eines
Ehepartners oder anderen Geschehnissen kénnen sie ihr Wohneigentum haufig nicht
mehr unterhalten und werden deshalb von Anbietern fir Immobilien-Teilverkdufe um-
worben. Der Beratungsbedarf zu den Méglichkeiten dieser Form der Immobilienver-
wertung ist signifikant gestiegen.

2. Die Verbraucherschutzministerkonferenz betrachtet jedoch mit Sorge, dass es fir
Verbraucherinnen und Verbraucher generell, speziell aber fur Seniorinnen und Seni-
oren, mangels Transparenz und fehlender gesetzlicher Vorgaben nur schwer mdglich
ist, die Vertragsinhalte zu bewerten. Daher scheinen Mal3nahmen zur Unterstutzung
sinnvoll, um mdglichen wirtschaftlichen Schadigungen der Betroffenen vorzubeugen.

3. Die Verbraucherschutzministerkonferenz halt es daher fur dringend geboten, die-
sen Markt starker zu regulieren. Sie fordert deshalb den Bund auf, unter Beriicksichti-
gung folgender Punkte die Einfuhrung rechtlicher Rahmenbedingungen zu prufen
und gegebenenfalls umzusetzen:

a) Pflicht der Anbieter zur Aushandigung der vollstandigen Vertragsunterlagen
mindestens vier Wochen vor dem Beurkundungstermin,

b) keine verpflichtenden Kosten aus dem Vertrag fur Verbraucherinnen und Ver-
braucher bis zur Anberaumung des Notartermins,

c) Pflicht fur verstandliche und hervorgehobene Hinweise, dass die Immobilie nach
dem Teilverkauf gegebenenfalls nur mit Zustimmung oder Mitwirkung des Teilk&u-
fers an Dritte weiterverkauft werden kann,

d) Auflistung aller vertraglich vorgesehenen Vollmachten und Untervolimachten
mit Erlauterung der Konsequenzen bzw. der inhaltlichen Reichweite,

e) transparente und vollstandige Auflistung aller vertraglichen Kosten; dies um-
fasst sowohl die bei Vertragsabschluss anfallenden und bereits feststehenden als
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auch die im Vertragsverlauf eventuell hinzukommenden Kosten (z.B. bei Verkauf
der gesamten Immobilie innerhalb der Vertragslaufzeit).

4. Der Bund wird ferner gebeten zu prufen, wie fur die Betroffenen die Transparenz
von Transaktionen wie Teilverkauf, Umkehrhypothek oder Leibrente erhoht werden
kann. Denkbar scheint die Ausweitung der Verbraucherinformationen in diesem Sek-
tor. Der Bund wird dariiber hinaus um Prifung gebeten, ob der Sachverstandigenrat
fur Verbraucherfragen einbezogen werden soll, um Informationen zu sammelin,
Handlungsbedarfe zu ermitteln und weitere Schritte vorzuschlagen. Ferner wére eine
strukturierte Unterstiitzung der zum Thema beratenden Personen z.B. in Form von
Checklisten oder digitalen Hilfsmitteln hilfreich.

5. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK (ber die Ergebnisse der Prifungen so-
wie die geplanten bzw. durchgefuhrten MalRnahmen schriftlich zu berichten.

Bericht:

Die Beschlussvorschlage zielen im Kern darauf ab zu gewahrleisten, dass altere Ver-
braucherinnen und Verbraucher bei der Entscheidung fuir einen Teilverkauf einer in
ihrem Eigentum stehenden Immobilie Gber die rechtlichen Folgen und die Risiken
des Rechtsgeschafts hinreichend informiert sind.

Verbraucherinformationen oder Beratungsmaoglichkeiten zu den Themen Teilverkauf,
Umkehrhypothek oder Leibrente stellen insbesondere die Verbraucherzentralen und
die Stiftung Warentest zur Verfligung. Darlber hinaus wurde von der Gemeinschafts-
redaktion der Verbraucherzentralen in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentra-
len Baden-Wurttemberg und Bremen fir das Netzwerk der Verbraucherzentralen in
Deutschland ein Artikel ,Teilverkauf der eigenen Immobilie: Was sind die Haken der
Angebote?“ erstellt und veréffentlicht (abrufbar unter verbraucherzentrale.de). Auch
die Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat auf ihrer Website um-
fassende Informationen zum Thema mit einer Checkliste und Beispielrechnungen be-
reitgestellt. Einblicke in die Sichtweise und Beratungspraxis der Verbraucherzentra-
len zum Thema ,Teilverkauf* gibt es zudem in der aktuellen Folge des BaFin-Ver-
braucherschutz-Podcasts ,Immobilien-Teilverkauf: selten die beste Losung®.

Im Ubrigen sollen die rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung des Beurkundungsverfah-
rens durch den Notar gewabhrleisten, dass private Immobilieneigentiimer, die einen
Teilverkauf ihrer Immobilie erwagen, vor einem entsprechenden Vertragsabschluss
hinreichend beraten und Uber die rechtliche Tragweite eines solchen Rechtsge-
schafts aufgeklart werden, um eine informierte Entscheidung treffen zu kénnen.

Die Geschaftsstelle des Sachverstandigenrats fur Verbraucherfragen, der unabhan-
gig ist, wurde Uber die Prufbitte informiert. Bislang steht das Thema allerdings noch
nicht auf der Agenda des im Dezember 2022 neu berufenen Sachverstandigenrats,
er mochte sich aber in einer seiner nachsten Sitzungen zu dem Anliegen abstimmen.
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Anlage zu TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im

Bankensektor starken

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander begru-
Ren die Absicht des Bundes, einen fairen Zugang zu einem Basiskonto sicherzustellen
und in diesem Segment mehr Transparenz zu schaffen. Zugleich stellen sie fest, dass
Verbraucherinnen und Verbraucher bei Bankdienstleistungen mit zahlreichen weiteren
Herausforderungen konfrontiert sind. Unwirksame Zinsanpassungsklauseln in Prami-
ensparvertradgen, hohe Kontofiihrungsgebihren fiir Zahlungskonten, Erh6hungen von
Kontofuihrungsgebihren ohne Einwilligung der Kundinnen und Kunden und soge-
nannte Verwahrentgelte auf Giro- und bestehenden Guthaben- oder Sparkonten sind
die am haufigsten genannten Beschwerden bei Verbraucherzentralen und der Bun-
desanstalt flr Finanzdienstleistungen (BaFin). Der Bundesgerichtshof hat bei Ba-
siskonten hohe und bei Girokonten nicht gegenseitig verabredete Kontoflihrungsge-
bdhren als rechtswidrig bewertet. Verschiedene Landgerichte haben Negativzinsen
auf Girokonten und bestehende FlexGeld-, Termin- oder Kiindigungsgeldkonten jingst
verworfen. Unbeschadet dessen gibt es in diesem Kontext weiterhin Beschwerden von
Verbraucherinnen und Verbrauchern. Daher sehen die Verbraucherschutzministerin-
nen, -minister und -senatorinnen der Lander weitere Handlungsbedarfe bei der Star-
kung des Verbraucherschutzes im Bankensektor und bei der Bankenaufsicht.

2. Der Bund wird gebeten zu prifen, wie das Recht fur Zahlungsdienstleistungen im
Hinblick auf die bekannten Beschwerden angepasst und fortentwickelt werden kdnnte.
Dies sollte eine Evaluierung des 8§ 4 Absatz 1a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
beinhalten und eine Prufung, wie eine dortige Konkretisierung der Weisungs- und Ein-
griffsrechte der BaFin zur wirksamen Durchsetzung der Verbraucherrechte ausgestal-
tet werden kann. Denkbar waren beispielsweise an den MaRnahmenkatalog der 88 36
ff. Kreditwesengesetz angelehnte Konkretisierungen der Eingriffsbefugnisse bei rele-
vanten Versto3en gegen Anordnungen der Ruckabwicklung der BaFin gegentiber den
Banken. Dadurch wiirde sichergestellt, dass zu Unrecht erhobene Gebuhren und Ent-
gelte erstattet werden. Die Rechtsverletzungen der Institute kdnnten so beendet und
Verbraucherrechte wirksam und zuigig durchgesetzt werden.

3. Ferner wird der Bund gebeten, Mindeststandards fur Transparenz bei Bankgebuh-
ren und -entgelten, d. h. Vorgaben fur die Richtigkeit, Aktualitat, Vollstandigkeit sowie
leichte Auffindbarkeit der Verbraucherinformationen, festzulegen, weil auch hier wei-
terhin Beschwerden bei Verbraucherschutzorganisationen eingehen.

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK Uber die Ergebnisse der Prifungen so-
wie die geplanten bzw. durchgeflihrten MalR3nahmen schriftlich zu berichten.
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Bericht:

Allgemein werden Verbraucherinnen und Verbraucher bei Inanspruchnahme von typi-
schen Bankdienstleistungen durch die bestehenden Regelungen gut geschutzt. Viele
Regelungen beruhen zudem auf vollharmonisierendem Unionsrecht, beispielsweise
im Bereich der Zahlungsdienste.

Soweit Banken wie in der Beschlussvorlage angesprochen trotz héchstgerichtlicher
Urteile etwaige RechtsverstdlRe begehen sollten, gibt es im Rahmen der Missstands-
aufsicht der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich des
kollektiven Verbraucherschutzes ein aufsichtsrechtliches Instrumentarium, mit dem
missbrauchliches Vorgehen der Banken unterbunden werden kann. Weiter haben kla-
gebefugte Stellen (z.B. Verbraucherverbande) die Mdéglichkeit, nach dem Unterlas-
sungsklagengesetz gegen entsprechende VerstoRe vorzugehen. Da die Hurde fir eine
Klage fur einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch aufgrund des Aufwands
sehr hoch ist, sind gerade im Bankenbereich erhebliche Verbesserungen fir den
Rechtsschutz durch die Einfuhrung der Abhilfeklage in Umsetzung der EU-Ver-
bandsklagenrichtlinie zu erwarten.

Im Hinblick auf die Rechtsdurchsetzung fiihren die rechtsstaatlich gebotenen Mdglich-
keiten, Rechtsmittel einzulegen, zum Teil zu erheblichen Verzégerungen. Insbeson-
dere kdnnen bis zu einer hochstrichterlichen Klarung mehrere Jahre vergehen. Dies
gilt auch fur MalRnahmen der Finanzaufsicht, gegen die betroffene Finanzinstitute
Rechtsmittel eingelegt haben. Bei der Durchsetzung hochstrichterlicher Urteile gibt es
teilweise Diskussionen Uber unterschiedliche Auslegungen.

Im 2. Punkt des Beschlussvorschlags wird der Bund gebeten zu priifen, wie das Recht
fur Zahlungsdienstleistungen im Hinblick auf Beschwerden zu nicht gegenseitig verab-
redeten Gebuhren und Entgelten angepasst und fortentwickelt werden konnte. Es wird
eine Evaluation des § 4 Absatz la Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FINDAG)
und eine Prifung, wie eine dortige Konkretisierung der Weisungs- und Eingriffsrechte
der BaFin zur wirksamen Durchsetzung der Verbraucherrechte ausgestaltet werden
kann, gefordert.

Gemal § 4 Abs. la FinDAG ist die BaFin innerhalb ihres gesetzlichen Auftrags dem
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet. Unbeschadet weiterer Be-
fug-nisse nach anderen Gesetzen kann die BaFin gegentber den Instituten und ande-
ren Unternehmen, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz, dem Versicherungsaufsichtsgesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz, dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch sowie nach anderen Gesetzen beaufsichtigt werden, alle An-
forderungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um verbraucherschutzrele-
vante Missstande zu verhindern oder zu beseitigen, wenn eine generelle Klarung im
Interesse des Verbraucherschutzes geboten erscheint. Ein Missstand ist in diesem
Sinne ein erheblicher, dauerhafter oder wiederholter Verstol3 gegen ein Verbraucher-
schutzgesetz, der nach seiner Art oder seinem Umfang die Interessen nicht nur ein-
zelner Verbraucherinnen oder Verbraucher gefahrden kann oder beeintrachtigt.
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Im 3. Punkt des Beschlussvorschlags wird der Bund gebeten, Mindeststandards fur
Transparenz bei Bankgebulihren und -entgelten festzulegen.

Es existieren bereits umfassende und klare gesetzliche Bestimmungen zu Informati-
onspflichten fur bei der Fuhrung von Zahlungskonten erhobene Entgelte. Zahlungs-
dienstleister mussen sowohl vorvertraglich gem. 88 5 ff., 14 Zahlungskontengesetz
(ZKG) eine Entgeltinformation als auch wahrend des Vertragsverhaltnisses gem. 88§
10 ff. ZKG regelmaliig eine Entgeltaufstellung erteilen. Die BaFin veroéffentlicht hierfar
gem. 8 47 Absatz 2 ZKG auch entsprechende Muster. 8 14 Absatz 3 ZKG regelt zudem
Allgemeine Informationspflichten, darunter ebenfalls eine Entgeltinformation, die auch
gegenuber Nichtkundinnen und Nichtkunden in den Geschéftsraumen oder im Inter-
netauftritt des Zahlungsdienstleisters zur Verfigung zu stellen sind. Zudem ist nach
dem ZKG bei Erfullung der Informationspflichten eine standardisierte Zahlungskonten-
terminologie zu verwenden, die ebenfalls fir Transparenz und Vergleichbarkeit sorgt.
Soweit entsprechende Informationen nicht erteilt werden, besteht jedenfalls kein
Rechtssetzungsdefizit. VerstoRe gegen 8§ 10 ZKG oder § 14 ZGK kénnen gemaf § 53
ZKG mit einer Geldbul3e durch die BaFin geahndet werden. Es bestehen bereits klare
gesetzliche Bestimmungen zu den genannten Informationspflichten.

Wichtig fur eine gut verstandliche und tbersichtliche Information der Verbraucherinnen
und Verbraucher ist dariiber hinaus aber vor allem, dass diese Preisangaben auch gut
vergleichen kénnen. Hierzu wird die Bundesregierung entsprechend eines Auftrages
des Koalitionsvertrages bei der BaFin eine Vergleichswebsite fir Kontoentgelte ein-
richten. Dies wird die Transparenz auf dem Markt fur Zahlungskonten deutlich erho-
hen.
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Anlage zu TOP 24 Online-Werbung fur Finanzdienstleistungen verbrau-

chergerecht regulieren

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander begri-
Ren die Absicht des Bundes, Finanzdienstleister aul3erhalb des regularen Bankensys-
tems wie Schattenbanken, Investmentgesellschaften und Wertpapierhandler starker
zu regulieren.

2. Zu diesem Kapitalmarktsegment zahlen auch sogenannte ,Kryptohandelsplattfor-
men‘, wenn sie genehmigungspflichtige Einlage- oder Wertpapierhandelsgeschafte
betreiben. Mit einem Firmensitz aul3erhalb der Européaischen Union umgehen sie oft
europarechtliche Genehmigungspflichten und weichen der Kontrolle der staatlichen
Finanzaufsicht aus. Verbraucherinnen und Verbraucher werden haufig mit Online-
Werbung fur Gber diese Plattformen angebotenen Finanzanlagen konfrontiert. Sie ver-
trauen den serios wirkenden Werbeangeboten in sozialen Netzwerken wie Google o-
der Facebook, weil diese sie aufgrund der taglichen Nutzung im gewohnten Umfeld
erreichen. Insbesondere Beschwerden Uber finanzielle Schadigungen von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern durch unseridse ,Kryptohandelsplattformen® haben zu-
genommen.

3. Der Bund wird daher gebeten, im Rahmen seiner Regelungszustandigkeiten Mal3-
nahmen zur Regulierung der Online-Werbung fur Finanzanlagen und deren Vermark-
tung zu ergreifen. Online-Plattformen, die gewerbliche Werbung verbreiten, sollten zu
einem intensiven Monitoring dieser Werbung verpflichtet und es sollte ihnen auferlegt
werden, vor der Schaltung der Werbung Kontrollen der Werbeinhalte und der Anbieter
vorzunehmen. Dies sollte mindestens die Kernaussagen, die Einhaltung von Geneh-
migungspflichten der Werbenden, das Vorhalten eines Impressums, eine Identitats-
Uberprifung und die Befolgung weiterer einschlagiger Vorschriften fir Kapitalmarktak-
teure und Finanzanlagenvermittler umfassen. Fallt eine Prifung negativ aus, sollte die
Werbung nicht geschaltet werden dirfen. In diesem Zusammenhang wird der Bund
gebeten zu priufen, ob zudem die Einfihrung einer Haftung von Online-Plattformen fur
irrefUhrende Werbung fir Finanzdienstleistungen erfolgen sollte.

4. Um die Irrefihrung in der Werbung fir Finanzanlagen zu beschranken, wird der
Bund gebeten, sich auf europaischer Ebene fir entsprechende Regelungen einzuset-
zen sowie alternativ diesbezligliche bundesrechtliche Initiativen zu prifen. Ferner wird
gebeten, die Rechte der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) da-
hingehend zu starken, dass sie gegen irreflihrende Werbung fir diese Produkte auf
Online-Plattformen einschreiten und sie wirksam eindammen kann.

5. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK uber die Ergebnisse der Prifungen so-
wie geplante bzw. durchgefiihrte MaRnahmen schriftlich zu berichten.
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Bericht:

Fur Wertpapierdienstleistungsunternehmen bestehen bereits heute konkrete Vorga-
ben fiir werbende Inhalte auf Grund der EU-Finanzmarktrichtlinie (MiFID 11). Ahnliche
Vorgaben bestehen nach nationalem Recht im Rahmen der Verordnung Uber die Fi-
nanzanlagenvermittiung (FinVermV) fur Finanzanlagenvermittler. Im Rahmen der
kommenden EU-Verhandlungen zur Retail Investment Strategy werden auch Fragen
des Marketings von Finanzprodukten zu erértern sein.

Aus Drittstaaten operierende (Kryptohandels-) Plattformen unterliegen bei einem ziel-
gerichteten Herantreten an den deutschen Markt mit dem Angebot des Kaufs oder
Verkaufs von Kryptowerten dem strafbewehrten Erlaubnisvorbehalt nach 88 1, 32
KWG.

Das eigentliche Problem besteht darin, dass deutsche Behdrden, wie die BaFin, auf
die Drittstaatplattform und deren ebenfalls in Drittstaaten ansassigen Betreiber faktisch
keinen Zugriff haben, so dass sich bei weiteren Pflichten fiir diese Plattformen diesel-
ben Probleme bei der Rechtsdurchsetzung ergeben wirden, die bereits hinsichtlich
der geltenden Pflichten bestehen. Gleiches gilt bzgl. Telekommunikationsanbietern
und anderen Providern aus Drittstaaten.

Bzgl. Anweisungen zur Sperrung des Zugriffes auf Internetangebote flr deutsche Kun-
den durch Telekommunikationsanbieter sind zudem - ebenso wie bei den vorgeschla-
genen Prufungspflichten fur Plattformen, welche Werbung verbreiten - schwierige ver-
fassungsrechtliche Fragestellungen u.a. mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit
sowie das Fernmeldegeheimnis zu beantworten.

Verbesserungen lasst jedoch der Digital Services Act (DSA) erwarten, der ab 17. Feb-
ruar 2024 gilt. Dieser soll ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswirdiges On-
line-Umfeld schaffen. Daflr soll alles, was in der Offline-Umgebung rechtswidrig ist,
auch in der Online-Umgebung rechtswidrig sein. Der DSA erfasst als rechtswidrige
Inhalte deshalb unter anderem nach dem UWG unzulassige irrefihrende Werbung. Er
legt zwar keine allgemeine Uberwachungspflicht fest, sieht aber umfangreiche Pflich-
ten fur Vermittlungsdienste sowie ihre Haftung beim Nichtentfernen von rechtswidrigen
Inhalten bei entsprechender Kenntnis vor (Art. 5 und 6). Zusatzlich gewéhrt er den
Regulierungsbehorden weitgehende Befugnisse bis hin zur Aufforderung nach Anord-
nung einer vortbergehenden Einschrankung des Zugangs der Nutzer zu dem betroffe-
nen Dienst bzw. zur Online-Schnittstelle des Anbieters von Vermittlungsdiensten (Art.
51 Abs. 3 lit. b). Die Bestimmungen des DSA erfassen alle Vermittlungsdienste, die
ihre Tatigkeiten auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten ausrichten, und bezieht sich
daher auch auf Vermittlungsdienste und Werbetreibende, die ihren Sitz aul3erhalb der
EU haben.
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Anlage zu TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern — Ein-

fiuhrung eines Europdaischen Widerrufsbuttons

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander be-
grulen die Einfuhrung der verbraucherschitzenden Regelungen zur Kiindigung von
Verbrauchervertragen im elektronischen Geschéftsverkehr durch das Gesetz fur faire
Verbrauchervertrage. Durch den ab dem 1. Juli 2022 geltenden § 312k BGB wird die
ordentliche und aufRerordentliche Kiindigung von Dauerschuldverhéltnissen im Inter-
net fur Verbraucherinnen und Verbraucher kunftig erheblich erleichtert. Die gesetzli-
chen Regelungen zum sogenannten ,Kiundigungsbutton® beseitigen damit die bisher
bestehenden Defizite in Bezug auf Transparenz, Rechtssicherheit und Rechtsdurch-
setzbarkeit im Kundigungsprozess.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stellen
fest, dass bei Fernabsatzvertragen und bei auRerhalb von Geschaftsraumen geschlos-
senen Vertragen fur die Ausibung des gesetzlichen Widerrufsrechts eine entspre-
chende verpflichtende Button-Regelung bislang nicht besteht. Sie erachten angesichts
der gleichen Schutzbedurftigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher die bisher nur
optionale Regelung eines elektronischen Widerrufs als unzureichend.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander begri-
Ren den Vorschlag der EU-Kommission, eine Button-LAsung fur elektronisch geschlos-
sene Fernabsatzvertrdge bei Finanzdienstleistungen einzufihren. Sie halten diese
rein sektorspezifische und vom Anwendungsbereich nur auf elektronisch geschlos-
sene Fernabsatzvertrage gerichtete Losung jedoch fur nicht ausreichend. Daher bitten
sie die Bundesregierung, sich auf europaischer Ebene und nach dem Vorbild des 8§
312k BGB fur die verpflichtende Einflihrung eines sektorentbergreifenden elektroni-
schen Widerrufsbuttons einzusetzen. Als Alternative sollte fir nicht elektronisch ge-
schlossene Fernabsatzvertrage und bei auRerhalb von Geschaftsraumen geschlosse-
nen Vertragen eine gesetzliche Verpflichtung der Unternehmen geprift werden, mit
der Widerrufsbelehrung eine E-Mail-Adresse fiir einen Widerruf anzugeben und den
eingegangenen Widerruf unverziglich in Textform zu bestatigen.

4. Die Bundesregierung wird gebeten, der 19. VSMK uber das Ergebnis der Prifung
und die ergriffenen Mal3Bhahmen zu den Ziffern 2 und 3 schriftlich zu berichten.

Bericht:

Bei dem Widerrufsrecht im Bereich des Fernabsatzes handelt es sich nach Auffassung
der Bundesregierung um ein elementares Verbraucherrecht. Aus diesem Grund ist es
fur Verbraucher*innen besonders wichtig, dass der Widerruf einfach und unkompliziert
auch online vorgenommen werden kann. Der Widerruf eines elektronisch abgeschlos-
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senen Fernabsatzvertrages sollte daher genauso einfach maoglich sein wie der Ab-
schluss dieses Vertrags. Da die Bundesregierung insofern die Forderung der VSMK
nach einem sektorentbergreifenden elektronischen Widerrufsbutton unterstitzt, hat
sie 2022 einen entsprechenden Regelungsvorschlag bei den Beratungen des Rates
tiber den Vorschlag der Kommission fiir eine Richtlinie zur Anderung der Richtlinie
2011/83/EU in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsvertrage
und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/65/EG eingebracht. Der Vorschlag ist an die
Regelung des § 312k BGB angelehnt.

Dieser Regelungsvorschlag fur einen verpflichtenden horizontalen elektronischen Wi-
derrufsbutton in der Verbraucherrechterichtlinie wurde wahrend der Ratsverhandlun-
gen von vielen Seiten unterstitzt. Die Bemihungen der Bundesregierung waren letzt-
lich erfolgreich und es konnte erreicht werden, dass eine entsprechende Regelung
Eingang in den Beschluss des Rates Wettbewerbsfahigkeit vom 2. Marz 2023 gefun-
den hat, mit dem der Rat seine Allgemeine Ausrichtung fur die Trilog-Verhandlungen
mit dem Europdaischen Parlament und der Kommission beschlossen hat. Auch das Eu-
ropaische Parlament sieht im Ubrigen in seiner im April 2023 beschlossenen Position
die Aufnahme eines sektortibergreifenden horizontalen Widerrufsbuttons vor. Die Bun-
desregierung wird sich wahrend der Trilogverhandlungen weiter fur die Regelung eines
solchen elektronischen Widerrufsbuttons sowie dessen nutzerfreundliche und effektive
Umsetzung einsetzen.

Eine Pflicht zur Angabe einer E-Mail-Adresse ist bereits nach geltender Rechtslage
umgesetzt, da die Angabe einer E-Mail-Adresse zur schnellen und unkomplizierten
Kommunikation Teil der Informationspflichten ist (Art. 246a 8 1 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB).
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Anlage zu TOP 33 Verbraucherschutz fur Kinder und Jugendliche bei In-
App-Kaufen starken

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander sind
der Auffassung, dass die selbstbestimmte Nutzung von Kaufangeboten durch Verbrau-
cherinnen und Verbraucher innerhalb einer Internetanwendung (In-App-Kaufe), insbe-
sondere im Bereich des Online-Gamings, nicht ausreichend sichergestellt ist. Gerade
Kinder und Jugendliche werden durch Kaufangebote in einer emotional aufgeladenen
Spielsituation tberfordert. Daher besteht fur diese Verbrauchergruppe Handlungsbe-
darf mit Blick auf einen besseren Schutz vor wirtschaftlichen Schaden.

2. Zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bitten die Verbraucherschutzministe-
rinnen, -minister und -senatorinnen der Lander den Bund, die Umsetzung geeigneter
Schutzmafinahmen fir Verbraucherinnen und Verbraucher zu prifen und dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen zu legen.

3. Folgende Malinahmen sollten bei der Prifung von Schutzmaflinahmen mindestens
betrachtet werden:

a) die Einfuhrung des ReDirect-Verfahrens mit 2-Faktoren-Authentifizierung im Be-
zahlvorgang jeglicher Art. Dabei kdnnten auf einer neutralen Seite im ReDirect-Ver-
fahren als erweiterte Informationspflichten neben den Informationen tber die Kos-
ten des Kaufes auch die aufsummierten Betrédge der Kaufe der vergangenen 30
Tage und die Summe der insgesamt in der App bereits getatigten Kéaufe aufgefiihrt
werden;

b) die Verscharfung des Jugendschutzgesetzes um Regelungen zur Alterseinstu-
fung von Apps mit In-App-Kaufoptionen unter Beriicksichtigung der Wertungen des
BGB zum Minderjahrigenschutz im Geschéftsverkehr. Hierbei sollte fur Kinder und
Jugendliche auch ein Verbot von glicksspielahnlichen Inhalten wie ,Lootboxen® (di-
gitalen Wundertliten) sowie temporarer Boni und die Ausgaben verdeckenden
,Ingame-Wahrungen® (wie Diamanten, Goldmiinzen 0.4.) eingefuihrt werden;

c) die Schaffung von Méglichkeiten zur Deckelung der Kaufsumme analog der Re-
gelungen im 8 6¢ Abs. 1 Glicksspielstaatsvertrag 2021 (GluStV). Hier findet sich
eine Regelung, nach der man bei der Registrierung dazu aufgefordert wird, ein in-
dividuelles monatliches anbieteribergreifendes Einzahlungslimit festzulegen oder
anzugeben. Ist fur einen Spielenden kein anbieteriibergreifendes Einzahlungslimit
festgelegt, darf eine Spielteilnahme nicht erfolgen. Fir In-App-Kaufe kdnnte man
eine Regelung fordern, die derjenigen in 8 6¢ Abs. 1 GluStV strukturell &hnelt.

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz tber die
eingeleiteten Schritte und die Ergebnisse der Prifung schriftlich zu berichten.
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Bericht:

Die Bundesregierung setzt sich dafur ein, dass der Schutz von Kindern und Jugendli-
chen online mindestens genauso hoch ist wie offline. Nach gegenwartigem Stand kon-
nen Eltern sowie sonstige Erziehungsberechtigte und Nutzer*innen — wie Kinder und
Jugendliche — selbst in den Einstellungen von App-Stores In-App Kéufe einschranken.
Wahrend bei Apple-Geréaten In-App-Kaufe vollstandig deaktiviert werden kdnnen, ist
bei Android-Geraten die Einrichtung einer zusatzlichen Authentifizierung méglich. Da-
neben kénnen Verbraucher*innen zur Verhinderung der Bezahlung von In-App-K&aufen
Uber die Mobilfunkrechnung gemalR 8 61 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz eine
Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter einrichten. Auf3erdem soll die Alterskenn-
zeichnung einer App die Méglichkeit von In-App-Kéaufen und Zufalls- und Glicksele-
menten berlcksichtigen.

Daruber hinaus informieren die Verbraucherzentralen Gber kostenpflichtige In-Game-
Kaufe und geben Tipps, wie Verbraucher*innen Risiken einschranken kénnen, z. B.
zur Deaktivierung von In-App-Kéaufen sowie zur Sicherung der Transaktionen durch
Anlegen eines Passwortes oder Gastprofils fur Kinder und Jugendliche. Weiter unter-
stitzt die Bundesregierung verschiedene Initiativen, die die Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen starken und die den Eltern und Erziehenden Orientierung
in der digitalen Medienwelt bieten sollen. In diesem Rahmen wird auch Uber die Ge-
fahren von In-App-Kaufen oder ,Lootboxen® informiert und die Verbraucher*innen sen-
sibilisiert.

Das BMUV stimmt der VSMK jedoch zu, dass die Mdglichkeit von In-App-Kéaufen, ins-
besondere beim Online-Gaming, vor allem fir Kinder und Jugendliche aus Sicht des
Verbraucherschutzes weiterhin problematisch ist. Zwar bieten die Regelungen des
Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Geschaftsfahigkeit auch einen Schutz von Min-
derjahrigen bei In-App-Kaufen. Allerdings wird die Durchsetzung der Regelung zur Ge-
schaftsfahigkeit in der digitalen Welt vor einige Herausforderungen gestellt. Dies re-
sultiert vor allem daraus, dass haufig gar nicht klar ist, ob Kinder oder Jugendliche
handeln, da es keine Verpflichtung zur Feststellung des Alters gibt und Kinder und
Jugendliche somit leicht wie erwachsene Verbraucher*innen agieren kdnnen.

Zu den MalRBnahmenvorschlagen der VSMK fur einen besseren Schutz bei In-App-Kau-
fen wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Ziffer 3a:

Wird eine Drittanbietersperre nicht aktiviert, so greifen die Schutzmalihahmen nach
der ,Allgemeinverfigung zur Festlegung von Verfahren zum Schutz von Verbrau-
cher*innen im Bereich des Bezahlens Gber die Mobilfunkrechnung® (Verfigung Nr. 108
vom 16. Oktober 2019, Amtsblatt Nr. 20/2019) der Bundesnetzagentur. Danach sind
Mobilfunkunternehmen verpflichtet, Bezahlungen tber die Mobilfunkrechnung nur vor-
zunehmen, wenn eine technische Umleitung erfolgt, bei der Kund*innen im Rahmen
des Bezahlvorgangs fur eine Drittanbieterleistung von der Internetseite des Drittanbie-
ters auf die Internetseite ihres Mobilfunkanbieters umgeleitet werden (Redirect-Verfah-
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ren) oder das Mobilfunkunternehmen verschiedene festgelegte verbraucherschut-
zende Malinahmen implementiert (Kombinationsmodell). Zwar wurde mit dieser Allge-
meinverfigung in bestimmten Konstellationen bereits das von der VSMK geforderte
ReDirect-Verfahren eingefuhrt, aktuell wenden jedoch die meisten Anbieter, die die
Abrechnung von Drittanbieterleistungen tber die Mobilfunkrechnung ermdglichen, das
nach der Allgemeinverfiigung alternative Kombinationsmodell an. Fir Abonnements
gilt allerdings: Hat sich ein Mobilfunkanbieter mit einer Sicherheitserklarung zu weiter-
gehenden verbraucherschitzenden Mal3hahmen und der Mobilfunkgarantie (Kombi-
nationsmodell) verpflichtet, ist hier das Redirect-Verfahren auch zwingend anzuwen-
den.

Eine Ausnahme gilt dann nur, wenn es sich um Dienste handelt, die auf Internetseiten
angeboten werden, bei denen sich Endkund*innen mit einem , Trusted-Partner-LogIn*
registrieren missen. Grof3e App-Stores werden in der Regel als , Trusted-Partner” qua-
lifiziert. Bei einem ,Trusted-Partner-Login“ werden Nutzer*innen vor Vertragsab-
schluss Uber Benutzername und zusatzlich einem Authentifizierungsfaktor aus einer
der Kategorien Wissen (z.B. Passwort), Besitz (z.B. TAN-Ubermittlung auf das Gerat)
oder Inharenz (z.B. Face-ID), in der Regel durch den Drittanbieter, Uberpruft. Diese
Authentifizierung sowie die Erkennung der Mobilfunkkund*innen durch ihre Mobilfunk-
nummer im Fall der Drittanbieterabrechnung wéhrend der Abrechnungstransaktion
stellen mittlerweile ein hohes Schutzniveau dar.

Die Situation wird fortlaufend beobachtet und auf eine Notwendigkeit eines hdheren
Schutzstandards Uberpriift.

Zu Ziffer 3b:

Das JuSchG wurde zum 1. Mai 2021 mit Regelungen zum Schutz bei digitalen Ange-
boten ergéanzt. Computerspiele, egal ob diese online oder offline gespielt werden, mis-
sen nun eine Alterskennzeichnung erhalten. Im Rahmen dieser Alterskennzeichnung
konnen seit der JuSchG-Novelle neben den Inhaltsrisiken auch Interaktionsrisiken be-
ricksichtigt werden, wozu auch die Mdglichkeit von In-App- oder In-Game-Kaufen
zahlt. Hierbei kbnnen auch die Wertungen des BGB und den dort typischen Taschen-
geldbetragen einflielBen. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hat hier ihre Leit-
kriterien zum 1. Januar 2023 geandert. Es werden nun bestimmte Risiken — so auch
das Risiko von In-Game-Kaufen — als Zusatzhinweis bei Spielen angegeben. AulRer-
dem wurden Diensteanbieter durch das JuSchG verpflichtet, strukturelle Vorsorge-
maflinahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu ergreifen. Dies kdnnen
beispielsweise alters-gerechte Voreinstellungen oder Funktionen fur die altersge-
rechte Begleitung und Begrenzung der Mediennutzung durch die Eltern sein.

In Bezug auf glucksspielahnliche Elemente, wie etwa ,Lootboxen®, ist aus Sicht der
Bundesregierung vor allem ein altersgerechter und sicherer Zugang zu Computer- und
Onlinespielen wichtig. Hier sind vor allem die Anbieter in der Verantwortung, geeignete
technische und strukturelle VorsorgemalRnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen zu ergreifen.
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Zu Ziffer 3c:

Eine Schaffung von Mdglichkeiten zur Deckelung der Kaufsumme innerhalb von Apps
analog der Regelungen in 8 6¢ Abs. 1 Glucksspielstaatsvertrag 2021 wird aus horizon-
taler Sicht positiv gesehen. Aktuell ermdglicht Google im Android Play Store das Fest-
legen eines monatlichen Budgets. Kéufe werden dadurch nicht unterbunden, aller-
dings werden die App Nutzer*innen informiert, wenn der angegebene Beitrag beinahe
erreicht ist. Apple ermdglicht iOS-Kund*innen lediglich In-App-K&ufe vollstandig zu de-
aktivieren. Eine Beschrankung auf ein monatliches Budget ist nicht moglich.

Die Initiative der VSMK, sich mit In-App-K&ufen auseinander zu setzen, kann insofern
positive Wirkung entfalten, als er Druck erzeugt, die entsprechenden Mdéglichkeiten zur
Berucksichtigung von In-App-Kaufen und gliicksspielahnlichen Elementen bei der Al-
terskennzeichnung in der Gesetzesumsetzung auszuschopfen.

Die Relevanz dieses Themas wird zudem durch den am 18. Januar 2023 vom EU-
Parlament vorgelegten Initiativbericht ,Binnenmarktkonzept fur den Verbraucher-
schutz in Online-Videospielen“ unterstrichen, mit dem die Kommission aufgefordert
wird, sich des Themas In-Game-Kéaufe und Verbraucherschutz anzunehmen.
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Anlage zu TOP 34 + 36 Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutschland
flachendeckend verbessern und den Verbraucher-

schutz starken

Anlage Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk

Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk (Stand 25.08.2022)
1. Einleitung

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) im Dezember 2021 hat der
Gesetzgeber die Rechte von Verbrauchern im Falle einer nicht vertragskonformen
Leistung bezogen auf den Internetzugangsdienst gestarkt. Gemald § 57 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 TKG ist der Verbraucher berechtigt, im Falle von erheblichen, kontinuierlichen
oder regelmafdig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit oder bei
anderen Dienstequalitatsparametern zwischen der tatsachlichen Leistung der Internet-
zugangsdienste und der vom Anbieter der Internetzugangsdienste gemaf Artikel 4
Abs. 1 lit. a bis d der Verordnung (EU) 2015/2120 (im Folgenden: TSM-VO) angege-
benen Leistung, die durch einen von der Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von
ihr oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifizierten Uberwachungsmechanismus
ermittelt wurden, unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe das vertraglich vereinbarte
Entgelt zu mindern oder den Vertrag aufl3erordentlich ohne Einhaltung einer Kindi-
gungsfrist zu kindigen.

Das Minderungsrecht gilt technologieneutral gleichermafen fir Festnetz und Mobil-
funk. Bezogen auf das Festnetz hat die Bundesnetzagentur aufgrund ihrer neu zuge-
wiesenen Kompetenz gemald 8 57 Abs. 5 TKG die in 8§ 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG
genannten unbestimmten Begriffe ,erhebliche, kontinuierliche oder regelmaliig wie-
derkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit” im Down- und Upload bei Fest-
netz-Internetzugdngen im Rahmen einer Allgemeinverfigung (Amtsblatt Nr. 23 vom
08.12.2021, Verfugung Nr. 99/2021) bereits konkretisiert und damit eine von ihr im
Jahr 2017 verdoffentlichte Mitteilung hierzu ersetzt. Die Allgemeinverfligung ist seit dem
13.12.2021 wirksam. Seit diesem Tag steht Verbrauchern eine tberarbeitete Fassung
der zuvor schon bestehenden Desktop-App als Uberwachungsmechanismus zum
Nachweis einer Minderleistung zur Verfigung. Damit werden fur das Festnetz verbind-
liche Vorgaben gegeben, mit denen ein Minderungsanspruch rechtssicher auch fir
gerichtliche Uberpriifungen nachgewiesen werden kann.

Ziel der Bundesnetzagentur ist es, auch im Mobilfunk entsprechend rechtssichere L6-
sungen fur den Nachweis einer Minderleistung zu erarbeiten. Allerdings kann im Ge-
gensatz zum Festnetz nicht auf bereits bestehende Erfahrungen in Bezug auf die Kon-
kretisierung einer solchen Minderleistung sowie die Entwicklung eines Uberwachungs-
mechanismus zuriickgegriffen werden.
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Aus diesem Grund sollen zunéchst die hiermit vorgelegten Mobilfunk-Eckpunkte eine
Basis fur einen Diskussionsprozess bilden und zur Konsultation gestellt werden. Auf
Grundlage der vorgebrachten Stellungnahmen sollen die unbestimmten Begriffe, ent-
sprechend dem Vorgehen im Festnetz, im Rahmen einer Allgemeinverfigung fur den
Mobilfunk konkretisiert und konsultiert werden. Zusatzlich soll hierzu ein Uberwa-
chungsmechanismus zur Feststellung einer Minderleistung entwickelt werden.

2. Mobilfunkaspekte

Eckpunkt 1. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass beim Nachweisver-
fahren mobilfunkspezifische Eigenschaften der Infrastruktur und Diensteimple-
mentierung vorliegen, die eine pauschale Ubernahme der bestehenden Regelun-
gen fur das Festnetz nicht sinnvoll erscheinen lassen. Die Bundesnetzagentur
sieht dabei die Eigenschaften des Mobilfunknetzes, das Nutzungsumfeld des
Endkunden sowie die Definition des geschatzten Maximalwertes als mdgliche
Parameter an, die abweichende Regelungen rechtfertigen kénnten.

Die Anbieter von Internetzugangsdiensten tiber Mobilfunk sind dazu verpflichtet, in ih-
ren Vertragen eine klare und verstandliche Erlauterung anzugeben, wie hoch die ge-
schatzte maximale und die beworbene Download- und Upload-Geschwindigkeit ist
(Art. 4 Abs. 1 Buchst. d TSM-VO). Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist die geschéatzte
maximale Geschwindigkeit mit der beworbenen Geschwindigkeit gleichzusetzen. Dem
tragt auch die Verordnung zur Férderung der Transparenz auf dem Telekommunikati-
onsmarkt (im Folgenden: TK-Transparenzverordnung) vom 01.07.2017 Rechnung.
Fur mobile Internetzugangsdienste muss danach im Produktinformationsblatt nach 8§
1 Abs. 2 Nr. 5 TK-Transparenzverordnung die geschatzte maximale Geschwindigkeit
fur Download und Upload angegeben werden. Abweichend von den bestehenden Re-
gelungen im Festnetz sind Angaben zur Mindestgeschwindigkeit sowie zur normaler-
weise zur Verfigung stehenden Geschwindigkeit wie bei Festnetz-Internetzugangen
nicht vorgesehen.

Gemall den BEREC-Leitlinien (Rn. 153-155) sollte die geschatzte maximale Ge-
schwindigkeit fur einen mobilen Internetzugangsdienst so angegeben werden, dass
der Endnutzer versteht, welche Maximalgeschwindigkeit er mit seinem Internetzu-
gangsdienst an verschiedenen Orten unter realistischen Nutzungsbedingungen errei-
chen kann.

Festzuhalten ist somit, dass sich das Nachweisverfahren Mobilfunk derzeit lediglich
auf die im Vertrag angegebene geschatzte Maximalgeschwindigkeit im Down- und Up-
load beziehen kann.

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sind mit Blick auf den Mobilfunk im Rahmen des
Nachweisverfahrens insbesondere die folgenden Parameter von Relevanz:
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a) Netzseitige Parameter

Der Zugang zum Mobilfunknetz ist nicht ortsfest, sondern innerhalb des Versorgungs-
bereiches des Anbieters mdglich. Dabei wird nicht die gesamte Flache Deutschlands
abgedeckt. Eine Feststellung der tatsachlichen Geschwindigkeit ist daher nur in Ge-
bieten mit Versorgung maglich.

Innerhalb des Gesamtversorgungsbereiches kommen verschiedene, unterschiedlich
leistungsfahige Mobilfunktechnologien zum Einsatz. Die im Vertrag festgelegte ge-
schatzte maximale Geschwindigkeit ist zumeist an eine Technologie gebunden (z. B.
aktuell Gberwiegend 4G), es kbénnen aber auch technologiespezifische Werte fir die
geschatzte maximale Geschwindigkeit angegeben sein.

Des Weiteren werden unterschiedliche Frequenzbereiche mit jeweils unterschiedli-
chen physikalischen Eigenschaften an den Mobilfunkstandorten genutzt. Niedrige Fre-
guenzen haben eine bessere Ausbreitungseigenschaft und werden daher eher zur Fla-
chenversorgung genutzt, wahrend hohe Frequenzen kleinere Flachen abdecken, daftr
aber deutlich hohere Datenlubertragungsraten erméglichen. Auch stehen innerhalb der
Frequenzbereiche unterschiedliche Bandbreiten zur Verfigung. Dies hat Auswirkun-
gen auf die Dimensionierung und die Leistungsfahigkeit der Funkzellen und somit auf
die realisierbaren Datenubertragungsgeschwindigkeiten in der Funkzelle je nach nutz-
baren Frequenzbereichen.

Die Verwendung der unterschiedlichen Frequenzbereiche trifft dabei im Wesentlichen
fur alle Mobilfunkanbieter zu. In l&ndlichen, wenig besiedelten Gebieten werden dabei
vornehmlich niedrige Frequenzen mit grof3er Reichweite, aber geringer Datenubertra-
gungsrate eingesetzt. Bei zunehmender Besiedlungsdichte und damit einhergehend
steigender Anzahl an Mobilfunknutzern, steigt auch die Dichte der Mobilfunkstandorte
bei gleichzeitiger Verwendung von héheren Frequenzen mit hdherer Datenlbertra-
gungsrate.

Die Mobilfunkstandorte sind im landlichen Bereich derzeit grundsatzlich nicht daftr
ausgelegt, die in den einzelnen Vertragen angegebenen geschatzten Maximalge-
schwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s zu erreichen. Vielmehr soll eine flachende-
ckende Versorgung erreicht werden; dies spiegelt sich in den genutzten Frequenzen,
der Anzahl der Antennenstandorte, aber auch an dem Umfang des genutzten Fre-
guenzspektrums wider.

Im Rahmen des Jahresberichts der Breitbandmessung nimmt die Bundesnetzagentur
seit 2015/2016 auch eine Differenzierung nach Regionen vor. Dabei wird zwischen
stadtischen, halbstadtischen und landlichen Gebieten unterschieden. Jede Messung
wird basierend auf der Bevolkerungsdichte des jeweiligen Postleitzahlengebietes ei-
nem geografischen Bereich (stadtisch, halbstadtisch oder landlich) zugeordnet. Die
Zuordnung differenziert sich wie folgt:
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« Stadtisch: Bevolkerungsdichte grof3er als 500 Einwohner/km?2
* Halbstadtisch: Bevdlkerungsdichte 100 bis 500 Einwohner/km?

* Landlich: Bevolkerungsdichte weniger als 100 Einwohner/km?.

In den Jahresberichten kann kontinuierlich eine Staffelung der zur Verfigung stehen-
den Datenubertragungsrate in Abhangigkeit des jeweiligen geografischen Bereichs
festgestellt werden. Im l&andlichen Bereich wurden dabei die niedrigsten Datentbertra-
gungsraten erfasst wahrend im stadtischen Bereich deutlich hohere Datenlbertra-
gungsraten gemessen wurden; die Ergebnisse im halbstadtischen Bereich lagen zwi-
schen den beiden anderen (siehe Abbildung 1). Mit Blick auf das Verhéltnis der ge-
messenen zur vertraglich vereinbarten geschéatzten maximalen Datenlubertragungs-
rate wurden daher unter Berlcksichtigung des bundesweit einheitlich angegebenen
Vertragswertes im stadtischen Bereich auch bessere Ergebnisse erzielt als im halb-
stadtischen Bereich. Die Ergebnisse im landlichen Bereich lagen darunter. Die Bun-
desnetzagentur kann somit aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung im Rahmen der Breit-
bandmessung eine geografische Differenzierung der Mobilfunknetze in ihrer Leis-
tungsfahigkeit feststellen.

10 — — Iandiich (n=49326)
— halbstadtisch (n=147032)
— stadtisch (n=197101)

08 -

06 —

04 —

02 —

Anteil Mutzer, die eine Ubertragungsrate von == x Mbit's gemessen haben

00 —
| | | 1 | | |

0 100 200 300 400 500 600

Ubertragungsrate [Mbit's]

Abbildung 1: Empirische Verteilungsfunktion der absolut erreichten Datenlibertragungsrate im
Download nach geografischem Bereich (Betriebsjahr 2020/2021).

Die Ubertragungskapazitat jeder Funkzelle steht aufgrund ihrer ,Shared Medium“-Ei-
genschaft allen eingebuchten Kunden gemeinsam zur Verfiigung. Die durch einen Nut-
zer individuell erreichbare Datenilibertragungsrate variiert also nicht nur durch die Di-
mensionierung der Leistungsfahigkeit einer bestimmten Funkzelle, sondern auch nach
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der Anzahl der aktuell in der Funkzelle eingebuchten und aktiven Kunden. In den Mo-
bilfunknetzen wird die Anzahl der zugelassenen Kunden je Funkzelle im Hinblick auf
die je Endkunde zur Verfigung stehende Kapazitat aktuell nicht begrenzt, sodass sich
die individuell verfigbare Datenilibertragungsrate sehr stark reduzieren kann, bis zur
faktischen Nicht-Nutzbarkeit des individuellen Internetzugangsdienstes. Kapazitatsre-
duzierende Effekte kdnnen auch dann auftreten, wenn Mobilfunkanbieter in Zeiten, in
denen sich wenige Endnutzer einwahlen (z. B. nachts), in den Funkzellen héhere Fre-
guenzbereiche abschalten, um Strom zu sparen.

Die Abhangigkeit der verfigbaren Datentbertragungsrate von der Anzahl der Nutzer
innerhalb einer Funkzelle ist Nutzern regelméafiig — z. B. im Extremfall aus Erfahrungen
bei Grol3veranstaltungen — bekannt. Dass die teilweise sehr hohen vertraglich in Aus-
sicht gestellten geschatzten maximalen Datenibertragungsraten nicht flachendeckend
zur Verfligung stehen, ist Nutzern ebenfalls bewusst. Dass dies von den Kunden grof3-
tenteils nicht negativ ausgelegt, sondern als dem Mobilfunk innewohnend angesehen
wird, zeigen die Ergebnisse der Breitbandmessung bezlglich der Kundenzufrieden-
heit. Die Kundenzufriedenheit wird im Vorfeld einer Messung abgefragt. Mit Blick auf
das Betriebsjahr 2020/2021 haben Dreiviertel (75,7 %) der Nutzer ihren Anbieter posi-
tiv (mit den Noten 1 bis 3) bewertet. Die entsprechenden Zahlen sind in den davorlie-
genden Betriebsjahren auf einem vergleichbaren Niveau und liegen trotz schlechterer
Ergebnisse mit Blick auf das Erreichen der vertraglich vereinbarten maximalen Daten-
Ubertragungsraten Uber denen im Festnetz. Dies legt aus Sicht der Bundesnetzagentur
den Schluss nahe, dass Nutzer bei mobilen Breitbandanschlissen eher die Mobilitat
und die zur Verfigung stehende Performance bewerten als das Erreichen der vertrag-
lich in Aussicht gestellten Datenlibertragungsrate.

Das Mobilfunknetz wird dynamisch aus- und umgebaut, z. B. durch Einfihrung neuer
Technologien, Anpassung von Kapazitaten entsprechend der tatséchlichen Nutzung,
Auf- und Abbau von Antennenstandorten und Nutzung anderer erworbener Frequen-
zen.

Es ist also festzuhalten, dass die Leistungsfahigkeit des Mobilfunknetzes innerhalb des
Versorgungsbereichs eines Anbieters und dadurch die dem individuellen Kunden
grundsatzlich zur Verfigung stehende Netzkapazitat je nach Standort und Zeitpunkt
stark variieren kann.

b) Endkundenseitige Parameter

Neben den genannten netzseitigen Parametern wird die vom Kunden individuell nutz-
bare Ubertragungskapazitat auch von der mobilen Nutzungssituation des Kunden und
des verwendeten Endgerats beeinflusst. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Sig-
nalstarke, die im direkten Zusammenhang mit der Empfangsqualitat steht. Sie wird
durch die Entfernung und Position zur Mobilfunkantenne, Abschirmung durch Ge-
baude, Topologie und Vegetation sowie Witterungseinfliisse beeinflusst. Des Weiteren
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ist im Hinblick auf die Empfangsqualitdt von Bedeutung, ob ein Nutzer sich im Freien
befindet oder z. B. innerhalb eines Gebaudes.

Ein weiterer Aspekt, der die Qualitat eines Mobilfunkzugangs beeintrachtigen kann, ist
die Geschwindigkeit, mit der sich ein Endnutzer wahrend der Nutzung fortbewegt. Bei
schnellerer Fortbewegung, insbesondere bei Nutzung von Verkehrsmitteln, kann die
Dienstqualitat beeintrachtigt werden. Zudem wirken Fahrzeuge aufgrund ihrer Bau-
weise in der Regel stark dampfend, da sie einem Faraday‘schen Kafig gleich den In-
nenraum von Funksignalen abschirmen.

Ebenso kénnen technische Spezifikationen des Endgerates von Bedeutung sein. Die
Qualitat des im Endgerat verwendeten Empfangsteils kann hierbei die Ubertragungs-
kapazitat limitieren oder inkompatibel zu bestimmten Ubertragungstechnologien (z. B.
5G) sein.

Insgesamt ist festzustellen, dass die bei der individuellen Nutzung eines Internetzu-
gangs uber Mobilfunk zur Verfligung stehenden und auch tatséchlich erreichbaren Da-
tentbertragungsraten je nach Standort und Nutzungssituationen des Kunden stark va-
riieren kbnnen.

Zusatzlich zu den genannten Faktoren, die auf der tatsachlichen Ausgestaltung der
Mobilfunkinfrastruktur und der mobilen Nutzung des Kunden beruhen, konnen tarifliche
Faktoren zu beachten sein. Dies waren z. B. tarifbedingte Begrenzungen der Daten-
Ubertragungsrate oder Technologie (z. B. LTE, 5G) oder eine Drosselung der Ge-
schwindigkeit nach Uberschreiten eines inkludierten monatlichen Datenvolumens.

c) Geschatzter Maximalwert

Gemal Art. 4 Abs. 1 Buchst. d TSM-VO sind die Mobilfunkanbieter dazu verpflichtet,
inihren Vertragen Angaben zur geschatzten maximalen Geschwindigkeit im Download
als auch im Upload zu machen. Hierbei soll — anders als im Festnetz — nur ein ge-
schatzter Wert angegeben werden. Der Begriff ,geschatzt” ist der Bedeutung nach als
,naherungsweise bestimmt” zu verstehen (vgl. Duden Online, www.duden.de).

Der TSM-Verordnungsgeber tragt mit dem Begriff ,geschatzt” den Eigenschaften des
Mobilfunks Rechnung. Ein wesentliches Merkmal des Mobilfunks ist gerade, dass die
Leistung nicht an einem festen Ort erbracht wird. Des Weiteren ist die lokal individuell
verfigbare geschatzte Maximalgeschwindigkeit von der Anzahl gleichzeitiger Nutzer
abhangig (,Shared Medium®).

Von einigen Anbietern wird die geschatzte Geschwindigkeit so interpretiert, dass hier-
unter ein Wert zu fassen ist, der unter Beachtung der voranstehenden Eigenschaften
unter idealen Bedingungen von einem einzelnen in der Funkzelle aktiven Nutzer erzielt
werden kann. Daher geben diese Anbieter gegeniber ihren Kunden jeweils sehr hohe

Dateniibertragungsraten als geschatztes Maximum an.
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Bei anderen Anbietern, die nicht tber ein eigenes Netz verfiigen, durfte sich das ge-
schatzte Maximum teilweise eher aus den auf der Vorleistungsebene geschlossenen
Vereinbarungen ergeben und weniger aus der technischen Leistungsfahigkeit des ge-
nutzten Mobilfunknetzes bzw. -standards. In derartigen Fallen ist das geschéatzte Ma-
ximum deutlich niedriger angesetzt, allerdings kénnen bei derartigen Vertrdgen auch
unter idealen Bedingungen keine dariber hinausgehenden Datenlbertragungsraten
erzielt werden.

Der geschatzte Maximalwert wird daher unterschiedlich interpretiert. Zudem wird er als
bundeseinheitlicher Wert angegeben, eine lokale Differenzierung erfolgt nicht. Je nach
Hohe des geschatzten Maximalwertes weisen die tatsachlich erreichbaren Werte somit
teilweise extreme Abweichungen zu diesem auf.

3. Ausgestaltung des Uberwachungsmechanismus im Mobilfunk

Eckpunkt 2: Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die mobilfunkspezifischen As-
pekte bei der Ausgestaltung des Uberwachungsmechanismus im Messkonzept
zu bertcksichtigen. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Messung
gegen den von den Anbietern mobiler Internetzugéange jeweils angegebenen
bundeseinheitlichen geschéatzten Maximalwert die derzeit praktikable Losung
ist.

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, eine Konkretisierung der unbestimmten Begriffe
in Form einer Allgemeinverfigung zu veréffentlichen. Dabei soll — entsprechend ihrem
Vorgehen im Festnetz — eine Differenzierung nach inhaltlichem (erhebliche Abweli-
chung) und zeitlichem Faktor (kontinuierliche oder regelmafig wiederkehrende Abwei-
chung) vorgenommen werden. Voraussetzung fur das Vorliegen eines Minderungsan-
spruchs soll das kumulierte Vorliegen von inhaltlichem und zeitlichem Faktor sein. Auf
diesen Grundlagen soll die erhebliche, kontinuierliche und regelmafiig wiederkehrende
Abweichung fur die geschéatzte maximale Geschwindigkeit im Down- und Upload als
Voraussetzung einer Minderleistung im Mobilfunk konkretisiert werden. Hierbei ge-
denkt die Bundesnetzagentur, die im Mobilfunk vorherrschende Marktsituation sowie
die Besonderheiten des Mobilfunks bei ihren Abwagungen einzubeziehen.

Die Bundesnetzagentur hat die mobilfunkspezifischen Aspekte insbesondere bei der
Ausgestaltung des Uberwachungsmechanismus zur Feststellung einer Minderleistung
durch ein entsprechendes Messkonzept im Blick. Die Angabe der Geschwindigkeit ge-
mal der Verpflichtungen in der TSM-VO und TK-Transparenzverordnung wird im Mo-
bilfunk von den Anbietern bislang so umgesetzt, dass sie einen fur das gesamte Bun-
desgebiet geltenden einheitlichen geschéatzten Maximalwert in den Vertrdgen ange-
ben. Dieser stellt als vertraglich zugesicherte Dateniibertragungsrate somit derzeit den
Wert dar, an dem sich die tatsachlich gemessene Datenlubertragungsrate gemanR 8 57
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG Uberprifen lassen muss.
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In der Realitat steht dieser bundeseinheitliche Wert dem Kunden je nach Standort,
Zeitpunkt und Nutzungsbedingungen aufgrund der oben genannten mobilfunkspezifi-
schen Aspekte jedoch nur bedingt zur Verfligung (vgl. hierzu Kapitel 2).

Um diesem Umstand zu begegnen, wére es denkbar, nicht nur einen einzigen, bun-
desweit geltenden Wert anzugeben, sondern lokal differenzierte Werte vertraglich vor-
zugeben. Eine solche lokale Differenzierung ware grundséatzlich Gber eine Abde-
ckungskarte (analog zu BEREC-Leitlinien Rn. 155) mdglich. In einer solchen Karte
konnte ein Anbieter sein Netz in z. B. Rasterzellen von 100x100 Meter aufteilen und
fur jede Rasterzelle eine lokale geschatzte Maximalgeschwindigkeit angeben. Hier-
durch lieBen sich die geschatzten maximalen Download- und Upload-Geschwindigkei-
ten standortspezifischer darstellen und differenzieren, sodass gewissen netzseitigen
Parametern und damit Einflussfaktoren besser begegnet werden kénnte. Im Vergleich
zu einem bundeseinheitlichen Geschwindigkeitswert fir das gesamte Netz kdnnten
Anbieter so den geschatzten Maximalwert den jeweils vorherrschenden lokalen Gege-
benheiten sowie verbauten Technologien anpassen.

Im Mobilfunkmarkt wird derzeit von der in den BEREC-Leitlinien angegebenen Mdg-
lichkeit der Konkretisierung der Vertragsinhalte mittels einer Abdeckungskarte von den
Anbietern nicht Gebrauch gemacht. Einige Anbieter bieten ihren Kunden lediglich eine
derartige Karte als vertragsunabhangige Zusatzinformation an.

Mit Blick auf diese Gegebenheiten beabsichtigt die Bundesnetzagentur daher, das
Messkonzept an der auf dem Mobilfunkmarkt derzeit vorherrschenden Situation eines
bundeseinheitlich angegebenen Maximalwertes auszurichten (sog. ,Einheitswertmo-
dell“). Hieraus wirde fiir einen mobilen Uberwachungsmechanismus folgen, dass an
allen Zugangspunkten eines Netzes der vertraglich festgehaltene bundeseinheitliche
geschatzte Maximalwert Uberprift werden konnte. Gleichwohl musste eine ,erhebli-
che, kontinuierliche oder regelmaRig wiederkehrende Abweichung® nicht nur mit Blick
auf das gesamte Bundesgebiet konkretisiert werden, sondern es ware eine Differen-
zierung nach Regionen vorzunehmen (vgl. Kapitel 4).

4. Konkretisierung Minderleistung
a) Messaufbau

Eckpunkt 3: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass der Messaufbau auf
der Grundlage der in der Allgemeinverfigung fur das Festnetz dargelegten Pa-
rameter, angepasst an mobilfunkspezifische Kriterien, geeignet ist, um den
Nachweis einer Minderleistung zu erbringen. Die Anzahl der Messungen sollte
aus Sicht der Bundesnetzagentur — wie auch im Festnetz — bei 30 Messungen
liegen, allerdings verteilt auf finf Kalendertage zu je 6 Messungen pro Kalender-
tag, wobei zwischen der dritten und vierten Messung eines Messtages eine drei-
stindige Pause, zwischen allen tGbrigen Messungen eine funfminutige Pause
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vorzusehen ist. Da die 30 Messungen auf mehr Mess-tage verteilt werden, soll -
anders als im Festnetz — von einem Mindestabstand zwischen den Messtagen
abgesehen werden.

Wie beim Nachweisverfahren Festnetz ist die Bundesnetzagentur der Ansicht, dass
die Zahl von 30 Messungen auch im Mobilfunk geeignet ist, um die Begriffe ,kontinu-
ierlich“ und ,regelmafiig wiederkehrend“ im Sinne des § 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m.
Abs. 5 TKG mdglichst rechtssicher Uberprifen zu konnen. Durch diese Anzahl an Mes-
sungen soll die Aussagekraft der Ergebnisse gewahrleistet werden. Eine Ausweitung
der Anzahl der Messungen erachtet die Bundesnetzagentur als weniger praktikabel,
da dies aufgrund der im Mobilfunk vorherrschenden Tarife mit limitiertem Datenvolu-
men zu einer unverhaltnismafiigen Beeintrachtigung des Verbrauchers fihren wirde.
Eine Absenkung der Anzahl der Messungen hingegen stinde im Konflikt mit dem
Nachweis der RegelméaRigkeit einer Abweichung.

Die Bundesnetzagentur gedenkt, die fur ein Nachweisverfahren erforderlichen Mes-
sungen auf finf Messtage zu verteilen. Die im Vergleich zum Nachweisverfahren im
Festnetz abweichende Aufteilung der Messungen auf finf Messtage soll dabei die
oben dargestellten Eigenschaften des Mobilfunks bertcksichtigen. Mobilfunknutzer
verwenden den Internetzugang in der Regel mobil und nicht an einem spezifischen
ortsfesten Zugang. Um die Ubliche Nutzung in der Flache besser abzubilden, soll die
Anzahl der Messtage daher erhoht werden. Dabei entfallt im Vergleich zum Festnetz
die Notwendigkeit einer Pause zwischen den einzelnen Messtagen, da der Nutzer
grundsatzlich unterschiedliche Netzzugangspunkte (Funkzellen) im Rahmen seiner
tblichen mobilen Nutzung verwendet.

Des Weiteren soll mit einem dreistindigen Sperrfenster zwischen der dritten und vier-
ten Messung eines Messtages der Messtag — analog zum Vorgehen im Festnetz — in
mindestens zwei Blécke getrennt werden, sodass die Messungen im Tageslauf verteilt
werden und tageszeitliche Einflisse starker berlcksichtigt werden kénnen. Daruber
hinaus beabsichtigt die Bundesnetzagentur eine mindestens finfmindtige Pause nach
allen anderen Messungen eines Messtages vorzusehen.

b) Minderleistung

Eckpunkt 4: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass bei der Konkretisie-
rung der Erheblichkeit einer Abweichung im Mobilfunk und der in diesem Zu-
sammenhang zu bestimmenden Festlegung eines Abschlages netzseitige und
endkundenseitige Parameter zu berlcksichtigen sind. Bei der Wahl eines Ein-
heitswertmodells sollte als inhaltlicher Faktor fir eine erhebliche Abweichung
ein Abschlag in stadtischen Bereichen von 75 Prozent, in halbstadtischen Berei-
chen von 85 Prozent und in landlichen Bereichen von 90 Prozent von der ver-
traglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit im Down- und Upload ange-
nommen werden.
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Bei der Bestimmung der Erheblichkeit einer Abweichung fur den Mobilfunk ist zu be-
ricksichtigen, dass eine konkrete Leistung nicht lediglich an einem festen Ort geschul-
det wird, sondern innerhalb des Versorgungsgebiets des Mobilfunknetzes, wobei des-
sen Leistungspara-meter variieren und somit das Messergebnis beeinflussen konnen.
Des Weiteren muss bericksichtigt werden, dass die teilweise sehr hohen geschéatzten
Maximalgeschwindigkeiten nur unter ginstigsten Bedingungen (z. B. aul3erhalb der
Hauptverkehrszeiten (Off Peak) in bestimmten, technisch hierzu befahigten und nicht
ausgelasteten Funkzellen) erreicht werden kdnnen, aber nicht durchgéngig innerhalb
des gesamten Versorgungsbereiches. AulRerdem ist zu beachten, dass der Nutzer mit
vertretbarem Aufwand nicht kontinuierlich tGber den gesamten Messtag messen kann.
Dadurch konnten in der Praxis bei einer begrenzten Anzahl von Messungen die vom
Endnutzer im Messzeitraum erreichten Spitzenwerte auch unter der an sich méglichen
Maximalgeschwindigkeit in einer geeigneten Mobilfunkzelle liegen.

Ein weiterer zu berticksichtigender Parameter bei der Festlegung der erheblichen Ab-
weichung ist die Nutzungssituation des Endkunden. Wahrend einige Einflussfaktoren
zukiinftig mittels mobilem Uberwachungsmechanismus automatisch erfasst werden
kénnen, z. B. ob ein Nutzer sich wahrend der Messung in einem Fahrzeug fortbewegt,
kann nicht Uberpruft werden, ob ein Nutzer sich z.B. hinter einer Fensterscheibe befin-
det und somit die Empfangsqualitat beeintrachtigt ware. Auch diese Einflussfaktoren
konnten dazu fuhren, dass die vom Nutzer gemessene Geschwindigkeit von der am
Ort tatsachlich erreichbaren Geschwindigkeit abweicht.

Des Weiteren ist die Hohe der technisch erreichbaren Maximalgeschwindigkeit abhan-
gig von der am Mobilfunkstandort verbauten Ubertragungstechnik und der genutzten
Frequenzbereiche. Dabei werden in landlichen Bereichen hauptséachlich Frequenz-
bander im niedrigen Frequenzbereich genutzt, mit denen eine geringere Maximalge-
schwindigkeit erreicht werden kann als die in stadtischen Bereichen genutzten Fre-
guenzbereiche. Dieser differenzierte Netzausbau lasst sich anhand der Messergeb-
nisse der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur seit 2015 fiir alle Netzbetreiber
belegen (siehe Kapitel 2a).

Unter Berlcksichtigung der genannten Aspekte schlagt die Bundesnetzagentur fir die
Feststellung des inhaltlichen Faktors vor, fur eine erhebliche Abweichung eine Unter-
scheidung nach geografischem Bereich (stadtisch, halbstadtisch, landlich) einzufuh-
ren. Die Zuordnung sollte dabei auf Wohnquartiersebene erfolgen (siehe Abbildung 2).

Seite 147 von 170



19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

SankUAugustin

Y SERES U WS

Alfter B 3

B S

=
LY Sl

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung der Wohnquartiersebene

Auf Grundlage dieser geografischen Differenzierung der Mobilfunknetze héalt die Bun-
desnetzagentur einen Abschlag von 75 Prozent von der vertraglich vereinbarten ma-
ximalen Geschwindigkeit fur stadtische Bereiche, 85 Prozent fur halbstadtische und
90 Prozent fur landliche Bereiche fiir angemessen.

Bei der Festlegung einer kontinuierlich oder regelmafig wiederkehrenden Abweichung
orientiert sich die Bundesnetzagentur an dem bereits implementierten Vorgehen im
Festnetz. Dieses basiert auf den BEREC-Leitlinien, wonach die Maximalgeschwindig-
keit definiert ist als die Geschwindigkeit, mit der ein Endnutzer zumindest zeitweise
rechnen kann, z. B. mindestens einmal am Tag (BEREC-Leitlinien Rn. 145). Fur die
Festlegung eines zeitlichen Faktors im Mobilfunk ist die Bundesnetzagentur der Auf-
fassung, dass auch die geschatzte Maximal-geschwindigkeit abztglich eines Abschla-
ges grundsatzlich zumindest einmal am Tag erreicht werden sollte.

Analog zum Vorgehen im Festnetz sollte nach Ansicht der Bundesnetzagentur fur den
Nachweis einer Minderleistung eine regelméanRig wiederkehrende Abweichung im Sinne
von 8 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG angenommen werden, wenn die geschatzte Maxi-
malgeschwindigkeit abztglich eines Abschlages an der Mehrzahl der Messtage nicht
erreicht wird. Die Bundesnetzagentur tendiert daher dazu, den zeitlichen Faktor zur
Festsetzung einer Minderleistung als gegeben anzusehen, wenn an drei von funf
Messtagen die geschatzte Maximalgeschwindigkeit abztglich eines Abschlages nicht
jeweils mindestens einmal erreicht werden wirde.

Zusammengefasst ware somit eine ,erhebliche, kontinuierliche oder regelméRige Ab-
weichung bei der Geschwindigkeit® gegeben, wenn nicht an drei von funf Messtagen
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jeweils mindestens einmal in stadtischen Bereichen 25 Prozent, in halbstadtischen 15
Prozent oder in landlichen 10 Prozent der vertraglich vereinbarten geschatzten Maxi-
malgeschwindigkeit erreicht wirden.

5. Implikationen Uberwachungsmechanismus

Die dargestellten Aspekte des Mobilfunks haben Auswirkungen auf die Erstellung ei-
nes mobilen Uberwachungsmechanismus. Zunachst wird die mdgliche technische
Ausgestaltung der mobilen Applikation aufgezeigt. Darauf aufbauend werden die aus
den Besonderheiten des Mobilfunks mdglicherweise resultierenden Konsequenzen fir
den Uberwachungsmechanismus genauer betrachtet.

a) Funktionsweise des mobilen Uberwachungsmechanismus

Eckpunkt 5: Aus Sicht der Bundesnetzagentur kdnnte die mobile Version der
Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis fiir einen Uberwachungsmechanis-
mus im Mobilfunk dienen. Diese misste allerdings, um Verbrauchern auch fur
den Mobilfunk einen rechtssicheren Nachweis zur Geltendmachung einer Min-
derung an die Hand zu geben, um weitere technische Funktionen erweitert wer-
den.

Als méglicher Uberwachungsmechanismus konnte die bereits bestehende mobile Ver-
sion der Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis herangezogen werden, da diese
neben der eigentlichen Messfunktion bereits tiber weitere wesentliche Funktionen ver-
fugt (z. B. Standort- und Technologieerfassung). Allerdings muisste diese Applikation
um weitere Funktionen erweitert werden, um als Uberwachungsmechanismus dienen
zu konnen.

Die mobile Applikation sollte dabei den meistgenutzten Betriebssystemen in ihren je-
weils aktuellen bzw. am haufigsten genutzten Versionen kostenfrei zur Verfigung ste-
hen (z. B. Android und iOS). Mit Blick auf neue Versionen der genannten Betriebssys-
teme wird eine regelmafige Aktualisierung der Mobile-App angestrebt, um eine volle
Unterstitzung aktueller Betriebssysteme zu gewaébhrleisten. Ein Support alterer Versi-
onen ist nur zeitlich befristet moglich. Hierdurch sollen auch mégliche negative endge-
rateseitige Einflisse auf die Messungen bertcksichtigt werden.

Entsprechend der BEREC-Leitlinien (vgl. Rn. 140) wirden die Geschwindigkeiten tber
einen mobilen Uberwachungsmechanismus auf Basis der Nutzdaten des Transport
Layer Protocols (OSI-Schicht 4) ermittelt werden. Um die Kompatibilitat mit der Nut-
zung des Internetzugangs unter realen Nutzerszenarien zu erhéhen, wird von BEREC
empfohlen, Up- und Download-Geschwindigkeiten tGber kontrollierte TCP/HTTPS-Ver-
bindungen zu ermitteln. Die Geschwindigkeit wird anhand der tbermittelten TCP-Nutz-

daten bestimmt. Dieser Messansatz entspricht den Vorgaben von BEREC und wird
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auch im BEREC Measurement Reference System verwendet. In der aktuellen Mobile-
App der Breitbandmessung ist dieses Messverfahren bereits implementiert.

Im Rahmen des Nachweisverfahrens soll der Verbraucher im Vorfeld der eigentlichen
Messung zuerst seinen Internetzugangsanbieter auswahlen. Hierbei konnte auf die
Implementierung in der mobilen App der Breitbandmessung zurtickgegriffen werden.
Auf Grundlage der Anbieterauswahl wirden dem Verbraucher in einem zweiten Schritt
die jeweiligen Tarife des Anbieters angezeigt werden, sodass dieser den fur ihn maf3-
geblichen Tarif auswahlen kann. Die dargestellten Tarife wirden dabei auf den Tarif-
datenmeldungen der Anbieter nach 8§ 3 Abs. 2 TK-Transparenzverordnung gegenuber
der Bundesnetzagentur basieren. Liegen die entsprechenden Tarifinformationen nicht
vor, so hatte der Verbraucher die Moglichkeit, diese manuell einzutragen. Hierfir kann
er die in seinem Vertrag vereinbarte geschatzte maximale Datenlbertragungsrate im
Down- und Upload angeben. Die entsprechenden Informationen sind z. B. im Produk-
tinformationsblatt, in der Vertragszusammenfassung, im Kundencenter oder in Mittei-
lungen des Anbieters zu finden.

Da die meisten Vertrage ein begrenztes Datenvolumen enthalten, sollte auf ein aus-
reichendes Volumen zur Durchfihrung der Messung geachtet werden. Bei Erreichen
des vereinbarten Datenvolumens erfolgt eine vertraglich vereinbarte Reduzierung der
Datenuibertragungsrate und es gelten abweichende Dateniibertragungsraten. Sollte
der Verbraucher im Vorfeld einer Messung feststellen, dass das Datenvolumen aufge-
braucht ist, wirde er aufgefordert werden, keine weitere Messung vorzunehmen. Das
Vorhandensein eines ausreichenden Datenvolumens wéare ebenfalls im Nachgang der
Messung zu bestatigen.

Vor der Messung wiirde dem Nutzer mitgeteilt werden, welche geschatzten Maximal-
werte abzilglich der Abschlage flr die geografischen Bereiche (stadtisch, halbstad-
tisch, landlich) er erwarten kann. Nach einer Messung wirde dem Nutzer auf Basis
der vom Betriebssystem bereitgestellten Standortinformationen mitgeteilt, in welchem
geografischen Bereich er sich bei der Messung auf Wohnquartiersebene befunden hat.
Die Erfassung der Standortinformation wirde wahrend der Messung durchgefihrt.

Im Rahmen einer Messung wiirde zuerst eine Uberprifung der Download-Geschwin-
digkeit erfolgen, der sich unmittelbar eine Uberpriifung der Upload-Geschwindigkeit
anschlieen wirde. Nach Abschluss der Messung wirden die Messergebnisse ange-
zeigt und in einer Ubersicht der erfolgten Messungen hinterlegt werden. Hierbei wiir-
den dem Verbraucher relevante Informationen in der Applikation angezeigt werden, z.
B. die verbleibende Zeit zum Abschluss der Messkampagne.

Nach Abschluss der vorgegebenen Anzahl an Messungen (sog. Messkampagne)
wurde ein elektronisches Messprotokoll erstellt werden, das als Nachweis gegeniber
dem Anbieter dient. Im Messprotokoll wirde eine Aussage Uber das Vorliegen einer
nicht vertragskonformen Leistung getroffen sowie fur den Anbieter die Messdetails auf-
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gefuhrt werden. Wesentlicher Inhalt des Messprotokolls wiirde — wie bereits im Fest-
netz — die Gegenuberstellung der erzielten Messergebnisse mit den vertraglich verein-
barten Werten abztglich eines Abschlages sein.

Fur den Dialog mit dem Anbieter soll das Messprotokoll neben den Ergebnissen der
Messungen auch technische Details zu jeder einzelnen Messung zur Verfligung stel-
len. Die dort inkludierten Informationen (z. B. Technologie, Traceroute, Informationen
zum Endgerat, zum Standort und der Standortgenauigkeit) sollen es dem Anbieter er-
maoglichen, ggf. in der Endkundenmessumgebung und/oder in den in seinem Netz ge-
nutzten Abschnitten Probleme zu erkennen und diese dem Verbraucher zu adressie-
ren. Insbesondere den Messstandorten kommen dabei besondere Bedeutung zu, da
die Anbieter so die genutzten Netzabschnitte nachvollziehen und die jeweilige grund-
satzliche Leistungsfahigkeit bewerten konnten. Aus Verbrauchersicht ist es dabei er-
forderlich, dass die Bereitstellung der Daten klar kommuniziert und transparent darge-
stellt wird.

b) Erfassung Endkundenmessumgebung

Eckpunkt 6: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Umsetzung einer
ordnungsgemalien Messumgebung im Mobilfunk —wie auch im Festnetz prakti-
ziert —in die Verantwortung des Verbrauchers gelegt werden sollte. Hierfur wird
die Bundesnetzagentur technische Vorgaben zur Vermeidung von Fehlerquellen
in der Endkundenmessumgebung zur Verfigung stellen.

Bei der Erstellung des Uberwachungsmechanismus sollten Faktoren, die das Messer-
gebnis beeinflussen kdnnen, moglichst automatisch erfasst und wichtige Fehlerquellen
sowohl mit Hilfe technischer Parameter als auch durch Nutzerinteraktion ausgeschlos-
sen werden. Im Folgenden werden die Mobilfunkeigenschaften sowie Aspekte der
Endkundenmessumgebung dargelegt und die daraus moglicherweise resultierenden
Schlussfolgerungen fiir den Uberwachungsmechanismus aufgezeigt.

Gewisse technische Einflussfaktoren konnen mittels der mobilen App automatisiert
festgestellt werden (z. B. Typ des Endgerats, Art der Anbindung des Endgerats:
WLAN, 2G, 4G, 5G, Standort, Betriebssystem) und sollen vor, wahrend und nach jeder
Messung geprift werden.

Daruber hinaus kann bei einer Messung mit Hilfe der Standortdaten ausgeschlossen
werden, dass sich ein Nutzer wahrenddessen mit hoherer Geschwindigkeit fortbewegt
hat, z. B. in einem Auto oder in einer Bahn. Zusatzlich kann die genutzte Verbindungs-
technologie (2G, 4G, 5G) vor einer Messung Uberprtft werden, sodass Messungen in
Funklochern und in Gebieten ohne breitbandige Datenversorgung (2G) durch die ent-
sprechende Technologie verhindert werden kdnnen. Ebenso kénnen technische Spe-
zifikationen des Endgerates, z. B. Hersteller, Modellbezeichnung und Betriebssystem,
auch fir den Anbieter protokolliert werden.
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Nicht unmittelbar kann erkannt werden, inwiefern sich ein Nutzer nicht im Freien be-
findet, sondern z. B. innerhalb eines Gebaudes, und somit die messbare Geschwin-
digkeit beeintrachtigt werden konnte. Auch moglicher paralleler Datenverkehr durch
wahrend der Messung aktive Anwendungen kann nicht erfasst werden. Die Umset-
zung einer ordnungsgemafen Messumgebung misste — wie bereits im Festnetz — in
die Verantwortung des Verbrauchers gelegt werden. Eine Bestatigung, dass mégliche
Einflussfaktoren ausgeschlossen wurden, soll vom Verbraucher vor jeder Messung
eingefordert werden.

Aufgrund der beschriebenen méglichen Einflussfaktoren in der Endkundenmessum-
gebung ist es die Intention der Bundesnetzagentur, aus Grinden der Rechtssicherheit
und der Akzeptanz der Messungen, von automatisierten Messreihen — wie auch be-
reits im Festnetz entschieden — abzusehen. Vielmehr sollte jede einzelne Messung
manuell initiiert werden. Dies wirde zwar einen gewissen Komfortverlust fur die Ver-
braucher bedeuten, demgegeniber stinde aus Sicht der Bundesnetzagentur aber ein
deutlicher Gewinn an Kontrolle tGiber die Messumgebung.

6. Weiteres Vorgehen

Das vorliegende Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur stellt einen Uberblick tiber
die wesentlichen Parameter bei der Ausarbeitung des Nachweisverfahrens Mobilfunk
dar. Die Bundesnetzagentur ladt in einem ersten Schritt alle interessierten Kreise dazu
ein, hierzu Stellungnahmen einzureichen. Auf Grundlage der vorgebrachten Stellung-
nahmen sollen zur Bestimmung einer Minderleistung die unbestimmten Begriffe ,er-
hebliche, kontinuierliche oder regelmaflig wiederkehrende Abweichung“ im Rahmen
einer Allgemeinverfiigung fur den Mobilfunk konkretisiert und konsultiert sowie darauf
aufsetzend ein Uberwachungsmechanismus Mobilfunk entwickelt werden.
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Anlage zu TOP 37 Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich aus-
gestalten

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Verbraucherschutzres-
sorts der Lander nehmen den schriftlichen Bericht des BMJV zur Kenntnis und bitten
den Bund darum, bei der EU-Kommission eine weitere Bestandsaufnahme fur das
Jahr 2022 anzuregen und uber das weitere Vorgehen in der darauffolgenden VSMK
zu berichten. Abhangig vom Ergebnis der tatséchlichen Auswirkungen der Verordnung
auf Verbraucherinnen und Verbraucher sollte geprift werden, ob weitere Anderungen
an der Verordnung oder andere FolgemalRnahmen, einschlie3lich geeigneter gesetz-
geberischer Malinahmen (insbesondere zu den urheberrechtlich geschitzten Online-
Inhalten und dem audiovisuellen Sektor), vorgeschlagen werden sollten.

Bericht:

Die von der EU-Kommission im Rahmen der Uberpriifung der Geoblocking-Verord-
nung im Jahr 2020 angekindigte erneute Bestandsaufnahme in 2022 wurde nicht
durchgefihrt. Es ist auch derzeit aufgrund den von der EU-Kommission gesetzten Pri-
oritdten und Zielen nicht absehbar, dass eine solche zweite Bestandsaufnahme zeit-
nah oder noch bis zum Ende der aktuellen Amtsperiode der EU-Kommission durchge-
fuhrt wird. Die Entwicklungen in der Praxis und die Auswirkungen auf die Verbrau-
cher*innen werden fortlaufend beobachtet, um ggf. einen verbraucherpolitischen
Handlungsbedarf festzustellen. Im Ubrigen wird auf den schriftlichen Bericht zur 17.
VSMK verwiesen.
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Anlage zu TOP 39 Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend ein-
fuhren

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander wei-
sen auf die Beschlisse des Bundesrates zur Einfihrung einer Drittanbietersperre im
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zum Telekommunikationsgesetz im Jahr 2016
(BR-Drs. 436/16) und im Jahr 2021 (BR-Drs. 29/21) hin. Sie sind der Auffassung, dass
der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor unberechtigten Abbuchungen
Uber die Telefonabrechnung durch Drittanbieter weiterhin einer grundlegenden Ver-
besserung bedarf.

2. Daher bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der
Lander den Bund, eine pauschal voreingestellte Drittanbietersperre im Telekommuni-
kationsgesetz einzufiihren und dabei sicherzustellen, dass Abbuchungen von Drittan-
bietern tber die Mobilfunkrechnung kinftig bei Vertragsschluss nach dem Opt-in-Ver-
fahren standardmalig ausgeschlossen und nur auf ausdricklichen Wunsch der Ver-
braucherinnen und Verbraucher kostenfrei zuzulassen sind.

3. Erganzend bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senatorin-
nen der Lander den Bund, mit der voreingestellten Drittanbietersperre auch einen
rechtsverbindlichen Anspruch fur Verbraucherinnen und Verbraucher auf die kosten-
lose selektive Zulassung der Abbuchungen von Drittanbietern tiber die Mobilfunkrech-
nung fur von ihnen ausgewahlte Anbieter oder Leistungen sowie deren spatere Ande-
rung zu schaffen.

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz tber die
eingeleiteten Schritte schriftlich zu berichten.

Bericht:

Im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren zum Telekommunikationsgesetz im Jahr
2016 (BR-Drs. 436/16) und im Jahr 2021 (BR-Drs. 29/21) wurde ein hoherer Schutz
von Verbraucher*innen vor Missbrauch von Drittanbieterabrechnungen geschaffen.
Nach 8 61 Absatz 2 TKG kdnnen Verbraucher*innen zur Verhinderung der Bezahlung
Uber die Mobilfunkrechnung eine Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter einrich-
ten. Wird eine Drittanbietersperre nicht aktiviert, so greifen die Schutzmal3nahmen
nach der Allgemeinverfigung der Bundesnetzagentur (BNetzA) Nr. 108 vom
16.10.2019, wonach zum Schutz von Verbraucher*innen bei der Zahlung per Mobil-
funkrechnung die Verwendung eines ReDirect-Verfahrens oder alternativ eines Kom-
binationsmodells eingefuhrt wurde. Daneben schafft der 8§ 62 Absatz 2 TKG erhodhte
Transparenz fur Abrechnungsprozesse mit Drittanbietern. Eine pauschal voreinge-
stellte Drittanbietersperre hat der Gesetzgeber hingegen bei der Novelle des TKG im
Jahr 2021 nicht in das TKG aufgenommen.
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Verbraucher*innen haben somit nach geltender Rechtslage die Mdglichkeit, die
Drittanbieterabrechnung bei ihren Mobilfunkunternehmen zu deaktivieren (Opt-out-
Verfahren). Da die Drittanbieterabrechnung bei Neugeréaten grundsatzlich aktiviert ist,
erfordert das aktuelle Schutzsystem allerdings ein Aktivwerden der Verbraucher*in.
Die Mdglichkeit einer Drittanbietersperre ist aktuell aufgrund mangelnder Sensibilisie-
rung vielen Verbraucher*innen nicht bekannt und bleibt daher in der Praxis oft unge-
nutzt.

Die Einfuhrung einer voreingestellten Drittanbietersperre (Opt-in-Verfahren) als
Grundeinstellung wirde die bewusste und aktive Wahl des Bezahlverfahrens durch
Verbraucher*innen sicherstellen und ware aus verbraucherpolitischer Sicht grundsatz-
lich zu begrifRen. Die zusatzliche Mdglichkeit, selektiv Handler auszuwahlen, fur die
eine Bezahlung per Mobilfunkrechnung erlaubt sein soll, wiirde Verbraucher*innen
mehr Kontrolle und eine bewusste Entscheidungsmdglichkeit Uber die Bezahlvor-
gange geben. Die Bundesregierung prift entsprechende Handlungsoptionen.

Die Bundesnetzagentur verzeichnet aktuell zum Themenkomplex Drittanbieter Be-
schwerdezahlen auf niedrigem Niveau, die auch zuriickgehen: Waren es im Jahr 2021
noch 388 Beschwerden, so erreichten die Bundesnetzagentur 2022 214 Beschwerden
zu Drittanbieterrechnungen. Die Bundesnetzagentur prift im Rahmen ihrer Aufgabe
als Schlichtungsstelle fur Telekommunikation die Beschwerden und adressiert die
Sachverhalte gegeniber den Mobilfunkunternehmen.

Die Bundesregierung uberpriuft und beobachtet die Entwicklungen im Bereich der
Drittanbieterabrechnung und die Fallzahlen fortlaufend, um ggf. einen verbraucherpo-
litischen Handlungsbedarf festzustellen.
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Anlage zu TOP 40 IrrefUhrung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen

Behordendienstleistungen stoppen

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander weisen
darauf hin, dass die MalRnahmen, die in Umsetzung der sogenannten Modernisie-
rungsrichtlinie (Richtlinie- EU- 2019/2161) ergriffen und zum 28.05.2022 in Kraft getre-
ten sind, bislang nicht ausreichend sind, um einen umfassenden Schutz vor Irrefiih-
rung und unlauterem Geschaftsgebaren im Verbraucheralltag zu gewéahrleisten. Ins-
besondere kommt es im Bereich der digitalen behordlichen Dienstleistungen, wie z.B.
der Beantragung von Grundbuchausziigen oder Fiihrungszeugnissen, durch unseri-
0se ,Lock-Angebote® kommerzieller Anbieter im Internet regelmafig zu Tauschungen
und finanziellen Schadigungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das Wider-
rufsrecht bietet in diesen Féllen keinen effektiven Schutz, da zumeist im Rahmen des
Bestellprozesses in das Erléschen des Widerrufsrechts eingewilligt werden muss und
daher eine Losung vom Vertrag in der Regel ausgeschlossen ist. Neben finanziellen
Nachteilen oder unerwiinschter zeitlicher Verzogerung erzeugen die irrefihrenden An-
gebote, die kaum von offiziellen behérdlichen Internetseiten zu unterscheiden sind,
nicht nur Arger auf der Verbraucherseite, sondern wirken sich auch nachteilig auf das
Vertrauen in (digitale) behdrdliche Dienstleistungen aus.

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
den Bund daher, unter Beriicksichtigung der Expertise der Verbraucherzentralen der
Lander eine Strategie zu entwickeln, mit der dem Phanomen der ,Fake-Angebote®
rund um digitale behdordliche Dienstleistungen beigekommen werden kann und auf de-
ren Grundlage die Irrefilhrungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern abgestellt
werden kénnen. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK Uber die Ergebnisse der
Prifungen sowie die geplanten bzw. durchgefuihrten MalRnahmen schriftlich zu berich-
ten.

Bericht:

Mit dem am 28. Mai 2022 in Kraft getretenen Gesetz zur Starkung des Verbraucher-
schutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht wurden verschiedene Neuerungen auf
den Weg gebracht, um Verbraucherinnen und Verbraucher in der digitalen Welt wir-
kungsvoller vor unlauteren Geschaftspraktiken zu schitzen und ihnen Produktverglei-
che zu erleichtern. Neben der Einfihrung individueller Schadensersatzanspriiche
wurde die Transparenz tUber Rankings, Verbraucherbewertungen und personalisierte
Preise auf Online-Marktplatzen gestarkt.

Ob sich die Erwartungen in das Gesetz erfillt haben, soll in einer vom Bundesamt fur
Justiz im Marz 2023 ausgeschriebenen Evaluierungsstudie untersucht werden. Mit
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Blick auf die erstrebte Verbesserung der Rechtsdurchsetzung soll neben der Behdr-
denzusammenarbeit bei grenziberschreitenden Versto3en die Regelung zum neuen
Verbraucherindividualanspruch auf Schadensersatz untersucht werden, u.a. auch im
Hinblick auf die im Gesetzgebungsverfahren besonders umstrittene Verjahrungsfrist.
Dazu soll die Justizstatistik ausgewertet, die einschlagigen Online-Angebote analysiert
und Lander, Kommunen und Verbande befragt werden. Die Lander und die Verbrau-
cherzentralen der Lander haben in diesem Zusammenhang Gelegenheit, das Problem
der Irrefihrung bei digitalen Behdrdendienstleistungen konkret, mit dem Ziel belast-
bare quantitative und qualitative Grundlagen zu schaffen, zu adressieren. Die Evalu-
ierungs-studie dient der Vorbereitung eines deutschen Berichts zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2019/2161 (gem. Artikel 6 der Richtlinie), welcher der EU-Kommission
bis Marz 2024 vorgelegt werden muss. Gleichzeitig konnen die Verbraucherzentralen
bereits jetzt gegen unseridose Anbieter Unterlassungsanspriiche geltend machen und
kunftig die in dem Entwurf flr ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie Uber Verbands-
klagen vorgesehene verbesserte Moglichkeit zur Abschépfung von Unrechtsgewinnen
nutzen.

Daneben ist es auch Aufgabe der jeweiligen Behorden, vor missbrauchlichen oder ir-
refihrenden Angeboten in Bezug auf Leistungen aus ihrem Zustandigkeitsbereich zu
warnen. So weist beispielsweise das Bundesamt fir Justiz (BfJ) auf seiner Homepage
darauf hin, dass ein Online-Antrag auf ein Fihrungszeugnis ausschlief3lich Uber das
amtliche Online-Portal des BfJ gestellt werden kdnne. Anderslautende Internetadres-
sen, bei denen — dem Anschein nach — Flihrungszeugnisse beantragt werden kénnen,
stiinden in keinem Zusammenhang mit dem BfJ.

Auch der ,Fakeshop-Finder” der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bertck-
sichtigt z. T. einzelne Aspekte von ,Fake-Angeboten“ von digitalen Behordendienst-
leistungen.
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Anlage zu TOP 41 Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und
Verbraucher vor Datenmissbrauch und Diskriminie-

rung schitzen

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der L&nder neh-
men Bezug auf den Beschluss der 17. VSMK, TOP 25, Absatz 5 und bekraftigen die
dortigen Inhalte und Forderungen.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander stellen
fest, dass sich Finanzdienstleistungen, die auf Grundlage der zweiten Zahlungs-
diensterichtlinie (,PSD2") und der Nutzung von Datenschnittstellen (sog. API-Schnitt-
stellen) entstanden sind (PayPal, Klarna etc.), im Alltag vieler Verbraucherinnen und
Verbraucher etabliert haben.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Lander bitten
daher die Bundesregierung zu prufen und auf der 19. VSMK zu berichten, ob und wenn
ja, mit welchen Regelungen (unter Wahrung des Geschaftsgeheimnisses der Auskunf-
teien) die Nutzung von API-Schnittstellen durch Auskunfteien transparenter werden
kann.

Bericht:

Die zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) 6ffnete den EU-Zahlungsverkehrsmarkt
fur den Wettbewerb: So konnen im Rahmen der PSD2 sogenannte Zahlungsauslose-
dienste beauftragt werden oder Kunden haben die Mdglichkeit sich durch die Nutzung
eines Kontoinformationsdienstes fur alle Zahlungskonten, die sie bei verschiedenen
Banken haben, die Kontostande und Umsatze in aufbereiteter Form anzeigen zu las-
sen. Zahlungsauslosedienste und Kontoinformationsdienste unterliegen dabei der Er-
laubnis- bzw. Registrierungspflicht bei der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) sowie der laufenden Aufsicht.

Damit die Zahlungsauslose- sowie Kontoinformationsdienstleister diese Services voll-
automatisiert anbieten kénnen, erméglicht innen die PSD 2 — mit Erlaubnis des Konto-
inhabers - einen technischen Zugang zu Zahlungskonten tber sog. API-Schnittstellen.
Zugang wird diesen Anbietern aber nur unter engen Voraussetzungen gewahrt. So
muss der Kontoinhaber dem Zugang explizit zustimmen. Zudem durfen Kontoinforma-
tionsdienstleister die Daten nur fir die vom Zahlungsdienstnutzer bestimmten Zwecke
verwenden. Sensible Zahlungsdaten, die mit dem Zahlungskonto in Verbindung ste-
hen, durfen nicht angefordert werden.

In Bezug auf die Forderung nach einer potentiellen Reglementierung (unter Wahrung
des Geschaftsgeheimnisses der Auskunfteien) der Nutzung von API-Schnittstellen
durch Auskunfteien flr Scoring ist zu beachten, dass die PSD2 im Einklang mit der
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Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht. Die DSGVO hat dabei das Recht auf
Datenportabilitat geschaffen. Die PSD2 konkretisiert vor allem die technische Ausge-
staltung der Datenportabilitat, damit diese automatisiert (medienbruchfrei) erfolgen
kann.

Die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzge-
setzes gelten fur alle in Deutschland tatigen Unternehmen und zwar unabhangig von
den Eigentimerstrukturen.

Die Uberwachung der Einhaltung des Datenschutzrechts obliegt den zustandigen Da-
tenschutzaufsichtsbehorden. Fur die Schufa Holding AG ist dies der Hessische Beauf-
tragte fur Datenschutz und Informationsfreiheit.

Die EU-Kommission hat eine umfassende Uberpriifung von Anwendung und Auswir-
kungen der PSD2 eingeleitet. Dabei spielen auch verbraucher- und datenschutzrecht-
liche Aspekte, das Zusammenspiel mit der Datenschutzgrundverordnung und die Ri-
siken fur die Privatsphare der Kund*innen eine Rolle. Die EU-Kommission hat ange-
kundigt, auf Basis der Uberprifung im Juni 2023 einen Gesetzgebungsvorschlag fiir
eine Uberarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie vorzulegen. In diesem Zusammenhang
werden auch Fragen der Transparenz zu diskutieren sein.
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Anlagen zu TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz —
Einbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher in

die Energiewende

Anlage 1 Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Lander begrtf3en die Ziele der Bundesregierung, den Ausbau der Erneuer-
baren Energien zu forcieren und damit voranzubringen.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Lander haben sich mit der Frage befasst, ob die Anreize fur Verbraucherin-
nen und Verbraucher — unabhangig von deren Kaufkraft — mit einer Nutzung Erneuer-
barer Energien sowie durch Energieeinsparungen die Ziele der Energiewende zu for-
dern, ausreichend sind. Sie erkennen insoweit Potentiale, dass Verbraucherinnen und
Verbraucher durch eine systematische, technisch optimierte Nutzung aller Dach- und
womoglich auch Fassadenflachen fur Photovoltaik oder auch Solarthermie an einem
Mietshaus oder Eigenheim profitieren.

3. Fur eine weitere Erhdhung des Anteils Erneuerbarer Energien am Energieverbrauch
privater Haushalte bittet die Verbraucherschutzministerkonferenz die Bundesregie-
rung insbesondere um Prufung folgender MalRnahmen:

e Aufstockung der Bundesférderung fir Energieberatung fur Wohngebéaude
(EBW).

e Kostenubernahme fur vorbereitende Mallnahmen und Planungen zur Umstel-
lung von Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen auf Heizungsanlagen mit
regenerativen Energiequellen.

e Forderung von Mallnahmen der Sektorkopplung fur private Haushalte in den
Sektoren Strom, Wéarme und Mobilitét.

e Teilhabe privater Haushalte ohne Wohneigentum an der Energiewende durch
Lockerungen der raumlichen Begrenzung und Vereinfachungen beim Mieter-
strom sowie Erleichterungen der Nutzung von Mieterstrom durch Dritte fir die
E-Mobilitat.

e Forderung und Erleichterung der Verwendung von Stecker-Solargeraten fir
Mieterinnen und Mieter.

e Forderung des Austauschs von verbrauchsintensiven Haushaltsgeraten insbe-
sondere dort, wo die Herstellung, Lieferung und Nutzung eines verbrauchsar-
meren Gerates die Energiebilanz verbessern wiirde.

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Lander bitten die Bundesregierung aul3erdem intensiver zu prifen, welche
weiteren Anreize insbesondere bei Haushalten mit geringerem Einkommen gesetzt
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werden konnen, um tatsachlich alle Verbraucherinnen und Verbraucher in der Ener-
giewende auf Grundlage des Ausbaus der Erneuerbaren Energien einzubinden.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Lander bitten die Bundesministerin fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz auf der nachsten VSMK Uber die geplanten bzw.
durchgeftihrten MaRnahmen zu berichten.

Bericht:

Es ist ein wichtiges Anliegen fir die Bundesregierung, Verbraucher*innen in die Ener-
giewende und beim Ausbau Erneuerbarer Energien einzubinden. Die Bundesregie-
rung prift stets, wie dies gelingen kann und wie auch Haushalte mit geringerem Ein-
kommen an der Energiewende teilhaben kdnnen.

Es wurden bereits verschiedene Malinahmen angestof3en, um Verbraucher*innen bei
der Nutzung erneuerbarer Energien starker zu beteiligen:

Mit dem EEG 2023 wurde die Forderung von PV-Mieterstrom deutlich verbessert. Der
Mieterstromzuschlag kann nun auch fur Anlagen gréf3er als 100 kW beansprucht wer-
den, die Degression wurde ausgesetzt. Als zusatzliche Erleichterung wurde die Inan-
spruchnahme der Mieterstrom-Férderung auch dann ermdéglicht, wenn die Anlagenbe-
treiberin oder der Anlagenbetreiber nicht selbst als Stromlieferant der Bewohnerinnen
und Bewohner tatig werden, sondern dies einem Dritten Uberlasst.

Mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende wurde die Mog-
lichkeit geschaffen, mit Hilfe intelligenter Messsysteme einen virtuellen Summenzahler
zu bilden. Dies stellt eine erhebliche Vereinfachung und Kostenentlastung fir Mehr-
parteienliegenschaften mit Eigenverbrauch dar, weil so die physische Summenzah-
lung am Netzanschlusspunkt vermieden werden kann. Diese Maflinahme reduziert
Kosten und Aufwand sowohl im bestehenden Mieterstrommodell als auch bei der ,ge-
meinschaftlichen Gebaudeversorgung®.

Weiterhin plant das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz eine zeitnahe
Entburokratisierung von Mieterstrommodellen und Balkon-PV. Eine Analyse von Mal3-
nahmen wurde Anfang Mai auf dem zweiten PV-Gipfel im Rahmen der Endfassung
der PV-Strategie des BMWK vorgestellt und dokumentiert (https://www.bmwk.de/Re-
daktion/DE/Meldung/2023/20230505-photovoltaik-strategie.html). Unter anderem wird
derzeit durch das BMWK gepriift, ob eine fur Mieter*innen freiwillige gemeinschatftliche
Gebaudeversorgung nach dem Beispiel Osterreichs auch in Deutschland geschaffen
werden kann. Auch die derzeitigen Regelungen zur Anlagenzusammenfassung sowie
die Installation von PV auf benachbarten Nichtwohngeb&uden, wie z.B. Parkhdusern
oder Garagen, werden derzeit vom BMWK Uberprift. Auch die Nutzung von Balkon-
PV-Anlagen wurde bereits erleichtert und soll durch weitere Gesetzesdnderungen
noch attraktiver werden. Fur Anlagen bis 600 W wurde ein vereinfachtes Verfahren
eingeftihrt, nach dem die Anlagenbetreibenden die Anmeldung nun ohne die Unter-
schrift einer Elektrofachkraft beim Netzbetreiber einreichen und die Anlage ohne Fach-
kraft in Betrieb nehmen kénnen. Geplant ist dartiber hinaus u.a. die Schwelle von 600

Seite 161 von 170



19. Verbraucherschutzministerkonferenz
am 30. Juni 2023 in Konstanz

W zu erhohen und Steckersolar in den Katalog privilegierter Ma3nahmen im Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Blurgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufzuneh-
men.

Dariiber hinaus wird das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz unter Be-
teiligung der Bundesnetzagentur in der zweiten Jahreshélfte 2023 eine Diskussion mit
Stakeholdern anstof3en zu Mdglichkeiten einer Ausweitung der gemeinschaftlichen
Nutzung von PV-Strom unter Nutzung des 6ffentlichen Netzes. Im Kern geht es um die
Frage, ob und in welchem Umfang fur die gemeinschaftliche Nutzung von lokal erzeug-
tem Strom vereinfachte Regeln und Verglunstigungen gelten sollten. In verschiedenen
europaischen Landern ist solch ein ,Energy Sharing“ bereits einfacher als in Deutsch-
land mdglich: Blrger*innen organisieren sich in Erneuerbare-Energien-Gemeinschaf-
ten, um griinen Strom selber zu erzeugen, zu verbrauchen, zu speichern oder zu ver-
kaufen. Hierbei sind viele Aspekte mitzudenken, auch mdgliche Auswirkungen auf den
Verbraucherschutz, auf die Refinanzierung der Netze, auf den Strommarkt und auf die
Verteilnetze.

Weiterhin bietet die vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz finanzierte
Energieberatung der Verbraucherzentralen ein umfassendes interessenneutrales Be-
ratungsangebot. 2022 wurden im Rahmen dieses Projektes rund 280.000 Haushalte
unabhangig und neutral bei Fragen zu Energiekosten und -effizienz sowie zu Einspar-
maoglichkeiten in diesem Bereich beraten. Das Beratungsportfolio umfasst dabei u.a.
die Themen Energiesparen (Strom, Heizenergie), Energieabrechnungen (Strom, Gas,
Heizung), Erneuerbare Energien, Energetische Sanierung, Moderne Heiztechnik so-
wie Fordermoglichkeiten. Verbraucher*innen kdnnen sich bei persdnlichen Gespra-
chen in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen oder auch telefonisch bzw. per
Video kostenlos beraten lassen, zudem werden auch Online-Vortrage angeboten. Dar-
Uber hinaus kdnnen Energieberater*innen im Bedarfsfall auch die konkrete Situation
in Haus oder Wohnung untersuchen, um geeignete Empfehlungen, z. B. zur Verbes-
serung der Energieeffizienz oder zum Einsatz erneuerbarer Energien geben zu kon-
nen. Fir diese Leistungen ist grds. in einheitlicher Eigenanteil von 30 Euro zu zahlen,
einkommensschwache Haushalte erhalten diese kostenlos. Die Férderung der Ener-
gieberatung wird auch in den kommenden Jahren durch das Bundesministerium fur
Wirtschaft und Klimaschutz fortgesetzt.

Der von der Nationalen Klimaschutzinitiative geférderte Stromspar-Check von Caritas
e. V. und dem Bundesverband Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands bie-
tet einkommensschwachen Haushalten Energie- und Umweltschutzberatung. Im Rah-
men des Projektes beraten geschulte ehemals langzeitarbeitslose Menschen, Haus-
halte mit geringem Einkommen zum Einsparen von Warmeenergie, Wasser und Strom
in Hausbesuchen vor Ort. Dieses Angebot wird unterstitzt durch Telefon- und On-
lineberatung sowie der Sprechstunden in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern. Ver-
schiedene Aktivitdten wie eine Facebook-Werbekampagne zur bundesweitern Sicht-
barkeit unterstitzen die Akquise interessierter Haushalte fur die Durchfiihrung von
Checks. Auch konnen einkommensschwache Haushalte bis zu 200 Euro fur den
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Tausch von alten und energieineffizienten Kihlschranken und Gefriertruhen bekom-
men. Ziel ist es einkommensschwache Haushalte gezielt zu unterstiitzen, um Energie-
kosten fur diese Haushalte zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Mit dem vom der BReg vereinbarten Forderkonzept zum erneuerbaren Heizen wird die
Bundesforderung fur Effiziente Gebaude (BEG) weiterentwickelt, damit auch kunftig
die Forderung zu den neuen gesetzlichen Anforderungen passt und mogliche Harte-
falle besser adressiert werden kdnnen. Fur Empfanger von einkommensabhéngigen
Transferleistungen wurde ein Forderbonus von 20 % vereinbart.

Die Bundesregierung pruft, mit welchen Mal3nahmen weitere Anreize gesetzt werden
konnen, um auch bei Haushalten mit geringerem Einkommen die Energieeffizienz zu
verbessern. Auch die aktuellen Novelle der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) sieht
vor im Rahmen der Verpflichtung zur Einsparung von Endenergie vor, dass zu einem
bestimmten Anteil auch Malinahmen zur Bekdmpfung der Energiearmut ergriffen wer-
den missen.

Anlage 2 Zielsetzung des Stromspar-Checks

BL

Anlage 2.pdf
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Caritas
Baden-Wiurttemberg

Zielsetzung des Stromspar-Check

Der Stromspar-Check ist ein gemeinsames Angebot des Deutschen Caritasverbandes
e. V. und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands
(eaD)e. V.

Das Angebot verfolgt parallel mehrere Ziele:

* Verbrauch verringern und Kosten senken: Kosteneinsparung fur Haushalte,
ebenso Ersparnis fur Kommunen und Bund

« Beschaftigung fordern: Qualifizierung von ehemalige langzeitarbeitslosen
Menschen in einem Beschaftigungsfeld der Zukuntft.

» Bildung starken: Hilfe zur Selbsthilfe, Befahigung zur aktiven Teilnahme am
Klimaschutz

» Klima schutzen: bisherige Einsparungen: 700.000 t CO?

Not sehen und handeln. _
Carita s (EEES





Caritas
Baden-Wiirttemberg

Standorte in Baden Wurttemberg

Standorte SSC Caritas B-W
*Rems-Murr-Kreis
*Ostalbkreis/Aalen
*Heidenheim
«Zollernalb-Kreis

*Tuttlingen

*Konstanz
*Breisgau-Hochschwarzwald
*Emmendingen/Herbolzheim
*Offenburg

sLahr

Not sehen und handeln. .
Carita s (€S





Caritas
Baden-Wiurttemberg

Bilanz

41.460 Beratungen wurden seit 2009 an den Standorten der Caritas BW
umgesetzt, davon 1207 im Jahr 2022

Insgesamt konnten mit dem SSC seit 2009 in BW gut 121.000 Personen erreicht
werden

Durchschnittliche Einsparungen in den HH in BW:

o Strom: 407 kWh/Jahr

e Wasser: 14,1 m3/Jahr

Not sehen und handeln. _
Carita s (EEES





Caritas
Baden-Wiirttemberg

Bilanz Il
Bilanz des Projekts auf Bundesebene:

Einsparerfolge im Uberblick

Einsparungen pro Check*
fur die Kommune

152 Euro

Einsparung pro Haushalt und Jahr

Strom Wasser Heizenergie fiir Insgesamt
Warmwasser

110 Euro + 48 Euro + 28 Euro = 186 Euro

418 kWh 13 m?d 242kWh

297 kg CO2 48 kg CO2 345 kg CO2

3 : ©

* Einsparungen (iber die Lebensdauer der Soforthilfen (7-10 Jahre)





Caritas
Baden-Wiurttemberg

Finanzierung

Summe der Einnahmen und Aufwendungen fur das Projekt Stromspar-Check der Caritas BW
(Zeitraum 01.04.2023- 30.03.2024)

Aufwendungen Einnahmen, davon...
Bundesmittel LKR/Kommune/JC Eigenmittel Sonstige
706.634 371.407 202.109 110.518 22.600

bei 6/10 Standorten ist Bundesfinanzierung aktuell befristet bis
03/2024
—> Ausfall von gut 200.000 Euro Bundesmittel ab 03/2024 droht

Not sehen und handeln. _
Carita s (EEES





Caritas
Baden-Wiurttemberg

Ausblick und Diskussion

« Wie kann eine Perspektive fur das Projekt SSC in
Baden-Wurttemberg uber 2024 hinaus aussehen und
gestaltet werden?

* Wie kann ein gemeinsames Signal aus Baden-
Wurttemberg zum Erhalt der Standorte gesendet
werden?

&?/
Not sehen und handeln. ,4 %
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Anlage zu TOP 46 Verbesserung der Informationen fur Verbraucherinnen
und Verbraucher tber Antriebsbatterien von Elektro-

fahrzeugen

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander begrufRen die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
Die Nutzung dieser Fahrzeuge stellt einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klima-
schutzziele im Mobilitatsbereich und zur Reduzierung der Luftverschmutzung dar. Fur
die Zielerreichung ist es von zentraler Bedeutung, dass der Strom aus erneuerbaren
Energiequellen stammit.

2. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander betonen, dass fur eine Entscheidungsfindung der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher vor Anschaffung eines Elektrofahrzeugs geeignete und ver-
l&ssliche Informationen Uber die relevanten Parameter der Antriebsbatterien von Elekt-
rofahrzeugen, insbesondere zu den Fragen der Leistungsfahigkeit, Haltbarkeit, CO2-
Bilanz, Sicherheit und die Entsorgung sowie Recyclefahigkeit essentiell wichtig sind.

3. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander begruf3en in diesem Zusammenhang, dass in dem Vorschlag
der EU-Kommission vom 10. Dezember 2020 fir eine Verordnung Uber Batterien und
Altbatterien (COM -2020- 798 final) Regelungen zu Nachhaltigkeits-, Sicherheits-,
Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen fir Batterien sowie die Einfihrung
eines Batteriepasses vorgesehen sind.

4. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander erachten es fir wichtig, dass der Batteriepass den Bedurfnissen
zur schnellen und nachvollziehbaren Information der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher Uber die relevanten Parameter der Produktion und Entsorgung von Antriebsbat-
terien ausreichend Rechnung tragt. Die Informationen mussen auch fir technische
Laien gut verstandlich sein und den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen fir ihre
Kaufentscheidung problemlosen Produktvergleich ermdglichen. Die VSMK bittet die
Bundesregierung, sich auf europaischer Ebene dafir einzusetzen, dass der Verord-
nungsvorschlag zum Batteriepass diesem Anspruch gerecht wird und erforderlichen-
falls um weitere geeignete Informationspflichten (z.B. in Form eines aussagekraftigen
und leicht verstandlichen Labels) erganzt wird.

5. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander sind der Auffassung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
sich auch nach einem Kauf jederzeit Giber den Zustand der Batterie informieren kdnnen
sollten. Das Funktionieren eines grof3er werdenden Gebrauchtwagenmarkes fiir Elekt-
rofahrzeuge setzt eine verlassliche technische Prifung des Batteriezustands durch
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den TUV, Werkstatten und Kfz-Sachverstandige voraus. Die VSMK bittet die Bundes-
regierung zu prufen, wie Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien dazu ver-
pflichtet werden kdnnen, die Verbraucherinnen und Verbraucher, das Kraftfahrzeug-
gewerbe und technische Prufstellen Gber die hierfur benttigten Parameter zu informie-
ren.

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutzsenato-
rinnen der Lander bitten die Bundesministerin fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz, auf der nachsten VSMK Uber die geplanten und
durchgefuihrten Malinahmen zu berichten.

Bericht:
Die Ziffern 1 bis 6 werden zusammenhéngend beantwortet.

Am 10. Dezember 2020 hat die EU-Kommission einen Vorschlag fur einen neuen
Rechtsrahmen fir Batterien vorgelegt, mit dem die bestehende EU-Batterierichtlinie
aufgehoben und durch eine unmittelbar in den Mitgliedsstaaten verbindliche EU-Bat-
terieverordnung (EU-BattVO) ersetzt werden soll. Das Europaische Parlament hat am
10. Méarz 2022 seinen Standpunkt festgelegt. Der Umweltrat hat am 17. Marz 2022
seine Allgemeine Ausrichtung einstimmig angenommen. Daraufhin fanden im Rahmen
von vier technischen Trilogen Verhandlungen statt, die am 9. Dezember 2022 in einer
vorlaufigen Einigung mundeten.

Die Bundesregierung hat sich an vielen Stellen fir eine nachhaltige Produktgestaltung
sowie fur umfangreiche Informationspflichten eingesetzt. Fir Elektrofahrzeugbatterien
mussen Unterlagen mit den Werten fur die Parameter der elektrochemischen Leistung
und Haltbarkeit bereitgestellt und allgemeine Kennzeichnungspflichten auf der Batterie
eingehalten werden. Weiterhin wird der Zugriff auf Leistungsdaten im Batterie-Ma-
nagement-System geregelt.

Mit dem Digitalen Batteriepass wird nach einer Ubergangsfrist von 42 Monaten ein
erster Digitaler Produktpass fur Elektrofahrzeugbatterien eingefthrt. Der Digitale Bat-
teriepass enthalt Informationen Gber das Batteriemodell und spezifische Informationen
fur die einzelne Batterie, einschliel3lich Informationen, die sich aus der Verwendung
dieser Batterie ergeben. Auch der Treibhausgas-Ful3abdruck, Informationen zur Her-
kunft der Rohstoffe, zum Rezyklatanteil sowie zur voraussichtlichen Lebensdauer des
Batteriemodells werden enthalten und 6ffentlich verfiigbar sein und somit eine infor-
mierte Kaufentscheidung der Nutzerinnen und Nutzer beférdern. Zuséatzlich werden
Informationen zu Demontage (inkl. Sicherheitsaspekten), Recycling und Optionen der
Nachnutzung fiir Marktakteure und Uberwachungsbehorden verfugbar sein.

Nach juristischer und textlicher Prifung soll die EU-BattVO voraussichtlich im dritten
Quartal 2023 beschlossen werden.
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Anlage zu TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwar-
memarkt

Anlage Bericht des BMUV

Auftrag:

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander nehmen den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis.

2. Sie begrufRen die bisher vom Bund umgesetzten und auf den Weg gebrachten ge-
setzlichen Anderungen zur Starkung des Verbraucherschutzes im Fernwarmemarkt
und bitten den Bund um baldige Einleitung der Landeranhdrung zur Novellierung der
AVBFernwarmeV. Sie erinnern dabei an die Forderungen der 17. VSMK (TOP 19).

3. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Lander bitten den Bund, tUber die neu ergriffenen MalRnahmen zur Ver-
besserung des Verbraucherschutzes im Fernwarmemarkt zur nachsten VSMK zu be-
richten und dabei insbesondere einzugehen auf die VSMK-Bitten zu einem branchen-
spezifischen aulRergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren fir den Bereich Fernwéarme
mit einer Teilnahmeverpflichtung fur Fernwarmeversorgungsunternehmen und der
Entwicklung einer deutschlandweiten Warmekarte.

Bericht:

Zur Forderung nach Novellierung der AVBFernwarmeV und Starkung des Verbrau-
cherschutzes im Fernwarmemarkt:

Zur Novellierung der AVBFernwarmeV hat das BMWK die néchsten Schritte ergriffen:
Die vom BMWK mit Stellungnahmefrist bis Ende August 2022 eingeleitete Anhérung
der Lander und Verbande zu dem Novellierungsentwurf erbrachte 22 umfangreiche
Stellungnahmen. Das BMWK Uberarbeitet derzeit darauf aufbauend den Verordnungs-
text.

Mit der Novelle der AVBFernwarmeV soll der Verbraucherschutz im Fernwarmemarkt
gestarkt werden. Unter anderem sollen Verbraucher*innen zusatzliche Rechte und
mehr Transparenz bei Abschluss eines Fernwarmevertrages erhalten. Ziel ist es, ins-
gesamt attraktive Rahmenbedingungen fir eine gunstige Versorgung der Verbrau-
cher*innen zu schaffen.

Zur Forderung eines branchenspezifischen aul3ergerichtlichen Streitbeilegungs-ver-
fahrens fir den Bereich Fernwarme mit einer Teilnahmeverpflichtung fir Fernwérme-
versorgungsunternehmen:

Kurzlich wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf EU-Ebene eine politi-
sche Einigung Uber die Energieeffizienzrichtlinie der EU erzielt. Diese enthélt auch Re-
gelungen zu Schlichtungsstellen fir den Fernwarmebereich. Nach Vorliegen der
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rechtskraftigen Fassung in deutscher Sprache wird eine rechtliche Prifung und ent-
sprechende Umsetzung der europarechtlichen Anforderungen erfolgen.

Zur Entwicklung einer deutschlandweiten Warmekarte:

Die Umsetzung der von der Verbraucherschutzministerkonferenz geforderten deutsch-
landweiten Warmekarte muss in Fragen der Umsetzbarkeit sowie in der Frage der Er-
machtigungsgrundlage weiter ertrtert werden. Die Novelle der AVBFernwarmeV soll
die Verfugbarkeit von Informationen im Internet, u.a. zu Preisen und Preisbestandtei-
len, jedoch weiter starken.

Zu sonstigen MalRBhahmen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwaér-
memarkt:

Das BMWK arbeitet an einem Vorschlag zur Novellierung der Kostenneutralitatsrege-
lung des § 556¢ BGB in Verbindung mit der Warme-Liefer-Verordnung (WarmeLV) mit
dem Ziel einer Aktualisierung und der Erleichterung der Umstellung auf Warmeliefe-
rung im Mietwohnbestand.
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Anlage zu TOP 54 Modernisierung der IT-Architektur und des Datenma-
nagements im gesundheitlichen Verbraucher-schutz -
Realisierung der zentralen Koordinierungs- und Kom-

munikationsstelle

Anlage Bericht der LAV

Bericht der LAV zum Stand der Etablierung einer zentralen IT-Architektur im
gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV)

Mit Beschluss zu TOP 49 der 17. VSMK wurde das Konzept zur Etablierung einer
zentralen IT-Architektur im gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) bestétigt
und die Umsetzung beauftragt. Hierzu wurden u. a. zwei LAV-Projektgruppen einge-
richtet, welche einerseits mit der Schaffung einer Verwaltungsvereinbarung zur Ein-
richtung einer zentralen Koordinations- und Kommunikationsstelle (KKS) der Lander
und andererseits mit der Prufung der bestehenden und dem Vorschlag fehlender
Rechtsgrundlagen zum Betrieb der ZITA gV beauftragt wurden. Zudem wurde ein
Aufbaustab zur Erarbeitung erster Arbeitsgrundlagen (IT-Rahmenplan mit Stufenkon-
zept fur die nachsten zwei Jahre sowie ein Kommunikationskonzept) eingerichtet, um
einen zeitnahen Start des Projektes zu ermdglichen. Uber den erreichten Sachstand
wird berichtet:

Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und
Kommunikationsstelle (KKS)

Die Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und
Kommunikationsstelle (KKS) mit Regelungen zu Organisation, Aufgaben, Ausstat-
tung und Finanzierung der KKS ist nach Unterschrift durch alle Lander und den Bund
zum 1. November 2022 in Kraft getreten.

Zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS)
Die zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) wurde organisatorisch
im Land Niedersachsen angesiedelt. Bisher konnten neben der Leitung (Dienstbe-
ginn 01.08.2023) weitere 6 der insgesamt 12 VZA besetzt werden. Die KKS befasst
sich mit der Planung und Umsetzung der zentralen IT-Architektur und des Datenma-
nagements unter Beriicksichtigung foderaler Strukturen. Bis zum entsprechenden
Aufwuchs der KKS unterstutzt die Firma ,PD — Berater der 6ffentlichen Hand GmbH®
beim Aufbau eines Anforderungs- und Auftragsmanagement und in der Dienstleister-
steuerung. Folgende Arbeitspakete sind vorgesehen:

e AP 1 - Erarbeitung Vorgehensmodell fiir die Umsetzung der ZITA gV

e AP 2 - Unterstitzung Erarbeitung Fachkonzeption und Umsetzungsbegleitung

e AP 3 - Unterstlitzung Aufbau technische Basis

¢ AP 4 - Unterstitzung Dienstleistersteuerung und Anforderungsmanagement

BALVI

¢ AP 5 - Projektmanagementunterstitzung.
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Auswahl eines Rechenzentrums

Das niedersachsische Servicezentrum Landentwicklung und Agrarférderung (SLA)
wurde mit Beschluss durch die 40. LAV (TOP 14) im November 2022 als zustandiges
Rechenzentrum fur die ZITA gV beauftragt. Im Vorfeld hatte das SLA an Hand eines
,Proof of Concept® den Nachweis erbracht, dass es dieser Aufgabe gewachsen ist.

IT-Rahmenplan und Stufenkonzept

Der in der 39. LAV (TOP 20) freigegebene IT-Rahmenplan sowie das Stufenkonzept
bilden die Grundlage fur die Arbeiten der KKS. Die weitere Ausgestaltung, Konkreti-
sierung und Umsetzung der ZITA gV innerhalb des vorgegebenen ITRahmenplans
obliegt nun der KKS.

Zu den ersten Schritten gehdren u.a. die Vorbereitung der zentralen Datenhaltung,
ein bundesweit zentrales Betriebsregister zur Sicherstellung der Eindeutigkeit eines
jeden Betriebes sowie eine entsprechende zentrale Benutzer-, Rollen- und Rechte-
verwaltung sowie der Datenaustausch mit externen Systemen uber standardisierte
Schnittstellen. Dabei sollen Datenschutz und Informationssicherheit sowie Zukunfts-
und Innovationsfahigkeit stets gewéhrleistet bleiben und samtliche Entwicklungen
auch unter dem Grundsatz der Kostenbewusstheit betrachtet werden.

Kommunikationskonzept

Um das Gelingen dieses ambitionierten und umfangreichen, bundesweiten Vorha-
bens sicherzustellen, ist es erforderlich, alle Beteiligten aktiv mitzunehmen und ein-
zubinden. Die konkrete Umsetzung des umfassenden Kommunikationskonzeptes un-
ter Berucksichtigung der bereits im Aufbaustab erarbeiteten Interessenslagen und
Aufgaben der unterschiedlichen Stakeholder obliegt der KKS als zentraler Kommuni-
kationsinstanz.

Rechtsgrundlage fir zentrale Datenhaltung und -verarbeitung
personenbezogener Daten

Um zu Uberprifen, ob fur den vollumfanglichen Betrieb der zentralen IT-Architektur
mit zentraler Ablage und Schnittstellenverkehr von personenbezogenen Daten das
bisherige Rechtsgrundlagengertst ausreichend oder bspw. unter Berticksichtigung
der DSGVO anzupassen ist, wurde eine LAV-Projektgruppe gegriindet. Deren Arbeit
dauert aktuell noch an. Aufgrund des engen Zusammenhangs mit der Planung zum
Aufbau der zentralen IT-Architektur und der Modernisierung des Datenmanagements
ist hier von einem kontinuierlichen Arbeitsfortschritt auszugehen.
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Anlage zu TOP 56 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach
der REACH-Verordnung beschrénken - Eintrag in die

Lebensmittel- und Futtermittelkette vermeiden

Anlage Informationen der danischen Delegation im Namen der tschechi-

schen, der ddnischen, der deutschen und der niederlandischen Delegation zur

Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte fir den Hochstgehalt von PFAS
in Lebensmitteln anlasslich der 3811. Tagunqg des Rates der Européischen
Union am 25. April 2023 (Dok. 8404/23)

Eh

Anlage 1.pdf
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b)  Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte fiir den Hochstgehalt von PFAS in

Lebensmitteln

- Informationen der ddnischen Delegation im Namen der tschechischen, der dinischen, der

deutschen, und der niederlédndischen Delegation.

Dok. 8404/23 (Establishment of new and lower maximum levels for PFAS in
foodstuffs - Information from the Danish delegation on behalf of the
Czech, Danish, German and Netherlands delegations, 19.04.2023)

COM(2020) 667 (MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPAISCHE
PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN
AUSSCHUSS DER REGIONEN  Chemikalienstrategie  fiir
Nachhaltigkeit Fiir eine schadstofffreie Umwelt, 14.10.2020) = Dok.
11976/20

AE-Nr. 200861

BR-Drs. 626/20(B)
LB-Berichte 57/22 TOP3c, 37/21 TOP 6c, 08/21 TOP 5b)

Der Bundesrat hat in seiner 997. Sitzung am 27.11.2020 gem. §§ 3 und 5 EUZBLG Stellung
genommen:

Er begriiit die von der Kommission vorgelegte Chemikalienstrategie (Ziff. 1). Hinsichtlich der
Per- und Poliyfuoralkylsubstanzen (PFAS) unterstiitzt der BR insbesondere das von der KOM
angekiindigte umfassende Mallnahmenpaket sowie deren Behandlung als Stoffgruppe. Der BR
unterstiitzt das geplante PFAS-Verbot hinsichtlich verbrauchernaher Produkte und umweltoffener
Anwendungen.  Er  begriift  weiterhin die im  Aktionsplan  angekiindigten
Hochstmengenregelungen fiir PFAS in der EU-Verordnung tiber Lebensmittelkontaminanten als
“dringend erforderlich. Angesichts der human- und 6kotoxischen Wirkungen von PFAS sowie
des hohen Grades an Kontaminationen mit diesen Chemikalien in der EU spricht sich der
Bundesrat fiir eine zeitnahe und ziigigere als die im Aktionsplan vorgesehene Umsetzung der
Vorschldge aus. Der Bundesrat ist daher der Auffassung, dass ein entsprechender
Regelungsvorschlag nicht wie geplant erst im Jahr 2022 vorgelegt werden sollte.

Sachstand vor Ratsbefassung

Laut der Tagesordnung wird die dédnische Delegation im Namen der tschechischen, der dénischen, der
deutschen, und der niederldndischen Delegation eine Information zur Festlegung neuer und niedrigerer
Grenzwerte fiir den Hochstgehalt von PFAS in Lebensmitteln vorlegen. Die dénische Delegation hat

dazu ein Hintergrundvermerk (Dok. 8404/23) vorbereitet (maschinelle Hoflichkeitsiibersetzung):
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Festlegung von neuen und niedrigeren Hochstwerten fiir PFAS in Lebensmitteln

Informationen der déinischen Delegation im Namen von Deutschland, den Niederlanden
und der Tschechischen Republik.

Poly- und Perfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind vom Menschen hergestellte Chemikalien, die
aufgrund ihrer vielfiltigen Verwendung in Industrie- und Verbraucheranwendungen in der
Umwelt, bei Tieren und Menschen weit verbreitet sind. Dies und das zunehmende Wissen iiber
die Risiken, die diese Stoffe fiir die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, sowie
der grenziiberschreitende Charakter von PFAS machen ein gemeinsames Vorgehen auf EU-
Ebene erforderlich.

Die Exposition des Menschen gegeniiber PFAS erfolgt hauptséchlich {iber Lebensmittel und
Trinkwasser. Nach  Risikobewertungen durch die  Europdische Behorde fiir
Lebensmittelsicherheit (EFSA) und gemessenen Werten in Lebensmitteln aus den EU-
Mitgliedstaaten hat die Europdische Kommission Hochstwerte fiir PFAS in bestimmten
Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Eier, Fleisch, Fisch, Fischereierzeugnisse und Muscheln)
ab dem 1. Januar 2023 eingefiihrt.

Wir halten es fiir notwendig, die bestehenden Hochstwerte routineméBig zu tiberpriifen, mit dem
Ziel, sie so weit wie moglich zu senken, sobald neue Daten iiber das Vorkommen vorliegen.
Dariiber hinaus ist es wichtig, neue Hochstwerte fiir PFAS in weiteren Lebensmitteln
festzulegen. Zu diesem Zweck sollten der EFSA von allen Mitgliedstaaten Daten zur
Lebensmitteliiberwachung vorgelegt werden, wie in der Empfehlung (EU) 2022/1431 der
Kommission gefordert. Auflerdem werden die Mitgliedstaaten in dieser Empfehlung
aufgefordert, die Quellen von PFAS in Lebensmitteln zu ermitteln. Wir wissen, dass Futtermittel
eine wichtige Quelle fiir PFAS in Lebensmitteln sind.

Um die Exposition von Mensch, Tier und Umwelt gegeniiber PFAS zu verringern und dadurch
die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu bekdmpfen, halten wir es fiir
unerldsslich, die Quellen dieser Stoffe gezielt zu ermitteln. Im Januar 2023 haben die
zustdndigen Behorden Dianemarks, Deutschlands, der Niederlande, Schwedens und Norwegens
bei der Europdischen Chemikalienagentur einen gemeinsamen Vorschlag fiir eine
Beschrankung der EU-Chemikaliengesetzgebung (REACH) fiir eine Vielzahl unterschiedlicher
Verwendungen von mehr als 10.000 PFAS eingereicht. Dies ist ein sehr wichtiger Vorschlag,
um die kiinftige Belastung der Umwelt und damit auch die Kontamination von Lebens- und
Futtermitteln zu verringern.

Neben der Beschrankung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von
PFAS im Rahmen von REACH sind niedrige Hochstwerte fiir PFAS in Lebensmitteln ein
wirksames Instrument zur Verringerung der Exposition des Menschen. Dénemark, Deutschland,
die Niederlande und die Tschechische Republik fordern die Europédische Kommission auf, bei
der Senkung der bestehenden und der Festlegung neuer Hochstwerte fiir PFAS in Lebensmitteln
auf der Grundlage von Daten zum Vorkommen in Lebensmitteln so ehrgeizig wie moglich
vorzugehen.

Ergebnis

Der Rat hat die Information der ddnischen Delegation zur Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte

fiir den Hochstgehalt von PFAS in Lebensmitteln zur Kenntnis genommen.
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Einzelheiten

SWE RPris (Peter KULLGREN) leitet ein, dass die danische Delegation einen Vermerk zur Festlegung
neuer und niedrigerer Grenzwerte fiir den Hochstgehalt von PFAS in Lebensmitteln vorgelegt habe. Der

Vorsitz bittet DNK um das Wort.

DNK erklart, dass PFAS ein immer grofleres Risiko darstelle. Man miisse die Verwendung reduzieren
und hohere Niveaus von PFAS in der Umwelt vermeiden. Man brauche auch neue Grenzwerte Dies sei
auch fiir den Verbraucherschutz wichtig. Lebensmittel und Trinkwassser seien die Expositionsquellen
fiir Menschen. Man rufe alle MS auf, die Quellen von PFAS zu reduzieren. Die heutige Situation sei

nicht nachhaltig.

DEU (Staatssekretdrin Silvia BENDER) dankt der ddnischen Delegation fiir die Initiative. Die im letzten
Jahr von der Kommission erlassenen Hochstgehalte fiir PFAS in bestimmten tierischen Lebensmitteln
sein ein erster wichtiger Schritt. Auch dafiir danke DEU. Mit Blick auf die Auswirkungen der PFAS
auf Umwelt und Gesundheit halte DEU die formulierte Bitte um weitere und ggf. abgesenkte
Hochstgehalte fiir folgerichtig. Man unterstiitze daher die von Dénemark initiierte Note und sei dieser
entsprechend beigetreten. Die im letzten Jahr ver6ffentlichte Kommissionsempfehlung zur
Datensammlung zu PFAS in weiteren Lebensmitteln sei dafiir eine gute Grundlage. NLD bedankt sich
bei der DNK Delegation. Man brauche Hochstgrenzen fiir Fleisch, Fisch, Muscheln und mehr. Es
brauche auch andere Hochstgrenzen fiir andere Lebensmittel, dies konne man nur mit Daten erzielen.

Man unterstiitze die gemeinsame Erklérung.

NLD bedankt sich bei dem Vorsitz und leitet ein, dass PFAS eine Schliisselfrage sei, wenn es um die
Verringerung von geféhrlichen Stoffen gehe. Menschen seien diesem Stoff ausgesetzt. Es brauche
Hochstgrenzen fiir Eier, Fisch, Fleisch und Muscheln. Um die Hochstgrenzen festzusetzten brauche man

Daten und miisse zusammenarbeiten.

LUX mache sich Sorgen angesichts, die Empfehlung der KOM solle sofort umgesetzt werden. Die
Lebensmittel miissen tberwacht werden. Man habe bereits Proben von verschiedene Tierarten

entnommen und untersuche die Exposition. Man wolle entsprechende Grenzwerte mitdefinieren.

BGR unterstiitze die MalBnahmen, Hochstgrenzen fiir OFAS einzufithren. Es brauche eine

Neubeurteilung. Niedrige Grenzwerte oder sogar ein Verbot wire fiir BGR erstrebenswert.

SVN betont, dass die Labore eine gute Analysemethode entwickeln miissen. So konnen die MS

Lebensmittel besser analysieren.
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GRC leitet ein, dass PFAS Stoffe hdufig verwendet wiirden und eine nachhaltige Auswirkung hétten.
Schilddriisen- und Lebererkrankungen konnen dadurch entstehen. Man diirfe PFAs nicht unterschitzen.

Bevor man eine Abschaffung vornehme brauche es eine Folgenabschitzung.

LVA erklirt, dass man ebenfalls strenge Kontrollen zu PFAS wiinsche. Es gebe aktuell allerdings noch

zu wenig Daten in den Lebensmitteln.

FRA teile die Sorge zur Verschmutzung von PFAS. Man bereits seit 2022 Daten dazu in FRA. Diese

brauche man um zu verstehen, wo die Risiken entstehen.

ROU ruft die Information der KOM aus dem Jahr 2022 in Erinnerung. Man habe représentative Daten,
diese habe man noch nicht. Man appelliere an die MS, die schon weiter sind und bitte um den Austausch

von Daten.

CZE unterstiitze die Festlegung neuer Grenzwerte von PFAS. Man brauche jedoch Daten um zu

verstehen, in welcher Menge sich diese Stoffe in Lebensmitteln befinden.
ESP teil die Sorgen der ddnischen Delegation. Man brauche Hochstriickstandsgrenzen fiir PFAS.

KOM (Kommissarin Stella KYRIAKIDES) bedankt sich und erklirt, dass die Kontamination solcher
Substanzen in Lebensmitteln ein Problem darstelle sowohl fiir die Umwelt als auch fiir den Menschen.
Die Substanzen seien nicht abbaubar und verschmutzen die Béden. Dies habe erhebliche Effekte auf die
menschliche Gesundheit. Daher begriie man den Vorschlag um PFAS zu verringern. Man werde die

Restriktion auf Grundlage der Daten der Chemikalienagentur einfiihren.

SWE RPris (Peter KULLGREN) bedankt sich und schlie3t den TOP ab.
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